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Vorwort

Aus den Bedürfnissen und Nöten der Gegenwart sind vielfach histo
rische Studien entstanden, die sich mit der Entwicklung und Gestaltung 
von Städten, sowie der Gesellschaftsstruktur ihrer Bewohner befassen. Ge
schichtliche Kenntnisse sind unerläßlich, damit wir Althergebrachtes ver
stehen und sein Wesen richtig erkennen. Erst wenn diese Voraussetzung 
erfüllt ist, dürfen wir prüfen, ob Ähnliches unter den heutigen Verhält
nissen und Ansprüchen noch angebracht ist. Die Betrachtung von Ver
gangenem soll aber nicht zu dessen Nachahmung führen. Durch eine 
bessere Kenntnis vom Bestehenden sind vor allem Richtlinien zur Gestal
tung der verwilderten Stadtsiedlungen der Gegenwart zu gewinnen. Die 
Grundlage einer jeden näheren Untersuchung in dieser Richtung sehen 
wir darin, Klarheit zu suchen über das Wesen der Vergangenheit der 
Städte, der Stadtplanung und des ihr verwandten Gebietes der Baupolitik. 
Nicht die Form, sondern der Geist, der aus altem Kulturgut zu uns spricht, 
soll dabei Muster und Vorbild, ja sogar Wegbereiter des Neuen werden.

Der vorhegende kurze Rückblick versucht in systematischer Weise das 
ins Unübersehbare anschwellende Material zur städtebaulichen Geschichte 
zu sichten. Erforscht wird es nur insofern, um dadurch zur Beseitigung 
gegenwärtiger Mißstände und Mängel beizutragen. Es liegt daher nicht die 
Absicht vor, eine erschöpfende Aufzählung geschichtlicher Tatsachen zu 
geben. Der Stoff ist derart umfangreich, daß alles nicht Grundsätzliche 
beiseite gelassen werden muß, um nicht ins Uferlose der Details zu geraten. 
In möglichst knapper Form der Schilderung sollen Tatsachen und Einzel- 
objekte nur dazu dienen, die für den Schaffenden brauchbaren Gesetz
mäßigkeiten besser zu veranschaulichen.

Zürich, September 1945





Die Entstehung und Entwicklung der Stadt

1. Vom Haus zur Siedlung

D ie  U rg e sch ich te  des H auses u n d  d e r  e rs te n  S ied lu n g en

Die jüngste und letzte der geologischen Gruppen, die neozoische oder 
känozoische Zeit, teilt sich in die Tertiär- und Quartärformation. Das 
Quartär seinerseits besteht aus zwei Abteilungen, dem Diluvium und dem 
Alluvium, das sich bis in unsere Zeit erstreckt. Eine Vorstufe der Mensch
heit, der Vormensch, der schon im Tertiär nachweisbar ist, stirbt aus mit 
dem älteren Diluvium. An seine Stelle tritt im jüngeren Diluvium der Ahne 
des heutigen Menschen, der Homo Sapiens. Seine Entwicklung vollzieht 
sich in drei Perioden: der Steinzeit, der Bronzezeit und der Eisenzeit. N ur 
ein Teil der Steinzeit, das Paläolithikum, fällt mit dem Diluvium zusam
men, so daß der weitere Entwicklungsgang des Menschen dem Alluvium 
angehört.

Aus der mit dem Auftreten des Menschen beginnenden älteren Steinzeit 
(Paläolithikum) stammen die ersten Spuren einer Behausung: die Wohn- 
höhlen mit ihren hervorragenden prähistorischen Höhlenmalereien. Es ist 
anzunehmen, daß auch Erdgruben, Sonnen- und Regendächer sowie Zelte 
aus Ästen gebaut wurden, ähnlich den bei den Buschmännern noch heute 
üblichen.

M it der mittleren Steinzeit (Mesolithikum, 12 00Q—6000 J. v. Ch.) ver
lassen wir das Diluvium. In jener Epoche entstanden künstliche Wohnge- 
legenheiten — auf gewachsenem Boden oder auf Flößen — die sich später 
Zu eigentlichen Pfahlbauten entwickelten. Eine ihnen ähnliche Wohnkultur 
sehen wir heute noch bei den Inselbewohnern des stillen Ozeans, bei den 
Indianern in Amerika oder in den Rundhütten und Zelten der Eskimos 
unserer Zeit. Die ersten Siedlungen, die wahrscheinlich auf das Mesolithi
kum zurückgehen, erinnern an die Höhlendörfer der Pueblo-Indianer 
(Cliff-Dwellers) oder die künstlichen Erdhöhlen-Dörfer Matmata und 
Medemme in Süd-Tunesien. Ähnliche Bauweise zeigen auch heute noch die 
Familienhäuser in Blockhausform der Kwatintl-Indianer (Nordwestamerika)
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oder die der Katschim in Oberburma, sowie die Rundlingsdörfer der Flo
rida-Indianer oder die Kraale der Hottentotten in Ostafrika.

Aber erst in der folgenden jüngeren Steinzeit (Neolithikum, 6000—2000 
J. v. Ch.) kann man von eigentlichen Dörfern sprechen. Es ist dies die 
Blütezeit der Pfahlbaudörfer, jener Bauten, wie sie sich heute noch auf den 
Molukken, auf Neu-Guinea und Sumatra finden. Langsam bildeten sich da
bei verschiedene Kulturgebiete, so daß wir einen nordischen, einen westeuro
päischen und einen Donaukreis unterscheiden können, außerdem das Pfahl
baugebiet der Westalpen und das des Mittelrheins. Vom Nordkreis kennt 
man die steinzeitlichen Dörfer Großgartach und Michelsberg bei Burchsal 
mit ihren Wohngruben, vom westeuropäischen Kreis die Burg von Sabroso 
(Portugal). Auch die «terramare» wie diejenigen von Castellazzo und 
Montata dell’Orto sind hier zu nennen. Aus den Pfahlbautengebieten kennt 
man jedoch über 300 Stationen. Am Bodensee müssen Pfahlbaudörfer eine 
Fläche von 400—800 m Länge auf 30—75 m Breite bedeckt haben. Der 
Pfahlbau von Robenhausen am Pfäffikersee stand auf etwa 100 000 Pfäh
len. Die Wohnhütten waren quadratisch oder rechteckig bei einer durch
schnittlichen Grundfläche von 60 m5.

Mit der Bronzezeit (zweites Jahrtausend v. Ch.) beginnt das historische 
Zeitalter, dessen Wohnkunst (z. B. im Dorf Melrand, Morbihan) sich mit 
derjenigen der metallkundigen Natur- und Halbkulturvölker, der afrikani
schen Neger und Malaien Südasiens vergleichen läßt. Die Wohnhütten der 
Neger im Sudan und in Kamerun erinnern heute noch stark an die Haus- 
urnen der Bronzezeit. Bei ihnen wird die nördliche Bauweise des Herd
hauses (Holzblockbau) von der südlichen, der des Hofhauses, unterschieden. 
Das Hofhaus zeigt einen Innen- oder einen Außenhof, wie Homer ihn be
schreibt. Nordeuropa weist für die Bronzezeit wenig Bekanntes auf, wäh
rend sowohl Kreta als Pergamon, Etrurien und Ägypten Beispiele für die 
südliche Bauweise liefern.

Die Periode der Hallstattzeit (1000—500 J. v. Ch.) bildet den Übergang 
von der Bronze- zur Eisenzeit und regt mit ihrer färben- und formenfreu- 
digen Kultur in Mittel- und Südeuropa zu regem Austausch an. Die fol
gende, die La Tène Periode (500—0 J. v. Ch.) verkörpert die keltische 
Kultur der Alpen und der Mittelgebirge. Die keltischen Gallier bauten 
(aus Trockenmauem) rechteckige Häuser, Burgen oder ummauerte Sied
lungen, die «o p p i d a». Bekannt sind die Dörfer und «oppida» von Villards 
bei Puy-de-Dôme, Bibracte, Gergovie und Alésia. Der von den Westgoten 
erbaute Palast von St. Maria de Naranco in Spanien erinnert an den Saal,
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der im Nibelungenlied der Schauplatz des Kampfes der Burgunder ist. Die 
Bewohner Mitteleuropas wohnten, nach Tacitus, nicht in Städten, sondern 
in Einzelhöfen und nur ungern in Siedlungen.

D ie Gr ü n d e ,  die zur  Bi l dung  von Si ed l ungen  f ü h r t e n

Durch den Zusammenschluß von Familien und Sippen bildeten sich die 
ersten Gemeinwesen. Dabei scheinen ewige Gesetze die Beziehungen zwi
schen der Erde und ihren menschlichen Bewohnern bestimmt zu haben, 
denn im Laufe der Jahrtausende, unabhängig von ihrer geographischen 
Lage, kommen immer dieselben Wohn- und Siedlungsformen vor: Streu
siedlung, Straßen-, Haufen-, Anger- und Rundlingsdörfer. Diese Tatsache 
läßt sich aus dem Wohnbedürfnis erklären, das die Menschen zum Wohn- 
und Siedlungsbau veranlaßte, vor allem durch den menschlichen Trieb, sich 
durch Dach und Fach zu schützen. Die primären Gegebenheiten oder die 
Zu erfüllenden Erfordernisse sind dabei wohl überall und immer die glei
chen gewesen. Innerhalb seines Nährraumes soll die Wohnung den Men
schen gegen tierische und menschliche Feinde und gegen die Unbilden der 
freien Natur schützen.

Bei einer Siedlung wiederholt sich die Aufgabe, die für die Einzelbehau- 
sung zu lösen ist, für eine Mehrheit analoger Fälle, eine Gemeinschaft. Für 
eine Ansammlung von Wohngebäuden, von Siedlerstellen, die eine poli
tische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Einheit bildet, also einen Selbst- 
verwaltungskörper mit Gemeinschaftsanlagen, ist der Ausdruck « S i e d 
l u n g »  zu verwenden, für den rein bau- und verkehrstechnischen Begriff 
dagegen der Ausdruck «S i e d 1 u n g s k ö r  p e r». Ihrem Wesen nach zeigt 
die Siedlung einen grundsätzlich neuen Zug, nämlich die Verbindung von 
Bauer zu Bauer, den nachbarlichen Verkehr. W enn für die Ortswahl bei 
der Einzelwohnung der Nährraum, d. h. die Beschaffenheit der N atur als 
Nährboden maßgebend ist und die Voraussetzung, daß genügend Wasser 
für Mensch, Tier und Haushalt vorhanden sei, so tritt bei der Siedlung der 
Verkehrsfaktor hinzu. Die primären Gegebenheiten für ein Gemeinwesen 
sind deshalb: Wohnbedürfnis, Anpassung an die Natur (Nährraum) und 
Verkehrsfrage.

Die ersten Ansiedlungen entstanden an Verkehrszügen, an Kreuzungs
punkten wichtiger Straßen und bevorzugten Flußübergängen, in Fluß
tälern und Ebenen, wobei die Siedlungskörper aus Einzelhäusern bestanden, 
noch nicht aus miteinander verbundenen Bauten. W enn die größten Sied
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lungen primitiver Völker, zum Beispiel der Hauptort des Zulukönigs 
Dingaan oder das Balidorf in Kamerun, auf 10 000—20 000 Einwohner ge- 
schätzt werden, so darf diese Höchstzahl auch für vorgeschichtliche Dorf- 
agglomerationen angenommen werden. So sind Plätze, Dörfer und Burgen 
entstanden, Agglomerationen, die aber die Elemente zu Organismen höherer 
Ordnung noch nicht enthielten. Bei den Einzelgliedern, aus denen sie sich 
zusammensetzten, fehlte jene Verschiedenartigkeit und innere Gebunden- 
heit, die das Wesen einer Stadt ausmachen, ganz wie bei den Gemeinwesen 
eines Naturvolkes, die auch nicht als Städte bezeichnet werden können.

2. Die Entstehung der Städte

St ä d t e b i l d e n d e  Fa k t o r e n

Ihre kulturelle Entwicklung trieb die Menschen dazu, das, was die 
Natur ihnen unmittelbar bot, durch eigenes gestaltendes und verbesserndes 
Schaffen zu erweitern und sich Gerät und Bedarfsartikel anzufertigen. 
Mit der dazu nötigen Kunstfertigkeit, über die nicht jeder in gleichem 
Maße verfügte, setzte eine primitive Arbeitsteilung ein, sowie der Bedarf 
an besonderen Hilfsmitteln, wie Werkstätten und sonstigen Einrichtungen. 
Mit dieser ersten Arbeitsteilung nahm die menschliche Kultur ihren Anfang 
und suchte durch spätere weitergehende Teilung der Aufgaben die Be
friedigung aller menschlichen Bedürfnisse zu erreichen. So entstanden die 
neuen Stände der Handwerker und der Händler. Nicht die Jagdbeute oder 
der Acker ernährte sie, sondern ihre Arbeit für andere, die ihnen zum Aus
tausch Brot lieferten.

Handwerker und Händler brauchten Haus und W erkstatt oder Lager
raum, Umschlagplatz und Laden, aber wenig Land. Durch die Ansamm
lung solcher Menschen, die für ihren Unterhalt auf die Erzeugnisse der land
wirtschaftlichen Arbeit anderer angewiesen waren, entstanden neuartige 
räumliche Gebilde oder Anlagen, die die Bezeichnung von Städten erhiel
ten. M it « S t a d t k ö r p e r »  wird der Lebensraum der Gemeinschaft, die 
räumliche Form bezeichnet, während der Ausdruck für die sie bevölkernde 
soziale Einheit, ihre Verwaltungsorganisation und Politik « S t a d t g e 
m e i n d e »  heißt. Trotzdem mit «Stadt» vor allem die bauliche Fassung 
menschlicher Gemeinwesen, der räumliche Ausdruck der Stadtgemeinde 
gemeint ist, wird ihre Größeneinteilung nicht durch den beanspruchten
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Raum, sondern durch die Zahl der Einwohner bestimmt. Durch O. Blum 
wurde folgendes Schema aufgestellt:

Kleinstädte 8 000— 20 000 Einwohner
Mittelstädte 20 000—150 000 Einwohner
Großstädte 150 000—700 000 Einwohner
Riesenstädte über 700 000 Einwohner.

Eine Ansammlung von Menschen kann nur da entstehen, wo die Lage 
im Nährraum und die Verkehrsmittel eine ständige und zuverlässige V er
sorgung der Bevölkerung mit den lebenswichtigen Gütern wie: Wasser, 
Nahrung, Kleidung, Bau- und Heizstoffe, ermöglicht. Dadurch sind gewisse 
Vorzüge der Verkehrsabwicklung die Voraussetzung für die Lebensfähig
keit einer Stadt. W enn sich dabei der wichtige Faktor der Verkehrslage 
direkt aus der geographischen Lage ergibt, so ist innerhalb dieser Gegeben
heiten eine Stadt doch etwas von Menschenhand Gebildetes. Die Ursache 
ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung unterhegt nicht Naturgesetzen, 
sondern es sind in erster Linie die Bedürfnisse der Menschen maßgebend; 
die Stadt ist durch einen menschlichen Willensakt geschaffen worden, und 
es ergibt sich die These, die man nie genügend unterstreichen kann:

M e n s c h l i c h e  B e d ü r f n i s s e ,  d e r e n  E r f ü l l u n g  d u r c h  
d i e  S t a d t  e r r e i c h t  w e r d e n ,  g e p a a r t  m i t  d e m  W i l l e n  
z u r  S t a d t b i 1 d u n  g , f ü h r e n  z u r  E n t s t e h u n g  u n d  E n t 
w i c k l u n g  e i n e r  S t a d t .

Neben diesen unerläßlichen primären Faktoren gibt es sekundäre, di 
hauptsächlich für die Formgestaltung maßgebend sind. Außer topograph: 
sehen Gegebenheiten können sie politischer, verwaltungstechnischer, reli-v 
giöser, militärischer, künstlerischer, gewerblicher und merkantiler A rt sein, v _/ 
Als sekundäre Erscheinungen brauchen sie nicht bei jeder Stadtgestaltung 
nachweisbar zu sein. Der Stadtkörper bleibt trotzdem eine menschliche 
Gesamtleistung, in der nahezu alle Kräfte menschlichen Seins und mensch
licher Lebensgestaltung Zusammenwirken. Es können sowohl die Gerichts
barkeit wie das Erziehungswesen, die Verwaltung, die gemeinsame Reli
gionsausübung und die Ausführung größerer Bauten (Bewässerungs
anlagen, Festungen) ihren Ausdruck in der Formgestaltung einer Stadt 
finden. Da die Erfordernisse der Lebensverhältnisse und die Beschäftigungs
art der Bewohner ihrerseits durch die Hoheitsrechte und die Politik der 
Aristokratie, durch die Verwaltung, die Kirche, das Bürgertum und das
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Gewerbe beeinflußt werden, ist der Stadtkörper ein getreues Abbild der 
sozialen Struktur einer Stadtgemeinde.

Ist der städtebauliche Wille bewußt geworden, so wird nach den Mitteln 
Zur Ausführung gesucht. Bis in die Gegenwart hinein liegt es dem Städte
bauer ob, die Stadtentwicklung nach einer Idee oder einem Plan zu leiten, 
der sich auf Logik, Intuition und auf seine persönlichen Erfahrungen stützt. 
Die so entstandenen Städte werden als a n g e l e g t e  o d e r  p l a n 
m ä ß i g e  S t ä d t e  bezeichnet. W enn dabei das Haus mit seinen natür
lichen, sich rechtwinklig schneidenden Achsen Maß und Richtschnur für 
die Achsen der Häuserreihen und der Stadt ist, so entsteht ein geometri
scher Stadtplan. Ist dagegen das Terrain bestimmend und in seinen For
men für die Häuserreihen und Baublöcke wegleitend, so haben wir einen 
unregelmäßigen Stadtplan vor uns.

Dem Bürger, der nur seinem Erwerb nachgeht und das Geschaffene als 
etwas Selbstverständliches hinnimmt, ist der städtebauliche Wille nicht als 
klare Erkenntnis bewußt. Die menschlichen Ansprüche, die die Stadtent- 
wicklung begünstigen, werden durch die Stadtbewohner als unausweich
liche Naturgesetze, als die alleinigen stadtbildenden Faktoren angesehen, 
und die Stadtentwicklung empfinden die Bewohner als ein naturgegebenes 
Spiel von unlenkbaren Kräften. Die Stadt, die sich selbst überlassen wird, 
entwickelt sich als amorphes Durcheinander, als s y s t e m l o s  g e w a c h 
s e n e  o d e r  w i l d w a c h s e n d e  S t a d t .

D ie  e rs te n  S t ä d t e  u nd  i hr e  F o rm en

Aus der altägyptischen Kultur stammt der älteste bekannte Stadtplan, 
der von Kahun, einer durch Sesostris planmäßig, schachbrettartig gebauten 
Stadt. Sie wurde zur Unterbringung der an der Pyramide Jllahun beschäf
tigten Arbeiter gegründet (ca. 2500 J. v. Ch.). Eine andere ägyptische 
Arbeiterstadt war Teil el Amarna (ca. 2000 J. v. Ch.). Heliopolis, ca. 
1400 v. Ch. erbaut, und die Kreisstädte der Hettiter, Zendjirli (ca. 1300 
v. Ch.) und Kadesch, waren ebenfalls nach einem Plan gebaut. Unter 
der mykenischen Kultur (2000 bis 1500 v. Ch.) entstanden gewachsene 
Städte, z. B. Troja, Knossos, Tirnys. Aus Phönizien, Cypern und Alt- 
Palästina sind wenige Reste von Siedlungen übriggeblieben. Dasselbe gilt 
für die Assyrer in Mesopotamien (900—700 J. v. Ch.). Ihre Städte Ninive, 
Dur-Sarrukin, eine Gründung von Sargon, Kalach, Assur wurden von 
den Babyloniern zerstört.
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Mit dem Reich Nebukadnezars (604—562 J. v. Ch.) fällt die Blüte' 
zeit von Babylon zusammen. In ihren Grundzügen war Babylon 
eine regelmäßige Stadt. Herodot schreibt über sie: «Aber die Stadt 
selbst besteht aus lauter Häusern mit 3—4 Stockwerken und ist durch' 
schnitten von geraden Straßen, die da entlanggehen oder quer durch nach 
dem Fluß zu . . .  und diese Stadt ist also beschaffen: Sie liegt in einer 
großen Ebene und ist ein Viereck, und jegliche Seite desselben beträgt 120 
Stadien (22,5 km), das macht im ganzen einen Umkreis von 480 Stadien 
(90 km).» Der Gesamtumfang des Mauerquadrates Babylons wird von Kte- 
sias auf 65 km angegeben, während er nach Ausgrabungen 16—18 km mißt. 
Neben volksreichen Vorstädten finden wir innerhalb der Mauern den 
«Kasr»'Hüge! mit der Burg, und im Wohnzentrum eine A rt Geschäfts' 
viertel, «Merkes» genannt. Die Häuser hatten eine durchschnittliche Höhe 
von 7—9 m.

Während der Regierungszeit der zwei größten Herrscher des altpersi- 
sehen Reiches, Darius (522—486) und Xerxes (486—465) wurde durch 
fürstlichen Willensakt eine Residenzstadt, Persepolis, gebaut.

A uf Grund dessen, was uns von den Städten des Altertums bekannt ist, 
wird man in ihrer Entstehung zwei Arten unterscheiden, die bodenwüch' 
sige und die gegründete Stadt.

Die b o d e n w ü c h s i g e  o d e r  g e w o r d e n e  S t a d t ,  «ville spon
tanée», entsteht durch Angliederung städtischer Zellkörper an einen einzel
nen, mitunter starken Hauptkern. Bei dieser Anlagerung von Korn an 
Korn, wie bei einer Inselbildung in einem Flußdelta, kann die Urzeile 
eine Dorfsiedlung, ein Kloster, eine Burg mit den dazugehörigen Bauten ge
wesen sein oder dergleichen mehr. Die Urzeile behält im entstehenden Ge
bilde weiterhin eine dominierende Stellung, bis sie mehr und mehr vom 
größer wachsenden Gesamtkörper aufgesogen wird. Die bodenwüchsige 
Stadt, die in langen, auch stilistisch verschiedenen Epochen entsteht, und 
ein Bevölkerung hat, die äußerst differenziert ist nach Bedeutung, Ver
mögen und Macht, wird naturgmäß auch in ihrer Gestalt die merkwürdig
sten Verschiedenheiten aufzeigen. Bei ihr kann man mit Sicherheit eine 
Zufällige, unregelmäßige Stadtform erwarten.

Die g e g r ü n d e t e  S t a d t  oder «ville créée» ist dagegen durch ihre 
Entstehung aus dem Nichts gekennzeichnet. Ein Markt oder ein anderes 
Zentrum wird in der durch die Zeitverhältnisse gegebenen Weise von 
Siedlungsbauten umgeben, mit dem bewußten Zweck, eine Siedlungsstätte 
zu schaffen. Denn um eine Stadt zu gründen, d. h. in kürzester Zeit zu
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bauen, braucht es einen starken Willen, eine geschlossene, zielbewußte 
Kraft, die sich für den Städtebau einsetzt. Dieser Wille macht sich logi- 
scherweise auch in der Formgestaltung bemerkbar; die «gegründete» Stadt 
wird meistens nach einem Plan entstehen; sie bekommt keine zufällige, son
dern eine gewollt einheitliche, architektonisch geordnete Form.

Ob sie gegründet oder bodenwüchsig sei, eine Stadt besteht unter allen 
Umständen aus zwei Elementen: Dem Gelände und einer Vielzahl von 
Einzelbauten. Gebäude, Häuserblöcke, Straßen und Plätze bilden den 
äußerlich toten Raum für das Leben der Gemeinschaft, den Stadtkörper. 
Die planimetrische Darstellung dieser Elemente ist der topographische Plan. 
A uf Grund der Pläne unterscheiden wir bei Städten zwei gegensätzliche 
Formen: Die reguläre oder regelmäßige Stadt und die irreguläre oder un
regelmäßige Stadt. Die planimetrische Regelmäßigkeit der r e g e l m ä ß i 
g e n  o d e r  r e g u l ä r e n  S t a d t  entspricht bestimmten Grundsätzen, 
ohne Rücksichtnahme auf das Gelände, während die Form der u n r e g e l 
m ä ß i g e n  o d e r  i r r e g u l ä r e n  S t a d t  sowohl aus einer bewußten 
Anlehnung an das Gelände entstanden, als auch die Folge von Zufällig
keiten oder Unüberlegtheiten sein kann.

Die Ausdrücke «unregelmäßig», «systemlos gewachsen» und «boden
wüchsig» sind nicht gleichbedeutend und verlangen eine besondere Er
klärung. Die irreguläre Stadt kann sowohl eine systemlos gewachsene als 
auch eine planmäßige Stadt sein, während unter der regulären Stadt 
immer die planmäßige Stadt zu verstehen ist. Die gegründete Stadt 
wird durch Kolonisten, durch Menschen, die einer ähnlichen Lebens
weise angehören, erbaut, dazu in verhältnismäßig kurzer Zeit, also in 
einer stilistisch einheitlichen Epoche. Den gegründeten Städten gleicher 
Epochen, ja sogar denen verschiedener Epochen ist ein gewisse Gleich
förmigkeit eigen. Die Zeiten mit zielbewußter Stadtgestaltung, die die 
Stadtentwicklung in gleichförmige, feste Bahnen zwingt, kurz S t ä d t e -  
b a u p e r i o d e n  genannt, finden wir sowohl bei den Griechen als bei 
den Römern.

D ie  r äuml i che  G e s ta ltu n g  d e r g riech isch -rö m isch en  S tä d te

D ie  G r i e c h e n  lernten ihre Städtebaukunst von den Assyrern und 
Ägyptern, wobei sie vor allem als neues Element den öffentlichen Platz, 
die « a g o r  a », einführten. Thera in den Kykladen, eine dorische Grün
dung des 9. Jahrhunderts v. Ch., wie ihre Tochterstadt Kyrene 631—624
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Stadtplan einer m ittelalterlichen Stadt mit typischen M erkm alen (1S94)





v. Gh., hat einen irregulären Plan. Als älteste reguläre griechische Städte 
sind Milet und Knidos mit ihrem schachbrettartigen Plan bekannt. Selinunt 
bei Syrakus, eine Kolonialstadt, 628 von Pammilos gegründet, 409 verstört, 
408 von Hermokrates wieder aufgebaut, war vom gleichen Typus. Aus der 
Zeit des Perikies (493—429 v. Ch.) stammt der Städtebauer und Theo
retiker Hippodamos aus Milet, der den Piräus (479 oder 450), Thurioi 
(443) und Rhodos (408 v. Ch.) baute. Der Piräus war für spätere helle
nische Stadtgründungen ein öfters benütztes Vorbild, als die bedeutendste 
unter den Stadtplanungen des Hippodamus wurde aber die unregelmäßige 
Radialanlage von Rhodos angesehen. Vier Jahrhunderte nach ihrer Grün
dung zeichnete sich die Stadt, nach der Beschreibung des griechischen Geo
graphen Strabon, durch ihre Bauweise so sehr vor allen übrigen Städten 
aus, daß keine andere ihr gleichkomme, geschweige denn sie übertreffe.

Seit dem 4. Jahrhundert v. Ch. kam der regelmäßige Stadtplan zur vollen 
Entfaltung. Alexander der Große, in jener Zeit einer der erfolgreichsten 
Städtebauer, soll siebzig Städte, alle nach dem Schachbrett-Plan, gegründet 
haben. Erwähnt sei als alexandrinische Neugründung die Stadt Priene bei 
Milet, deren Anlage wohl nicht mit Unrecht dem Dinokrates zugeschrieben 
wird. An einem steilen Hang erbaut, fällt die Stadt vom Fuße der Akro
polis in vier künstlichen Terrassen zur Ebene ab. Die Straßen, die recht
eckige Gundstücke umschließen, sind genau nach den Himmelsrichtungen 
orientiert und stellenweise 7 m tief in den Felsen gehauen. Ähnlich wie 
Samos, das mit dem Namen Eupalinos eng verbunden ist, besaß die Stadt 
eine Wasserleitung. Durch Deinokrates aus Rhodos wurde 330 v. Ch. die 
Koloniestadt Alexandrien in Ägypten gebaut. Ihr Plan zeigt sieben Straßen, 
die, sich parallel zur Küste hinziehend, von elf senkrecht dazu verlaufen
den Straßen geschnitten werden. Sie sind alle 7 m breit, außer zwei Haupt
straßen von 14 m. Eine davon, die Kanobische Straße, ist 5*/2 km lang.

Die Stadt Pergamon, deren hauptsächlichste Entwicklung in die Regie- 
rungszeit von Eumenes II. (197—159 v. Ch.) fällt, ist das schönste Bei
spiel einer griechischen Terrassenanlage. Trotz ihres irregulären Grund
risses ist das Formale hier so hervorragend gelöst, daß sie nur nach einem 
Plan gebaut worden sein kann. Ihre unterste Mauer ist 12—14 m hoch. Es 
wurden eine Druckwasserleitung und die Polizeivorschriften für die Rein
haltung von Wegen, Brunnen und Kanälen aufgefunden.

In archaischer Zeit ist die herrschende Stadtform die unregelmäßig und 
systemlos gewachsene, mit einer willkürlichen, meist dem Gelände ange- 
paßten Straßenführung und mit Betonung von wichtigen Zentren. Aus
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Burgen, Häfen und Siedlungen an Handelsstraßen entstanden in Griechen- 
land und Italien bodenwüchsige, irreguläre Städte (Athen, Delos, Thera, 
Theben, Rom), bei denen immer eine langsame Entwicklung nachweisbar 
ist. Hatte eine Stadt eine gewisse Größe und Einwohnerzahl erreicht oder 
genügte der zur Bebauung geeignete Boden nicht mehr, so wurde — vor 
allem bei den Griechen — zur Gründung von Kolonialstädten geschritten 
(Süditalien). Diese gegründeten Tochterstädte bauten sie als reguläre 
Städte. Unter Berücksichtigung strategisch-militärischer Gesichtspunkte, 
meistens als schachbrettartige Anlage entworfen und sogar einem unregel
mäßigen Gelände ajufgezwungen, führen uns diese regulären Stadtpläne in 
klarem Entwicklungsgang bis zur starren Form des römischen Militärtypus, 
dem «Castrum».

Die hippodamische regelmäßige Stadtform, schachbrettartig geplant, mit 
streng geraden und senkrechten NS- und OW-Straßen und regelmäßigen 
Baublöcken (Milet) findet sich in den hellenistischen Städten. Der regel
mäßige Grundplan wird beibehalten, aber zwei neue Elemente treten auf: 
Zwei senkrecht zueinander verlaufende, bewußt betonte Hauptstraßen und 
in Beziehung zu diesen, als architektonischer Akzent, die «agora» als 
Hauptplatz (Knidos, Priene, Selinunt). Die weitere Entwicklung dieser 
hellenistischen Stadtform führt zum r ö m i s c h e n  C a s t r u m ,  mit seiner 
sich immer genau wiederholenden starren Form. Das Castrum besaß eine 
viereckige Ummauerung und war durch ein Straßenkreuz als Mittelachse 
in vier gleichmäßige Teile oder Inseln geteilt. Die via principalis oder 
Cardo mit der porta principalis sinistra und der porta principalis dextra 
war gewöhnlich Nord-Süd gerichtet. Senkrecht dazu lag die via decumana 
(auch decumanus) mit der porta decumana oder Quaestoria und der porta 
praetoria. Die letztere war gegen den Feind gerichtet.

Einige Beispiele für die auf 120 geschätzte Zahl der Castrumgründungen 
sind: Emona (Laibach) 34 v. Ch., Augusta Taurinorum (Turin) 28 v. Ch., 
Augusta Praetoria (Aosta) 25 v. Ch., Augustodunum (Autun), Argento- 
ratum (Straßburg), Augusta Vindelicorum (Augsburg) 15 v. Ch., Augusta 
Trevirorum (Trier) 16—13 v. Ch., Castra Bonnensis (Bonn) 12—9 v. Ch., 
Vindobona (W ien), Londinium (London), Deva Castra (Chester), Co- 
lonia Claudia (Colchester) 43 n. Ch., Colonia Agrippina (Köln) 50 n. Ch., 
Florenzia (Florenz) 59 n. Ch., Lambaesis, Timgad 100 n. Ch., Regina 
Castra (Regensburg) 179 n. Ch. Die meisten dieser Städte sind später 
stark umgebaut worden. Aber das geradlinig abgesteckte Castrum läßt sich 
heute noch in den Altstädten von Aosta, Orleans, Straßburg, Regensburg
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und Winchester erkennen. Der reine Typus ist noch erhalten in der Ruine 
von Timgad.

Besondere Erwähnung verdient R o m ,  d i e  W e l t s t a d t  d e s  A l 
t e r t u m s ,  als irreguläre, gewachsene Stadt, deren Wachstum sich auf 
Jahrhunderte erstreckte. Nach dem gallischen Brande von 390 v. Ch. wur
den in Rom planlos eng gedrängte Neubauten errichtet, mit eng gewun
denen Gassen zwischen hoch aufgetürmten Mietshäusern aus Fachwerk, 
die bis zum Pyrrhus-Krieg (284 v. Ch.) mit Holzschindeldächern bedeckt 
waren. Eine grundlegende Neugestaltung erfolgte, zum Teil im Anschluß 
an die Bautätigkeit unter Cäsar, durch Augustus (23 v .— 14 n. Ch.). Er 
rühmte sich selbst, Rom aus einem Ziegelstein zu einer Marmorstadt ge
macht zu haben. W enn auch neue Prachtbauten errichtet wurden, das alte 
Straßennetz blieb erhalten. Mit dem Neuaufbau nach dem Brand vom 
Jahre 64 n. Ch. — Nero wurde verdächtigt, den Befehl zum Brande Roms 
gegeben zu haben, um seine protzigen Monumentalbauten auszuführen — 
wurden die alten Mißstände nicht beseitigt. Die großen Hauptstraßen 
waren nur 5 bis 6,5 m breit, der durch Läden sehr lebhafte vicus Tuscus 
hatte eine Pflasterbreite von 4,? m, der vicus Ingarius 5,5 m.

Während das vornehme römische Haus nur ein Erdgeschoß hatte, wohn
ten die arme Bevölkerung und die freigelassenen Sklaven in «insulae» oder 
Mietskasernen, die eine Höhe von 10 Geschossen erreichten. Die Baube
stimmungen unter Augustus erlaubten eine maximale Bauhöhe von 70 römi
schen Fuß (22 m), unter Trajan 60 römische Fuß (18 m). Der Erlaß von 
Zenos (423 n. Ch.) ging sogar bis auf 100 Fuß (29,5 m), und so ist es 
nicht verwunderlich, wenn nach Martial ein armer Schlucker 200 Stufen 
zu seiner Kammer zu steigen hatte. A uf der einen Seite sah man die von 
Gärten umgebenen, weiträumigen, üppig ausgestatteten Häuser der Patri
zier, auf der ändern Seite, zusammengepreßt lebend, das von Wucherern 
ausgesogene Volk in den von rücksichtslosen Spekulanten erstellten elenden 
« i n s u l a e » .  Der Triumvir Crassus ist als erster Bauspekulant und W u
cherer bekannt. Diese unsozialen Erscheinungen führten in der Kaiserzeit 
Zu Wohnungsrevolten und Volksaufständen.

Anders die Städte Alt-Griechenlands. Sie zeigen, daß damals nicht allein 
der Unterkunft und der Arbeitsstätte Rechnung getragen wurde. Durch 
gewaltige gemeinschaftliche Anlagen wurde versucht, das Bedürfnis nach 
körperlicher und geistiger Erholung zu befriedigen. Es ist anzunehmen, 
daß die Hellenen den ihrer harmonischen Kultur entsprechenden Forde
rungen nach guten Wohn- und Arbeitsstätten für alle Bevölkerungsschich
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ten nachlebten und daß ihnen ein allzugroßes Wachstum der Städte nicht 
zusagte. Umgekehrt bietet das alte Rom ein Beispiel für das Verderben 
und Verkommen, denen Stadt und Volk anheimfallen, wenn einzelne zu 
weitgehend Raum und freies Spiel haben. Dann bestimmt nur noch das 
eigene Interesse gewisser Kreise die Maßnahmen, nach denen eine Stadt 
gestaltet wird.

Außer diesen hier kurz wiedergegebenen Hinweisen sind Aufzeichnungen 
über die Bevölkerung des Altertums und ihre Struktur zu spärlich, als daß 
es heute noch möglich wäre, ihre Städte als Gemeinwesen zu erfassen. Trotz 
aller historischen Forschungen hebt sich nur das Leben und Wirken einer 
verhältnismäßig dünnen Oberschicht klar ab. Denken und Lebensweise der 
Antike sind uns zu fremd, um uns einwandfreie Schlüsse über die Gestal
tung ihrer Städte als Ausdruck der politisch-wirtschaftlichen, sozialen und 
geistigen Kräfte zu erlauben. Das sicherste Dokument, das uns Kenntnis 
gibt über die antike Stadt, ist der topographische Stadtplan, der aber nur 
Lage, Form und Ausdehnung angibt, so daß sich die Städte des Altertums 
höchstens in reguläre oder irreguläre Städte einteilen lassen. Dabei ist auf
fallend, daß in der Antike eine besondere Vorliebe für die reguläre Stadt- 
form vorherrscht. Ob das auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß viele 
Gemeinwesen gegründete Städte waren oder ob dies mit der geistigen Hal
tung, dem klassischen Formempfinden der betreffenden Zeit zusammen- 
hängt, ist nicht mehr zu ermitteln. Die weite Verbreitung des römischen 
Castrum läßt aber den Schluß zu, daß es zweckentsprechend war. Demnach 
ist die kleine Grenzstadt aus jener Zeit mit ihrem regulären, schachbrett
artigen, viereckigen Grundriß als organische Stadt zu werten.

Zu allen Zeiten aber, soweit man zurückgreifen mag, haben Völker, die 
Anspruch auf eine geschichtliche Bedeutung erheben können, ihrem Stre
ben nach Entfaltung durch den Ausbau von Städten Ausdruck gegeben. 
So hatte zurZeit seiner Blüte Athen (mit dem Piräus) 250 000 Einwohner, 
Jerusalem eine halbe Million, Karthago und Alexandrien je dreiviertel Mil
lionen, Babylon etwas darüber und Rom mindestens anderthalb Millionen. 
Jede dieser antiken Städte kann als Symbol eines bestimmten Volkes, einer 
bestimmten Kultur gelten. Der Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung und 
Einwohnerzahl bezeichnet aber nicht den Höhepunkt der einzelnen Kul
turen, sondern schon den absteigenden Ast, die Dekadenz. Gerade die 
größten unter ihnen waren bekanntlich ungesunde, verdorbene, daher nicht 
lebensfähige Gemeinwesen.
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3. Aufbau und Struktur der Stadt

D ie u nr e ge l mäßi ge  St ad t  des Mi t t e l a l t e r s

ln der Mitte des ersten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung, von etwa 
300—800, setzt die Bildung von Städten fast aus. Die verschiedenen Kul
turen des Altertums waren durch die Völkerwanderung zerstört worden, 
und die sie ablösende christliche Kultur des Abendlandes war erst im Ent
stehen begriffen. Nach den Stürmen der Völkerwanderung gab es fast 
keine städtischen Gemeinwesen mehr; alles Leben stand im Zeichen der 
Familie und der Dorfwirtschaft, denn auch kleinere Ortschaften hatten 
sich noch nicht wieder entwickelt. Es ging lange, bis sich aus den Zerstö
rungen der vorangegangenen Zeit neue Städte erhoben. Das Entstehen von 
Gemeinwesen aber, die die Bezeichnung von Städten verdienen, beginnt 
erst im 11. Jahrhundert, als sich Marktansiedlungen bildeten, namentlich 
an den Sitzen der geistlichen Fürsten und bei den Königspfalzen, die aus
schließlich kaufmännische und gewerbliche Bevölkerung aufnahmen. Von 
ihnen ausstrahlend legte man allmählich Feldwege an, wodurch eine spinn- 
netzähnliche Strahlen- oder Radialanlage mit einem Zellkern entstand, von 
dem aus die gewundenen, dem Gelände sich anschmiegenden Straßen liefen.

Solche Ansätze zur Stadtbildung suchten Halt an schon Bestehendem, an 
Klöstern und Kirchen, Burgen oder alt-römischen Villen. Sie wurden zu
nächst nicht bewußt als Städte gegründet und angelegt, sondern wuchsen, 
von stärkeren Kräften als menschlicher Absicht und Planung getrieben, 
selbständig heran. Erst allmählich erkannte man, was Neues dabei entstand. 
Die bodenwüchsige frühmittelalterliche Stadt entwickelte sich somit als 
irreguläre, gewachsene Stadt in ringförmiger oder strahliger Anordnung, 
deren Urkern eine Burg, ein Kloster, eine Kirche, ein Dorfkern oder aber 
ein Hafen oder ein Verkehrsknotenpunkt sein konnte. Auch das Vorkom
men von Bodenschätzen (Heilquellen) war öfters Zentrum einer solchen 
Anlage.

Rechtliche Grundlagen

Grund und Boden gehörten Großgrundbesitzern und Fürsten, dem Adel 
oder der Kirche. Zu Anfang der städtischen Entwicklung fehlte es jeden
falls an einer geeigneten Methode, um Grund und Boden an die Leibeige
nen aufzuteilen. Es bildete sich eine Parzellierungstechnik, die weitgehend 
Rücksicht nahm auf vorhandene Grunddienstbarkeiten, Nießbräuche oder
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Nutznießungen. In dieser Rücksichtnahme sehen wir die Hauptursache für 
die unregelmäßige Bauart der mittelalterlichen Stadt. Zuerst waren Adel 
und Geistlichkeit den Städten feindlich gesinnt, denn die selbständige Stadt 
war geeignet sie in ihrem Besitztum zu schmälern. Mit dem Aufblühen der 
neu entstandenen Gemeinwesen erwachte aber das Interesse der Feudal
herren an den Marktsiedlungen und Städten wegen der ihnen zufallenden 
Vorteile. Ein Beispiel dafür: Die eigentliche Grundlage der südfranzösi
schen «b a s t i d e s» bildete ein Partnerschaftsvertrag, «pareage» genannt, 
Zwischen dem Feudalherrn und den weltlichen oder kirchlichen Besitzern 
des Bodens. Als die Feudalherren ihren Vorteil in der befestigten Stadt er
kannt hatten, wandelte sich auch das Widerstreben von Adel und Kirche. 
Durch Aufteilung des Landes in Blocks und Grundstücke suchten sie dar
nach dem Ansiedler vorsorglich einen fertigen Vorrat an Baustellen zur 
Verfügung zu stellen. Die Stadtgrundrisse wurden infolge dieses V or
gehens schematischer und kennzeichnen sich durch rechtwinklig kreuzende 
Straßen (Breslau, Dresden, Villingen, Montauban).

Die Rechtsverhältnisse, die sich auf dem alten Landrecht aufbauten, 
führten infolge neuer Bedürfnisse zu Erweiterungen und neuen, eigenen 
Formen. Durch die sogenannte G r u n d s t ü c k l e i h e  wurde eine dem 
römischen Rechtsbegriff entgegenstehende rechtliche Grundlage geschaffen, 
die ungefähr dem entspricht, was wir heute Erbpacht nennen. Der Grund
besitzer verlieh ein Grundstück oder einen Bauplatz gegen Zahlung eines 
festen Zinses, den der Pächter jährlich an den Grundstückbesitzer abzu- 
liefern hatte. Dadurch trat eine völlige Trennung zwischen Grund und 
Boden einerseits und dem Haus andrerseits ein. Es wurde eine für die 
Entwicklung der mittelalterlichen Stadt günstige rechtliche Grundlage ge
schaffen, wie wir sie heute noch in England finden.

Bald hatten die Grundherren kein Interesse mehr daran, die Handwerker 
und Händler im Verhältnis der Hörigkeit zu erhalten. Als Einnahmen und 
Ausgleich traten die Abgaben und Zinserträgnisse der Stadtgemeinde in 
den Vordergrund, eine Einnahme, die den Herren mit weniger Sorgen und 
ohne ständige Mühe zufloß. Deshalb neigten die Grundherren dazu, der 
Entwicklung der Städte und ihrer inneren Ordnung freie Bahn zu lassen. 
Die sich daraus ergebende größere Selbständigkeit der Städte dem Feudalis
mus gegenüber war mit gewissen rechtlichen Vorteilen verbunden, die für 
die Stadtbewohner eine verstärkte persönliche Sicherheit bedeuteten. So 
waren zum Beispiel Städter vor der barbarischen Sitte gesichert, ihre juristi
sche Glaubwürdigkeit im Zweikampf beweisen zu müssen. Schon im 12.
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Jahrhundert galt der Grundsatz: S t a d t l u f t  m a c h t  f r e i .  In diesem 
Zusammenhang sind die zahlreichen mittelalterlichen Städtenamen Frank' 
reichs zu verstehen, die auf « S a u v e t a t s »  oder « S a u v e t e s »  lauten. 
Diese Entwicklung förderte ihrerseits junge Ansiedlungen, und die Städte 
wuchsen zu selbständigen, starken Gemeinwesen an.

Die Möglichkeit, ihre inneren Angelegenheiten nach eigenem Gutdünken 
Zu gestalten, wirkte sich vornehmlich in der Schaffung eines eigenen Rech- 
tes und einer eigenen Verwaltungsordnung aus, weniger in bewußter und 
planmäßiger Gestaltung des Stadtkörpers. Der Grundzug des städtischen 
Wesens im Mittelalter war die genossenschaftliche Gliederung der Ge- 
meinde, sowohl ihres politischen als des gesamten wirtschaftlichen Lebens. 
Die Produktion war in spezialisierte Gruppenarbeit aufgeteilt. Es bildeten 
sich genossenschaftliche Organisationen der Geschlechter, der Zünfte und 
der Kaufmannsgilden. Letztere konnten sich z. B. in der Hansa zu einer 
starken politischen Macht erheben. Dieser enge genossenschaftliche Zu' 
sammenschluß und der daraus entspringende Gemeinsinn der Bürger ver
lieh den Städten eine erhöhte politische, wirtschaftliche und kulturelle Be
deutung. Es erscheint kaum glaublich, daß die mächtigen Dome und statt
lichen Rathäuser der mittelalterlichen Städte von Gemeinden errichtet 
wurden, die durch ihre geringe Einwohnerzahl als Kleinstädte zu bezeich
nen sind.

W ährend Jahrhunderten waren die einzelnen Grundstücke das wesent
liche Element, auf dem sich das Dasein jedes einzelnen Bürgers abspielte. 
W ie das Dasein selbst, waren auch die Anwesen gleichartig und konnten 
sich, ohne eine weitere Gebundenheit als die rein örtliche, von einem ge
meinsamen W all und Graben umschlossen, aneinanderfügen. Es gab wenig 
inneren Verkehr, keine besonderen Wertunterschiede infolge der Lage, 
keine Benachteiligung des einen durch die Maßnahmen des anderen, keine 
Gemeinschaftsanlagen außer der Umwallung und etwa dem Rathaus und 
der Kirche. Deshalb sind die Städte jener Zeit verhältnismäßig einfache 
Organismen. Ihre wesentlichen Merkmale sind Recht und Verfassung; sie 
geben der Stadtgemeinde die innere Bindung.

Räumlicher Aufbau und Formgestaltung

Im Frühmittelalter war das Stadthaus, das sich aus dem Bauernhaus ent
wickelt hatte, freistehend, durch schmalen B a u  w i c h vom Nachbarhaus 
getrennt. Diese schmalen, meist nur 25—30 cm betragenden Zwischenräume
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wurden in Südfrankreich « A n d r o n e s »  genannt. Später erschien das 
Reihenhaus, das Dreifensterhaus im Rheingebiet oder das Einfensterhaus, 
das man in London antreffen kann. Der Stockwerkbau, in der Antike nur 
für ärmere Quartiere gebräuchlich, wurde nun allgemein angewendet. 
Auch das «Teilhaus» mit horizontaler Besitzteilung, war bekannt, mit dem 
Nachteil, daß im Laufe der Zeit, je nach der Höhe, verschiedene architek- 
tonische Veränderungen entstanden. Die wirtschaftliche Struktur im Mit- 
telalter bedingte, daß sich die Stadtbevölkerung im wesentlichen aus Hand' 
werkern, Kaufleuten und Ackerbürgern zusammensetzte. Der selbständig 
Gewerbetreibende überwog bei weitem und wohnte selbstverständlich im 
eigenen Hause. Das Stadthaus wurde zum Wohnen und Arbeiten benützt. 
So fanden sich im Kaub und Handwerkshaus unter gleichem Dach die Fa- 
milie, die Gehilfen, die Gesellen und die Warenvorräte. Da sowohl die 
Patrizier wie die Handwerker Landwirtschaft betrieben, wurden Äcker 
und Reben zum Gebiet innerhalb der Stadtmauer einbezogen. Der Stadt- 
erweiterungsplan von Köln aus dem 11. Jahrhundert erfaßte ein Gebiet, 
das bis 1880 genügte.

Als auch die Äcker langsam überbaut wurden, entstanden tiefe Bau- 
blocke, deren Erschließung durch Wohnhöfe und Wohngänge erfolgte, 
wie man sie noch in belgischen, holländischen und niederdeutschen Städten 
antrifft. Die zahlreichen Wohnstiftungen, « H o f  j es» und « G o d s h u i -  
z e n», die sich als zusammengebautc Kleinhäuser in den flämischen Städten 
finden, können heute noch als vorbildlich gelten. Brügge allein besitzt 
deren 24, die teilweise bis ins 12. Jahrhundert zurückgehen. Städtebaulich 
mustergültig sind vor allem jene Anlagen, die sich um geschlossene Wohn- 
höfe gruppieren, durch ein monumentales Portal zugänglich sind und Fen
ster aufweisen, die sich ausschließlich nach dem Hof zu öffnen. Die Bedeu
tung von Licht und Luft für die menschliche Gesundheit war damals noch 
unbekannt, dazu der Verkehr in den Straßen der mittelalterlichen Stadt 
verhältnismäßig gering. So kam es, daß die Straßen in jener Zeit meist 
sehr schmal angelegt wurden. W enn mittelalterliche Städte, verglichen mit 
der heutigen Weiträumigkeit, den Eindruck einer gewissen Enge machen, 
so ist die Annahme, daß die Wohnungen unter einem Mangel an Licht und 
Luft zu leiden gehabt hätten, irrig. Trotz den geschlossenen, unregelmäßi
gen Plätzen, den unübersichtlich gewundenen, winkligen und schmalen 
Straßen und Gassen, waren die einzelnen Blocks zumeist nur am Rande 
bebaut, während sich in ihrem Innern Höfe und dahinterliegende Haus- 
gärten zu großen Freiflächen vereinigten.
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T im gad (Aus: J. G antner, G rundform en der europäischen Stadt)





Die politische Macht in der Stadtentwicklung kam damals stark zum 
Ausdruck. Verteidigungsrücksichten als formgebendes Element übten einen 
starken Einfluß auf die Gestaltung der Städte aus. Die Wehranlagen woll
ten über ihren militärischen W ert hinaus imponieren, schrecken und ein- 
schüchtern. Als Grundform der mittelalterlichen Verteidigungsanlagen fin
den wir den Ringwall, während sich die innere Gestaltung, in Anpassung 
an den Aufbau der Bürgerschaft in Zünften, über Fluß und Hügel bis hin
auf zur Burg erstreckte. Kaum eine Stadt des Mittelalters, in der nicht die 
einzelnen Gewerbe und Handwerker in den ihnen zugewiesenen Straßen 
eine Stätte finden, und die nicht ihre Wollzeile oder Wollwebergasse, ihre 
Fleischer-. Bäcker- oder Tuchmacher-Gasse aufweist.

Bei der Gestaltung des Straßennetzes und der Umwallung wurde auf die 
örtlichen topographischen Verhältnisse Rücksicht genommen, wobei die 
Straßen, an das Rippenwerk eines Blattes erinnernd, den einfachen Ver
kehrsbedürfnissen der mittelalterlichen Stadt entsprachen. Vor allem aber 
war der Marktplatz die Verkörperung der Lebenskraft des städtischen Ge
meinwesens. Die Lage der für verschiedene Zwecke vorausbestimmten ein
zelnen Marktplätze und ihre Gestaltung war fachgemäß durchdacht, indem 
Markt- und Kirchplätze durch klare und zweckbestimmte Formen sich von
einander schieden und doch in enger Beziehung zueinander standen. Aus 
der Masse der kleinen Bauten und Gehöfte hoben sich als Stadtkrone um 
so mächtiger die wenigen architektonischen Kraftzentren heraus: Kirchen 
und Dome als Verkörperung der alles ergreifenden Gewalt der religiösen 
Idee. Durch diese Gliederung entstand die g e k r ö n t e  S t a d t ,  jener 
Stadttypus, der sich räumlich um ein körperliches Zentrum herum, Kuppel 
oder Turm aufbaut. Die Lage der Kirchen und die Führung der Straßen in 
ihrer Umgebung waren ganz besonders fein abgewogen, um sie möglichst 
sichtbar zu machen und den Menschen nahe zu bringen. Später, im Hoch
mittelalter, entstanden am Markt, auch wohl beim Kirchhof oder neben 
dem Rathaus einige größere Gasthöfe, Kaufhäuser, Bauten der gewichtigen 
Bürgerstände, der Zünfte, und schließlich einige Privatbauten, in denen zu 
Wohlstand und Einfluß gelangte Stadtherren und Bürger ihre Geltung 
zum Ausdruck brachten. In der ganzen Stadtanlage zeigte sich klar und 
deutlich die kirchliche Oberherrschaft, der Aufbau von Gewerbe und 
Handwerk in den Zünften und später der stolze Geist des Bürgertums als 
eines lebendigen Organismus. Somit war die mittelalterliche Stadt, in der 
sich auf natürliche Weise eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft gebildet 
hatte, der Ausdruck eines organischen Gemeinschaftslebens. W enn auch
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unbewußt, war ein räumlich aufs feinste gegliederter Organismus mit geh 
stigen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Funktionen entstanden, der 
neben den Anforderungen des sozialen und kulturellen Lebens auch die der 
Wirtschaftlichkeit aufs genaueste erfüllte.

Die Gestaltung seines Lebensraumes ist abhängig von der Vorstellung, 
die sich der Mensch von seiner eigenen Existenz macht. Dem Geist des 
Mittelalters mit seiner Abneigung gegen das absolute Maß und die abso
lute Ordnung, mit seiner Leidenschaft für das Überirdische und seinem 
Hang für die Mystik war die starre Systematik der antiken Stadt sowie 
die Methodik jeder Stadtplanung fremd. Bei der Formgestaltung seiner 
Städte wollte das Mittelalter keine kristallinische Regelmäßigkeit, sondern 
suchte absichtlich die Abwechslung, wobei die Formsprache seiner Bau
kunst innig mit den am meisten verwandten Werkstoffen zusammenhing. 
So entstand die schöne, landschaftlich gebundene, unregelmäßige Stadt mit 
einer weichen Linienführung der Straßen, mit schönen Blickpunkten und 
romantischen Überschneidungen. Vor allem wurde die Gestaltung des 
Hauses erfaßt, weniger die Straße oder gar die Stadt als Gesamtorganis- 
mus. Eine Formvorstellung, die das Ganze und nicht einseitig die bauliche 
Gestalt berücksichtigt, ist für jene Zeit nicht nachweisbar. Die Voraus
setzungen für einen einheitlichen Stadtplan sind daher nicht gegeben, und 
die irreguläre Stadt des Mittelalters muß als gewachsene Stadt gelten.

In hervorragender Weise drückte sich zu jener Zeit der Gemeinsinn aus, 
indem der Bauherr sich den Gegebenheiten fügte und seine Sonderwünsche 
der Allgemeinheit unterstellte. In Ermangelung eines Stadtplanes machte 
die einheitliche Lebensanschauung und Lebenskultur, der einheitliche Bau
stil, bei Verwendung gleicher Baustoffe, aus der mittelalterlichen Stadt ein 
Gesamtwerk von einheitlicher Wirkung, wie es die 2000 Ansichten, Kar
ten und Pläne von Städten und Marktflächen des Matthäus Merian aus 
der berühmten, 1642—88 entstandenen «Topographia Europae», dartun. 
Dabei handelt es sich nicht um unvollständige Ausgrabungen, um einen 
abstrakten Stich oder seinen topographischen Plan, sondern um die Wieder
gabe der ganzen, noch heute in ihrer Schönheit erhaltenen mittelalterlichen 
Stadt. Mit staunenswertem Geschick hat man es in damaliger Zeit verstan
den, den Standort monumentaler Bauten so zu wählen, daß sie beherr
schend und eindrucksvoll zur Geltung kamen.

Die meisten Stadtgebilde, in denen wir leben, gehen in ihrer Entstehung 
auf das Mittelalter zurück, und die Veränderungen im Laufe von sieben 
Jahrhunderten haben ihren Grundcharakter nicht verwischen können. Die
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Stadt des Mittelalters und ihre Struktur, sei es in Form alter Stadtteile, sei 
es in überkommenen Rechtsformen, Gepflogenheiten und Vorurteilen, ist 
heute noch vorhanden und wirksam. W enn auch in gewissen Fällen die 
Fläuser der alten Städte längst verschwunden sind, so überdauert sie auf 
lange Zeit hinaus die ursprüngliche Anlage der Straßen, in welchen die 
ersten Häuser angelegt worden sind. Aber auch in rechtlicher Beziehung 
gehen unsere heutigen Zustände nicht selten auf die ursprünglichen mittel
alterlichen Verhältnisse zurück. Infolge des langsamen, sich über die Jahr
hunderte erstreckenden Wachstums dieser nach heutigen Begriffen doch 
nur kleinen und sehr einfachen Gebilde, infolge der Gleichförmigkeit der 
die Einzelzellen bildenden kleinen Gebäude, entstanden zumeist sich orga
nisch aufbauende Stadtkörper. Im ganzen folgte in diesen Städten der 
Städtebau der Entwicklung nach, hat also nicht führend gewirkt.

Die Grundformen der mittelalterlichen Stadt

So weist, im Gegensatz zur Antike, das Mittelalter eine geringe Anzahl 
von gegründeten Städten auf. W o solche auftreten, war der maßgebende 
Gesichtspunkt bei ihrer Planung ein militärischer; dazu kam die Parzel
lierung zur Gewinnung von Grundstücken. Bei diesen gegründeten Städten, 
deren Grundriß schon in jenen Zeiten planvoll angelegt wurde, sind aber 
die Grundstückverhältnisse meistens gesünder und für die Bebauung besser 
als in den ohne Plan wachsenden Orten. Andere Rücksichten waren nicht 
maßgebend, und ein systematischer Ausbau der Stadt als Siedlungsstätte im 
heutigen Sinn fand nicht statt. Es sind daher starre Gründungen, ohne 
tieferen organischen Sinn. N ur wo ihr Eigenleben im Zusammenhang mit 
dem sie umgebenden Lande, durch Kirchenwesen, Handel oder dergleichen 
gedeihen konnte, entwickelten sie sich zu ansehnlichen Städten, wie Frank
furt a. d. O., Thorn 1231, Breslau 1250, die Dresdener Altstadt, Posen 
1253, Danzig, Krakau 1257.

Die früheste regelmäßige, mittelalterliche Stadtgründung ist die von 
Montauban, 1144 durch Alphonse Jourdain Graf von Toulouse. Sie blieb 
hundert Jahre ohne Nachfolge, bis in Südwestfrankreich 1240—1300 eine 
größere Anzahl ausgeprochen schachbrettartiger Gründungen « v i 11 e s 
n e u v e s »  oder « b a s t  i d e  s» entstanden. Darunter durch Raymond VII. 
von Toulouse 1241 St-Foy-la-Grande und durch Ludwig den Heiligen 
1240—46 Aigues-Mortes. Gründungen für die englische Krone sind 1265 
Monsegur, für Eduard I. durch Roger de Leyburn 1270 Libourne und
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durch Lucas de Thaney 1272 Beaumont-en-Perigord. Ebenfalls im Namen 
Eduards I. 1281 Sauveterre-de-Guyenne und durch Jean de Grailly 1280 
Cadillac und 1284 Monpazier. Eustache de Beaumarchais baute für den 
König von Frankreich 1280 Fleurance, 1285 Mirande und Beaumont-de- 
Lomagne. W eiter sind noch die 100—300 Kolonialgründungen zu erwähnen, 
die die deutschen Fürsten und geistlichen Orden im 11. bis 13. Jahrhun- 
dert, hauptsächlich unter Kaiser Heinrich I., dem Städtebauer, im Kolo- 
nialgebiet östlich der Elbe bauten. Gleichzeitig mit der Gründung der o s t ' 
d e u t s c h e n  K o l o n i a l s t ä d t e  beginnt auch für Böhmen unter Otto
kar I. die Zeit der Städtegründungen: 1225 Königgrätz, 1234 Eger, 1235 
Leitmeritz. Dann unter Ottokar II. Pilsen 1255, Budweis 1265 und Frei
stadt.

Diese neu entstandenen Ansiedlungen liegen als feste Punkte im unter
worfenen Gebiet, in für die Verteidigung günstiger Lage. W o eine Stadt- 
gründung geplant war, verlieh der Fürst, der Herzog oder Markgraf einem 
oder zwei Lokatores oder «possessores» die Vollmacht, eine Stadt einzu
richten. Der mit der Vorbereitung beauftragte Unternehmer oder Lokator 
teilte durch ein schematisches Straßennetz das Gelände in Blocks auf und 
suchte Siedler in möglichst großer Zahl herbeizuziehen. Zur Belohnung 
erhielt er das Amt des Stadtrichters und sonstige eigene Machtbefugnisse, 
die er seinerseits, um sich selbst neuen Unternehmungen zuzuwenden, zu
weilen gegen Entgelt wieder an die Gemeinde abgab. Das Hauptmerkmal 
dieser schematischen, regulären Grundrisse ist der zentrale Marktplatz mit 
Rathaus und Kirche, wie er zu sehen ist in: Neidenburg, Marienburg, 
Kulm (W estpreußen), Kreuzburg, Gransee, Hohenmauth, Templin, Ber- 
linchen, Neubrandenburg 1248, Soldin 1262—80.

M it Ausnahme der erwähnten regulären Städte ist die mittelalterliche 
Stadt ein langsam entstandenes Gebilde von unregelmäßiger Form. Sie war 
im 10. und 11. Jahrhundert unregelmäßig und eng gebaut, wie Essen, 
Soest und Münster i. W ., sie wurde aber mit der Entfaltung von Handel, 
Gewerbe und Zunftwesen im 12. und 13. Jahrhundert freier und größer. 
W enn ihr auch eine bestimmte künstlerische Formvorstellung nicht abge
sprochen werden kann, so ist doch kein bewußt schöpferischer Wille am 
W erk gewesen. Zu keiner Zeit ist aber die irreguläre, gewachsene Stadt 
mit ihren unendlichen Variationen zu solchem Reichtum und solcher Voll
endung ausgebaut worden wie dazumal. An solcher Vielseitigkeit gemessen, 
erscheint das römische Castrum in seiner Starrheit als eintöniger Schema
tismus. Bei der mittelalterlichen Stadt sind die Formen des Geländes oder

28



einer bestehenden Stadtkrone entscheidend. So ist der Ausgangspunkt für 
die Unterteilung dieser Städte logischerweise nicht die räumliche Anlage, 
sondern die A rt und der Charakter des Geländes oder die Zentralgewalt, 
soweit ihre Verwaltungs- und Hoheitsrechte durch eine architektonische 
Dominante zum Ausdruck kommen.

Da sind in erster Linie die H e r r e n s t ä d t e ,  jene Niederlassungen im 
Schutzgebiet der Feudalmacht, einer Kaiserpfalz oder einer Burg. Diesem 
Typus entspricht vor allem die Feudal- oder Parasitstadt. Als Herrenstädte 
können Montluęon, Yverdon, Aachen, Worms, Gelnhausen, Königsberg, 
Stockholm, Edinbourgh angesprochen werden. Die Rolle der Burg ist aber 
bei der mittelalterlichen Stadt weniger wichtig als diejenige der Kirche. So 
entstanden, in Angliederung an feste Bischofssitze und Klöster, zahlreiche 
K i r c h e n s t ä d t e .  Als solche sind Albi, Moissac, Saint-Omer, Bergues, 
St. Gallen, Speyer, Münster i. W ., Ellwangen, Meißen, Erfurt, Bremen, 
Middelburg zu erwähnen. Burg und Kirche mußten mit der Zeit ihre Stel
lung mit dem Rathaus und der Markthalle teilen, was zur Bildung der 
H ü g e l  - u n d  B u r g e n s t ä d t e ,  wie Cordes, Carcassonne, Rothen' 
bürg a. d. T., Bern führte. Mit dem Wachsen des Handels wandelten sich 
die äußeren Bedingungen. Die Stadt rückte aus der Zurückgezogenheit der 
Hügelkuppen in die verkehrsreichen Ebenen, an die Handelsstraßen. Aus 
Handelsplätzen an Flüssen entwickelten sielt die U f e r '  u n d  B r ü c k e n '  
S t ä d t e .  Als solche kennen wir Stein a. Rh., Passau, Magdeburg, Nüm- 
berg, Brandenburg a. H., Stralsund, während an Verkehrsschnittpunkten, 
an Heersstraßen und Zollstellen die reinen M a r k t  - o d e r  H a n d e l s 
s t ä d t e  wuchsen, wie Freiburg i. Br., München, Halle. W ie in jeder Zeit- 
periode, entwickelten sich auch im Mittelalter Kleinstädte durch Ausbau 
bäuerlicher Ansiedlungen. Einige schöne Beispiele solcher A c k e r b ü r 
g e r s t ä d t e  sind: Bram, Lennep, Soest, Nördlingen, Reutlingen, Fricken
hausen a. M.

Die hauptsächlichste städtebauliche Entwicklung des Mittelalters fand 
vom 12. bis zum 1). Jahrhundert statt. Bezeichnend ist die kleine Einwoh
nerzahl, wobei nur die größten Städte mehr als 10 000 und ganz verein
zelte mehr als 25 000 Einwohner zählten. Die größte deutsche Stadt ist 
Köln, um 1550 mit 37 000 Einwohnern und 397 ha von Mauern um
gebenem Stadtgebiet, also 94 Einw./ha. Lübeck hatte im Jahr 1488 ca. 
22 200 Einwohner und 230 Einwohner pro Hektare ummauertes Stadt
gebiet; Straßburg um 1500 20 000 Einwohner und 137 Einwohner pro 
Hektare, und Nürnberg 20 000 Einwohner auf dem ummauerten Gebiet
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von 138 ha, bei 145 Einw./ha. Die berühmtesten mittelalterlichen Städte 
hatten im 16. Jahrhundert einen Sättigungsgrad erreicht, wobei die groß' 
ten 70 000 Einwohner nicht überschritten.

Die Städterepubliken und freien Städte wie die Hansastädte mit ihrer 
demokratisch-liberalen Orientierung, konnten sich im Spätmittelalter dem 
Feudalismus und dem territorial-staatlichen Absolutismus entziehen. Diese 
Städte waren wohlhabend, zufrieden und in ausgeglichenem Gleichgewicht. 
Sie hatten die Größe erreicht, die ihr Wirtschaftsgebiet ernähren konnte. 
Umwälzende Neuerungen im Wirtschaftsleben, die zu neuen Ansprüchen 
an ihre innere Gestaltung hätten führen können, erfolgten nicht. Vom 
15. Jahrhundert an trat eine große Pause in der Stadtentwicklung ein. In 
dieser Ruhe und dem äußerlichen Wohlsein, ohne großes Streben und neue 
Ziele, begann die menschliche Gesellschaft aus Selbstzufriedenheit in Ver
fall zu geraten. Mit der Renaissance begannen sich jedoch neue Kräfte und 
Bestrebungen zu regen, die schließlich die Ruhe des Allgemeindaseins durch 
die großen geistigen und ethischen Umwälzungen der Religionskämpfe zer
störten.

D ie reg e lm äß ig e  S ta d t d e r R en a issan ce  u n d  des A b so lu tism u s

Die Renaissance als Übergangszeit

Die zwei Jahrhunderte von 1450—1650, die Zeit der Renaissance, der 
großen religiösen Revolution und der religiösen Kämpfe, bedeuten städte
baulich nicht viel mehr als ein theoretisches Zwischenspiel, ein intellektuelles 
Experiment mit geometrischen Stadtformen. Dabei ist die Renaissance selbst 
ungewöhnlich kurz, wenn auch ihr Einfluß auf die Baukunst sich für das 
Denken des Abendlandes überhaupt als bestimmend erweist. Die Renais
sance hatte das Bestreben, Stadtpläne nach einer ästhetischen Grundform, 
als künstlerische Einheit, zu erfassen, aber sie dachte dabei weniger an die 
Stadt als Gemeinwesen, als vielmehr an die Zeichnung des Stadtplanes. Mit 
viel Aufwand an Geometrie und mißverstandener Symmetrie entstanden 
Idealgrundrisse, die sich eher für Entwürfe von Stickereivorlagen als für 
Städte aus Stein und Holz eignen. Sie wollen rein formal, theoretisch, die 
bauliche Gestalt des Kreises und des Polygons mit seinen Radialen anwen- 
den. Meist sind diese Stadtmuster reine Theorien geblieben, die nur in stark 
abgewandelter Form zur Ausführung und damit zu einem gewissen Ein
fluß kamen. Von den vielen I d e a l e n t w ü r f e n  wurden nur wenige
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ganz ausgeführt, und da, wo man begonnen hatte, haben sich die natür
lichen Verhältnisse von Boden, Wasser oder W ind in Verbindung mit 
dem gesunden Menschenverstand als stärker erwiesen. Die Renaissance 
zeigt in ihren Stadtgründungen eine klare Entwicklung vom Schachbrett- 
system, wie es bei der Anlage von Mariembourg (1542—46 durch Maria 
von Ungarn) zugrundeliegt, zum radialen Stadtgrundriß wie Coeworden 
1597 ihn zeigt, oder noch besser Charleroi 1666, eines der letzten Beispiele 
einer Festungsstadt.

Die Renaissance, eine Zeit ausgesprochenen Individualismus, zeigt wohl 
eine ausgesprochene Entwicklung der Baukunst, begnügt sich aber mit ge
ringen städtebaulichen Leistungen. Mit der Pflasterung der Straßen, der 
Beseitigung von Vorbauten aller A rt (Erkern), mit dem Geradelegen und 
Verbreitern der engen, krummen Hauptstraßen nennen wir die wichtig
sten städtebaulichen Leistungen der Renaissance. Ihre Bestrebungen werden 
durch die Wandlung, die Rom im Laufe des 15. Jahrhunderts durch- 
machte, deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Renaissance zeigt überdies 
die ersten Beispiele kommunalen Kleinwohnungsbaus für Gewerbetrei
bende, auch Reihenhausbauten, die für gleichartige soziale und wirtschaft
liche Bedingungen geschaffen wurden. Nürnberg hatte zur Hebung des 
Handwerks Weber aus Sachsen kommen lassen; 1488 baute die Stadt, um 
sie unterzubringen, eine Kleinwohnungsanlage, «die sieben Zeilen». Eine 
weitere Weberkolonie war die Fuggerei in Augsburg, 1519 durch Jakob 
Fugger gebaut. Und kurz vor dem Dreißigjährigen Krieg legte die Stadt 
Ulm 1620 eine Kleinsiedlung für die Stadtmiliz an. Aber selbst wenn ganze 
Stadtanlagen, wie Palma Nova und Freudenstadt, in schematischer Weise 
durch solch gleichförmige Hausblöcke gebildet werden, läßt sich dabei 
kaum schon von Wohnsiedlungen sprechen.

Das durch Bernardo Rosselino für den Papst Pius II. 1458—62 zur 
Stadt Pienza umgebaute Corsignano kennt nur eine kurze Blütezeit, wäh
rend die «Addizione Erculea» oder «Terra Nuova» 1492 in Ferrara, nach 
Plänen von Biagio Rossetti angelegt, nur eine Stadterweiterung darstellt. 
Bedeutender als Gesamtanlage war die Feste Castro, durch Antonio da 
Sangallo d. J. 1546 ausgeführt. Bei der Zerstörung des Ortes 1649 ging 
alles zugrunde. Als italienische Renaissance-Beispiele bleiben Gattinara, 
nach 1526 von Mercurinus Arborius de Gattinara erbaut, und die Stadt 
Neu-Malta, 1564—66, zu Ehren ihres Gründers La Valette genannt, sowie 
Livorno, eine Gründung der Medici, nach einem Plan von Bernardo Buon- 
talenti delle Girandole im Jahre 1575 erbaut, und 1606 zur Stadt erklärt.
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Bei diesen drei Städten hielt man noch am S c h a c h b r e t t s y s t e m  fest. 
Weiterhin interessieren uns die Befestigungsstädte Zamosc bei Lublin, 
nach Plänen von Bernardo Morando, 1578 angelegt, Palma Nova bei 
Udine, von Scamozzi 1593 erbaut, und Grammichele nach 1693 durch 
Carlo Caraffa gegründet; alle drei sind R a d i a 1 a n 1 a g en. In Deutsch- 
land läßt sich der Einfluß der Renaissance außer bei den Weberhäusern in 
Nürnberg, 1488, und der Fuggerei in Augsburg, 1519, bei der Stadterwei- 
terung von Hanau, 1597, nachweisen, ebenso bei der Neuanlage von Dres- 
den-Friedrichstadt, 1621 (beide für vertriebene reformierte Wallonen und 
Niederländer erbaut). Die Neugründung von Freudenstadt im Schwarz
wald, einer Siedlung österreichischer Protestanten, war ein Bau Schickards, 
1599.

Aus Frankreich sind zu erwähnen: Villefranche-sur-Meuse 1545, Vitry- 
le-Franęois, eine Gründung von 1545 nach Plänen von Girolamo Marini 
und Ville-Neuve von Nancy, um 1600, ebenfalls nach dem Plan eines 
Italieners, J. Citoni. Außerdem die Place Royale oder Place des Vosges 
in Paris, 1605—12 wahrscheinlich von Louis Metezeau entworfen; Henriche- 
mont en Berry ist eine Gründung von Sully aus dem Jahre 1609, und 
Charleville wurde zwischen 1608—20 von Charles de Gonzague erbaut. 
Die Stadt Richelieu entstand 1633 nach einem regulären rechteckigen Plan 
von Jacques Lemercier. Zur Renaissance gehören noch die Städte der skan
dinavischen Staaten wie Göteborg, 1620 durch Gustav Adolf erbaut, und 
vor allem die Gründungen der dänischen Könige. Von der regen Tätig
keit Christians IV. zeugen: Christianopel (Blekingen) 1600 durch Steen- 
winkel d. Ä., Christianstad 1614, Bredsted 1616 und Christianshavn 1617 
durch J. Semp erbaut, Christianssand 1641 durch H. J. Schiort und Frede- 
ricia, 1650 (so benannt nach Friedrich III.). Das W erk Vaubans, dem 
Frankreich 100 Stadtumwallungen verdankt, stellt mit den Gründungen 
der F es t u n g ss  t äd  t e  Huningue 1679, Longwy 1680, Montlouis 1681, 
Saarlouis 1684, Montdauphin 1692—93 und Neu-Breisach 1698 den Über
gang zur nächsten Städtebauperiode her.

Das mit den Religionskämpfen hereinbrechende Jahrhundert ist nicht 
nur dasjenige des alle Entwicklung vernichtenden Dreißigjährigen Krieges, 
sondern auch das der blutigen Verfolgungen und Grausamkeiten der 
Andersgläubigen, der Inquisition und der Hexenprozesse, des rohen Kriegs- 
rechts und der grausamsten überseeischen Kolonisation mit Negersklaverei 
und schwunghaftem Negerhandel. In dieser düsteren Zeit maßloser Er
regung, durch unendliche Verarmung und größtes Elend aufgerüttelt, wan
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delt sich die menschliche Gesellschaft. Nach Überwindung der Erschlaf- 
fung ziehen in der Zeitspanne, die zwischen dem Dreißigjährigen Krieg 
und der Revolution liegt, andere Rechts- und Wirtschaftsverhältnisse 
herauf.

Die Baupolitik des «Ancien Régime»

Das Zeitalter des Absolutismus im 17. und 18. Jahrhundert schafft ein 
neues Staatsrecht. Nach dem Dreißigjährigen Kriege ist die Aktivität des 
Bürgertums gebrochen, jeder Rest einer föderativen Struktur ausgelöscht, 
die Zünfte und Gilden sind zerfallen, die Staatsgewalt wird Inbegriff 
aller Macht. So muß die Stadtgemeinde jede wirtschaftliche und politische 
Selbständigkeit verlieren. Die Vorrechte der Städte und ihrer Bürger wer
den an den Staat, verkörpert durch den Fürst und seine Stellvertreter, ab
getreten, und an die Stelle der Stadtwirtschaft tritt die Territorialwirtschaft. 
Die treibende Kraft zum Ausbau und Neubau von Städten liegt nun bei 
den Fürsten, die Staatsführung beginnt, Handel und Gewerbe — den U r
boden, aus dem seinerzeit die Städte geboren worden waren — bewußt zu 
pflegen. Wege und Straßen werden gebaut, während die heimische Pro
duktion durch Zölle geschützt ist. Größere und reichere Handelshäuser 
erscheinen, bestimmte Zweige des Handels und der Produktion in einzel
nen Orten und Gegenden rücken in den Vordergrund, und manche Städte 
gelangen zu größerer Bedeutung. Das Wirtschaftsleben begann sich zu 
konzentrieren und die Stadtformen je nach ihrer Wirtschaftsart zu dif
ferenzieren.

Anderseits hat aber der Absolutismus durch seine P o l i t i k  der  Z e n 
t r a l i s i e r u n g  zu einer Verkümmerung des Lebens außerhalb der 
Hauptstadt geführt. Diese Zentralisierung der Gesellschaft fand ihren 
stärksten Ausdruck unter dem «Ancien Régime» in Frankreich, und bleibt 
ein bis heute verhängnisvolles Kennzeichen dieses Landes. In Deutschland 
wirkten Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große durch ihre Politik 
starker Zentralisierung im peußischen Staate in gleicher Richtung. Da durch 
diese absolutistische Staatsstruktur die Initiative in der Stadtgestaltung an 
das Staatsoberhaupt übergegangen w'ar, wurde die Entwicklung der Städte 
durch die unumschränkte Gewalt, den Willen und die Laune des Fürsten 
bestimmt. So verdanken Stadtanlagen ihre Existenz vielerorts einer Für
stenlaune, der Intuition und dem Zufall. Dabei ist oft nicht ersichtlich, 
welchem Endzweck sie dienen sollten, außer der bloßen Verherrlichung 
der Macht.
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So förderten einige der Landesfürsten des Absolutismus die Erweite
rungen in ihren Residenzstädten, andere hingegen mißbrauchten ihre 
Hoheitsrechte zu politischen oder fiskalischen Zwecken. Leider blieb die 
großzügige Planung meist in den Anfängen, den Repräsentativbauten, 
stecken, während sich die Bevölkerung weiterhin in kleine, dunkle und 
unhygienische Wohnungen verbarg. Es sei ein Beispiel aus Wien erwähnt. 
Im 16., 17. und 18. Jahrhundert wurde dort durch die Bestimmungen des 
Hofquartierwesens eine A rt Zwangsbewirtschaftung von Wohnungen 
durchgeführt, die sich nur auf die zwangsweise Unterbringung der M it
glieder des Hof- und Beamtenstandes beschränkte. Da der Mietzins, der 
für diese beschlagnahmten Wohnräume gezahlt wurde, weit unter dem 
Üblichen lag, bedeutete dies eine starke Belastung der Bürger und ver
ursachte einen großen Mangel an verfügbarem Wohnraum. Der Absolu
tismus richtete großen Schaden an, indem er derartige Zustände und somit 
die Grundlagen schuf, die zu den modernen, zentralisierten Großstädten 
und den städtebaulichen Mißständen der Gegenwart führten.

Die Initiative zur Städteerweiterung, zum Wohnungs- und Siedlungs
wesen, ging, wie erwähnt, von den Stadtgemeinden auf die Landesfürsten 
über und bildete die Voraussetzung zu einer s t a a t l i c h e n  B a u p o l i -  
t i k ,  die sich im 18. Jahrhundert mächtig entwickelte. In den deutschen 
Staaten war die Landesgewalt bestrebt, durch fürsorgliche Siedlungs
politik Siedler heranzuziehen, um nach dem Aderlaß des Dreißigjährigen 
Krieges dem Staatsorganismus so neues Blut zuzuführen. In diesem Geiste 
wurden organsiatorische und verwaltungstechnische Maßnahmen ergrif
fen, die die Lage des Stadtbürgers verbesserten und zielbewußt für ihn 
sorgten.

Zur Erleichterung des Bauens gab man unentgeltlich Baustellen und 
Baustoffe ab, während man die Städte selbst zwang, ihre Straßen anzu
legen und mitunter auch das Gelände für die Stadterweiterung bereit
zustellen. Dabei hatten sie das Recht, es zum Ackerpreis zu enteignen. 
Alle durch Brand oder sonstwie freigewordenen Baustellen mußten inner
halb einer gewissen Frist wieder bebaut werden, widrigenfalls sie einge- 
zogen und an andere übergeben wurden. Man wollte aus dem Verkauf 
von Baustellen kein Geld machen, sondern gab Grund und Boden sogar 
vielfach umsonst her. Man verteilte Baumaterialien und Baustoffe, beson
ders Bauholz aus staatlichen Waldungen, zu ermäßigten Preisen oder ganz 
kostenlos und gewährte sogar billige Darlehen und Baukostenzuschüsse 
oder Bauprämien von 10—15%. Die Neubauten waren zum Teil von
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Steuern und Abgaben befreit. Man wollte, daß gebaut wurde; daher 
wurde diese Baupolitik mit absoluter Gewalt, unter Umständen unter 
Zuhilfenahme von Freiheitsstrafen durchgesetzt.

Die städtebauliche Ausdrucksform des Absolutismus

Während des Absolutismus zeigte sich der ausgesprochene Wille, die 
Entwicklung in klare, feste Bahnen, zu Regelmäßigkeit und Einheitlich' 
keit im Stadtgebilde zu lenken. Damit begann, unabhängig von der Zahl 
der Realisierungen, eine neue Städtebauperiode, d. h. eine Zeit z i e l b e '  
w u ß t e r  S t a d t g e s t a l t u n g .  Durch die Vereinigung der Macht 
an einer Stelle war die Möglichkeit für straff gefaßte städtebauliche M aß' 
nahmen gegeben. Hinter den Bauleitern des Absolutismus im 17. und, 18. 
Jahrhunderts stand der absolute Herrscher, der nach Lust und Laune die 
Raumgestaltungen, Bauformen und Haustypen bestimmte, in denen die 
künftigen Bewohner leben sollten. Aus der Mitte des IS. Jahrhunderts ist 
noch ein Plan von Dresden-Neustadt erhalten, mit handschriftlichen Be- 
merkungen von August dem Starken, die den städtebaulichen Willen jener 
Zeit veranschaulichen: «Dieses Stockwerkhaus wird um soviel hervorge- 
rückt, oder es wird ein Staatsgebäude vorgesetzt werden.» «Dieser Platz 
soll zu einem neuen Posthaus oder einer Auberge angelegt werden.» Die 
Landesfürsten wollten aber nicht nur Bauart und Grundrisse der Häuser 
vorschreiben — beim Bau von Karlsruhe wurde den Bewohnern die Aus- 
wähl zwischen fünf Haustypen freigestellt —, sondern auch wirklich gute 
Siedlungsverhältnisse schaffen.

Der äußere Anlaß dazu, sich mit der Gestaltung der Städte zu befas- 
sen, war der Regierung vornehmlich durch die Notwendigkeit erwachsen, 
im Interesse der Landesverteidigung weit vollkommenere Befestigungsan- 
lagen zu schaffen, als sie das Mittelalter gekannt hatte. Die Errichtung von 
Verwaltungsgebäuden, Zuchthäusern und sonstigen Staatsbauten war 
ebenso dringlich. Der aus dem Festungsbau entstandene Renaissance-Grund- 
riß wurde dafür grundlegend und auf Veranlassung der Regierenden und 
Fürsten nicht selten gegen den Widerstand der Stadtverwaltungen zur 
Durchführung gebracht. Neben der Befestigung und den sonstigen mili
tärischen Anlagen, die als Organe der Stadt sehr wirksam zum Ausdruck 
kamen, spielte das Residenzschloß eine große Rolle. Durch Strahlen- 
Straßen, die zum Schloßbau führten, wurde sein Eindruck als Monumen
talbau unterstrichen. Diese städtebaulich eigenartige Form erfuhr Ende
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des 17. Jahrhunderts in Versailles ihren prägnantesten Ausdruck. All diese 
Anlagen gaben den Städten ihr eindrucksvolles Gepräge. Die mittelalter- 
liehe Stadt war aus dem engen Ring der Umwallung befreit worden.

Die Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse, sowie das Entstehen 
eines Beamten' und Soldatenstandes und die Steigerung der fürstlichen 
Hausmacht im 17. und 18. Jahrhundert, schufen die Grundlagen für eine 
veränderte Form des Städtebaues und des Wohnungswesens. W enn auch 
die Stadtreinigung und Beseitigung der Abfallstoffe immer noch zu wün' 
sehen übrig ließ, kam damals die Straßenbeleuchtung auf, dann die Stra- 
ßenbeschriftung (in Paris 1728 eingeführt), während aus England die 
Sitte stammt, Bürgerstege neben dem Fahrweg zu erstellen. Diese Zeit 
kannte auch in stärkerem Maße als das Mittelalter den Bau besonderer 
Mietwohngebäude. Aber diese Bauten gingen meistens über eine beschei
dene Höhe von 2 bis 3 Stockwerken kaum hinaus und behielten die W eit
räumigkeit der Höfe bei, die die guten Beispiele unter den mittelalterlichen 
Städten ausgezeichnet hatte. Das Straßenprofil nahm bis ins 18. Jahrhun
dert ständig an Breite zu; im allgemeinen neigte die damalige Zeit dazu, 
in verständiger Erwägung der ästhetischen und hygienischen Vorteile die 
Häuserhöhen geringer als die Straßenbreiten zu bemessen. Daraus zogen 
vor allem die Kreise des Mittelstandes Nutzen, indem sie sich schöne Bau
ten mit hellen, geräumigen Wohnungen bauen ließen. Es bedeutet dies in 
gesundheitlicher Hinsicht einen großen Fortschritt. M it dem Biedermeier
stil war um 1850 bereits ein hohes Niveau der Wohnkultur erreicht 
worden.

Die Anzeichen für eine Stadtplanung, die Einfluß auf die Stadt als 
Ganzes gehabt hätte, d. h. auf ihren organischen Aufbau, sind in dieser 
Periode jedoch selten. Um die Unterbringung der minderbemittelten Be- 
völkerungsschichten in den Neben- und Außenbezirken der Städte küm
merten sich der Staat und die Fürsten übrigens kaum. Die wenigen Bei
spiele von Siedlungen für Gewerbetreibende sind die aus dem 17. Jahr
hundert stammenden Alt-Lübecker Wohnhöfe, die Kleinhäuser bei der 
Jakobi-Kirche in Rostock, das Stadtviertel Nyboder 1631 in Kopenhagen 
für Werftarbeiter und die zwei Dörfer «village de la Glacerie» (1666) 
bei Cherbourg und Villeneuvette (1667) bei Clermont-l’Herault. Aus dem
18. Jahrhundert stammt die Bergmannsiedlung Marienberg in Sachsen mit 
ihrem Castrum-ähnlichen Plan. Man war hingegen bestrebt, durch Schaf
fung von Blickpunkten und Betonung einzelner Straßen, durch Gruppie
rung der Bauten oder besser Fassaden mit einheitlicher Höhe und Bauart
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den Städten eine für den Glans der Residenz wichtige, wohldurchdachte 
Form und ein vornehmes Gepräge zu geben. Daher das Streben nach licht- 
und luftdurchfluteten, geraden und breiten Straßen und weiten, monu
mentalen Platzanlagen. Die Schaffung schöner A r c h i t e k t u r p l ä t z e ,  
bei denen das einzelne Wohnhaus seinen Individualismus zugunsten einer 
höheren Einheit aufgab, gab jener Zeit das charakteristische Gepräge. Im 
17. Jahrhundert noch wurden, wie im Mittelalter, geschlossene Plätze mit 
beschränkter Fläche erbaut, im Laufe des 18. Jahrhunderts aber öffnete 
sich die eine Seite der Plätze der Außenwelt, um dann wie in Bath, eine 
vollständige Verschmelzung von Architektur und Landschaft zu erreichen. 
Diese neuen städtebaulichen Ideen fanden von Frankreich aus — vor allem 
gefördert durch die Abwanderung der Hugenotten — Eingang in allen 
europäischen Staaten bis hinab zu den kleinsten Fürstenhöfen.

Die meisten Städte aber blieben von den das 17. und 18. Jahrhundert 
kennzeichnenden städtebaulichen Bestrebungen unberührt. Teils fehlte jede 
Gelegenheit zum Bauen, da eine nennenswerte Entwicklung gar nicht ein- 
trat, teils vollzog sich diese nur sehr langsam. Bei den meisten Städten 
ließ man daher die neuen Elemente sich weiter kristallinisch angliedern, 
wie es im Mittelalter geschehen war, ohne bewußte Ordnung und plan
mäßige Leitung. Oft verhinderten W all und Graben die Ausdehnung 
nach außen; die zunehmende Bevölkerung und die neuen Betriebsanlagen 
fanden Unterkunft durch einen engeren Ausbau des Stadtinnern.

Groß ist daher die Zahl der Städte, die unangetastet blieben, und gering 
das Maß der Neubildungen. Während die meisten Städte in ihrem Wachs
tum stehenblieben oder gar zurückgingen, gelangten nur wenige zu grö
ßerer Bedeutung. Das Zusammenleben von Menschen in Riesenstädten 
konnte ja nur bestehen, soweit die günstige Lage und die Verkehrsmittel 
die ständige und zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit den lebens
wichtigen Gütern ermöglichte. So existierten bis 1800 nur 5 Städte, die 
eine Million Einwohner erreicht hatten: Drei chinesische mit genügsamer 
Bevölkerung, dann das Rom der Kaiserzeit, größtenteils durch Sklaven 
bevölkert, und das London des 18. Jahrhunderts als Zukünftiges W eltwirt
schaftszentrum. Vollkommene Neugründungen von umfangreichen Sied
lungen mit dem ausgesprochenen Ziel, eine Stadt zu errichten, waren in 
Europa während des 17. und 18. Jahrhunderts selten. Die städtebauliche 
Leistung des Absolutismus bestand vor allem in Neuanlagen von Orts- 
teilen, also in Stadterweiterungen.
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Regelmäßige Städte in Europa und Amerika

Zu einer Anzahl von Neubildungen führten besonders die Wanderungen 
ganzer Volksteile, die die Religionskämpfe hervorriefen. Schon 1662 wurde 
Neuwied durch Graf Friedrich III. von W ied für französische Ansiedler 
gegründet und durch Karl von Hessen, Karlshafen 1669 mit weiträumigen 
Baublöcken und sonnigen, tiefen Gärten nach einem Entwurf von Conradi 
angelegt. Den größten Zustrom bewirkten aber die durch das Edikt von 
Nantes 1685 aus ihrer Heimat vertriebenen 400 000 Hugenotten, die sich 
größtenteils in den calvinistischen Staaten ansiedelten. Diese Besiedlung 
vollzog sich hauptsächlich auf dem Land, aber auch Städte mußten ver- 
größert werden. Für ihre Aufnahme entstanden Stadterweiterungen wie 
Ansbach 1685, Erlangen 1686 und die regelmäßige Anlage (nach Paul 
du Ry) der Oberneustadt von Kassel 1688, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Als besonders schöne Neugründung jener Zeit und als muster- 
gültige schachbrettartige Anlage sei Mannheim erwähnt. Die Stadt, 1689 
zerstört, wurde 1699 nach einem Entwurf von 1652 wieder aufgebaut. 
Als Neugründer waren auch die Brüdergemeinden tätig. Böhmische Flücht- 
linge gründeten 1722 die Stammgemeinde Herrnhut, bald folgten weitere 
Kolonien, Niesky 1742, Gnadenberg 1743, Gnadau 1767, Gnadenfcld 
1780, Kleinwelka, Korntal 1819, Wilhelmsdorf 1824. In diesem Zusam
menhang leistete Preußen unter Friedrich dem Großen, wenn auch keine 
neuen Städtegründungen, so doch eine große Siedlungstätigkeit. Von 
1740—86 wurden 300 000 Kolonisten angesiedelt und in einer Zeitspanne 
von drei Jahren in Schlesien allein ca. 14 000 Wohnungen hergestellt.

Charakteristisch für den Absolutismus sind die Erweiterungen und Ver
schönerungen der Residenzsitze, deren Merkmal die bewußt gewollte 
Unterordnung der Stadt unter die Schloßbauten des Fürsten ist. W o 
solche größere Stadterweiterungen planvoll vorgenommen wurden, ist 
das S t e r n m o t i v  besonders stark zum Durchbruch gekommen. Seine 
klassische Anwendung findet es in der Gestaltung von Versailles 1661 
bis 1684, dem Residenzschloß der Könige von Frankreich. Nach wessen 
Entwurf die Stadt seit 1664 wuchs, ist unsicher; es werden die Namen 
von Le Nötre, von Mansart und von Le Vau genannt. Versailles mit dem 
fürstlichen Schloß als Mittelpunkt der großen Stadtanlage wurde zum 
Vorbild aller Städtegründungen und Erweiterungen jener Zeit.

In Frankreich zeitigte das 18. Jahrhundert, die klassische Stadtbauepoche, 
das Entstehen zahlreicher architektonisch prachtvoller Plätze, « P 1 a c e s
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R o y a l e s »  gemannt. Zuerst drei Werke von J. H. Mansart, die Place des 
Victoires 1685 und die Place Vendôme 1699 in Paris, und die Place des 
Etats oder Place d’armes 1721—25 in Dijon. Dann die Place Bellecour in 
Lyon, 1728 von Robert de Cotte entworfen, Monpellier 1718, in Nantes 
den Cours St. André, seit 1726 zum ruhigen Verweilen angelegt, Square 
und Spielplatz zugleich, und in Metz das von Oger 1739 erbaute Halbrund. 
Größere Anlagen waren der Wiederaufbau von Rennes 1726, nach einem 
Plan des Ingenieur Robelin, durch J. J. Gabriel überarbeitet, und die Stadt- 
erweiterung von Bordeaux 1743, nach dem Entwurf von J. J. Gabriel. In 
Bordeaux, wo die Arbeiten an der Place royale, der Place de la bourse 
und der Place Gambetta bis 1780 dauerten, waren sowohl J. J. Gabriel als 
auch sein Sohn J. A. Gabriel beschäftigt. In Nancy wurden unter Stanis
laus Lesczinski 1751—59 durch Héré de Comy drei Plätze angelegt. 1753 
bis 1763 entstand in Paris die Place Louis XV (heute Place de la Con
corde) nach einem Plan von J. A. Gabriel, der verschiedene Wettbewerbs- 
entwürfe aus dem Jahre 1748 zusammenstellte. In Reims wurde im Rah
men einer Stadterweiterung 1755—60 durch Legendre und Soufflot die 
letzte große Place-Royale angelegt. J. F. Blondel schuf nach 1760 drei 
Plätze um den Dom von Metz, während Mathurien Crucy 1785—98 die 
Place Graslin und den Cours in Nantes vollendete.

In Deutschland, wo die Staatsautorität stark zersplittert war, traten 
Neugründungen von R e s i d e n z s t ä d t e n  als großzügige Anlagen ab
solutistischer Machtentfaltung zahlreicher in Erscheinung. Die älteste ist 
Ludwigsburg 1704—09 mit dem Marktplatz im Mittelpunkt und sich recht
winklig schneidenden Straßen. Bekannter ist Karlsruhe, eine Gründung 
von Markgraf Karl Wilhelm, aus dem Jahre 1715. Die Arbeiten standen 
unter der Leitung von v. Keßlau; eine spätere Erweiterung wurde von 
Weinbrenner 1806 ausgeführt. Erwähnt seien noch: Neustrelitz 1726, 
Carlruhc in Schlesien 1743 und Ludwigslust 1765. Durch den Willen 
eines Fürsten entstandene Stadterweiterungen finden wir in Berlin, wo 
allein im Jahr 1721 über 687 Häuser gebaut wurden, in Friedrichstadt 
(Gendarmenmarkt), in Potsdam (das Holländische Viertel 1737—41), 
außerdem in Düsseldorf, Krefeld, Bonn, Rheinsberg, Dresden-Neustadt, 
Bruchsal, Coblenz, Neuruppin 1787. Außerhalb Deutschlands seien nur 
noch erwähnt: in Kopenhagen das sehr stattliche Quartier um den «Ama- 
lienborg Plads», durch K. Eigtwed 1740—50 ausgeführt, und in Bruxelles 
das Quartier um die Place royale (1776) nach Entwürfen von B. Gui- 
mard und Barré.
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Im 17. Jahrhundert traten in London die ersten « s q u a r e s »  auf. 
Diese Anlagen mit ihrer Grünfläche in der Mitte, als aristokratische 
Wohnplätze gedacht, wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts immer zahl' 
reicher. Bekannter ist die bauliche Entwicklung von Bath, einem Badeort, 
der seinen Wohlstand zu Beginn des 18. Jahrhunderts dem steten Sommer' 
aufenthalt des Hofes verdankte. Große Areale waren hier in der Hand 
von einigen wenigen Besitzern, unter anderen des Earls of Pultney, wes' 
halb sich die Stadt innert eines Jahrhunderts einheitlich entwickeln konnte. 
1724 stellte John Wood einen ersten Plan für die Stadterweiterung auf, 
1724—35 baute er den Q ueens Square. An der Stadtentwicklung weiter 
beteiligt sind: sein Sohn mit dem Kings Circus 1754 und dem Royal 
Crescent 1767—75, dann R. Adam mit der Avon-Brücke 1770, Palmer 
mit dem Landsdowne Crescent 1794. Palmer und Baldwin schufen um 
1790 die Bath'Street und Baldwin und Eveleigh bauten Laura Place und 
Pultney'Street.

In Edinburgh wurde eine Stadterweiterung auf Grund eines Wettbe- 
werbs nach dem Plan von James Craig 1768 durchgeführt. Eine weitere 
Vergrößerung erfuhr sie 1822—23 nach dem Entwurf von Playfair vom 
Jahre 1819 und leitet damit über zu den regelmäßigen Bebauungsschemata, 
die seit etwa 1830 die Stadtanlagen charakterisieren. Zuletzt erschienen 
Eastbourne, Bournemouth und Buxton, die unter dem Einfluß von Land' 
schaftsgärtnern auf großen Privatsitzen entstanden; sie sind Vorboten der 
angelsächsischen Siedlungen des 19. Jahrhunderts.

Die stärkste Entwicklung der Städte im 17. und 18. Jahrhundert ist 
nicht in der alten, sondern in der neuen W elt zu suchen. Als Kolonial' 
Staat stand dabei Amerika stets unter dem Einfluß des Mutterlandes. Die 
durch europäische Zuwanderer schnell wachsenden Städte Amerikas stehen 
in engster Verwandtschaft mit der Lebensweise, den Gepflogenheiten und 
städtebaulichen Traditionen unseres Kontinents. Das r e g e l m ä ß i g e ,  
g e o m e t r i s c h e  B l o c k s y s t e m ,  das die Spanier für die Anlage der 
Städte Lateinamerikas in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts anwand' 
ten, geht z. B. auf Kolonisationsverordnungen Karls V. zurück. Bei der 
Betrachtung aller amerikanischen Stadtsiedlungen müssen wir uns verge
genwärtigen, daß sie von den europäischen Kolonialmächten angelegt wur
den, und zwar zu einer Zeit, in der die geometrische Planfigur den Städte
bau beherrschte. Von den zwei nach damaligem Wissen bekannten Sy
stemen für die Planung neuer Städte, dem Rechteckschema von Mannheim 
und dem Sternmotiv von Versailles, konnte das letztere kaum in Frage
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kommen, da es in erster Linie zur Verherrlichung des Fürstensitzes ge
dacht war, sich aber für die Ansiedlung freier Kolonisten wenig eignete. 
So wurde dann auch bei den Ortsgründungen die rechteckige Gelände- 
aufteilung mit ihrem schematischen System nach Einheitsparzellen durch 
die amerikanische Landesvermessung angewendet.

Nach Schachbrettplänen erbaute man Philadelphia, eine Gründung des 
Quäkers und Admiralssohns William Penn aus dem Jahre 1681, New- 
Orleans 1725, nach einem Plan von Adrien de Pauger, Baltimore 1729. 
Dann Savannah 1733, eine Gründung des Generals John Oglethorpe mit 
26 in gleichmäßigen Abständen angeordneten Plätzen, Reading 1748, 
wahrscheinlich nach einem Entwurf der Söhne W . Penn’s, und New-York 
1807. Um die Eintönigkeit des Schachbrettplanes der zuerst erbauten 
Städte zu unterbrechen, versuchte man sie mit einem Netz von Radial- 
oder Diagonalstraßen aufzulockern. Solche S c h a c h b r e t t p l ä n e  m i t  
a u f g e l e g t e m  R a d i a l n e t z  haben Annapolis 1694, Washington 
1791, eine Gründung des Präsidenten Jefferson nach einem Plan von 
Pierre L’Enfant (mit zwei Zentren, dem Capitol und dem Weißen Haus), 
sowie Detroit 1807, Indianopolis 1821 und Madison (Visconsin). Der auf 
ein Schachbrett gelegte Radialplan ergab als Nachteil die vielen Verlegen- 
heitsdreiecke. Noch schlechter aber war der Entwurf Woodwards für 
Detroit von 1807, der die Anordnung eines Sternmustes in vielfacher W ie
derholung plante. Von dieser einförmigen Wiederholung eines geometri
schen Musters ist nur ein Platz, der Grand-Circus, ausgeführt worden, der 
räumlich und verkehrstechnisch ein wildes Durcheinander zeigt.

Als Geometer und Landvermesser entwarfen die amerikanischen Städte
bauer ihre Pläne, ohne eine klare Vorstellung davon zu besitzen, wie die 
Gebäude aussehen sollten, welche die rein flächenmäßig aufgefaßten 
Straßen und Plätze einrahmen würden. Die Zellen für die künftigen 
nordamerikanischen Gemeinden, die Townships, entstanden dadurch, daß 
man in Abständen von je 6 Meilen, parallel den Längen- und Breiten
graden Linien zog. Jede dieser Zellen wird in 36 Sektionen von je einer 
Quadratmeile unterteilt, wobei jede Sektion wiederum in 4 Parzellen von 
je 164 acres oder 64 ha zerfällt. So entstand durch die Grundrißgestaltung 
mit Winkel und Schiene der Schachbrettplan der Kolonialstadt. Zum 
Unterschied vom alten Kontinent durch keine Umwallung eingeengt, 
wurde dies sinnlos bis ins Unermeßliche gesteigert. Es bedarf keiner 
weiteren Betonung, daß dieses Bausystem der neuen W elt für den Bau 
und die Entwicklung ihrer Städte von bedeutendem Einfluß wurde.
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4. Die unorganische Stadtentwicklung

D ie k u l t u r e l l en  W a n d l u n g e n  se it 1800

Ähnlich wie die Völkerwanderung und die Reformation hat die fran
zösische Revolution neuen Zuständen und Ideen gewaltsam zum Durch
bruch verholfen. Nach einer längeren Zeit der Ruhe setzt 1789 eine Hoch
flut der Entwicklung ein, die nach Beseitigung der alten Lebensformen 
das Leben und Wirken aller-Menschen durch neue Verhältnisse und A n
schauungen in neue Bahnen lenkt. Die französische Revolution verursacht 
eine tiefgreifende Änderung der gesamten sozialen Zustände. Durch neue 
Formen kultureller, zivilisatorischer und wirtschaftlicher A rt schafft sie 
neue rechtliche und verwaltungstechnische Maßnahmen. Sie alle zeichnen 
sich aus durch das Streben nach Selbstbestimmung und Selbstverwaltung 
unter W ahrung der Freiheit der Persönlichkeit und des Besitzes. Diese 
Grundsätze bringen unter anderem die Aufhebung aller Vorrechte des 
Adels oder sonstiger Stände, die Lösung der Bauern von der Dienstbarkeit, 
die Gewerbefreiheit und Freizügigkeit der Arbeiter, die Lohnbestimmung 
auf Grund freier gegenseitiger Vereinbarung.

Diese Entwicklung führte nicht nur zu einer vollständigen Wandlung 
aller Grundlagen des Daseins, sondern auch zu tiefgehenden Änderungen 
in den Anforderungen an dessen Gestaltung. In der alten Zeit gab es einen 
gewissen Zusammenhang zwischen dem Einzelwesen und den verschiedenen 
Klassen der Gesellschaft, im Charakter der Dörfer, der Siedlungen und 
Städte, in welchen jene Gemeinschaften wohnten, prägte er sich aus. Diese 
Ordnung war primitiven, zum Teil ungewöhnlich despotischen Charakters 
und hemmend für die Entwicklung des einzelnen. Die französische Revo
lution befreite das einzelne Individuum von solchen Bindungen gegenüber 
der Gemeinschaft, indem sie die alte Gesellschaftsordnung zerstörte. In 
gleichem Maße beeinflußte diese neue Tendenz auch die Stadtgestaltung 
schon deshalb grundlegend, weil sich die Selbstverwaltung auszudehnen 
begann und alle in allen Dingen mitzusprechen hatten. In städtebaulicher 
Hinsicht ergeben sich bei der Betrachtung zwei große Abschnitte: Die alte 
Zeit oder das historische Alter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und von 
da ab die neue Zeit oder die Gegenwart.

Der Zusammenbruch des Absolutismus gab den Städten das Recht der 
Selbstverwaltung wieder zurück und schuf damit neue Grundlagen für 
eine gedeihlichere Entwicklung. Das 19. Jahrhundert, als Nachfolger der
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Revolution, vertraute die Sorge um die Erfordernisse des Gemeinwesens 
dem einzelnen Bürger an, indem es die Gewährung von Freiheiten und 
Rechten, das Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht für alle verwirklichte. 
Die Masse der mit diesen Rechten begabten Menschen besaß weder die * 
ethische Grundlage, den geraden und ordentlichen Sinn, noch die Einsicht, 
zu entscheiden, was wichtig war, um die richtigen Ziele zu verfolgen. In- 
folge unerfreulicher Lebensverhältnisse hatte der einzelne meistens keine 
Zeit und Muße, um die Aufgabe zu wählen, in der er seine Mitwirkung 
zur Geltung bringen konnte. Er handelte gewöhnlich nur, wenn die For
derungen des Gemeinwesens mit seinen eigenen Neigungen und seinen 
persönlichen Interessen übereinstimmten. Als Folge davon sehen wir, wie 
sich die Politik vom Liberalismus über den Nationalismus zum Imperialis
mus entwickelt und wie die freie Wirtschaft sich zum kapitalistischen W irt
schaftssystem hinneigt. Ihre Auswirkung auf städtebaulichem Gebiet soll 
hier kurz geschildert werden.

Das 19. Jahrhundert zeigt, wie schon das Frühmittelalter, eine starke 
Ausdehnung des städtischen Lebens. Das Anwachsen von Handel und 
Verkehr, der Aufschwung der Technik und die Zentralisation von Fabri- 
kations- und Gewerbemitteln durch die Weltwirtschaft bedingten starke 
Änderungen in den Städten. Das Anschwellen der Industrie und des V er
kehrs, verbunden mit dem starken Zustrom von Arbeitskräften, vollzog 
sich mit einer derartigen Schnelligkeit, brachte so gewaltsame Umwälzun
gen und traf die Städte dabei so völlig unvorbereitet, daß ein Chaos unver
meidlich war. Die Städte sahen sich vor außerordentliche Probleme gestellt, 
die sie ohne Verzug zu lösen hatten. Die dringend nötigen Erweiterungen 
der Siedlungsstätten setzten außerdem in einem Zeitpunkt ein, dem es an 
tieferer Einsicht fehlte. Unglücklicherweise herrschte auch damals eine 
baukünstlerische Unkultur, wie sie in diesem Maße in der Geschichte 
selten ist.

Die Behörden enthielten sich weitgehend der Mitsprache und überließen 
die natürliche Entwicklung von Stadt und Land dem Zufall. Zu groß
zügigen Eingriffen entschloß sich damals kein europäischer Staat. Es gab 
wohl in Frankreich ein Gesetz, das das Anlegen von Industrie- oder Ge
werbebetrieben innerhalb von Wohnvierteln von gewissen Bedingungen 
abhängig machte. Das Gesetz erwies sich indessen als unzureichend. Die 
neugeschaffenen Stadtviertel wuchsen zusammenhanglos, ohne genügend 
Wege und Freiplätze und ohne systematische Gliederung in Wohn-, 
Industrie- und Gewerbeviertel. Es gab weder Wohngesetze noch Vor-
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Schriften für Wohlfahrt und Hygiene. Während acht Jahrzehnten hat dies 
freie Spiel der Kräfte sich unheilvoll auswirken können. Maßgebend für 
das Wachstum der Städte war nicht eine allem übergeordnete, umfassende 

’ Planungsidee; ausschlaggebend waren lediglich die Geschäftsinteressen der 
Gelände- und Grundstückbesitzer. Zur hohen Baukultur vergangener Zei
ten steht diese seelenlose, schematische Erweiterung der Städte während 
der Industrialisierungszeit in krassem Gegensatz. Diese Epoche bedeutet 
städtebaulich, sowohl in plantechnischer als in künstlerischer Beziehung, 
eine Zeit des Chaos. Sie war erfüllt vom Suchen nach neuen Formgesetzen, 
die der modernen Stadt entsprachen.

Durch die überstürzte Entwicklung und die falsche Siedlungspolitik 
waren weite Siedlungsräume von Spannungen erfüllt, die auf die asozialen 
Zustände der Großstadt, auf die sprunghafte Vermehrung der Stadtbevöl- 
kerung und den daraus resultierenden akuten Wohnungsmangel zurückzu- 
führen waren. Im Gegensatz zum Mittelalter, das mit seiner gesunden Ge- 
sellschaftsstruktur organische Städte hervorbrachte, hat das 19. Jahrhundert 
mit seinem ökonomischen Anarchismus nur eine Verklumpung und Ver
massung des Stadtkörpers hervorgebracht und gab dazu Anlaß, daß im 
Großen zwei Städtetypen oder Grundformen sich ausbildeten. Es waren 
dies die organische Stadt und die unorganische Stadt. Die o r g a n i s c h e  
S t a d t  als Abbild ihrer Bewohner stellt einen harmonischen, normalen 
Organismus dar. Durch ihre gesunde Bevölkerungsstruktur in einem geord
neten Lebensraum bleibt sie ein einheitliches Gebilde. Die u n o r g a n i 
s c h e  S t a d t  weist auf einen unzweckmäßigen Aufbau ihrer Elemente. 
Einzelne ihrer Glieder zeigen oft solche Auswüchse oder Mängel, daß sie 
als kranke oder degenerierte Gebilde bezeichnet werden müssen.

Ve r s t ä d t e r u n g  u n d  G le ich g e w ic h ts s tö ru n g e n

Die Tatsache, daß die Industrie große Massen von unbemittelten Arbei
tern in die Städte zog, ist eine Erscheinung, die mit Landflucht und Ver
städterung bezeichnet wurde. Viele Städte haben eine früher niemals ge
kannte Größenentwicklung durchgemacht; über die alten Stadtgrenzen 
hinaus flössen sie ins Uferlose. Dabei sind die städtebaulichen Leistungen 
Europas noch bescheiden verglichen mit dem, was die Angelsachsen des 19. 
Jahrhunderts in Nordamerika schufen. In  den U. S. A. sind oft im Jahr 
mehr als eine Million neuer Stadtbewohner unter Dach gebracht worden. 
Dieses rasche Wachstum an sich ist aber nicht das allein Wesentliche.
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Viel wichtiger ist die Wandlung in der Struktur der Städte und die dar
aus entstehenden neuen Anforderungen an die Ausbildung des Stadt
körpers.

Aus der fortschrittlichen Technik und der ihr folgenden industrialisier
ten Gütererzeugung ergab sich Mitte vorigen Jahrhunderts der große 
Umschwung in der Lebensweise der weißen Rasse. Aus schlecht bezahlten 
Landarbeitern und kleinen Handwerkern bildete sich der neue Stand des 
Fabrikarbeiters. Der Arbeitgeber gab wohl Arbeit und Verdienst, nicht 
aber Wohnräume, so daß sich eine Trennung von Wohn- und Arbeits
platz vollzog, die den Charakter der Gemeinwesen veränderte. Die Indu
strien konnten sich willkürlich niederlassen und ausbreiten, während sich 
das Unternehmertum nur wenig um die Wohnungen der Arbeiterschaft 
kümmerte. Aus diesem Grunde waren rein praktisch gesehen die neuen 
Arbeitsstätten an schon vorhandene Wohnungen gebunden, wobei gleich
zeitig die Wohnungsfrage plötzlich eine außerordentliche Verschärfung 
erfuhr, denn der zugewanderte Arbeiter verlangte Wohnung für sich und 
seine Familie. Die praktischen Folgen dieses Zustandes waren Stadterwei
terungen, selten vollständige Neugründungen.

Bis in die jüngste städtebauliche Periode der Gegenwart, bis Mitte des
19. Jahrhunderts, baute in der Hauptsache der Grundeigentümer sein 
Haus für den eigenen Gebrauch. Der starke Zustrom der Arbeiterbevöl- 
kerung in die Städte, die nur billige oder kleine Wohnungen zu bezahlen 
in der Lage war, regte — um damit den W ert von Grund und Boden zu 
steigern — zum Bau von vielgeschossigen, mit kleinen Wohnungen belegten 
Häusern an, die in ihrer schlimmsten Form die Bezeichnung M i e t s 
k a s e r n e  gefunden haben. So trat mit dem raschen Wachstum der Städte 
das Mietshaus anstelle des Eigenhauses. Dabei lag bis vor 1914 die Ini
tiative zum Bau von Wohnhäusern, nach den Grundsätzen der freien 
Wirtschaft, einzig und allein in privater Hand. Der Wohnungsbau wurde 
nach Bedarf von Privatpersonen veranlaßt, und auch der Bau von Miets- 
Wohnungen lag fast vollständig in den Händen privater Unternehmer. 
Doch hat diese private Bautätigkeit keinerlei breitere Organisation zur 
Ausführung von Bauten in großem Umfange hervorgebracht. A uf mäßig 
großen städtischen Baugrundstücken wurden — meist auf kleinen Parzel
len durch private Hand — einzelne hohe Miethäuser errichtet, ohne jede 
Rücksichtnahme auf die bestehenden Nachbargebäude.

Der mit der Industrialisierung verbundene Zuwanderungsprozeß be
wirkte vor allem eine Verschlimmerung der Wohnverhältnisse. Das
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Fehlen von Verkehrsmitteln, wie sie die heutige Zeit kennt, machte 
es damals erforderlich, die Wege von der Arbeitsstätte zur W oh
nung zu Fuß zu bewältigen, was einer Auflockerung der Städte hinder
lich war. In den an Einwohnerzahl ständig zunehmenden Städten drängte 
sich Bau an Bau. Dabei wurden die alten Häuser durch den Ausbau von 
Dachgeschossen und Kellerwohnungen zu reinen Wohnhäusern umgebaut, 
und die mittelalterlichen Hausgärten von Wohnflügeln und gewerblichen 
Betrieben durchsetzt. Schmale, hohe Gebäude, oft mit Hinterhäusern, um 
enge Lichthöfe gruppiert, füllten die Grundstücke und nützten den ver
fügbaren Boden bis zu einem unerträglichen Maximum aus. Man suchte 
sowohl im Stadtkern als auch in den Vorstädten und Vororten jedes 
Stückchen Erde zu bebauen, was ein beinahe gänzliches Verschwinden 
alles Grünen, besonders der Hausgärten, zur Folge hatte. Eine unglück
selige Baupolizeigesetzgebung begünstigte die Ausnützung von Grund und 
Boden bis zur Grenze des gesundheitlich Zulässigen. Diese Entwicklung 
führte zum Massenmiethaus, und es wundert uns heute nicht mehr, daß 
sie von den schädlichsten Folgen begleitet war.

Diese neuen, ungesunden Stadtviertel schlossen sich ohne jeden Zusam
menhang an den meist noch ziemlich gut erhaltenen mittelalterlichen Stadt
kern an. So konnte 1858 der Hobrecht’sche Bebauungsplan für Berlin ent
stehen, der die erwähnten Mißstände nicht nur innerhalb des alten Stra
ßennetzes zuließ, sondern auch in neu zu schaffenden Wohnvierteln und 
ländlichen Vororten, und der auch keine öffentlichen Freiflächen vorsah. 
Es entstand damals zum Beispiel in Berlin-Schöneberg ein 150 m tiefer, mit 
5 - bis östöckigen Mietskasernen überbauter Baublock, der nicht weniger als 
62 Lichthöfe umschloß. In Frankreich gab es im Jahre 1883, vor allem 
infolge der Besteuerung der Fenster und Türen, noch etwa 220 000 Häu
ser ohne jegliches Fenster, während gegen zwei Milhonen weitere Häuser 
nur deren zwei hatten.

D er tech n isch e  S t ä d t e b a u  und  die W o h n s tä tte n

Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte umwälzende und bahnbrechende 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der medizinischen und hygienischen Wissen
schaften, die es ermöglichten, die Menschen körperlich und geistig vor 
vielen Schäden zu bewahren. Daraus entstand die Pflicht, durch gründliche 
Verbesserungen den Städtern eine Umwelt zu schaffen, die sie in jeder 
Weise, physisch, psychisch und ethisch fördern würde. Die Städte sahen
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sich auch durch die sprunghafte Vermehrung der Bevölkerung gezwungen, 
noch weit wichtigere Probleme ohne Verzug zu lösen. Sie mußten an aller
erster Stelle, um die Geißel der Seuchen abzuwenden, für die Kanali
sation der Abwässer sorgen. Ein menschlich-soziales Problem wurde zu 
einem technischen und suchte dort seine Lösung.

Der wirtschaftliche und technische Aufschwung des Jahrhunderts 
stellte durch seine Anforderungen auf dem Gebiete der öffentlichen 
Hygiene und Krankenpflege, des Schul-, Straßen- und Verkehrswesens 
erhöhte Aufgaben an die Stadtverwaltung. Von 1870—1900 erreichten die 
Zivilingenieure im städtischen Tiefbau mit Hilfe der emporstrebenden 
Technik sehr große Fortschritte, und dies nicht nur auf dem Gebiete der 
Kanalisation, sondern auch in bezug auf die Versorgung der Städte mit 
Licht, Kraft und Wasser, der Stadtreinigung und der Müllabfuhr und 
schließlich im Ausbau und der Verbesserung der städtischen Straßen und 
ihrer Beleuchtung. Dadurch bekamen die s t ä d t i s c h e n  T i e f b a u 
ä m t e r  großen Einfluß auf alle Stadterweiterungen. Die Bebauungs
pläne sahen vor, das Kloaken-, Röhren- und Kabelnetz unter den Stra
ßenbelag und somit die Straßen selbst derart zu legen, daß an ihren Rän
dern noch benutzbare Häuser gebaut werden konnten. So groß damals die 
Erfolge der Stadtbautechniker auf den verschiedensten Gebieten waren, die 
größte und vielleicht wichtigste Aufgabe, die Wohnungsfrage, blieb durch 
sie jedoch ungelöst.

Der rein technische Städtebau, der keine Rücksicht nahm auf die kul- 
tur-, sozial- und wirtschaftspolitischen Erfordernisse jener Zeit, förderte 
nur scheinbar das Eigenleben des Stadtorganismus; tatsächlich war er 
Wucherungen zu vergleichen, die das Gedeihen nur unterbanden. Denn 
die Einrichtungen des Gemeinschaftslebens der Stadtbewohner hatten die 
Fühlung mit dem Volksleben verloren, sie waren nur noch Nützlichkeits
oder Gewohnheitseinrichtungen, die man ausnutzte, die aber nicht mehr 
geachtet, gepflegt, geliebt und von der Allgemeinheit unmittelbar erhalten 
wurden. Die kostspieligen Kanalisations- und Wasserleitungsanlagen und 
die überbreiten Straßen, die auch in die bescheidensten Arbeiterviertel und 
die entlegensten Vororte hinausführten, waren nur eine geringe Gegen
leistung für die Massenquartiere der Mietskasernen und die daraus folgen
den Mißstände. Es konnte Vorkommen, daß am Stadtrand aus öffentlichen 
Mitteln ein mit allen Errungenschaften der Technik ausgestatteter Miet- 
block mit kleinen zweckmäßigen, aber teuren Wohungen gebaut wurde, 
während in nächster Nähe mittellose Menschen für sich billige Wohn-
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baracken bauten oder sich mit eienden Wohnungen in alten Häusern be
gnügen mußten, da sie die hohen Mieten nicht bezahlen konnten, und diese 
großen Bauten dann trotz aller Not leerstanden.

W enn es verständlich ist, daß die Überraschung in den Städten, die 
als erste von der plötzlichen Bevölkerungsvermehrung ergriffen wurden, 
sich so unselig hatte auswirken können, so unbegreiflich ist es aber, daß 
jahrzehntelang, bis in die allerneueste Zeit hinein, überall und wiederholt 
die gleichen höchst unglücklichen Fehler und Unterlassungen Vorkommen 
konnten. Es dauerte lange, bis man sich zu den krampfhaften Versuchen 
entschloß, durch ungeheuer kostspielige, aber trotzdem unorganische Sanie
rungen und Straßendurchbrüche wenigstens die Verkehrsverhältnisse und 
das äußere Bild dieser Städte zu ändern. Durch große und teure Prunk- 
Straßen, Parks, Riesenschulen und Sportstadien wurde für die Stadtbe
wohner eine Ablenkung von den unerfreulichen Gesamtverhältnissen 
gesucht. Diesen Anlagen fehlte aber die Würde, die Einreihung nach 
ihrem sozialen und geistigen W ert; es fehlte ihnen der geeignete Standort 
im Stadtorganismus, wie ihn frühere Zeiten so treffsicher zu wählen wuß
ten. Sie wurden im räumlichen Zusammenhang überbetont vorgedrängt 
oder verachtet beiseite gerückt, ohne räumlichen und geistigen Zusammen
hang zu haben mit ihrem Einflußgebiet, mit den Wohnungen, die sie er
gänzten und den Menschen, zu denen sie gehörten.

Die Entwicklungsperiode der heutigen Städte war von der vorhergehen
den durch eine längere Ruhezeit getrennt, um dann plötzlich — bei den 
Großstädten beginnend — nach und nach alle Gemeinden, bis zu den 
Kleinstädten hinab Zu erfassen. Die Plötzlichkeit in der Entwicklung 
macht die begangenen Unterlassungen leichter verständlich; zu erklären 
sind sie nur durch die noch gegenwärtig bestehenden Bauverordnungen, 
die aus der Praxis der achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts 
datieren. Sie bildeten und erhielten für ein halbes Jahrhundert den Typ 
der Mietskaserne.

Der Hauptgrund also für alle diese unbefriedigenden städtischen Ent
wicklungen liegt in der Baupolitik der letzten 100 Jahre. Erst nach 1918 
bekam das Problem des k o m m u n a l e n  K l e i n  W o h n u n g s b a u  es 
eine wachsende Bedeutung. Auf der Basis gemeinnütziger Bautätigkeit 
wurden Einfamilienhäuser in großer Anzahl errichtet. Die Baugenossen
schaften befanden sich meistens im Besitz des ganzen Siedlungsgeländes, 
also größerer Grundstücksflächen. Dadurch hatten sie als Träger der Neu
bautätigkeit die Möglichkeit, zuammenhängende Wohngebiete nach ein-
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heitlich'künstlerischer Wirkung anzulegen. Die einzige dabei an den Aus
bau der Wohnbaublocks gestellte Forderung war die Einhaltung hygieni
scher Gesichtspunkte. So entstand eine vorwiegend weiträumige Bauweise, 
deren letzte Weisheit im Bau von Kleinwohnungen im starren Zeilenbau 
gipfelte. Diese starre Reisbrettlinierung unterscheidet sich aber formal in 
ihrer Massenwirkung nur wenig von der Seelenlosigkeit der Mietskaserne. 
Gute Lösungen, wie die der ersten Gartenstädte um 1900 waren verhält
nismäßig selten.

Obgleich seit dem Weltkrieg ein wesentlicher Teil der Neubauten 
auf Kleinhäuser, besonders auf Einfamilienhäuser entfällt, hat sich im 
Vergleich mit den Altbauten der Bestand der Wohngebäude nur wenig 
verändert. Selbst bei einer ausgesprochenen Einzelhaus-Bauweise wird sich 
der Gebäudebestand erst im Verlauf jahrzehntelanger konsequenter W oh
nungspolitik so stark wandeln, daß von einem neuen Stadtbild gesprochen 
werden kann. Die Wohnungsfrage wurde bis zum Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges längst nicht überall angepackt und nirgends vollständig gelöst. 
W enn auch der Wohnstandard entschieden gehoben wurde, so machten 
die hohen Mietzinse die besser ausgestatteten, wenn auch kleineren W oh
nungen für die Mehrheit unerschwinglich. Die unbemittelten Schichten 
mußten sich weiterhin mit elenden Löchern in alten Häusern begnügen, 
oder mit wilden Bauten, welche unter Umgehung der Baubewilligung 
irgendwo abseits der begangenen Wege gebaut wurden.

D ie En t wi c k l u n g  der  St äd t e  in der  Ne uz e i t

Straßendurchbrüche, Sternplätze und Civic-centres

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verflachte, wie wir sahen, 
die Planbildung immer mehr. Die Rue de Rivoli in Paris um 1800 ist 
eines der wenigen Beispiele, in denen die Tradition des Absolutismus und 
das stark entwickelte Gefühl für eine einheitliche Komposition noch lebt. 
Ein anderes ist St. Petersburg (Leningrad), das 1703 Peter der Große 
gründete. Dort hatte der Bau der Festung Peter und Paul durch Domenico 
Trezzini wenig Einfluß auf die Stadtanlage; erst unter Katharina II. begann 
mit einem riesigen Preisausschreiben für die Verschönerung der Stadt 
1763, die Reihe der großen städtebaulichen Schöpfungen. Die einheitliche 
Bebauung stammt aber vornehmlich aus der Zeit Alexanders I. und wurde
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bis 1850 fortgesetzt. Der ersten Hälfte des Jahrhunderts hat also Lenin- 
grad — als letztes Beispiel der Stadtgestaltung alter Zeit — am meisten zu 
verdanken. Vollständigkeitshalber sei noch die Erweiterung und Neuge
staltung der Stadt Athen 1833 erwähnt, einer Radialanlage nach einem 
Plan von v. Klenze, Hofarchitekt König Ludwigs I.

Nach dem Erstarren der Stadtbaukunst zu Ende des 18. Jahrhunderts 
und ihrer daraus resultierenden leblosen Plankomposition, der sich selbst 
die Einzelbauten unterordnen mußten, begannen sich in der ersten Hälfte 
des folgenden Jahrhunderts, in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs 
die Fabrikstädte zu entwickeln, die ganz nach der geometrischen Stadt- 
bautechnik gebaut wurden. Diese legte die errichteten Stadtteile unorga
nisch nebeneinander und suchte sie durch R e c h t e c k - ,  D r e i e c k - ,  
D i a g o n a l -  u n d  R a d i a l s y s t e m e  zusammenzufügen. A uf diese 
Weise entstanden rein schematisch aufgeteilte und aufgebaute Stadtviertel, 
die sich roh und seelenlos aneinanderreihten, ohne eine organische, aus 
tieferen Zusammenhängen heraus entwickelte Gestaltung der Einzelteile. 
Diese hohle Linierung wurde besonders beim Rechteckschema der ameri
kanischen Großstädte unerträglich, wo sich durch das Anwachsen des 
Verkehrs bald unüberwindliche Schwierigkeiten einstellten. Mangels klarer 
wirtschaftlicher und verkehrstechnicher Einsicht zeigen die Stadterweite- 
rungen jener Zeit, anstelle wohldurchdachter Straßenzüge und architek
tonischer Platzgestaltungen, ein rücksichtsloses Zusammenwürfeln von 
Fabrik- und Wohnvierteln. Damit aber war den Erfordernissen des groß
städtischen Wohnungswesens nicht gedient. Die Städte dieser Zeit sind 
häßlich und in ihrer Anlage unpraktisch.

Von 1853 an wurden vom Seinepräfekten Haußmann nach Plänen von 
Deschamps größere Teile von Paris abgerissen, um durch g r o ß a n g e -  
l e g t e  D u r c h b r ü c h e  breite Zugänge zum Stadtinnern zu gewinnen. 
Vorbilder zu diesen Arbeiten sind beim Korrektionsplan für Straßburg 
1764 von J. B. Blondei zu finden und bei Straßendurchbrüchen in Tours 
und Orléans. In Orléans war die Umgestaltung, die erst 1933—41 beendet 
wurde, auf Pläne von Hupeaus aus den Jahren 1750—70 zurückzuführen. 
Die Umgestaltung von Paris unter Napoleon III. gab dann dem gesamten 
Städtebau neuen Ansporn und bildete den Übergang zur Gegenwart. Diese 
Neugestaltung geschah aus strategischen Gründen, um bei Aufständen die 
militärische Besetzung der Altstadt zu erleichtern und eine Sperrung der 
engen Zugänge mittels Barrikaden zu verhindern. Deshalb ist ein Straßen
netz geschaffen worden, das die wichtigen Verwaltungsgebäude mit den
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Garnisonskasernen verband, gleichzeitig aber zur Auflockerung der Be
völkerungsdichte dieser engbesiedelten Viertel und zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse führte. Formal stand dieser Stadtumbau noch unter 
dem Geist des absolutistischen Zeitalters; er fällt auf durch gerade Linien
führung und strenge geometrische Platzgestaltung. Mit einem Aufwande, 
der 1869 schon 2,5 Milliarden Francs ereicht hatte, wurden den neuen 
Straßen entlang schöne Fassaden gebaut; die dahinterliegenden Quartiere 
blieben aber unberührt.

Durch das Gesetz von 1865, die «Legge sulle espropriazioni per causa 
d ’utilitä pubblica» sind auch in Italien größere Umgestaltungen möglich 
geworden, so die Sanierung des «Quartiere del Rinascimento» in Rom 
und der Durchbruch von Diagonalstraßen durch das Schachbrettsystem 
Turins, sowie der Umbau der Innenstadt von Florenz und die großen 
Durchbrüche in Neapel nach der Choleraepidemie des Jahres 1884.

Die Straßendurchbrüche und die Verkehrssternplätze Haußmanns mach
ten Schule und wurden häufig, oft unverstanden, übernommen. Durch 
jene wurden oft mit monumentalen Fassaden und Plätzen unorganische 
Stadtteile nur verdeckt, was sicherlich nicht einer gesunden und lebendigen 
Stadtgestaltung entsprach. Besonders ungeschickt war die Anlage von 
S t e r n p l ä t z e n  in kleinen Städten, da sie nur dann ihrer Bestimmung 
nachkommen, wenn sie genügende Ausmaße haben. Aus der französischen 
Schule abzuleiten ist die Stadterweiterung von Köln, in den achtziger 
Jahren, nach einem Plan von J. Strübben, ferner die Neugründung von 
Canberra 1913 nach einem Entwurf des Amerikaners W.-B. Griffin. 
Der Wiederaufbau von Saloniki, das im Jahre 1917 zum größten Teil 
niederbrannte, lag in der Hand des französischen Architekten Ernest 
Hebrard, der große Sternplatzanlagen vorsah. Ein Beispiel eines Durch
bruches ist die Diagonal-Prachtstraße Fairmount-Parkway von Philadel
phia, von Jacques Grober 1919 entworfen und mit großen Geldopfern 
ausgeführt. Erwähnt sei noch New-Delhi, die Hauptstadt Vorderindiens, 
die 1931 eingeweiht, nach einem Plan aus dem Jahre 1912 gebaut wurde; 
ihre Prachtbauten stammen von E. Lutyens

In Amerika entstanden vielerorts, angeregt durch die Weltausstellun
gen von 1893, 1904 und 1915 und in Nachahmung europäischer Plätze, 
stattliche Verwaltungsforen oder C i v i c - C e n t r e s ,  d. h. Gruppie
rungen von Verwaltungsgebäuden als Symbol bürgerlichen Ehrgeizes. Am 
Schnittpunkte der radialen oder rcchtwinklichen Achsen liegend, übten die 
Civic-Centres eine gewaltige Anziehungskraft auf den Verkehr aus, was
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zu allzudichter Bebauung, zu Verkehrsstauung und 'Verstopfung führte. 
Dadurch wurden sie nichts anderes als vergrößerte Kreuzwege, umgeben 
von Gebäuden, die sich in die übelsten Grundrisse pressen mußten, um 
auf den zerfetzten Baustellen zwischen den Strahlstraßen unterzukommen. 
Sie mußten von Verkehrsingenieuren behandelt werden, die im Strahl- 
schéma die Verkehrsfrage durch einen Verkehrszirkel meisterten, wie in 
Washington, Annapolis, Madison, Indianopolis, wo ein Kreiselverkehr 
um das Gebäude des Kapitols oder um Denkmäler herum organisiert 
wurde.

Aus England seien noch einige Beispiele von Beseitigungen bestehender 
ungesunder Wohnzustände erwähnt. Um die Jahrhundertwende nahm 
Birmingham Slumverbesserungen vor nach Inspektion der Häuser und der 
nötigen Renovierung oder Unbrauchbarerklärung. Anfangs des 20. Jahr
hunderts brach man in Liverpool mit großen Opfern die Slums, ca. 8000 
Häuser, ab. Der Londoner Kingsway wurde 1900—1930 auf dem Areal, 
das mit slumartigen Gebäuden bedeckt war, angelegt, und ist zu einer der 
wichtigsten Geschäftsstraßen geworden. Die Schaffung der neuen Straße 
von 30 Metern Breite erforderte die Aussiedlung von fast 7000 Minder
bemittelten, für die neue Unterkünfte geschaffen werden mußten.

Parks und Gartenvorstädte

Mitte letzten Jahrhunderts entsteht zuerst in den U. S. A. nach den 
Ideen von F. L. Olmsted, die Gartenvorstadt- und Parkbewegung, welche 
einen neuen Abschnitt in der Gestaltung der Städte einleitet. Als bezeich
nende Werke von Olmsted seien der 340 ha umfassende große Zentralpark 
von New-York aus dem Jahr 1853, der Franklin Park und der Brooklin 
Hill 1884 in Boston, und die 6500 ha große Palos Verdes Estâtes in Los 
Angeles erwähnt. Eine ähnliche Entwicklung ist in Europa zu verzeichnen, 
wo im Jahre 1857 Wien die alten Umwallungen und Graben in ö f f e n t - 
l i e h e  A n l a g e n  u n d  P a r k s  umwandelte. Auf den Gründen der 
alten Glacis entstand die Wiener Ringstraße mit ihren Monumentalbau
ten, das künstlerisch bedeutendste W erk des deutschen Städtebaus jener 
Zeit. Es wurde zum Vorbild für viele Städte, die ihre Befestigungen nie
derlegten und Wallanlagen durch Ringpromenaden, Ringstraßenzüge oder 
Boulevards ersetzten, wie Basel 1859, Aachen, Koblenz, Antwerpen, Brüs
sel 1867—74, Frankfurt a. M. und Köln 18S2.

Richtige Grünanlagen, — erleichtert durch die verhältnismäßig niedrigen
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Bodenpreise — legten sich vorerst zahlreiche angelsächsische Städte an. Da 
ist, im Spielplatzsystem mit 100 hochentwickelten Spielplätzen, Chicago 
und im Parksystem mit Dauerwäldern und verbindenden Parkstraßen 
Boston mit seinen 8000 ha (1893 von Charles Eliot entworfen) zu nen- 
nen. In Europa entstand 1866—84 in Bremen der 203 ha große Bürger- 
park in englischem Stil. Bekannter ist aber der mächtige W ald und Wie- 
sengürtel, den sich Wien 1905 gab. Dabei wurde ein Gelände von 4400 ha 
— für das eine Summe von schätzungsweise 50 Millionen Kronen ausgege- 
ben wurde — als Dauergrünland bestimmt, in das eine Höhenstraße mit 
einbezogen wurde.

Durch die sozialen Forderungen angeregt, die der Philanthrop R. Owen 
in New Lanark 1800, in Community New Harmony 1825—28 und in 
Community Queen Wood 1839—45 zu verwirklichen suchte, erkannten 
sozialgesinnte Arbeitgeber schon früh, daß es im Interesse der Allgemein
heit läge, durch gesunde Wohngelegenheiten eine den Fabriken innerlich 
verbundene Arbeiterschaft zu erhalten. So schufen insbesondere Verkehrs
unternehmungen, große Industriebetriebe, Hütten und Bergbaugesellschaf
ten nach 1850 die ersten A r b e i t e r -  o d e r  W e r k w o h n u n g e n  
und große Industriesiedlungen. Diese gemeinnützige Siedlungstätigkeit 
seitens Fabrikanten und privater Arbeitgeber im letzten Drittel des Jahr
hunderts schuf durch die verbesserte Erschließung großer Grundbesitze 
eine Anzahl mustergültiger Arbeitersiedlungen. Erwähnt sei Titus Salt der 
1853 Saltaire in Bradfort, eine Arbeitersiedlung mit 800 Wohnungen 
baute. Dann die «Cités ouvrières» zu Mülhausen 1853, Mansfeld A.-G. 
in Eisleben, die Krupp-Werke in Essen 1872, die Badische Anilin- und 
Sodafabrik in Ludwigshafen-Mannheim, die Leuna-Werke in Rössen bei 
Merseburg. Vor allem denken wir an Bournville und Port Sunlight in 
England, die als Vorläufer der späteren Gartenstädte W eltruf erlangt 
haben.

Der Quäker Georges Cadbury verlegte aus religiösen und sozialen Grün
den seine Kakaofabrik von Birmingham aufs Land und begann auf einem 
weiträumigen Gelände das Gartendorf Bournville nach Plänen von Alex 
Harvey zu bauen. Die ersten Häuser mit ihrem ca. 500 m" betragenden 
Grundstück entstanden bereits 1879, doch setzte eine rege Bautätigkeit 
erst im Jahre 1895 ein. Durch seine mustergültige Gestaltung und durch 
die umfangreiche Versorgung mit Sozialeinrichtungen erregte bereits da
mals Bournville großes Aufsehen. Der Großindustrielle Lever verlegte 
1887 ebenfalls seine Seifenfabrik und gründete gleichzeitig das Arbeiter
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gartendorf Port Sunlight. Durch William Owen als Mustersiedlung ange- 
legt, war sie mit den für Arbeiter besten Wohnbedingungen ausgestattet. 
Sowohl Bournville als Port Sunlight zählten 1910 zwischen 3500 und 4500 
Bewohner.

Das Arbeiterdorf Earswick bei York, nach Plänen von Parker und Un- 
win, ist eine Gründung des Schokoladenfabrikanten Rowntree. 1912 ent
stand, durch G. Metzendorf angelegt, die Kruppsiedlung Margarethen
höhe bei Essen. Krupp hatte schon 1910 über 76 000 Personen in von der 
Firma errichteten Häusern untergebracht. Das System der Werkwohnun
gen war der Initiative einiger Industrieller entsprungen; wobei sich oft der 
autoritäre Geist der Gründer bemerkbar machte. So bestand meistens keine 
Möglichkeit, auch bei geringer Entfernung der Betriebe, die Arbeitsstätte 
Zu wechseln ohne gleichzeitig die Wohnstätte verlassen zu müssen. Die 
freie W ahl des Wohnorts und des Arbeitsplatzes war damit nicht ge
währleistet. Statt Werkwohnungen zeigen hier die Engländer eine bessere 
vielfach erprobte Lösung, indem der Fabrikant, wie in Earswick, nicht sel
ber baut, sondern gemeinnützige Bauvereine unterstützt. Diese ersten Be
strebungen zur Verbesserung der ungesunden Wohnverhältnisse der Arbeit
nehmer wurden leider durch Abeitgeber und Stadtverwaltungen zu wenig 
beachtet und befolgt, um eine allgemeine Lösung dieses so wichtigen Pro
blems herbeiführen zu können; weshalb auch die ersten Arbeitersiedlun
gen für die Entwicklung der Städte keine erwähnenswerte Rolle gespielt 
haben.

M it der Grünflächenbewegung eng verbunden sind zu jener Zeit die 
ersten G a r t e n v o r s t ä d t e  entstanden. Aus Nordamerika sind Roland 
Park in Baltimore, eine der ältesten, größten und bestgeleiteten Gartenvor
städte, weiter St. Francis Wood in San Franzisko, Forest Hill Gardens in 
New-York, Wyommissing Park in Reading, Mariemont in Ohio von John 
Nolen bekannt. Einer der interessantesten Vorläufer dieser Bewegung in 
Europa ist die Obstbaukolonie Eden bei Oranienburg. Sie wurde von Vege
tariern gegründet, um lebens- und bodenreformerische Ideale zu verwirk
lichen, entwickelte sich aber in der Richtung einer Baugenossenschaft, zu 
der nun auch Andersdenkende Zutritt fanden. — Den entscheidenden 
Schritt von Arbeiterdorf und Gartensiedlung zur Gartenstadt brachte das 
Jahr 1903. Letchworth, die erste Gartenstadt, von Ebenezer Howard für 
rund 35 000 Einwohner erdacht, wurde 1903 nach Plänen von Parker 
und Unwin gegründet. Von dem 1545 ha umfassenden Gelände hat der 
Grüngürtel % beansprucht. 30 Jahre später zählte Letchworth 15 500 Be
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wohner, über 4000 Häuser, 66 Fabriken und 51 Werkstätten. Ebenfalls 
nach einem Entwurf von Parker und Unwin ist 1907 im Norden Londons 
auf einem 97 ha großen Gelände die Gartenvorstadt Hampstead gebaut 
worden, die allgemein als mustergültig gilt.

A uf dem Kontinent kam es erst nach dem Bekanntwerden der englischen 
Erfolge zu einer Gartenstadtbewegung. N ur wenige Kleingartenkolonien 
sind vor dem Kriege geschaffen worden, eine durch den Naturheil verein 
in Purkersdorf 1903 bei Wien, eine andere durch den Verein «Heimgar' 
ten» in Graz 1903, aber die Vorstadt Stockfeld bei Straßburg, 1900 nach 
Plänen von Zimmerle durch eine gemeinnützige Baugenossenschaft ge
gründet, erscheint 1910 mit 456 Wohnungen und etwa 2500 Einwohnern 
als die weitaus größte. Zur Errichtung der Gartenvorstadt Karlsruhe- 
Rüppur gründete 1906 H. Kampffmeyer die erste deutsche Gartenvor- 
Stadtgenossenschaft, während nach einem Plan von R. Riemerschmidt 1908 
die Gartenstadt Hellerau bei Dresden gebaut wurde, und aus dem Jahre 1911 
die Kleingartenkolonie Rosental in Wien stammt. Diese Pioniere fanden zu
nächst nur wenige Nachahmer. Von den entstandenen Gartenvorstädten 
hatte nur Hellerau den Charakter eines selbständigen Gemeinwesens. Die 
Ausrüstung mit Gemeinschaftsanlagen und sozialen Einrichtungen war 
daher in vielen Fällen entbehrlich, oder nur in beschränktem Umfang not
wendig. Im Vergleich zu den englischen Gründungen gleicher Zeit blie
ben die geplanten und erbauten Gartenvorstädte auf dem Kontinent in 
bedeutend bescheidenerem Rahmen.

Die Gartenvorstädte der Jahre 1902—1914 standen in starkem Gegen
satz zu den üblichen Stadterweiterungen. Die Gartenstadtbewegung wurde 
vornehmlich von privater Initiative getragen; dabei war die wirkungsvolle 
Zoneneinteilung Letchworths und vieler anderer Gartenvorstädte nicht der 
Gesetzgebung, sondern umfassenden privatrechtliohen Bindungen zu ver
danken. Die ganze Entwicklung ist allerdings über die ersten Anfänge 
nicht hinausgekommen. Sie wurde durch den Ausbruch des Weltkrieges 
— wie jede andere Bautätigkeit — jäh abgebrochen.

Baugenossenschaftliche Siedlungen

Der erste Weltkrieg brachte eine vollkommene Einstellung der Bau
tätigkeit und dadurch einen fast vollständigen Stillstand der Wohnungs- 
Produktion. Im Jahre 1919 zum Beispiel wurden in Paris insgesamt nur 
830 Neubauten bewilligt. Über den Fehlbetrag an Wohnungen nach Be
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endigung des Krieges ist man auf Schätzungen angewiesen, die allein für 
Deutschland bis in die Millionen gingen. Ein ganz ungewöhnlicher Woh- 
nungsmangel verschlechterte besonders die Wohnverhältnisse für die min
derbemittelte Bevölkerung beträchtlich. Zu Hunderttausenden zogen Fa
milien, oftmals mit zahlreichen Kindern, in einräumige Wohnungen. Die 
Wohnungsnot und das Wohnungselend nahmen erschreckende Ausmaße 
an. Diese Not hat in den großen Städten, besonders während des Krieges 
und in der Nachkriegszeit, als die Wirtschaftslage durch die Preissteige
rung den Bau von Kleinwohnungen zu wirtschaftlichen Mieten nicht mehr 
ermöglichte, die planlose Bebauung durch Selbsthilfe-Siedler stark geför
dert. Was damals am Rande der Großstädte als willkürliche, unsystema
tisch wilde Streusiedlung unter dem Schlagwort S t a d t r a n d s i e d l u n g  
entstand, gehört zu den trübsten Erscheinungen der unorganischen Stadt- 
entwicklung der letzten 100 Jahre. In Paris, wo wahlpolitische Einflüsse 
die Behörden hinderten, die bestehenden Baupolizei Vorschriften anzuwen- 
den, wurden auf dem freien Gelände der Außenbezirke durch die ärmste 
Bevölkerungsschicht Tausende von Hütten in primitivsten Formen, ohne 
jede Rücksicht auf hygienische Erfordernisse, bezogen.

Die private Bautätigkeit war nicht mehr imstande, aus eigener Kraft 
Wohnungen in genügender Anzahl herzustellen, die dem Zahlungsvermö- 
gen der Wohnbedürftigcn angemessen waren. Die freie Wohnwirtschaft 
war den Anforderungen des Wohnungsmarktes nicht im entferntesten ge
wachsen. So mußten Staat und Gemeinden eingreifen. Diese Hilfe erfolgte 
meistens durch öffentliche Unterstützung von Baugenossenschaften in 
Form von hypothekarischen Darlehen. In Amsterdam erreichte der Woh- 
nungsmangel 1920 den Höchstpunkt; durch gemeinnützige Körperschaften 
und Gemeinde-Eigenbau konnte er 192? behoben werden, indem diese von 
1918—25 ungefähr 30 000 Wohnungen geschaffen haben. Diese notwendig 
gewordene finanzielle Förderung des Wohnungsbaues war als eine rein 
finanzielle Hilfe gedacht. Der Staat war aber gezwungen, für eine zweck
mäßige Nutzung der beschränkt vorhandenen Mittel, wenigstens inner
halb des Raumes der einzelnen Gemeinden, zu sorgen. Dies brachte eine 
gewisse, freilich nicht im gewünschten Umfange ausgenützte Möglichkeit, 
eine auch vom Gesichtspunkte des Stadtorganismus aus sinnvolle Ordnung 
herbeizuführen. Sie genügte, um die Bahn für die Siedlungsbewegung frei 
zu machen und führte dann auch zu einer völligen Umwälzung auf dem 
Gebiete des Wohnungsbaues; über die Hälfte der Nachkriegsneubauten 
waren Einfamilienhäuser.

56



M anhattan, New York



Durch die wirksame finanzielle Förderung des Wohnungsbaues durch 
öffentliche Hand kamen Siedlungsgesellschaften und Baugenossenschaften 
zustande, die die Hauptbauherren der Nachkriegszeit waren. Sie führten 
zumeist Großprojekte aus, die stellenweise beinahe die Größe einer Klein
stadt erreichten, wie Z- B. die Siedlung Vreewyk der gemeinnützigen W oh
nungsverwaltung der Stadt Rotterdam, mit fast V /z  Tausend Wohnungen. 
Von der Gartenstadtbewegung beeinflußt sind in England, Holland, 
Deutschland und später auch in den nordischen Staaten, in Frankreich, 
Österreich und anderen Ländern Gartenvorstädte und -Siedlungen in gro
ßer Zahl entstanden. So wurde 1920 von einer gemeinnützigen Gesell
schaft, 10 km von Lctchworth entfernt, Welwyn, als zweite Gartenstadt 
gegründet. Der Stadtplan, von R. Unwin und Louis de Soissons aufgestellt, 
wurde für 40—5 0 000 Einwohner berechnet, er zeigt gekrümmte und gerade 
Straßen, wie sie sich aus den Geländeverhältnissen ergaben. 15 Jahre später 
zählte Welwyn 9000 Einwohner, ca. 2700 Häuser und 64 Betriebe. A n
lagen wie sie hier, bei Letchworth oder Hampstead verwirklicht wurden, 
sind oft nachgeahmt worden; in den Gartenvorstädten Bellingham in 
England, Sunnyside-Gardens 1924 in Amerika, um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Die nach dem Weltkrieg entstandenen W o h n s i e d l u n g e n ,  über
wiegend als Flachbau und Eigenheimbau entworfen, wurden oft als sche
matische Randbebauung oder im starren Zeilenbau angelegt, wodurch sie 
das Wesen der Gartenstadt und selbst der Gartensiedlung in ein falsches 
Licht rückten. Diese neuen Siedlungen, die zum Teil siedlungstechnisch 
sehr umsichtig geplant sind, haftet städtebaulich in der Regel ein Haupt
fehler an, indem sie meist schon vorhandenen Straßenzügen angehängt 
wurden, ohne daß ein funktionelles Einfügen in den Stadtkörper, nament
lich in verkehrstechnischer Hinsicht, gewährleistet war. Der Gemein- 
schaftsgedanke war wohl spurenweise vorhanden, aber noch nicht zum 
Durchbruch gekommen, was in den knapp bemessenen öffentlichen Ein
richtungen zum Ausdruck kam. Die recht bald aufkommenden Bedenken 
veranlaßten die Ablösung der Lamellenbebauung durch eine freiere, der 
Bodengestaltung, der Verkehrslage und den Wohnbedürfnissen besser an- 
gepaßte Formgebung. Eine genaue Trennung nach Wohnstraßen und 
Verkehrsstraßen hatten erst 1929 C. J. Stein und H. W right in der Sied
lung Radburn (New-Jersey) unternommen.

Einige der bekanntesten und besten Beispiele aus der Tätigkeit der 
öffentlichen Ämter und der gemeinnützigen Baugenossenschaften jener
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Zeit sind die Wohnsiedlungen NeU'Tempelhof in Berlin, die Großsied' 
lung Bad Dürrenberg durch A. Klein, Ooswinkel 1919—23 in Baden durch 
Paul Schmitthenner, Hirzbrunnen durch H. Bernoulli in Basel; in Zürich 
die Siedlungen Neubühl, Friesenberg und, durch Schneider und Landolt 
erbaut, die Siedlung Entlisberg. Das Siedlungsamt der Stadt Wien baute 
nach dem Plan von K. Schartelmüller 1923—26 die Flachbausiedlung Ka' 
gran-Freihof, mit 1200 Siedlungshäusern. Das «Office public d’habitations 
du département de la Seine» baute die Cité-Jardin de Plessis-Robinson 
nach dem Plan von Payret'Dortail, die Cité de la Muette in Drancy nach 
Beaudoin und Lods, die Cité'Jardin du Prés'Saint'Gervais in Pantin les 
Lilas. Das «Istituto per le case Popolari» baute 1920 in Rom die Garten- 
vorstadt Garbarella und in Mailand das «Villaggio Giardino Campo dei 
Fiori». In Jugoslawien gründeten Beamtenbaugenossenschaften Siedlungen 
in Beograd-Zemun, Zagreb und Subotica. In Stockholm entstanden die 
Gartenstädte Nockeby, Bromma, die Kleinhaussiedlungen Enskede und 
Olofslund 1928. Die Kleinhaussiedlungstätigkeit, die in Finnland und in 
Schweden seit 1927 einen bemerkenswerten Umfang angenommen hatte, 
war aus der Eigenheimbewegung entstanden. Diese bezeichnete als eigenes 
Heim ein Kleinhaus, das eine, eventuell zwei Wohnungen von höchstens 
je 100 m*’ enthält und vom Eigentümer selbst als Wohnhaus benützt wird.

Seit der großen Weltwirtschaftskrise 1929—34 ist, durch die steigen
den Schwierigkeiten im Geld- und Kreditwesen gehemmt, die Bautätigkeit 
bedeutend eingeschränkt worden. In den dreißiger Jahren wirkte sich dann 
die neue politische und wirtschaftliche Entwicklung entscheidend auf die 
Stadtgestaltung aus. Vorerst gewann die private Wohnungsproduktion 
gegenüber den öffentlichen Wohnungsämtern und gemeinnützigen Bau
genossenschaften wieder die Überhand. Dadurch umfaßte die neue Bau
tätigkeit zumeist kleinere Anlagen, wobei sie wieder zum mehrgeschossigen 
Wohngebäude überging, für welches von seiten seiner Erbauer Rücksichten 
auf die Kostenfrage und Rentabilität der Mietswohnungen geltend ge
macht wurden. Sogar die gemeinnützige Wohnbautätigkeit folgte diesem 
Weg. In W ien wurden durch die Gemeinde Kleinwohnungen in mehr
geschossigen Häusern mit bis zu sechs Geschossen erstellt. Es entstanden 
riesenhafte V o l k s w o h n a n l a g e n ,  wie die Wohnhausanlage «W a
shington», die Anlage Friedrich-Austerlitz am Naglplatz, der Karl-Marx- 
Hof an der Hagenwiese. In Paris erhielten die «Sociétés d’Habitation à 
bon marché» zum Bau von Wohnungen für den Mittelstand von der Ge
meinde umfangreiche finanzielle Unterstützung sowie Teile des ehemaligen
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Festungsgürtels. Sie bauten eine große Anzahl von Wohnanlagen in 5 -8 ' 
geschossigen Blöcken. Die «Habitations à bon marché», oder H. B. M., 
wiesen, auch wenn sie genügend Licht- und Luftzufuhr — allerdings nur 
mittels schwierigen Ecklösungen und insbesondere enge Hofbildungen — 
erhielten, eine zu weitgehende Ausnützung des Geländes und übermäßige 
Baudichte auf.

Eigene Formen nahm die Stadtgestaltung in den Ländern mit staatlicher 
P l a n w i r t s c h a f t  an. Hier waren Träger und Förderer der Bautätig
keit nicht allein einzelne Gesellschaften oder Baugenossenschaften, son
dern letzten Endes der Staat selbst, der auf wesentlich breiterer und 
Erfolg versprechender Grundlage aufbauen konnte. In Italien wurden 
ganze Stadtteile niedergerissen und auf den Trümmern der alten, unge
sunden Häuser moderne Repräsentativbauten errichtet. In Rom entstand 
die «Via dell’Impero», in Mailand der Stadtteil im Süden und im Osten 
des Domplatzes, in Brescia verschwanden 1930 167 Häuser, um der «Piazza 
della Vittoria» Platz zu machen. Der Staat hat auch neue Arbeitsgelegen
heiten und dazu gehörige Wohnstätten geschaffen, was zum Teil zu Stadt
gründungen führte, wie die Ackerstädte Littoria, Sabaudia und Pontinia. 
Vor allem sind in den Ländern, die wirtschaftliche Vierjahrespläne auf- 
stellten, planmäßige Gemeinschaftssiedlungen mit den dazugehörigen Ge- 
meinschaftsanlagen in größerem Umfange unternommen worden. In Ruß
land z. B. wuchsen nach dem verkehrstechnischen Schema der Band- und 
Trabantenstadt die Industriestädte Stalingrad, Elektrovos, Leninakan und 
Magnitogorsk aus dem Boden. In Deutschland ist im Rahmen des Vier
jahresplanes die Tätigkeit der Planungsstellen des Reichsheimstätteamtes 
der Deutschen Arbeitsfront zu erwähnen. Einige Beispiele dieser Tätig
keit sind: 1937 die Siedlung Sontra in Kurhessen, mit 350 Wohneinheiten 
für 1500 Bewohner und die Stadterweiterung «Am Stüterhof» in Dem- 
min-Pommern, einem Siedlungskörper für etwa 2400 Bewohner.

Auf dem Gebiete des Wohnungs- und Siedlungswesens haben aber vor 
allem die Länder Nordeuropas Erwähnenswertes geleistet. Holland baute 
mit weitschauendem Blick neue Siedlungen in Amsterdam, Rotterdam, den 
Haag und Hilversum. In England, dem Staat mit der niedrigsten Be- 
hausungsziffer und Besiedlungsdichte, wirkte sich das allgemein übliche 
Erbpachtrecht siedlungstechnisch segensreich aus. Was den englischen 
Städtebau auszeichnet, ist die klar auf den notwendig nächsten Zweck ge
richtete Sachlichkeit, die ihr Ziel mit den sparsamsten Mitteln zu er
reichen weiß. Dadurch ist die englische Stadtentwicklung nicht den Ver-
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¡Führungen der großen Architektur und der großen Achsen, dieser Schritt- 
macher des Massenwohnhauses, erlegen. Da die sozialen Leistungen Nord
amerikas auf dem Gebiet der Landesbesteuerung, der Entwicklung des 
Schnellverkehrs, der Sicherstellung großer Gelände für öffentliche Parks 
und der schnellen Entwicklung der Gartenvorstädte liegen, erreichten sie, 
daß jeder Durchschnittsamerikaner in einer Gartenvorstadt wohnt. Einen 
starken Gegensatz dazu bilden aber in den letztgenannten Ländern die 
grauenhaften Verhältnisse der ärmsten Bevölkerungsschicht in den über
völkerten Hafenvierteln der Millionenstädte. In Amerika wirkt sich dabei 
die Zonengesetzgebung unheilvoll aus, die in den höchsten Zonen eine 
Gebäudehöhe von 2 V2mal die Straßenbreite erlaubt, wobei auf V4 der 
Baufläche ein beliebig hoher Turm aufgeführt werden darf.
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Die Entwicklungsgeschichte der Stadtplanung

1. Die Anfänge

D as Al t e r t u m 

Die Griechen

Der starke Einfluß, den die philosophische Lehre des Pythagoras in der 
Blütezeit der griechischen Kultur auf das Geistesleben des 6. und 5. Jahr* 
hunderts v. Ch. hatte, ist bekannt. Sie sah das Wesen alles Seienden im 
Mathematischen, in der Zahl, und gegenüber den Erscheinungen der Natur 
wie denen der Kunst hatte sie denselben Schlüssel; sie suchte sie durch die 
Zahl zu begreifen und zu fassen. Auch die Kunsttheorie suchte Wesen 
und Ursache des Schönen in der Zahl und in den Proportionen. Es ent- 
wickelte sich eine Lehre, die auch die Stadtanlagen einheitlich und syste
matisch zu erfassen suchte, und die mit allen übrigen Äußerungen grie
chischen Geistes eine Einheit bildete.

Die wesentlichste stadtbauliche Bedeutung einer solchen Theorie lag in 
der Forderung nach Gesetzmäßigkeit und im Ausschluß des Willkürlichen. 
Das städtische Gelände wurde — beinahe geometrisch — in drei Teile ge
gliedert, in ein Gebiet für Heiligtümer, eines für Staatsgebäude und eines 
für Privatbauten. Die Hauptstraßen legten sie gerade und nach einem 
einheitlichen Plane an. Die Symmetrieachse hatte dabei nicht die gleiche 
ästhetische Bedeutung wie für uns, sondern sie war nur angewandte 
Mathematik, ein Ergebnis der Geometertätigkeit. Soweit läßt sich die 
griechische Stadtbaulehre aus den noch heute erkennbaren Formen der 
griechischen Stadt ablesen.

Der bekannteste Vertreter dieser Lehre ist der Städtebauer H i p p o- 
d a  mo s ,  der um 450 v. Ch. lebte und einer der berühmtesten griechi
schen Baumeister seiner Zeit war. Von ihm ist bekannt, daß er auch A uf
zeichnungen über eine Staatsverfassung hinterließ, die aber nicht erhalten 
geblieben sind. Sein durch Aristoteles beschriebener Verfassungsentwurf 
zeigt eine mathematische Regelmäßigkeit. Stadtplanung war demnach keine
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selbständige Lehre, sondern eine Angelegenheit der Philosophie und der 
Staatswissenschaft. Deshalb nimmt denn auch die Stadtbaulehre die gleiche 
Entwicklung wie die Philosophie und wird in der hellenistischen Zeit 
spitzfindig, abstrakt, reine Theorie. So verlangt der eine schnurgerade, 
genau in der Richtung der herrschenden W inde liegende Straßen, damit 
Staub und Dunst heausgefegt würden, ein anderer aber warnt davor, weil 
die Winde Krankheiten mitbrächten. Ein Zeitgenosse, der Geograph Stra- 
bon, bestaunt 63 v. Ch. das Städtchen Nicäa mit folgenden W orten: «Der 
Umfang der Stadt ist viereckig und mißt 16 Stadien (2,7 km). Sie hat 
vier Tore und liegt ganz eben; die Straßen sind nach der Schnur gerichtet 
mit rechten Winkeln, so daß man alle vier Tore sieht, wenn man sich auf 
einen bestimmten Stein, der M itte des Gymnasiums gegenüber, nieder- 
setzt.»

Von der mannigfach bezeugten Produktion griechischer Schriften über 
die bildenden Künste ist uns so gut wie nichts erhalten geblieben; die 
einzigen uns bekannten Aufzeichnungen über städtebauliche Fragen sind 
in den Werken des Philosophen A r i s t o t e l e s  (384—322 v. Ch.) zu 
finden. Die oft zitierte Stelle aus Aristoteles’ Politik VII, 11, lautet: «Daß 
nun die Stadt mit dem Festlande ebenso wie mit dem Meere und so viel 
als möglich mit dem ganzen Staatsgebiet in Verbindung stehen müsse, habe 
ich schon früher gesagt. W as aber sie selbst anlangt, so ist zu wünschen, 
daß ihre Lage nach vier Rücksichten gut gewählt werde, und zwar zuerst, 
als das Notwendigste, rücksichtlich der Gesundheit. Die Städte, welche 
eine abfallende Lage nach Osten und nach den von da kommenden W in
den haben, sind die gesündesten; demnächst die gegen den Nordwind ge
schützten, da sie einen milderen W inter haben; im übrigen muß die Lage 
für die staatliche und kriegerische Tätigkeit passen. In bezug auf letztere 
muß sie leichte Ausgänge haben, dagegen den Feinden schwer zugänglich 
sein und nicht leicht eingeschlossen werden können. Ferner muß die Stadt 
hauptsächlich an Wasser und eignen Quellen einen Überfluß haben, und 
wo dies nicht ist, muß dieser dadurch beschafft werden, daß viele und 
große Behälter für das Regenwasser angelegt werden, so daß Wasser den 
Bewohnern niemals fehlen kann, wenn sie im Kriege vom Lande abge
sperrt werden. Da für die Gesundheit der Einwohner gesorgt werden 
muß und diese zunächst durch die gute Lage des Ortes und seine Rich
tung bedingt ist, zweitens durch die Zugänglichkeit zu gesundem Wasser, 
so muß man auch auf letzteres eine besondere Sorgfalt verwenden. Alles, 
dessen man am meisten und häufigsten für den Körper bedarf, trägt
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auch am meisten zu dessen Gesundheit bei, und dies gilt besonders von 
dem Einfluß des Wassers und der Winde. Deshalb muß in wohlberatenen 
Städten, wo das Wasser nicht überall gleich, und solche Quellen nicht im 
Überfluß vorhanden sind, das Wasser zum Trinken und das zu anderem 
Bedarf gesondert gehalten werden. Was nun die befestigten Plätze an- 
langt, so ist hier das für die verschiedenen Verfassungen Zuträgliche nicht 
überall sich gleich. So gehört eine Burg in der Stadt mit zu einer oligarchi- 
sehen oder monarchischen Verfassung. Für die Demokratie paßt die ebene 
Lage, für die Aristokratie keines von beiden, sondern mehrere feste Plätze. 
Die Anlage der Privathäuser gilt für angenehmer und für die mancherlei 
Geschäfte zweckmäßiger, wenn sie gerade Durchschnitte erhält, nach der 
neueren und Hippodamischen Bauart; allein für die Sicherheit in Kriegs' 
fällen ist das Gegenteil, wie es in alten Zeiten bestand, besser. Denn bei 
dieser Bauart konnten die Fremden schwer herauskommen und die An- 
greifenden konnten sich schwer darin zurechtfinden. Die Stadt muß des- 
halb nach beiderlei A rt gebaut sein (dies ist möglich, wenn man sie so 
einrichtet, wie bei den Landleuten die sogenannten sich kreuzenden Reihen 
der Weinstöcke); man darf deshalb nicht die ganze Stadt mit geraden 
Einschnitten bauen, wohl aber einzelne Teile und Quartiere; dann ist sie 
sowohl nach Schönheit, wie nach Sicherheit wohl bestellt.»

Die Römer

Die Beeinflussung römischer Kultur durch Griechenland datiert aus 
ältester Zeit. Vor allem das ¡.Jahrhundert v. Ch. des augusteischen Zeit- 
alters suchte aufs begierigste griechische Wissenschaft und Kunst aufzu- 
nehmen. Aus dieser Zeit stammt das einzige erhaltengebliebene römische 
W erk über die Baukunst: Vitruvs Schrift «De architectura».

V  i t r u v stellt sich in den Dienst der Bestrebungen seiner Zeit; sein 
Buch ist aus den griechischen Lehren und Architektur-Theorien abge
leitet. Er lehrt die numerischen, geometrischen und optischen Beziehungen 
und Gesetze der Baukunst, in welchen er, seinen griechischen Quellen 
folgend, das Prinzip der Schönheit sieht. Der neue Grundcharakter seines 
Lehrbuchs wird durch die Definition der Architektur als einer Wissen
schaft und durch ihre Verknüpfung mit ändern Wissensgebieten bestimmt.

In seinem W erk finden sich keine bestimmten Grundrißelemente, die 
einen konkreten Stadtplan ergeben würden. Es enthält lediglich vereinzelte 
Angaben über die Anlage von Städten oder Stadtteilen, mit baukünstle
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rischen Problemen verknüpft. Aus dem W erk «Marci Vitruvii Pollionis de 
architectura libri decem» zitieren wir:

«Das Bauwesen teilt sich wiederum in zwei Richtungen, deren eine 
sich mit der Errichtung der städtischen Befestigungswerke sowie der Her- 
Stellung der für die öffentlichen Plätze bestimmten, dem Gemeinwesen 
dienlichen Baugebilde beschäftigt, während die andere sich mit der Aus
führung von Privatbauten befaßt. Die öffentlichen Gebäude zerfallen aber
mals in drei besondere Gattungen, deren eine dem Dienste der Verteidi
gung, die andere jenem der Religion, die dritte der allgemeinen Wohlfahrt 
gewidmet erscheint . . .  Diese Schöpfungen müssen aber insgesamt in der 
Weise angeordnet werden, daß bei ihrer Errichtung der Dauerhaftigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Schönheit die gebührende Beachtung geschenkt wird. 
. . .  Sind nun die in den angeführten Vorschriften enthaltenen Beding- 
nisse zur Anlegung eines gesunden Wohnortes vorhanden, und zugleich 
Landstriche ausgesucht, welche eine reichliche Auswahl von Getreidearten 
zur Ernährung der Einwohnerschaft darbieten, und rings gangbare Land
straßen sowie in der Nähe schiffbare Flüsse besitzen, oder mittels eines 
Seehafens der vom Meere kommenden W are eine bequeme Einfuhr in die 
Stadt gewähren, so sind die Fundamente der Stadttürme nebst Mauern 
herzurichten . . .  Hat man eine Stadt mit dem nötigen Festungsgürtel um
geben, so sei das nächste Augenmerk auf die ordnungsmäßige Einteilung 
der Hofraiten, Straßen sowie Seitengäßchen im Stadtplane mit Berück
sichtigung der vorteilhaften Himmelsgegend gerichtet. .. Hat man die Ab
teilung der Nebengäßchen und Anlage der Verkehrsstraßen vorgenom
men, so muß zur Auswahl der abgesonderten Plätze mit Berücksichtigung 
auf deren gesundheitlich geeignete und dem Zwecke der Bürgerschaft 
dienliche Lage geschritten werden, und zwar sind im Vordergrund das 
einer Gottheit geweihte Gebiet, gleichwie das Forum und die sonstigen 
für das Gemeindewohl bestimmten städtischen Bezirke ins Auge zu 
fassen. .»

Daß auch der Theoretiker O r i b a s i o s i m  1. Jahrhundert n. Ch. grie
chisches Gedankengut getreulich wiederholt, darf nicht weiter wundern. 
Er verlangt sich rechtwinklig schneidende, nach den vier Himmelsrich
tungen gerichtete Straßen. Denn nur eine solche Straßenführung, die sich 
durch die Vororte, in gerader Linie, auf langen Strecken ausdehnt, sowie 
ihre glückliche Lage bezüglich der Sonne und den Winden, gewährleiste 
eine gut durchlüftete und gesunde Stadt. W ie konservativ dabei die Bau-
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Plan des Klosters St. Gallen aus dem Jah r 820



tradition war, zeigt die Tatsache, daß sich in ihr Rezepte aus der Antike, 
Proportionslehren und geometrische Konstruktionen bis ins späte Mittel- 
alter erhalten haben.

D ie R en aissan ce

Der Übergang aus der Antike

Theoretiker des Mittelalters kennen wir nicht. W ir haben keine Werke 
über Baukunst und stadtbauliche Fragen aus jener Zeit, weil die Bedin
gungen für deren Entstehung nicht gegeben waren. Die älteste der weni
gen Urkunden über die Bautätigkeit jener Zeit ist ein Plan des Klosters 
St. Gallen (820 n. Ch.) aus der karolingischen Zeit. Im Mittelalter trat 
das Individuum zugunsten der Gruppe oder Gemeinschaft vollständig zu
rück. Die bedeutenden stadtbaulichen Leistungen sind nicht auf Grund 
von Entwürfen einzelner entstanden, sondern als Gemeinschaftswerk fast 
unbewußt geschaffen worden. Es ist anzunehmen, daß sich eine gewisse 

■Tradition, literarisch und zeichnerisch zwar nicht belegt, dennoch durch 
Überlieferung fortgepflanzt hat. Dabei treten Vorbilder und mündliche 
Überlieferungen an die Stelle der schriftlichen Lehre; schon bestehende Bau
werke dienen als Vorbilder und wirken dadurch weiter. Der Niederschlag 
einer solchen Tradition ist im Grundriß der mittelalterlichen Kolonisations- 
Städte wiederzufinden.

Die Scholastik des aller Natur abholden christlichen Mittelalters hielt 
unverbrüchlich an den Schriften des Aristoteles, am Lehrbuchcharakter 
der Bibel und an gelegentlichen Äußerungen naturwissenschaftlich unge- 
schulter Kirchenväter fest. Ein W ort des Aristoteles hatte noch auf lange 
hinaus kanonische Geltung. Der süditalienische Philosoph T. C a m p a -  
n e l l a  (1568—1639) mußte wegen einer gegen die aristotelische Philo
sophie gerichteten Schrift aus seiner Heimat fliehen. Erst die mächtige, 
geistige Bewegung, welche zu Ende des 14. Jahrhunderts in Italien ein- 
setzte, zersprengte die Fesseln des Mittelalters. Das Bestreben, die antike 
Kultur und Bildung wieder zu gewinnen, trat mit großer Leidenschaft 
auf und erfüllte die wissenschaftlichen Kreise mit Begeisterung. Eine un
aufhaltsame Sehnsucht nach den Formen und Anschauungen der Antike 
bemächtigte sich des italienischen Volkes im 15. und 16. Jahrhundert, der 
Zeit der Renaissance.

Der Intellekt führte zur wissenschaftlichen Arbeitsweise und wollte
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damit dem gestaltenden Schaffen den Formenreichtum der Antike als 
handwerkliche Vorlage darbieten. Dieser intellektuelle Kunstwille verlangte 
vorerst Rechenschaft über die Grundprobleme der Kunst, durch wissen- 
schaftliche Arbeit sucht er nach Ordnung, eliminierte und vereinfachte, 
bis die Grundformen sauber und einfach ausgearbeitet waren. Das genaue 
Vermessen und Aufzeichnen der alten Bauten war zu Anfang des 16. Jahr
hunderts die vorzüglichste Beschäftigung aller sich in Rom ausbildenden 
Architekten. Sie wollten dabei die Beziehungen und Gesetze entdecken, 
aus denen nach der Regel von den Verhältnissen des menschlichen Körpers 
die Proportionen der Baugiieder abgeleitet worden waren, wie sie Vitruv 
gelehrt hatte. So regte insbesondere die 1416 durch Poggio im Kloster 
St. Gallen erfolgte Auffindung eines Manuskripts des Vitruv eine Menge 
von Untersuchungen an, aus denen die Lehre von der Perspektive und von 
den Verhältnissen entstand. Diese theoretischen Untersuchungen und Vor
schriften, die zunächst begriffliche Auslegung von Geschaffenem waren, 
treten mehr und mehr selbstbestimmend auf. Die Regel von den fünf Ord
nungen von G. B a r o z z i  d a  V i g n o l a ,  1562 erschienen, bedeutet 
die letzte Stufe in dieser Entwicklung der italienischen Architekturtheorie.

So trägt im Laufe des 16. Jahrhunderts die Baukunst immer mehr den 
herrschenden Einfluß einer doktrinären Theorie zur Schau, und der Ein
fluß Vitruvs erreicht seinen Höhepunkt. Damals waren die Werke Vitruvs 
und Albertis durch gute und mit Illustrationen versehene italienische 
Übersetzungen jedem leicht verständlich gemacht. S e b a s t i a n o  S e r l i o ,  
schreibt 1540 in seinem III. Buch über die Baukunst: «W er wird so ver
wegen und töricht sein wollen, zu leugnen, daß Vitruv in der Baukunst die 
höchste Autorität ist, und daß seine Schriften, wenn nicht vernünftige 
Gründe gegen sie sprechen, heilig und unverletzbar sind?» Im Jahre 1542 
trat in Rom die vitruvianische Akademie zusammen, die sich die Förde
rung der Architektur durch wissenschaftliche Arbeiten zum Ziele setzte. 
Sie brachte es aber nicht über ein kolossales Programm hinaus. Kein W erk 
ist bekannt, welches als eine ihrer offiziellen Publikationen gelten könnte.

In der Renaissance sucht der Intellekt alle Bauprobleme auf wissen
schaftlicher Basis abzuklären. Dergleichen liegt dem Theoretiker, weil es 
nach seiner Meinung Ordnung in das Chaos bringt und das Urteil erleich
tert. So ist es begreiflich, daß zahlreiche neue große Sammelwerke und 
Bauenzyklopädien entstanden, die meistens auch Idealpläne oder Stadt
schemata enthalten. In der Handschrift des Italieners Filarete taucht in
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diesem Zusammenhang erstmals der Gedanke planmäßiger Aufteilung der 
Gesamtstadt durch ein Radiennetz auf, im Gegensatz zur antiken und 
gothischen Rechteckanlage.

Die florentiner Theoretiker der Frührenaissance

Das reichillustrierte Manuskript «Trattato dell’architettura» des Floren
tiners A n t o n i o  A v e r u l i n o  F i l a r e t e  ist von den bisher veröffent
lichten Architekturschriften der Renaissance eine der ersten und auch dem 
Stile nach die älteste und primitivste. Seine Arbeit, 1460—64 entstanden, 
ist nichts als eine Apologie und richtet sich sehr persönlich an Francesco 
Sforza, dem die Schönheit der antiken Bauweise klargemacht werden soll. 
Die Hoffnung, einen gewaltigen Auftrag, nämlich den Bau einer Stadt, 
Sforzinda, zu erhalten, erfüllt das ganze Buch. Den Hauptinhalt des W er
kes bildet deutlich erkennbar die Schilderung des Baues dieser Stadt, wel
che durch allerhand Einschiebungen, wie Schilderungen von Jagdausflügen 
und Reisen, unterbrochen wird. Filarete entwickelte sein Architekturtraktat 
in Form eines Lehrkursus und wählt als dessen Gegenstand die Erbauung 
Sforzindas mit allen ihren Gebäuden. Die erzählende Form ist zugleich 
Not und Tugend, denn für ein wissenschaftliches und systematisches W erk 
war er, seinen Talenten nach, nicht befähigt.

Filarete, von Beruf Bildhauer, der sich bis zu seinem 50. Lebensjahr 
wenig mit Baukunst befaßt hatte, kann seiner geringen literarischen Bil
dung wegen die Schriftsteller der Antike nur durch Vermittlung anderer 
gekannt haben. Sein Architekturwerk erhebt auch keinen Anspruch dar
auf, grundsätzlichen Aufschluß und wissenschaftliche Belehrung über Pro
bleme der Baukunst zu geben. In' seiner bunten und vielgestaltigen Ge
samtheit ist es ein äußerst interessantes Kultur-Dokument; seine W irkung 
und der praktische Einfluß auf die.italienische Baukunst sind dagegen ge
ring. Hierzu hätte es sichererer und vollständigerer Erkenntnis und Beleh
rung über neue Wege und Ziele bedurft. Die Umstände haben aber dazu 
geführt, daß sein Idealplan einer Stadt, deren wichtigste Idee die zentrale, 
regelmäßige Anlage eines achteckigen Sternes ist, in den späteren Werken 
der Stadt- und Befestigungsbaukunst ganz Europas wiederholt worden ist.

Für den Grundplan von Sforzinda wählt Filarete einen achteckigen Um
riß, d. h. einen aus zwei über Eck gestellten Quadraten gebildeten Stern. 
In den Winkeln liegen die Tore, von ihnen und von den Spitzen des 
Sterns laufen sechzehn Radialstraßen, die von je einem rechteckigen Platze
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unterbrochen sind, nach dem Mittelpunkt, in welchem ein Turmbau ge
p lan t ist. Der Mittelplatz ist rechteckig, an seinen Langseiten schließen 
sich zwei kleinere Plätze an. Um diesen Hauptplatz gruppieren sich die 
wichtigsten Gebäude, wie Schloß, Dom, Rathaus und andere Paläste. Der 
Plan wird nicht weiter ausgeführt, sondern nur noch die Anlage eines 
großen Platzes für Viehmärkte und das Projekt eines Theaters oder wenig
stens eines Turnierplatzes erwogen. Filarete versichert aber, die Ausfüh
rung gegenüber dem Entwurf noch wesentlich zu vervollkommnen. Er 
selbst hat wohl kaum an die Möglichkeit einer Verwirklichung seines Pla
nes geglaubt, daher auch sein Hang zu Übertreibungen.

Ganz anderer A rt sind die zahlreichen Schriften des L. B. A 1 b e r t i. 
Aus einer vornehmen florentiner Familie stammend, einer der größten 
Geister seinerZeit, hat er das ganze künstlerische Progamm der Fv.enaissance 
aufgestellt. Seine Kunstlehren sind vorwiegend abstrakt theoretisch und 
möchten dem Künstler ein wissendes Schaffen ermöglichen.

Albertis Bauten und Traktate sind die wichtigste Grundlage für die 
kommende Entwicklung der Baukunst geworden. Schon seit 1452 hatte er 
die Aufstellung eines theoretischen Werkes über die Architektur unter
nommen und hat bis zu seinem Lebensende 1472 an dem «De re aedifica- 
toria», seinem Hauptwerk, gearbeitet. Der Inhalt der zehn Bücher über die 
Baukunst ist, solange er daran arbeitete, höchstens einem kleinen Kreise 
von Vertrauten bekannt geworden. Allgemein zu wirken begonnen haben 
sie erst nach der Verbreitung der ersten gedruckten Ausgabe von 1485. 
Eine große Reihe von griechischen und lateinischen Autoren werden in 
diesem W erk zitiert, am häufigsten Vitruv, den Alberti ausgiebig benützt, 
und übernommen hat. Häufig stellt sich Alberti in direkten Gegensatz zu 
ihm, indem er die eigene Erfahrung und das Zeugnis der Denkmäler über 
die Lehre Vitruvs stellt.

Im ersten Buch werden im Anschluß an Vitruv und andere antike Auto
ren eingehende Vorschriften über die Auswahl der Gegend, die Eigen
schaften von W ind und Wasser und die Beschaffenheit von Grund und 
Boden aufgestellt. Das fünfte Buch handelt von den Anlagen für die Ge
samtheit der Menschen, d. h. Heeresstraßen, Mauern und Tore, Straßen 
und Plätze der Stadt sowie Brücken und Kanäle. Alberti gliedert das Bau
wesen nach Bauten für die regierenden Klassen, die Geistesaristokratie, die 
Geldaristokratie, für Handwerker, Soldaten und das gemeine Volk. Für 
die Anlage einer Stadt ist die Auswahl des Ortes das Wichtigste, ihre 
Größe soll so sein, daß für breite Straßen und Plätze sowie Gärten, Säu-

68



lcnhallen und Bäder innerhalb der Mauern noch reichlich Raum ist. Die 
großen Landstraßen sollen im Felde bequem, direkt und sicher sein, auf 
große und mächtige Städte sollen sie kerzengerade zuführen, vor den Toren 
einer kleinen Stadt aber sollen sie sich zu leichterer Verteidigung des Zu- 
ganges winden. Im Stadtinnern bieten gekrümmte Straßen ebenfalls Vor- 
teile für die Verteidigung, auch ist es schön, wenn immer wieder ein an- 
deres Gebäude in Frontansicht sichtbar wird. Die Hauptstraße der Stadt, 
welche auf hervorragende Gebäude zuführt, und sich zu einem Platz er
weitern soll, muß dagegen ganz gerade sein. Für eine Stadt ist die Anlage 
von Kanälen ein großer hygienischer Vorteil und bedeutet zugleich einen 
Schmuck

Das siebente Buch beginnt mit der Beschreibung der heiligen Gebräuche, 
die aus Anlaß einer Stadtgründung üblich waren. Die Einteilung in Quar
tiere soll nach Ständen und Gewerben erfolgen. Der Tempel soll von allen 
Bauten der Stadt der geschmückteste und schönste sein, von vornehmen 
Plätzen und breiten Straßen umgeben. Im achten Buche wird erwähnt, 
daß innerhalb der Stadt die Straßen auf beiden Seiten von Säulenhallen 
begleitet sein sollen, wobei die Häuser in einer Richtung stehen und gleich
artig ausgebildet sind. Plätze haben ein gutes Verhältnis, wenn ihre Seiten 
sich wie 1 :2 verhalten und die Höhe der Bauten ein Drittel der Platz- 
breite beträgt. Die prächtigsten Ziele der Straßen bilden die Tore oder 
Triumphbögen; Brücken und Straßenkreuzungen sollen besonders ge
schmückt werden.

In den Architekturwerken der Frührenaissance tritt die Absicht auf 
Erneuerung des gesamten Bauwesens hervor. Bei den Theoretikern der 
Hochrenaissance, die weitgehend Alberti benützten und ganz in der Be
arbeitung Vitruvs aufgingen, erstarrten die Grundgesetze des Bauwesens 
Zu unumstößlichen Regeln einer doktrinären Theorie. Die Übertragung 
dieser Denkart auf die Stadtplanung führte zu den geometrischen Stadt- 
Schemata der späteren Renaissance.

Der starre Schematismus der Stadtpläne

Der Frührenaissance folgt F r a n c e s c o  di  G i o r g i o  M a r t i n i  aus 
Siena, der durch seine große, praktische Betätigung, namentlich durch 
seine Militärbaukunst, in ganz Italien berühmt wurde. Die reichen Erfah
rungen, die er sich durch seine ungewöhnlich reiche Tätigkeit erwarb, 
pflegte er schriftlich niederzulegen. Die letzte und vollkommenste dieser
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Arbeiten, das «Trattato di architettura civile e militare» wurde in den 
letzten Jahren des 15. Jahrhunderts, ungefähr 1480 abgefaßt. Die darin 
häufig vorkommenden Zitate aus Schriften der Antike legen dafür Zeugnis 
ab, daß Martini sich eine außergewöhnliche wissenschaftliche Bildung 
anzueignen verstanden hatte.

Martini ist der erste Theoretiker, der in seinen Schriften, im Gegensatz 
Zu den bestimmten ästhetischen Forderungen des Alberti, praktische bau- 
technische Einzelheiten und speziell den Festungsbau berücksichtigt. Er 
gibt nicht nur an, wo die Hauptgebäude genau zu stehen haben und wel
che Beziehungen zwischen ihnen obwalten sollen, sondern er stellt jeweils 
durch mehrere eigene Grundrißentwürfe ganz genaue Bauprogramme auf. 
Von der Anlage ganzer Städte wird für fast alle Bauaufgaben seiner Zeit 
das an Einzelheiten und Räumen Erforderliche festgesetzt und in schema
tischen Zeichnungen einfach dargestellt. Die Stadtanlagen zeigen durch
wegs zentrale Form, wobei Martini erwähnt, daß der Umriß in Wirklich
keit allerdings häufig durch die Niveauunterschiede des Terrains gestört 
wird. Im dritten Buche werden die Vorstellungen über die richtige Anlage 
einer Stadt in 21 genau präzisierten Forderungen zusammengefaßt, wobei 
alle Teile der Stadt so vernünftig geordnet sein sollen, daß sie wie die 
Glieder des menschlichen Körpers harmonieren.

Der Städtebau beschäftigt sich mit schematischen Darstellungen nach 
einheitlichen, zusammenhängenden Gesichtspunkten. Diese Schemata, die 
die vereinfachte Grundform einer Stadtanlage sein sollten, können aber 
die städtebildenden Kräfte weder in ihrer Vollständigkeit noch in ihrer 
verhältnismäßigen, gegenseitigen Stärke übersehen und festlegen. Das un
faßbare, lebendige Leben weicht und das Erstarrende des Schemas kommt 
immer deutlicher zum Ausdruck, ganz eindeutig im Stadtplan von A l b -  
r e c h t  D ü r e r  in «Etliche Underricht zu befestigung der Stett, Schloß 
und flecken» 1527. W ie aus jedem Idealplan, spricht auch hier die Freude 
an der Einheitlichkeit und kunstgerechten Regelmäßigkeit der Zeichnung.

Auch P i e t r o  C a t a n e o  aus Siena schließt sich in seinem Werk 
«L’Architettura» im allgemeinen Aufbau und im Inhalt eng an Vitruv 
an. Cataneo, der besonders Tüchtiges im Festungsbau leistete, bringt nur 
dort neue Gedanken, wo er aus eigener Einsicht und Erfahrung spricht. 
In jenen Zeiten gelangte der Festungsbau für die Städte zu ausschlaggeben
der Bedeutung; Cataneos Ausführungen über befestigte Plätze haben des
halb damals besonderes Gewicht und nehmen in seinen Werken einen 
großen Raum ein. Dabei ist er der einzige Theoretiker dieser Zeit, der
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wirklich räumlich gestaltet und ein bewußtes Planen mit Körpern und 
Massen vornimmt. Sein Traktat wird für die nächsten zwei Jahrhunderte 
eine unerschöpfliche Quelle der Anregung, die bis zur restlosen Übernahme 
seiner Vorschläge gehen kann. Aus keiner ändern Schrift sind so viele 
Lösungen von späteren Generationen in die Wirklichkeit umgesetzt 
worden.

Die vier ersten Bücher seines Traktates, 1554 erschienen, wurden bei 
einer zweiten Auflage 1567 um vier weitere Bücher vermehrt. Das bedeu- 
tendste dieser Bücher ist das erste, das hauptsächlich über den Bau von 
Städten spricht. Als erster behandelte Cataneo ausführlich das Zitadellen' 
kopfschema, das er als «cittä del Principe» bezeichnet. Ist die Stadt von 
einem Prinz beherrscht, so legt er an eine ihrer Außenseiten die fürstliche 
Zitadelle an, welche gleich stark gegen die Stadt wie gegen den äußeren 
Feind befestigt sein muß. Bei der Anlage einer befestigten Hafenstadt 
muß der Hafen von der Zitadelle beherrscht sein.

In Cataneos W erk wird vor allem gerügt, daß die alten Stadtanlagen 
Zumeist ohne einen vernünftigen, einheitlichen Plan, also rein zufällig, ent' 
standen seien, weshalb die wesentlichsten Plätze und wichtigen Gebäude 
häufig an ungünstigen Stellen lägen. Eine Reihe ausführlich erläuterter 
Plananlagen zeigen, wie hervorragende Gebäude und einzelne Gewerbe 
in Straßen und Plätzen der Stadt verteilt werden sollen. Die Grundform 
der Stadt ist, wo es die Lage erlaubt, ein regelmäßiges Vieleck. Der um
gebende Mauergürtel solcher Polygonstädte, vom Viereck bis zum Sech- 
zehneck, zeigt Bastionen, von denen aus jeder Punkt der Mauer mit Ge
schossen bestrichen werden kann. Das System für die innere Aufteilung 
der Stadt ist zentral, jedoch ohne Radialstraßen. Das Innere ist immer in 
rechteckige Baublöcke geteilt, in der Mitte ein großer Hauptplatz, gegen 
die Peripherie hin vier oder mehr kleinere Nebenplätze.

Der Stadtentwurf von G i r o l a m o  M a g g i  in «Deila fortificatione 
delle cittä» 1564, Zeigt den gleichen Umriß und die gleiche Straßenord- 
nung wie derjenige von Filarete. Maggi geht eigentlich nur auf das militä
rische Moment ein. Die Inneneinteilung berührt er kaum.

A n d r e a  P a l l a d i o  stellt in den «I quattro libri del’Architettura» 
1570, die von einem vorzüglichen Architekten gegebene Synthese aller 
bisherigen Theorien dar. Dabei hat er Vitruv und Alberti so vollkommen 
übernommen, daß er häufig in deren eigenen W orten redet. Seine Grund
sätze formuliert er kurz dahin, daß das architektonische Kunstwerk ein 
einheitliches, wohlvollendetes, organisches Ganzes sein müsse, dessen Schön
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heit von der Form der Einzelteile und deren Beziehung zum Ganzen ab' 
hängig sei und dessen Glieder alle, in Hinsicht auf das Beabsichtigte, not' 
wendig sein müßten. Bemerkenswert ist, daß die zwei größten Persönlich' 
keiten der Renaissance, Alberti und Palladio, die mit ihren Werken die 
größte Wirkung auf die Baukunst erzielten, in keinem ihrer Bücher Ideal' 
plane oder Schemata einer Stadt aufstellten.

Das dritte Buch über die öffentlichen Bauten beginnt Palladio mit den 
Vorschriften über die Anlage von Straßen und Brücken. In geradem Laufe 
sollen die Hauptstraßen der Stadt, von Arkadengängen begleitet, von den 
Toren zum Mittelplatze der Stadt führen und können dabei von einem 
oder mehreren kleinen Plätzen unterbrochen werden. Die öffentlichen 
Plätze müssen, wie die inneren Räume, bestimmte Proportionen haben und 
sollen von Säulenhallen umgeben sein. An den Mündungen der Straßen 
werden mit Vorteil Triumphbögen angebracht. Am Hauptplatze der Stadt 
müssen auch die wichtigsten Gebäude stehen, der fürstliche Palast, das 
Rathaus, die Münze, das Schatzhaus und die Gefängnisse.

Der Vollständigkeit halber seien noch weitere Musterstadtpläne er- 
wähnt, ein zentrales Stadtschema von A n t o n i o  L u p i c i n i i n  «Deila 
architettura militare» 1582, und die Idealstadt von D a n i e l  S p e c k l e ,  
Festungsbaumeister von Straßburg in «Architectura von Vestungen» 1589. 
W eiter der vollkommen durchgezeichnete Plan einer «Cittä ideale» von 
V a s a r i  i l  G i o v a n e ,  1598 entworfen, ein achteckiges Schema mit 
viereckigem Hauptplatz und Richtungsbau, von dem acht Radialstraßen 
zu den Toranlagen als Zielpunkte auslaufen, weitere Straßen dagegen im 
Baublockschema. F r a n c e s c o  d e  M a r c h i  entwickelt 1599 in seinem 
Buche «Del’Architettura militare» mit sichtlicher Freude an der systema' 
tischen Behandlung des Problems immer umfangreichere Pläne, als deren 
letzte Steigerung ein Achtzehneckschema gewählt wird, in dem sowohl 
Radial- wie auch Schachbrettanlagen verwendet werden.

Von J. P e r  re  t aus Chambery liegen fünf Pläne in dem großen Werk 
«Des Fortifications et Artifices, Architecture et Perspective» 1601 vor. 
W eiter von V i n c e n z o  S c a m o z z i ,  einem Landsmann und Schüler 
des Palladio, in «L'idea della Architettura universale» 1615, eine Stadt' 
anlage, die nur aus einem Straßennetz besteht. Für die Straße ist durch' 
gehend die gleiche Breite angesetzt; zwischen Hauptstraßen, Nebenstraßen 
und Wohnstraßen besteht keine wahrnehmbare Trennung. Scamozzi ist 
auch der erste, der durch den Bau von Palma-Nova einen Radialstadtplan 
aus der Theorie in die Wirklichkeit umsetzen konnte. Erwähnt seien noch
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Plan J. Perret. Etliche Festungen, Stadt, Kirchen, Schlosser (1602)



die «Architecture Militaire» 1635 vom Niederländer A d a m  F r i t a c h  
und die Idealpläne von dem in Italien ausgebildeten Ulmer Stadtbaumei' 
ster J. F u r t t e n b a c h .  Diese erschienen in einem von seinem Sohne her- 
ausgegebenen Buch «Gewerbstattgebäuw» 1650. Aus dem Jahre 1666—67 
stammt der Wiederaufbauplan von S i r  C h r i s t o p h e r  W r e n  für 
das nach dem großen Brand im Kern ausgebrannte London. Ein Plan, der 
mittels Strahlennetzen die ganze Stadt auf löst, und dessen Ausführung an 
den verwickelten Grundstückverhältnissen scheiterte.

D er B arock

Die Franzosen als Nachfolger der italienischen Theoretiker

Die Stadtplanung zu Ende des 16. Jahrhunderts war zu theoretisch ge
worden, um große Lebenskraft zu besitzen. Ihr Hauptfehler war, den A uf
bau der Stadt nach einem geometrischen Schema und in starrer Durchfüh
rung desselben vornehmen zu wollen. Das widerspricht aber dem Wesen 
der Stadt als Organismus. Eine Lehre, die einen absolut gültigen Stadtplan 
aufstellen will, ist nicht lebensfähig, denn die durch Erfahrung gegebenen 
Tatbestände setzen jedem Schema Schranken. Es gibt keine Idealstadt, 
so wenig wie einen Idealmenschen. Wenn die Theorie aber solche dennoch 
aufstcllt, so können es nur unausführbare Utopien bleiben. W o ein Ver
such mit der Verwirklichung einer Idealstadt gemacht wurde, ließ man 
sehr bald wieder davon ab und kam während der Renaissance unwillkür
lich zu den bautechnischen Erfordernissen der Verteidigungsanlagen 
zurück.

Während des Mittelalters wurde der überhöhte Standort bevorzugt; 
für eine befestigte Stadt war eine steile Kuppe die günstigste Lage. Im 16. 
Jahrhundert brachte die Militärwissenschaft, bedingt durch die ersten 
technischen Erfindungen, grundlegende Änderungen in der Befestigung 
von Städten. Es wurden die Niederungen vorgezogen, sumpfige Ebenen, 
wo man leicht Wälle aufwerfen und die Gräben mit Wasser füllen konnte. 
So waren die Neuerungen des Städtebaus, die auf praktischen Erfahrungen 
beruhten, die neuen Verteidigungsanlagen, die überall als Sternschema 
auftraten. Diese neue Form bezog sich aber nur auf den äußeren Umriß 
der Verteidigungsanlage und nicht auf die innere Struktur der Städte. 
Vor allem das 17. Jahrhundert förderte dann den Festungsbau ganz be
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sonders, so daß zu jener Zeit darüber zahlreiche Bücher erschienen. Da
gegen hat der große französische Meister V a u b a n ,  der um die 100 
Städte befestigte, weder über seine Befestigungsweise noch über seine 
Theorie von Stadtanlagen geschrieben. Aber noch zu seinen Lebzeiten er
schienen verschiedene Schriften, deren verbreitetste die «Manière de forti
fier de Mr. de Vauban» 1689 von Chevalier d e  C h a m b r a y  war.

Von den wenigen erhaltenen Stadtplänen des ausgehenden 17. und des 
18. Jahrhunderts sind zu nennen: der Generalbebauungsplan von Peters
burg 1717 von A. L e b  Io n  d ,  einem Schüler von Lenötre, der nur zum 
kleinsten Teil verwirklicht wurde, und der Idealplan von L e v i r l o y s  
1770 nach dem Muster Vaubans. Die vom 18. Jahrhundert mit autorita
tiver Geltung übernommene geometrische Umgrenzung der Sternstadt ist 
weitgehend aus dem vernunftmäßigen, rationalen Denken jener Zeit ent
standen. So machten diese aus einem einseitigen Denken entstandenen 
Pläne, mit ihrer starken Schematisierung und Reglementierung, den Ein
druck einer Stickereivorlage und nicht die des Planes einer lebendigen 
Stadt. Die Plananlagen der Kolonialstädte in Amerika fallen durch geist
lose Übertreibung und Unfähigkeit zu organischem und freiem Gestalten 
auf. Als durch die Entwicklung der Feuerwaffen Wälle und Gräben als 
Verteidigungsanlagen unzweckmäßig wurden, war auch die Lehre vom 
Entwerfen der Städte, die sich einseitig auf die Befestigungsanlagen aus- 
gerichtet hatte, unbrauchbar geworden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
setzte dann die Reaktion gegen das Überwiegen der militärischen Momente 
bewußt und klar ein.

Der innere Aufbau der Städte wurde aber von den Festungsbaumeistern 
meistens nicht bearbeitet und war vom Anfang des 18. Jahrhunderts an 
unbestrittenes Gebiet der Baukunst. Denn seit dem 17. Jahrhundert hatte 
eine erwähnenswerte Gedankenentwicklung stattgefunden, eine eigentliche 
Entdeckung der städtebaulichen Probleme. Es entstand jener Gestaltungs- 
wille, der von den städtebaulichen Systemen der Jagdwälder, der Schloß- 
und Parkanlagen französischer Gärten zu geraden, breiten Straßen und 
weiten monumentalen Platzanlagen mit einem Stadtmittelpunkt, führte. 
Frankreich wurde die Wiege dieser neuen Städtebaukunst, die ihre Gel
tung vielfach bis heute behalten hat. Mit dieser Entwicklung übernahm 
Frankreich die geistige Führung, die Italien im 16. und Anfang des 
17. Jahrhunderts innehatte. Die Franzosen erlangten als Nachfolger der 
italienischen Theoretiker der Renaissance Ansehen, und die Auswirkung 
ihrer Ideen erstreckte sich über ganz Europa.
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Als maßgebend für die damalige geistige Entwicklung Frankreichs ist 
der Philosoph R. D e s c a r t e s  anzusehen. Aus dem zweiten Teil der 
«Discours de la Methode pour bien conduire sa raison.. .»  1637, wo Des- 
cartes deren Hauptregeln aufstellt, entnehmen wir:

«. . .  so daß ich Muße hatte, mich mit meinen Gedanken zu unterhalten. 
Unter diesen war nun einer der ersten, der mir in den Sinn kam, zu er
wägen, daß häufig nicht so viel Vollkommenheit in den Werken vorhan
den ist, die aus mehreren Stücken zusammengesetzt und von verschiedenen 
Meistern angefertigt sind, als in denen, woran nur ein einziger gearbeitet 
hat. So sieht man, daß die Gebäude, die ein einziger Baumeister unter
nommen und ausgeführt hat, für gewöhnlich eine schönere und bessere 
Anordnung zeigen als diejenigen, welche mehrere versucht haben auszu- 
bessern, indem sie sich alter Mauern bedienten, die zu anderen Zwecken 
gebaut worden waren.

So sind ja die alten Städte, die anfangs nur Burgflecken gewesen und 
sich erst im Laufe der Zeit zu großen Gemeinwesen entwickelt haben, für 
gewöhnlich recht schlecht angelegt, wenn man sie mit den regelmäßigen 
Plätzen vergleicht, die ein Ingenieur nach frei entworfenem Plane in der 
Ebene absteckt. Denn man mag zwar, wenn man die Gebäude der alten 
Städte jedes für sich betrachtet, sie geradeso kunstvoll oder selbst kunst
voller finden, als die der neueren Städte, sieht man aber ihre Anordnung an 
und bemerkt, wie hier ein großes, dort ein kleines steht, und wie sie die 
Straßen krumm und ungleich machen, so sollte man sagen, daß eher der 
Zufall als der Wille vernunftbegabter Menschen sie so angeordnet hat. 
Und wenn man erwägt, daß es doch zu jeder Zeit Beamte gegeben hat, 
die damit beauftragt waren, auf die Bauten der Privatleute achtzuhaben, 
damit das öffentliche Interesse gewahrt bleibe, so wird man wohl einsehen, 
daß es nicht leicht ist, wenn man nur an den Werken anderer herum- 
arbeitet, etwas recht Vollkommenes zustandezubringen.»

Die Reihe der französischen Schriften über die Baukunst wurde aber 
erst durch «L’architecture françoise.. .»  1685 von L o u i s  S a v o t  einge
leitet. Während hier nur kurze Hinweise auf Platz- und Straßengestaltung 
zu finden sind, gibt F r a n ç o i s  B l o n d e i  in seiner «Nouvelle manière 
de fortifier les places» 1683, ausführliche Pläne von Festungsanlagen. Be
kannter ist der «Cours d’Architecture» 1694 von A. Ch. D a v i l e r .  In 
diesem W erk werden für die Gebäude der Stadt im wesentlichen eine 
symmetrische Anordnung, schöne Straßenfluchten und klar durchgearbei- 
tete Plätze gefordert. M it der Erfüllung dieser bautechnischen Erforder
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nisse soll die Schönheit gewährleistet sein. Der oft zitierte Satz dieses 
Werkes «Les rues les plus belles sont les plus droites et les plus larges» 
ist kennzeichnend für den französischen Rationalismus jener Zeit.

Das «Grand Siècle»

Besonders während des 18. Jahrhunderts entwickelte sich in Frankreich 
die Stadtbaukunst zu voller Blüte. Sie war sehr selbstbewußt, nicht in die 
systemlos gewachsene mittelalterliche Stadt verhebt, sondern sah hier eher 
«un amas de maisons entassées pêle-mêle sans système, sans (Economie, 
sans dessein», den es galt architektonisch durchzugestalten. Unterstützt 
durch den Fürstenwillen, trachtete sie nach Regelmäßigkeit und Einheit
lichkeit des Stadtbildes. Nicht die Menge der schönen Gebäude, heißt es 
1748 im «Mercure de France», bildet eine schöne Stadt, sondern eine ge
wisse Harmonie und ein glückliches Aufeinandergestimmtsein der einzel
nen Bauten. Die künstlerische Grundanschauung baute sich damals auf der 
Allgemeingültigkeit der cartesischen Überlegungen auf. Nach ihnen sollen 
sich die durch Überlieferung und Bedürfnis gegebenen Formen logisch 
denkend entwickeln lassen und zu jeder Zeit und überall anwendbar sein. 
«Si l’on considère l’Architecture dans le grand, on s’aperçoit que presque 
tout y est également à raisonner», sagte Patte. Rationalismus, das ist auch 
in der Baukunst Frankreichs klassische Gesinnung während des «Grand 
Siècle». W ir entnehmen wiederum aus den Schriften Pattes: «. . .  l’on a 
vu sans cesse les objets en maçon, tandis qu’il eût fallu les envisager en 
philosophe. Voilà pourquoi les villes n’ont jamais été distribuées convena
blement pour le bien-être de leurs habitants; perpétuellement, on y est la 
victime des mêmes fléaux, de la malpropreté, du mauvais air et d’une in
finité d’accidents que l’entente d’un plan judicieusement combiné eût fait 
disparaître.»

Zu erwähnen sind vom Architekturtheoretiker P.-A. D e 1 a m a i r «Le 
songe et le réveil d’Alexis Delamair, architecte à Paris», 1731, ein W erk 
über die Verschönerung der französischen Hauptstadt, und von Abbé 
M. A. L a u g i e r  das «Essai sur l’architecture» 1753 und «Observations 
sur l'architecture» 1765. W eiter von J. F. B l o n d e i  «L’architecture 
française» 1752—56 und der «Cours d’architecture» 1765—77, der nach 
seinem Tode von Patte beendet wurde. Von P. P a t t e  «Monuments 
érigés en France à la gloire de Louis XV» 1765 und «Mémoire sur les 
objets les plus importants de l’architecture» 1769. Von R o l a n d  Le -
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v i r l o y s  der «Dictionnaire d’architecture» 1770, und von J. P. W i l l e '  
b r a n d , einem Deutschen, der «Grundriß einer schönen Stadt in Absicht 
ihrer Anlage und Einrichtung» 1775, eine Schrift, die sich in künstlerischer 
Richtung bewegt und die Beziehung zwischen den Formen des Hausbaues 
und der Raumbildungen der Straßen und Plätze unterstreicht.

Das Gefühl für die Einheitlichkeit des Straßenraumes, einem langen 
Korridor vergleichbar, ließ die französischen Theoretiker auf die einheit
liche Behandlung der Straßenwandungen achten. Dabei waren sie aber 
gegen eine zu weit getriebene Symmetrie und zu intensive Durchsystema- 
tisierung des Stadtbildes. Sie definieren den Stadtkörper als den Inbegriff 
von Gebäuden, die mit Symmetrie und Zierkunst angeordnet werden, 
sowie von Straßen und öffentlichen Plätzen, die in schöner Weise mit 
einheitlicher Bauflucht angelegt und mit dem erforderlichen Gefälle für 
den Wasserablauf versehen sind. Laugier, in Anlehnung an Alberti, ver
langte dazu 1755 Ausfallstraßen, die noch auf weite Entfernung hin 
besondere Breite aufweisen müßten. «Les villes sont supposées immortelles, 
et il serait digne de nous de laisser à la postérité une grande idée de notre 
siècle», sagte 1769 Patte. Durch Repräsentativbauten und monumentale 
Platzanlagen sollte der regierende Fürst für alle Zukunft verherrlicht wer
den, dagegen wurden die anderen Funktionen der Stadt übergangen. So 
ist aus jener Zeit kein theoretisches W erk bekannt, das sich mit der Ge- 
samtanlage von Städten befaßte, sondern es entstanden vor allem Schriften 
aus dem Gebiete der Baulehre.

Aus dem 18. Jahrhundert stammen dann die ersten guten topographi
schen Karten. Die «Nuova Pianta di Roma» 1748 von G. B. N o l l i  kann 
sich neben den besten Kartenwerken unserer Zeit sehen lassen. Gute topo
graphische Karten bildeten aber die Grundlage für Korrektur- und Flucht- 
linienpläne mit der Angabe der bedeutenden Baulichkeiten, die damals 
verschiedentlich gefordert und auch bearbeitet wurden. Von J. F. Bl on -  
d e l  stammt der Korrektionsplan von Straßburg, der nach verschiedenen 
Abänderungen 1768 von Ludwig XV. genehmigt, leider aber nicht ausge- 
führt wurde. Er gilt als ein Vorbote der Korrektionspläne für Paris von 
Haußmann. Das bekannteste Kartenwerk und eines der schönsten ist der 
«Plan général de la ville de Paris» 1774—89 von V e r n i q u e t .  Auf 
diesem Plan hat 1793 unter der Konvention die «Commission des Artistes» 
die vorgesehenen Stadtumbauten eingetragen, wobei in der Einleitung 
gesagt wird: «Rien n’est plus sage que de tracer sur un plan général les 
cmbellisements à désirer et dont les lieux sont susceptibles, quoiqu’ils ne
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puissent être exécutés que dans une longue suite d’années. Si on avait 
suivi cette méthode dans les grandes villes, on ne verrait pas tant d’ou
vrages publics et particuliers qui forment un ensemble décousu, et dont 
les diverses parties n’ont ni accord, ni unité, ni correspondance.»

Der Übergang zur Neuzeit

Fast schematisch gelangte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das 
Fächer- und Sternsystem zur Ausführung, das um die Jahrhundertwende 
in Frankreich ausgebildet worden war. Dabei bestand Harmonie zwischen 
Hausbauten und Stadtbau durch die noch lebendige Überheferung frühe
rer Zeiten. Dadurch hatte das erwähnte System der Stadtanlage in der 
französischen Hauptstadt eine gewisse Höhe der Auffassung beibehalten. 
Der Baukunst ist aber im Laufe des Jahrhunderts die gute Tradition ver- 
lorengegangen. Die Architekten hatten es verlernt, ihre Häuser als einen 
Bestandteil der Straße oder des Platzes zu empfinden und sie in das Ge
samtbild einzufügen. Anstelle wohlüberlegter Straßenzüge und architek
tonischer Platzgestaltung entstand eine gedankenlose Linierung, die Plan- 
bildung verflachte immer mehr, und die Stadtform begann zum öden und 
leeren Schema zu erstarren. Sogar die vielgerühmten Diagonaldurchbrüche 
von H a u ß m a n n ,  die, ohne sie reifer durchzugestalten, Vorbilder aus 
dem 18. Jahrhundert in größerem Maßstab wiederholen, sind im Vergleich 
zu diesen schematisch und gefühllos.

Als um die Mitte des 19. Jahrhunderts in den mittel- und westeuropäi
schen Staaten die industrielle Entwicklung einsetzte, standen für die Stadt- 
entwicklung die verkehrstechnischen Interessen durchaus im Vordergrund. 
Das Interesse konzentrierte sich daneben hauptsächlich auf Kanalisation 
und Wasserleitung. Der Begriff des Stadtbaues wurde weitgehend mit der 
Vorstellung des Tiefbaues verbunden. Es entstand ein Kultus der Straße 
und dessen, was unter ihr liegt, als Schöpfung einer selbstherrlichen Tech
nik. Die Erweiterungsgebiete der Städte wurden schematisch durch breite, 
gerade Straßen aufgeteilt, durch Radial-, Diagonal- und Ringlinien und 
deren Zusammenfassung in Knotenpunkte, zumeist als Fächer- und Stern
plätze gestaltet. Durch diese Verherrlichung der Straße durchschnitt man 
die Städte kreuz und quer mit breiten Straßen, so daß für die .Bebauung 
oft nur noch unzweckmäßige, keilförmige Baugrundstücke übrigblieben. 
Die fantastischen Zeichnungen des Italieners S t. E l i a  sind der Nieder- 
schlag solcher Träume der durch die Technik mühelos gemeisterten Städte

78



der Zukunft. Der Ingenieur und der Geometer galten als die berufenen 
Städtebauer, ihnen gesellte sich als beratender Fachmann der Stadtbau- 
hygieniker bei.

Dem entspricht auch die erste der Stadterweiterungsthesen, welche auf 
Anregung von R. B a u m e i s t e r  der Verband deutscher Architekten' 
und Ingenieurvereine 1874 aufgestellt hat. Sie lautet: «Die Projektierung 
von Stadterweiterungen besteht wesentlich in der Feststellung der Grund' 
Züge aller Verkehrsmittel: Straßen, Pferdebahnen, Dampfbahnen, Kanäle, 
die systematisch und deshalb in einer beträchtlichen Ausdehnung zu be- 
handeln sind.» Dadurch wurde die Stadt eine rein technische Anlage, so 
nüchtern, daß schließlich jeder menschliche, gefühlsmäßige Zug im Städte- 
bau zu ersticken drohte. Wohnen war Nebensache geworden, die Forde
rungen des Zivilingenieurs waren für den Gesamtplan allein maßgebend. 
Die städtebauliche Planung beschränkte sich auf die schematische, regel
mäßige Erweiterung der. besiedelten Gebiete, während eine schöne Raum
gestaltung kaum angestrebt wurde. Allgemein bekannt sind die rein geo
metrischen Bebauungspläne aus dem späteren 19. Jahrhundert, in welchem 
im ganzen planlos alle bekannten Bauformen nachgeahmt wurden, und 
wo der Sinn für gutes, sachliches Bauen nahezu ganz verlorengegangen 
war, jene Bebauungspläne, die lediglich ein polizeiliches Verbot darstell
ten, bestimmte Flächen zu bebauen und die sich auf das Straßennetz be
schränkten.

Das Bauwesen, sowohl Bautechnik als Baukunst, hatte sich also in selb
ständige Teilgebiete entwickelt. So zeigt der Ausgang des Jahrhunderts ein 
hochentwickeltes, städtisches Bauwesen ohne inneren Zusammenhang. Diese 
Epoche bedeutet, sowohl in künstlerischer, als in plantechnischer Be
ziehung, eine Zeit des Chaos, in der die Stadtplanung in völlige Vergessen
heit geriet, wobei selbst das W ort Städtebau scheinbar verlorengegangen 
ist. Dagegen machen sich ganz unverkennbar soziale und volkswirtschaft
liche Tendenzen bemerkbar, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts einen 
immer stärkeren Einfluß gewinnen sollten.

Schon die Renaissance hat neben dem Entwurf der Musterstadt Sfor- 
zinda auch ideale Stadtgebilde hervorgebracht. Sicherlich das bekannteste ist 
der Staatsroman «De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia» 
1516 von T. M o r e .  Der Süditaliener T. C a m p a n e l l a  entwarf in 
«Civitas solis» 1623 einen sozialistischen Zukunftsstaat, dessen Ordnung 
auf einer strengen Gliederung der Bürger nach dem Grade ihres Wissens
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beruht, wobei, wenn alle wirklich arbeiten, ein vierstündiger Arbeitstag 
genügen sollte. Dieser Sonnenstaat, wo alles, selbst die Kinderzahl, Staat- 
lieh geregelt wird, ist von einem priesterlichen Herrscher und seinen drei 
Ministern, Macht, Weisheit und Liebe, geleitet. Im 18. Jahrhundert ver
faßte der französische Publizist M o r e 11 y moralphilosophische und sozial
politische Schriften, in denen er Gemeinden von 1000 bis 2000 Einwoh
nern vorsah; so den allegorischen kommunistischen Staatsroman «Naufrage 
des îles flottantes, ou la Basiliade du célèbre Bilpai» 1753, und eine kom
munistische Staatsverfassung, den «Code de la nature» 1755.

Aus dem Jahre 1802 ist die «Forme générale et particulière des six dif
férentes parties de Plans des villes», ein Stadtentwurf von H u v é ,  be
kannt. Der Entwurf sieht es als seine Aufgabe an, «procurer d'une manière 
égale et certaine l’aisance et le bonheur de toute la nation». Dieses Ziel 
soll durch einen Stadtorganismus, der sich aus einzelnen, in sich auch wirt
schaftlich abgeschlossenen Teilen zusammensetzt, erreicht werden. Es wer
den beispielsweise sechs Teilquadrate gegeben, die sich in verschiedener 
Anzahl zusammenstellen lassen. Daraus entstehende Städte von 100 000 
bis 150 000 Einwohner sind in einer Entfernung von 25 bis 30 Meilen 
über das ganze Land zu verteilen. In ihnen könne dann ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung «jouir du plaisir de résider dans cette espèce de paradis 
terrestre». Ein Anhang beschäftigt sich mit der «Beauté complète d’une 
ville.» Neben einer oberflächlichen Aufzählung der Hauptbauten wird für 
eine vollendet schöne Stadt vor allem die Lage in einer vollkommenen 
Ebene gefordert. Allein dadurch sei es möglich, regelmäßige Straßenzüge 
anzulegen, man müsse ferner nicht ansteigen, und Glatteis könne nicht so 
gefährlich werden. Keine hochgelegenen Teile nähmen den Einsenkungen 
die gute Luft weg.

Bekannter ist die Schöpfung von F. F o u r i e r ,  der eine neue W irt- 
schaftsgesinnung durch ein sozialistisches System schaffen will. Dieses Ziel 
sucht er durch die Umorganisation des Wirtschaftlebens und im «Traité 
de l’association domestique-agricole» 1822 durch die Aufteilung des Staates 
in «Phalanges» (Gemeinden) von 1500 bis 2000 Personen zu erreichen. 
Dort sollen die Menschen in Konsumgemeinschaftshäusern, «Phalanstères», 
leben und sich zur landwirtschaftlichen und gewerblichen Produktion ver
einigen. Am Erfolg soll jeder nach Maßgabe seines Beitrages an Arbeit, 
Kapital oder Talent teilnehmen.

Zu nennen ist auch von L e d o u x «L’Architecture considérée sous le
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rapport de l ’art, des moeurs et de la législation», 1804, die gleichzeitig eine 
städtebauliche Studie des Industrieortes «des Salines» ist. Auch der Indu
strielle R o b e r t  O w e n  stellte 1817 den Plan einer Arbeitergemeinde 
auf; für diese «Villages of Unity and Co-operation» sah er die zugehöri
gen Gemeinschaftseinrichtungen und eine Bevölkerung von 2000 bis 2500 
Enwohnern vor.

M it überraschendem Scharfsinn sind durch diese Theoretiker Ideen ent
wickelt worden, die erst in der Gegenwart unter neuen Bedingungen ihre 
volle Bedeutung erhielten. Ihr Denken war aber zu ungebunden, frei- 
schwebend, ohne Berücksichtigung der Erfordernisse und Gegebenheiten 
des Lebens, um praktisch Erfolg zu haben. Denn jeder Staat oder jede 
Stadt hat ihre guten und ihre schlechten Seiten; so ist eine scharfe Gegen
überstellung des Guten und des Ausgearteten unwahr, wie diejenige vom 
absolutguten und absolutschlechten Menschen. Auf dieser Grundlage ent
worfene Musterpläne verwandeln sich, da es keine solchen Gegensätze gibt, 
Zum Unbrauchbaren. Sie würden, wenn verwirklicht, weniger lebensfähig 
sein als selbst die schlechteste, bestehende Stadt. So hatten Schöpfungen 
wie New Harmony 1825—28, Queenwood 1839—45 von R. Owen, und 
der «familistère» in Guise, durch C. Godin 1859 erbaut, eine nur kurze 
Lebensdauer. Eine Lehre kann sich nur im Bereiche der reinen Logik und 
Mathematik unabhängig und ihren eigenen Gesetzen folgend entfalten. So
ziale Theorien und Utopien sind aber ein nicht zu unterschätzender Faktor 
bei der Entwicklung, die später über die Gartenstadt zur gegenwärtigen 
Stadtplanung geführt hat.

2. Die Erfassung der Stadtelemente durch den Städtebau

Das a llm äh lich e  E n ts te h e n  n eu e r L eh ren

Das Erwachen des Städtebaues um 1890

Man muß schon fast bis ins 20. Jahrhundert gehen, um ein Aufleben der 
Stadtplanung nachweisen zu können. Die stets zunehmende Geistlosigkeit 
und Schematisierung der Stadterweiterungen im 19. Jahrhundert veranlaß- 
ten Architekten und Kunsthistoriker, Forderungen nach einer künstleri
schen Belebung des Städtebaues aufzustellen. Als einer der ersten machte 
R. B au m eis te r in seiner Schrift «Stadterweiterungen in technischer, bau-
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polizeilicher und wirtschaftlicher Beziehung», 1876, Fragen des Städte- 
baues zum Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung. Gegen Ende des 
Jahrhunderts nahmen Architekten wieder stärkeren Anteil an den raum- 
künstlerischen Aufgaben der Stadterweiterungen. Sie hatten begonnen, 
sich mit dem alten städtebaulichen Schrifttum zu beschäftigen, hatten 
griechische und römische Stadtanlagen kennen gelernt, um sich dann den 
malerischen Schönheiten der mittelalterlichen Stadt zuzuwenden. Mehr 
und mehr war die Gestaltung einer Stadt als ein Kunstwerk der Raumbil- 
dung erkannt worden, das sich auf den Grundlagen des Wohnwesens und 
des Verkehrs aufbaut. So kam man darauf, nicht nur die historische Stadt- 
baukunst zu würdigen, sondern für die Gruppierung von Neubauten eine 
Gesamtform zu suchen, die eine künstlerische Einheit herstellte.

Diese Wendung wurde in den 90er Jahren hauptsächlich durch zwei 
Werke hervorgerufen, die jahrzehntelang einen großen Einfluß auf die 
Entwicklung des Städtebaues ausübten, nämlich «Der Städtebau nach 
künstlerischen Grundsätzen», 1889, von C a m i l l o  S i t t e  und «Städte
bau», 1890, von J. S t ü b b e n .  Sittes W erk, das als Wendepunkt städte
baulichen Fühlens und Planens bezeichnet wurde, war nach wenigen W o
chen bereits vergriffen. Nach dem Erscheinen dieser viel gelesenen und 
gepriesenen Bücher waren städtebauliche Fragen ein ständiges Diskussions- 
thema. Man wollte die Wege zur Erneuerung der Baukultur in technischer 
und künstlerischer Richtung weisen. Dies Wirken war vorerst aber allein 
auf die künstlerische Fassung des Stadtkörpers eingestellt. Auf A n
regungen von C. S i t t e ,  K. H e n r i c i  und T. F i s c h e r wurde die W ir
kung der Unregelmäßigkeiten in den Grundrißbildungen alter Straßen 
und Plätze beobachtet. In den neuen Bebauungsplänen versuchte man 
dann, unter Benützung gegebener Unregelmäßigkeiten des Geländes, der 
Wege und Eigentumsgrenzen ähnliche wechselvolle Straßen- und Platz- 
gestaltungen. Dabei ist aber die Beziehung zwischen Stadt und Mensch, 
der soziale und bevölkerungspolitische Teil der Stadtplanung, noch nicht 
berücksichtigt worden.

C. Sitte gebührt speziell das Verdienst, die künstlerischen Grundsätze, 
nach denen die Alten bei der Ausgestaltung ihrer Plätze verfuhren, in 
überzeugender, leicht faßbarer Form definiert zu haben. Er selber sagt am 
Anfang seiner Schrift: «Da schien es denn angezeigt, einmal den Versuch 
zu wagen, eine Menge schöner alter Platz- und überhaupt Stadtanlagen auf 
die Ursachen der schönen W irkung hin zu untersuchen, weil die Ursa
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chen, richtig erkannt, dann eine Summe von Regeln darstellen würden, 
bei deren Befolgung dann ähnliche treffliche Wirkungen erzielt werden 
müßten.» Die Verkümmerung des künstlerischen Gefühls hatte dieses Ver- 
langen nach einer neuen, formrichtigen Struktur der Städte erweckt. Nach 
wissenschaftlichen Methoden will Sitte diese baukünstlerischen Fragen Ich 
sen, muß aber selbst zugeben: «Halbwegs mag’s noch gelingen, diesem um 
bewußten Schaffen in einem einzelnen Falle hinter die Kulissen zu gucken, 
die Gründe der guten Wirkung herauszubringen und in W orte zu schmie- 
den. In dem nächsten und wieder nächsten Falle scheint alles aber immer 
wieder anders zu liegen und eine Verdichtung zu einer allgemein gültigen 
Hauptregel kaum denkbar. Dennoch muß der Versuch gewagt werden, 
auch verstandesmäßig uns die Sache klar zu machen, denn es ist ja nur 
Zu deutlich, daß wir das natürliche Gefühl in dieser Angelegenheit schon 
längst verloren haben und somit unbewußt das Richtige nicht mehr zu 
treffen vermögen.»

J. Stübben baut im Gegensatz zu C. Sitte eindeutig auf einer technisch' 
wissenschaftlichen Grundlage auf. Er empfahl bereits im Jahre 1901 gele' 
gentlich einer Tagung der deutschen Architekten- und Ingenieurvereine 
in Königsberg die erhöhte Nutzanwendung statistischer Erhebungen auf 
Fragen des Bau- und Wohnungswesens. Als erster stellt er in seinem W erk 
aus einer großen Anzahl von Beobachtungen eine Analyse der Stadt auf. 
Neben einem geschichtlichen Rückblick und einer Sammlung wichtiger 
Gesetze, Verordnungen und Vereinsbeschlüsse werden die baulichen A n
lagen der Stadt, wie Straßen, Plätze, Gebäude und Häuserblöcke einer 
Untersuchung unterworfen und auf Grund vieler Beispiele systematisch 
geordnet. Er stellt fest und ordnet, ohne aber aus den vielen Beispielen 
Rückschlüsse und Lehren zu ziehen. Die wenigen Begriffe oder Gesetze 
über Stadtplanung, die erwähnt werden, sind nicht Folgerungen seiner 
Analyse, sondern Erfahrungswerte praktischer Betätigung.

W ie stark hauptsächlich die von Sitte gewiesene Richtung in Deutsch
land befolgt wurde, ist aus den Bebauungsplänen in dem Jahrzehnt vor 
und nach 1900 zu ersehen, in jener Epoche der romantischen und maleri
schen Stadtplaner, die ihre baukünstlerischen Ziele durch die spielerische 
Nachahmung der malerischen Wirkungen mittelalterlicher Städtebilder 
und durch abwechslungsreiche Fassadengestaltung der einzelnen Häuser 
Zu erreichen suchten. K. Henrici gab mit den Entwürfen zu den Stadt- 
erweiterungen für Dessau 1890, Hannover und München 1893, und sei
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ner Schrift «Praktische Ästhetik des Städtebaues» 1904, hierzu das Vor' 
bild. Auch ohne örtlichen Sonderanlaß wurde nach der malerischen W ir- 
kung des anscheinend Zufälligen gestrebt und die künstlerische Erfindung 
nach der Seite persönlicher W illkür übertrieben. Dieser romantische Zeit' 
abschnitt des Städtebaues ist mit seinen Irrgartenstraßenplänen eine Re- 
aktion auf die Diagonalstraßenpläne der Tiefbauer und die Schachbrett- 
straßenpläne der Landmesser und Geometer. Man wandte sich gegen die 
Monotonie und die öde Korrektheit der geometrischen Straßensysteme und 
gedachte mit Sehnsucht jener alten Stadtanlagen, in denen keine Bau
fluchtlinien bestanden.

Parallel zu dieser Entwicklung war die von Frankreich beeinflußte A rt 
des 19. Jahrhunderts mit seiner möglichst regelmäßigen Planung noch 
stark vertreten. In diesem Geist entstanden die zehn Hefte von E. H  e - 
n a r d  «Etudes sur les transformations de Paris» 1903—11 und der Be
bauungsplan von 1913 für Canberra von A g a  che.  In W ien erschien 
die Schrift: «Die Großstadt, eine Studie über diese» 1911, von O. W a g 
ne r .  H.  P. B e r l a g e ,  der 1902 mit dem ersten Plan für Amsterdam- 
Süd als Vertreter der deutschen, romantischen Richtung hervortrat, zeigt 
im zweiten Entwurf von 1915 und besonders in den Plänen für Den Haag 
1910 eine ausgesprochene Neigung zu geometrischen Bildungen. Beim Be
bauungsplan für New-Dehli, diesem schon älteren, aber 1912 vollständig 
überarbeiteten Entwurf, fallen die Plangeometrie und die Diagonalstraßen 
mit ihren ungünstigen Winkelbildungen auf. Die Gründung Canberra 
1913, nach Plänen von W . G r i f f i n  aus Chicago, zeigt eine Diagonal- 
Struktur, während die Pläne für Chicago von D. B u r n h a m  1909 und 
für Newark bei New-York 1913 von G. B. F o r d  und E. P. G o o d 
r i c h  am Schachbrettsystem festhalten. Beim Plan für Newmark ist die 
Scheidung in Geschäftsstadt, Industriestadt und Wohnstadt bemerkens
wert. In «Modern civic A rt or the city made beautiful» 1903 von C. M. 
R o b i n s o n  ist für Nordamerika die schön errichtete Stadt und das Civic- 
Center oder Community-Center als zentraler Prachtplatz der wesentlichste 
Punkt bei der Planung einer Stadt.

Die Anfänge einer Stadtplanung

Wohl zeigen sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts W ider
stände gegen die eingewurzelten Lehren des Straßenbaues. Es sind aber
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immer nur Äußerlichkeiten, das Straßenbild und die Baublockfassaden, 
auf die sich die Reform erstreckt. C. Sitte, J. Stubben und ihre Zeit ana
lysieren den Stadtkörper, Eintelelemente wie Plätze, Straßen und Bau- 
blocke werden untersucht und erforscht, jedoch nicht die Beziehungen die
ser Bestandteile zueinander. Der Stadtkörper wird rein räumlich aufge- 
faßt, aus den Flächen der Straßen und Plätze, die durch das Volumen der 
Baublöcke und Häuser unterbrochen werden. Die Stadt wird aber nicht 
als etwas Ganzes, Untrennbares definiert, sie wird auch nicht als etwas 
Lebendiges, als der Lebensraum einer Gemeinschaft, als einheitlicher O r
ganismus empfunden. Erst in L. H e r c h e r s  «Großstadterweiterungen» 
1904, sind die strukturellen Mißstände der Großstadtanlagen beschrieben.

Nach Hercher können «unsere Innenstädte in ihrer jetzigen Umwand
lung weder die berechtigten Wünsche für die Erhaltung des Alten erfül
len, noch zur Entfaltung des ganzen, neustädtischen Wesens die geeigneten 
Stätten bilden». Verkehr, Wohnwesen und Geschäftsleben können sich 
dort nicht nach Wunsch entwickeln und die «schwindelnde Steigerung der 
Bodenpreise im Stadtkern ist ein Hemmschuh der Entwicklung und des 
Fortschrittes . . .  Die in den letzten Jahrzehnten entstandenen Außenbezirke 
der Großstädte entsprechen nicht den Anforderungen, welche die Neuzeit 
an ausreichende, gesunde Wohnungen für alle Bevölkerungsklassen und 
an die Entwicklung des öffentlichen und des Geschäftslebens stellen darf 
und stellen muß.» Hercher definiert eingehend die Bestrebungen zur Besei
tigung dieser Mißstände und schlägt mit der Anlage von Stadtzentren, auf 
wenigen Stellen vereinigter Platzgruppen mit daranliegenden, öffentlichen 
Gebäuden, eine ideelle Großstadterweiterung vor. Diese Zentren sollen 
untereinander durch wenige leichtgekrümmte, ununterbrochene, breite 
Hauptstraßen verbunden werden. Die zwischen diesen Hauptstraßen ver
bliebenen großen Bezirke werden durch zahlreiche kürzere, ungezwungen 
verlaufende, schmale Nebenstraßen unterteilt. — Der Verwirklichung 
dieses Idealstadtplanes als Versuch einer Zusammenfassung der verschie
denen Stadtteile und Bevölkerungsklassen, standen beträchtliche Schwie
rigkeiten im Wege, denn es fehlten die wissenschaftlichen, statistischen 
Angaben, um einen solchen Plan der Wirklichkeit entsprechend und daher 
lebensfähig zu gestalten.

Schon anfangs des 19. Jahrhunderts wurde vornehmlich durch Medizi
ner und Hygieniker erkannt, daß die gewerbliche und rein geistige Arbeit 
des Stadtmenschen als einseitige Anstrengung große Anforderungen an
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das Nervensystem stellt. Da der Städter seine Erholung in der Natur, 
durch Beschäftigung im Garten, Spaziergänge, kleine Ausflüge und beim 
Sport finden sollte, machten sie auf den hohen W ert aufmerksam, der 
einer Grünflächenpolitik in erzieherischer, sittlicher, gesundheitlicher und 
volkswirtschaftlicher Hinsicht zukommt. Durch die Schaffung von Frei- 
flächen und Gartensiedlungen ist Nordamerika unter der Führung der 
Gebrüder O l m s t e d  und C. E l i o t  bahnbrechend gewesen. Amerikani
sche Städte haben als erste, vielfach mit hohen Kosten, große Parksysteme 
angelegt. Boston, Washington, Philadelphia, Cleveland, Chicago mit ihren 
großzügigen Parksystemen sind hierfür Beispiele.

Aus Amerika stammt auch die Forderung der Durchdringung einer Stadt 
mit «Neighbourhood playgrounds» mit zweckmäßigen Grünanlagen und 
Spielplätzen in Kinderwagenentfernung von jedem Haus. Dort ist zuerst 
der Gedanke ausgebildet und verwirklicht worden, die Grünflächen einer 
Stadt in ein zusammenhängendes System zu vereinigen. Boston hat mit 
ungeheuren Kosten, nach den Plänen von C. E l i o t ,  ein Parksystem an
gelegt, das ermöglicht, zwischen grünen Gartenstreifen und Parkflächen 
die Stadt in allen Richtungen zu durchschreiten.

A uf Europa haben diese Förderungen des amerikanischen Städtebaues 
einen starken Einfluß ausgeübt. Den W erken Sittes und Stübbens sind in 
späteren Auflagen Kapitel zugefügt worden, die sich mit städtischen Pflan
zungen und Grünflächen befassen. Sie zeigen damit die Richtung an, die 
die Entwicklung in den folgenden Jahren nahm. Vielerorts wurden Wälle 
und Gräben der Befestigungen zu Grünanlagen umgebaut. Die so entstan
denen, ringförmig verlaufenden Parkanlagen, Ringpromenaden, Ringstra
ßenzüge oder Boulevards verwandelten das Sternschema der Renaissance 
zum Ringschema der Neuzeit. E. F a ß b e n d e r  entwarf 1893 den be
rühmten Wald- und Wiesengürtel von Wien, der allerdings nur zum Teil 
verwirklicht wurde. In der Schrift «Grundzüge der modernen Städtebau
kunde» 1912, hält Faßbender einen Grüngürtel für die beste Form eines 
Freiflächensystems.

Bei modernen Riesenstädten wird der Grüngürtel durch radiale Ausfall
straßen zerstückelt, so daß er keine zusammenhängende Grünfläche mehr 
darstellt. Wegen der großen Ausdehnungen müssen die Freiflächen im 
Innern der Stadt miteinbezogen werden, damit eine Verbindung mit der 
freien Umgebung hergestellt wird. So wurden bei Gelegenheit des größten 
städtebaulichen Wettbewerbes in Deutschland, des Großberliner Planwett
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bewerbs 1907, wo im Programm die Freihaltung von Park-, Wald-, Wie- 
sen- und Wasserflächen verlangt war, im Sinne von C. Eliot durch B r i x  
und G e n t m e r ,  sowie durch M ö h r i n g ,  E b e r s t a d t  und P e t e r -  
s e n  Grünflächen im Radialschema gefordert.

Seither datiert die Idee, vom äußeren, naturgegebenen Wald- und Wie- 
sengürtel aus durch radial gerichtete Grünflächen ins Stadtinnere vorzu- 
stoßen. Solche Radialanlagen sind auch von T. M a w s o n in «Civic Art. 
Studies in town planning, parks, boulevards and open spaces» 1912, und 
R. S c h m i d t  entworfen worden, während durch M. W a g n e r  in «Das 
sanitäre Grün der Städte» 191) die Forderungen nach Grünflächen wis
senschaftlich erforscht wurden. Im Grünflächenschema kommt der Stadt- 
körper wieder als etwas Ganses, als einheitlicher Organismus zum Ausdruck. 
Er entsteht vorerst nur aus den von den Grünflächen übriggelassencn Räu
men. Durch diese negative Einstellung sind aber die Schemata keine brauch
baren Grundlagen für die Stadtplanung geworden. Für die Weiterentwick
lung der Grünflächenpolitik bis zu den heutigen Wohnsiedlungen und 
Gartenvorstädten ist die Gartenstadtbewegung verantwortlich gewesen.

Die Gartenstadtbewegung

Die Vorläufer der Gartenstadtbewegung sind die vorbildlichen engli
schen Maßnahmen zur Sanierung schlechter Stadtteile, zur Wohnungsfür- 
sorge für Minderbemittelte, sowie die gemeinnützige Siedlungstätigkeit 
englischer Fabrikanten, wie in Port Sunlight und Bournville. Aus diesen 
Vorarbeiten entstanden die ersten Gartenvorstädte; zur eigentlichen Gar- 
tenstadtbewegung hingegen führten erst die Bemühungen des englischen 
Parlamentsstenographen E b e n e z e r  H o w a r d ,  der mit seinen Schriften 
«To-morrow» 1898 und «Garden cities of to-morrow» 1902, hervortrat. 
Howard gründete seine Ideen auf die soziale Struktur der menschlichen 
Gesellschaft. Sie sind im wesentlichen eine Zusammenfassung der Gedan
ken des Kolonisators und Quäkers E. G. W a k e f i e l d  und M a r s c h a l l s  
über koloniale Verfassungen. Diese propagieren Selbstregierung und gegen 
übermäßig großen Grundbesitz gerichtete Besiedlung, also eine organisierte 
Siedlungsbewegung der Bevölkerung im Sinne des zuerst von Th. S p e n c e 
vorgeschlagenen Bodenrechts. Durch diese Zusammenfassung ist dann etwas 
ganz Neues entstanden, nämlich die Gartenstadt.

E. Howard verstand unter einer Gartenstadt nicht eine beliebig große
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Gruppe, ein ästhetisches Gefüge von Einfamilienhäusern mit Garten, son
dern eine wirtschaftlich und politisch selbständige Stadt auf wohlfeilem 
Gelände, das dauernd im Obereigentum der Gemeinschaft erhalten bleibt, 
so daß jede Spekulation mit Grund und Boden unmöglich wird. Howard ver
langte daher eine Stadtanlage nach wohldurchdachten, sozialen und wirt
schaftlichen Grundsätzen und stellte die Gartenstadt den bisherigen, aus 
dem freien Spiel der Kräfte gewachsenen Städten entgegen. Besonderes 
Interesse verdienen seine Vorschläge für die Dezentralisation der Groß
städte im Sinne des Gartenstadtgedankens. Jenseits eines grünen Gürtels 
liegen, durch breite Grünstreifen voneinander getrennt, Gartenvorstädte 
und Gartensiedlungen, und in weiterer Entfernung, an den verschiedenen 
Bahnstrecken, sind als politisch selbständige Gartenstädte, Trabantenstädte 
zu gründen. Ebenezer Howard verdankt die Stadtplanung zwei große 
Ideen, einerseits die Methode der Gartenstadtplanung und anderseits die 
der Trabantenstadtentwicklung, welche in zweckmäßiger Weise dem 
Wachstum der Großstadt Rechnung trägt.

Howards Schriften fanden eine ganz überraschend gute Aufnahme bei 
der Presse und in allen Bevölkerungsschichten. Dies veranlaßte ihn schon 
im Jahre 1898, in öffentlichen Vorträgen für die Verwirklichung seiner 
Ideen einzutreten. Bereits 1899 wurde auf den von E. Howard gegebenen 
Grundlinien die G a r d e n  C i t y  A s s o c i a t i o n  gegründet und ihre 
Zeitschrift «Garden Cities and Town Planning» fand große Verbreitung. 
Die neu gegründete Gesellschaft stellte sich eine Fülle umfassender A uf
gaben, um die Grundsätze zu verwirklichen, die E. Howard in seinem 
Buche vertritt. Sie setzte sich unter anderem für die Gründung neuer Städte 
auf dem Lande ein, die nach dem Vorschlag E. Howards etwa 30 000 Ein
wohner umfassen sollten. W eiter arbeitete sie für die Gründung von Gar
tenvorstädten zur unmittelbaren Entlastung der bestehenden Städte und 
für die Gründung von Gartendörfern nach dem Vorbild von Port Sunlight 
und Bournville.

Der wichtigste Erfolg dieser Gesellschaft war 1903 die Schaffung der 
ersten Gartenstadt Letchworth. Diese Gründung wurde von der gemein
nützigen Gründungsgesellschaft in durchaus gemeinwirtschaftlichem Sinne 
entwickelt. Hier sind Howards Theorien und Vorschläge, die zuerst mei
stens als Utopien belächelt wurden, verwirklicht. Der Bebauungsplan 
Letchworths wurde auf Grund eines nationalen Wettbewerbes von den 
Architekten P a r k e r  und U n w i n aufgestellt. Er ist auf ein festum-
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rissenes Ziel hin rationell gestaltet, und wenn er auch von dem streng 
geometrischen Schema, das Howard gegeben hatte, abweicht, konnte doch 
jeder Vorteil der einheitlichen Planung einer ganzen Stadt ausgenützt 
werden.

1910 hat die «Garden Cities and Town Planning Association» den Be
griff der Gartenstadt durch folgende Definition erneut festgelegt: «Eine 
Gartenstadt ist eine für Industrie und gesundes Wohnen geplante Stadt, 
von einer Größe, die ein reiches, soziales Leben möglich macht, aber nicht 
größer, umgeben von einem Dauergürtel landwirtschaftlichen Gebietes, das 
gesamte Land als öffentliches Eigentum oder für die Gemeinschaft der Be
wohner in Obereigentum gehalten!» Die Gartenstadtbewegung übte durch 
die Gründung Letchworths einen großen Einfluß auf die gesamte Ent
wicklung der Städte aus. Ihr ist es zu verdanken, wenn die Fachwelt ge
schlossen für eine großzügige Grünflächenpolitik, für die Entwicklung be
stehender Ortschaften im Sinne des Gartenstadtgedankens und für eine 
Dezentralisation der Industrie und der Bevölkerung durch Gründung von 
Trabantenstädten eintritt.

Die Engländer entwickelten neben dieser praktischen auch eine schrift
stellerische Tätigkeit, letztere namentlich in der «Townplanning Review» 
der Universität Liverpool und in dem «Journal of the R. J. B.A.», der 
Zeitschrift des Royal Institute of British Architects. Als wichtigstes W erk 
über die Grundlagen des Städtebaues ist aber «Town Planning in Prac- 
tice» 1909 von R. U n w i n  anzusehen, ein Werk, das wie wenig andere 
den Städtebau der Gegenwart befruchtet hat und als bahnbrechend betrach
tet werden kann. Bei seiner zusammenfassenden Formulierung der Erkennt
nisse im Städtebau berücksichtigt Unwin, indem er auf seine praktischen 
Erfahrungen in Letchworth und Hampstead aufbaut,, hauptsächlich die 
Gartenstadt. Dabei erforscht er die Zusammenhänge zwischen Wohnkultur, 
Hausreform, Besiedlungsdichte, Verkehr, Bodenparzellierung, Bodenpreis, 
Ortsgesetzen und Bebauungsplan, und stellt die Wohnsiedlung als einheit
lichen Organismus dar. Aus seiner Schrift entnehmen wir: «Jetzt aber 
erwächst ein neues Gefühl für die Rechte und Pflichten der Gemeinschaft, 
zum Unterschied von denjenigen des einzelnen. Mehr und mehr wird es 
anerkannt, daß eine neue Ordnung ein neuer Zusammenhang der Gesell
schaft gefordert werden muß, und daß das Loslösen von einzelnen nur der 
Anfang des Wiederaufbaues ist und nicht das Ende.»
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Die technische und wissenschaftliche Ausbildung des Städtebauwesens

Nach dem langsamen Erwachen der Stadtplanung um die Jahrhundert- 
wende setzte in den letzten Jahren vor dem ersten Weltkrieg ein überaus 
reges Leben auf dem Gebiete des Städtebaus ein. Während England mit 
Letchworth ein großzügiges Experiment versuchte und verwirklichte, traten 
die Deutschen mit umfangreichen und sorgfältigen Veröffentlichungen 
hervor. Der Anstoß zur Entwicklung des deutschen Städtebaues wurde, wie 
schon erwähnt, durch die Theoretiker der 80er Jahre gegeben.

Um die Monatsschrift «Der Städtebau» von C. S i 11 e und T. G o e c k e 
1904 heausgegeben, gruppierten sich bald eine Anzahl tüchtiger Fachleute. 
1907 eröffnete die Technische Hochschule Berlin unter der Leitung von 
J. B r i x  und F. G e n z m e r  ein Seminar für Städtebau. Eine Sammlung 
der dort gehaltenen Vorlesungen wurde 1908—18 als «Städtebauliche Vor
träge» von Brix und Genzmer herausgegeben. Andere Hochschulen folgten 
dem Beispiel von Berlin und nahmen sich der neuen Wissenschaft ernst
lich an, wobei die städtebauliche Entwicklung einzelner Städte, wie zahl
reiche Dissertationen in den Jahren 1912—15 bezeugen, wissenschaftlich 
erforscht wurde. W eiter sei besonders an das vortreffliche «Handbuch des 
Wohnungswesens und der Wohnungsfrage» 1909 von R. E b e r s t a d t  
erinnert, dem 1917 eine dritte, umgearbeitete und erweiterte Auflage 
folgte, dazu auf dem Gebiet der Stadtbaukunst, «Platz und Monument» 
1908, «Deutsche Stadtbaukunst in der Vergangenheit» 1911 und «Stadt
baukunst des 18. Jahrhunderts» 1914 von A. E. B r i n k m a n n ,  einem 
am Städtebau lebhaft interessierten Kunstgeschichtler.

In jener Zeit sind auch die ersten großen S t ä d t e b a u a u s s t e l l u n -  
g e n  veranstaltet worden. Im Zusammenhang mit dem Wettbewerb zur 
Erlangung eines Grundplanes für die städtebauliche Entwicklung von 
Groß-Berlin fand dort 1910 eine solche Ausstellung statt. Ihre Ergebnisse 
wurden durch W . H e g e m a n n  in «Der Städtebau nach den Ergebnis
sen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung in Berlin» 1911—13 zusammen- 
gefaßt. In Verbindung mit der Städtebauausstellung von Düsseldorf 1912 
stand der große Wettbewerb eines Bebauungsplanes für diese Stadt, den 
G. S c h m i t z  und O. B l u m  gewannen. Die Wettbewerbspläne konnten 
aber nicht über eine rein orientierende Planung hinausgehen, denn die 
Eisenbahnverwaltung fand sich damals nicht bereit, ein Vorprojekt aufzu- 
stellen. Während der Ausstellung von Düsseldorf wurde der erste K o n 
g r e ß  f ü r  S t ä d t e  w e s e n  ins Leben gerufen. Erwähnenswert sind die
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dort von G. L a n g e n  aufgestellten Forderungen: «Es fehlt noch sehr 
daran, daß wir unsere Stadt als Gefäß für unser gesamtes Kulturleben 
empfinden. Haben wir eine gesunde Stadt? Haben wir eine wohnliche 
Stadt? Dient unsere Stadt dem geschäftlichen, gewerblichen und industriel
len Leben? Erleichtert sie dieses besonders? Ist sie ein Ausdruck des öffent
lichen oder des geschäftlichen Lebens? Das wichtigste ist aber, diese Fra
gen nicht für die eigene Stadt zu stellen, sondern durch Vergleich mit an
deren Städten den Maßstab des Möglichen zu gewinnen. W ir können gar 
nicht sagen, daß unsere Stadt eine gesunde ist, wenn wir sie nicht mit 
anderen Städten vergleichen. Durch den Vergleich von Karten, die nach 
ähnlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden, lassen sich ganz vorzügliche 
Schlüsse ziehen für den W ert einer Stadt in dieser oder jener Hinsicht. 
Nur, wenn wir diese Teilpläne nach derselben Art, nach demselben Maß- 
stabe machen, dann werden wir durch Vergleiche auch lernen. W ie die 
Mathematiker und Techniker ihre Begriffe durch kurze Bezeichnungen 
und Formeln genau ausdrücken, so müssen auch wir in unserer Städte- 
bauwissenschaft nach einheitlichen Maßen und Bezeichnungen streben, wie 
das ja im Bauordnungswesen schon seit langem versucht wurde.»

Mancherlei Berufe beschäftigten sich mit Städtebau: Beamte wie W . 
H e g e m a n n ,  Bürgermeister und Sozialpolitiker, wie R. S c h m i d in 
Essen und v. W a g n e r  in Ulm, Zivilingenieure wie J. B r i x ,  Ver
kehrspolitiker wie O b e r i n g ,  R. P e t e r s e n  und O. B l u m ,  Archi
tekten wie F. G e n z m e r ,  T. G o e c k e  und C. G u r  1 i11. In unzäh
ligen Arbeiten wurde die Durchbildung der Einzelteile des Stadtkörpers, 
speziell mit Rücksicht auf ihre Einzelfunktionen studiert, von diesen Un
tersuchungen, die hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Einzelteile und 
den sich daraus ergebenden Aufbau abzielten, ging jede von einem ändern 
Standpunkt aus. Dadurch entstand eine Zersplitterung und Verwirrung 
oder zumindest eine gefährliche Einseitigkeit, um so mehr als in den mei
sten Stadtbauämtern die leitende Persönlichkeit fehlte, die Verständnis für 
den Gesamtorganismus der Stadt gehabt hätte. So ist es nicht verwunder
lich, wenn das Stadtbauwesen zum Kampfplatz verschiedener Interessen 
wurde, so der Eisenbahnen, Straßenbahnen und Kanalisationsverwaltung, 
der Boden- und Hausbesitzer, der Gewerkschaften, des Fiskus und der Pri
vatwirtschaft. Das praktische Ergebnis war leider so, daß Stück an Stück 
geflickt wurde, um aus zusammenhanglosen Teilen ein Ganzes zusammen- 
zuleimen.
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Als Errungenschaften dieser Periode sind die verschiedenartigen Er
kenntnisse all dessen, was die Materie der Städtebautechnik ausmacht, ge
blieben. Durch eine einseitige Berücksichtigung technischer Errungenschaf
ten gekennzeichnet, befriedigte der damalige Städtebau nur die hygieni
schen Forderungen des Menschen, während seine kulturellen Bedürfnisse 
unberücksichtigt blieben. Mit dem Begriff Städtebau wurde sowohl der 
Vorgang der Entstehung und Entwicklung der Städte, als auch alle sie 
beeinflussenden Faktoren umfaßt. Als stadtbildende Faktoren behandelt 
man hauptsächlich technische Fachgebiete, wie städtischer Tief- und Hoch
bau, Straßenbau, städtische Versorgungsbetriebe und Verkehrsmittel. Man 
versuchte diese Einzelelemente zu beeinflussen, um ihnen eine dem Wesen 
des Stadtkörpers entsprechende Gestalt zu geben, während die Lebens
bedürfnisse der Gemeinschaft, wie sie durch einen einheitlichen, harmoni
schen Organismus der Stadt erfüllt werden, noch unbekannt waren. Der 
Zeitabschnitt bis 1914 brachte eine Entwicklung sehr einseitiger Art, eine 
rein technische Vervollkommnung bei gleichzeitigem, seelischem Rück
schritt. Die einseitig wissenschaftliche Orientierung führte zu einer Ver
kümmerung der allgemeinen Empfindung für das Künstlerische.

Durch die Belebung der Fläche, womit man das Ankleben von in der 
Schule gelernten Bauformen verstand, durch eine romantische Bauformen- 
Spielerei, verbarg jene Zeit um die Jahrhundertwende den Mangel an 
schöpferischer Kraft. Durch abwechslungsreiche Gestaltung der einzelnen 
Häuser, durch Aufsetzen von zwecklosen Dachaufbauten und Vortragung 
von malerischen Türmen und Erkern, durch Kuppeln, Säulen, Karyatiden 
und verkröpfte Gebälke wurden damals im besten Falle mittelalterliche 
Kleinstadtidylle geschaffen. Es bildete sich für die Pflege der rein äußeren 
Gewandung des Stadtbildes, der Außenflächen, soweit sie sich von den 
öffentlichen Straßen und Plätzen dem Auge darbieten, ein Fachgebiet aus, 
das die Sonderbezeichnung «Stadtbaukunst» führt. Da die künstlerische 
Gestaltung als etwas von außen Hinzugefügtes, als eine A rt kostspieliger 
Flitter betrachtet wurde, blieb diese akademische Stadtbaukunst als frem
der Körper im rein technischen Städtebauwesen, mit dem sie im Grunde 
genommen disharmonierte.

Da man den Sinn für den W ert des schöpferischen Schaffens verloren 
hatte, glaubte man durch behördliche und verwaltungstechnische M aß
nahmen, durch Häuserprofile und einheitliche Gesimshöhen, die künst
lerische Einheitlichkeit der Städte schaffen zu können. Die trotzdem weiter
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bestehenden, katastrophalen Zustände in den Großstädten, vor allem die 
allgemeine Wohnungsnot, bewirkten ferner, daß Baugesetzgebung und Bo
denpolitik wissenschaftlich erforscht wurden. So sind vom baupolitischen 
Standpunkt aus schon vor 1914 Änderungen und Verbesserungen vorge
schlagen worden, in denen sich das Verlangen nach einer Lenkung der 
Stadtentwicklung in planmäßigen Bahnen kundtat. Forderungen nach 
einer Trennung in Geschäftsviertel, Wohnviertel, Industrieviertel mit dem 
Ziel weiträumiger Bebauungspläne für gesunde Kleinwohnungen, nach 
einer Grünflächenpolitik mit leicht erreichbaren Parks und Spielplätzen 
und einem Wald- und Wiesengürtel in Verbindung mit dezentralisierter 
Wohnweise, der Ausbau des Schnellbahnnetzes, die Forderung nach billi
gen Tarifen, wurden wenn auch vereinzelt, schon damals aufgestellt. Es 
sei folgender Ausspruch von R. Eberstadt erwähnt: «Die Bearbeitung des 
städtischen Bebauungsplanes ist zu betrachten als eine Aufgabe der Boden
parzellierung. Hiermit ist das vornehmste Ziel des Städtebaues und seine 
Bedeutung für die politischen, sozialen und volkswirtschaftlichen Zustände 
gekennzeichnet. Alles, was ich an geschichtlichen wie an zeitgenössischen 
Beobachtungen zur städtischen Bauweise zusammengetragen habe, erschöpft 
sich schließlich in diesem einen Grundsatz.»

D ie k u rz f r is t ig e  E n t f a l t u n g  des S tä d teb au e s  nach dem K riege

Die Zersplitterung in Einzelgebiete

In den Kriegsjahren 1914—1918 lag auch der Städtebau wie die Arbeit 
auf allen ändern kulturellen Gebieten beinahe brach. Die Nachkriegszeit 
mit ihrer Wirtschafts- und Wohnungsnot war aber ein denkbar ungün
stiges Terrain, um diese Entwicklung wieder aufzunehmen. Die Verbin
dung zur Vorkriegszeit wird durch die Wettbewerbe von Bern und Zürich 
1919 hergestellt. Die Zeitschrift «Stadtbaukunst» 1920 durch B. M ö h -  
r i n g  und C. G u r  l i t t  herausgegeben, sowie die an die beste Tradition 
von C. Sitte anknüpfenden «6 Vorträge über Stadtbaukunst» 1919 von 
T. F i s c h e r  weisen dieselbe Richtung. «Städtebau, das Formproblem der 
Stadt in Vergangenheit und Zukunft», P a u l  W o l f  1919, enthält den 
Vorschlag einer Idealstadt, in der die Grünanlagen sich zentral in die 
Stadt hinein ziehen, während die Ausfallstraßen sich radial nach außen
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bewegen. Dabei liegen die Industrie- und die Eisenbahnanlagen im Osten 
der Stadt. Dieses Stadtschema Wolfs zeigt noch eine stark auf Symmetrie 
und mathematische Formen aufgebaute Gestaltung. W eiter seien das 
«Handbuch des Städtebaues» 1920 von C. G u r  l i t t ,  «Stadtbaukunst» 
1920 von A. E. B r i n k m a n n ,  und «Stadtbaukunst» 1921 von H. Ehl -  
g ö t z  erwähnt.

Die Großstädte schienen damals unaufhörlich zu wachsen und sich aus- 
Zudehnen. Durch die weitverbreitete Wohnungsnot fand damals der Ge
danke der Dezentralisierung und Auflockerung der Großstädte immer 
mehr Anhänger und praktische Bedeutung. Diese Forderungen, die schon 
die Gartenstadtbewegung aufstellte, wurden durch R. U n w i n in «Me- 
thods of décentralisation, planning problems of town City and région» 
1925 definiert. In Deutschland haben sich zuerst Architekt M a y  bei dem 
Wettbewerbsentwurf für Breslau und B. T a u t  für die Stadterweiterung 
von Magdeburg, sowie P. W  o 1 f bei der Generalsiedlungsstudie für Dres
den, des Satellitenschemas bedient. Das Schema einer Trabantenstadt oder 
Tochtersiedlung für eine Großstadt wird durch P. W olf dann 1922 im 
«Städtebau» veröffentlicht.

So tauchte in jenen Jahren vielfach in städtebaulichen Werken und 
Planungen die Bezeichnung Trabanten- oder Satellitenstadt auf. Statt des 
Radialschemas, wie es noch 1919 P. W olf entwirft, statt des einen Haupt- 
Zentrums, der Citybildung und der endlosen Ausbreitung gegen die Peri
pherie, wollte man eine Anzahl gesonderter Agglomerationen schaffen. 
Der W ert der Trabantenstadt besteht im wesentlichen in der Wachstums- 
einschränkung der Kernstadt und der Gründung und Wachstumsförderung 
kleiner, entfernt gelegener Städte. Dadurch bleiben zwischen den einzelnen 
Stadtkörpern weite Flächen erhalten, die der Versorgung und Erholung 
der im Stadtkern untergebrachten Bevölkerungsmenge dienen können. 
Diese Idealform einer Großstadt ist aus der ring- und strahlenförmigen 
Verteilung der Freiflächen entstanden, ergänzt durch einen Kranz von 
Vororten, die vom Stadtkörper abgetrennt sind.

Als Eigenart der Nachkriegszeit ist vor allem die Zersplitterung auf dem 
Gebiete des Städtebauwesens zu nennen. Einmal ist sie aus der Überlegung 
heraus entstanden, daß der Städtebau sich nicht auf sein eigenes enges 
Gebiet beschränken, sondern unendlich viele Einflüsse, Rücksichten und 
Erkenntnisse aus allen Wissensgebieten in Betracht ziehen muß. Der 
Hauptgrund ist aber darin zu suchen, daß jeder Fachmann, der beim
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Bauen einer Wohnsiedlung oder beim Errichten eines Schulhauses, bei 
Verhandlungen über eine kommunale Anleihe oder beim Anschluß an eine 
Kanalisation in Konflikt mit bestehenden Zuständen geriet, aus seinem Ein' 
Beifall heraus Betrachtungen über städtebauliche Fragen anstellte. Nach 
seinen auf irgendeinem Sondergebiet gemachten Feststellungen suchte er 
nach der bestmöglichen Lösung. So bemühten sich Künstler, Techniker, 
Hygieniker und Verwaltungsbeamte, jeder von seinem Spezialgebiete aus, 
im Geiste strenger Arbeitsteilung, um die Führung in Fragen des Städte' 
baues. Dieser wurde damit ein Spielball betriebsamer Laien und Fachleute, 
denen ein Leitgedanke zur Ordnung des vielseitigen Stoffes fehlte.

Das Bewußtsein, daß eine Stadt ein Organismus ist, ging gänzlich ver- 
loren, die Aufgliederung in Einzelaufgaben wurde so weit gebracht, daß 
von einer Zusammenarbeit der verschiedenen Glieder einer Stadtgemeinde 
keine Rede mehr war. Die Hochbauverwaltung wußte nicht was die Tief- 
bauverwaltung für Projekte bearbeitete, während die Eisenbahn' und Post- 
Verwaltungen wieder andere Wege gingen. Die Folge davon war, daß sehr 
viele Fragen nebeneinander erwogen wurden, ohne das Gesamtproblem 
zu überblicken. So konnten schließlich wichtige öffentliche Bauvorhaben 
nur mit unendlicher Mühe, Ressortschwierigkeiten, Zeitverlusten und mit 
Hilfe einer Unmenge von Papier ausgeführt werden. Bei dem sich in 
Einzelinteressen und Spezialgebiete verlierenden Städtebau kam es zu 
einem Ausgleich der vielseitigen Forderungen des Stadtorganismus immer 
nur von Fall zu Fall, örtlich und der Geltungsdauer nach beschränkt, nie- 
mals aber planmäßig und mit Allgemeingültigkeit.

Dabei hatte die Lehre des Städtebaues schon vor 1914 erkannt und 
bewiesen, daß schwerste Fehlgriffe nahezu überall festzustellen waren. 
Sogar der einfache Stadtbewohner empfand es, daß neue Regeln und 
Richtlinien für die Stadtgestaltung gefunden werden müßten. Immer mehr 
hatte sich die Erkenntnis verbreitet, daß die Gestaltung der Städte unbe- 
friedigend, ein Hemmnis für ihre gesunde Entwicklung und eine Gefahr 
für das Volksleben war. Sie findet auch in der Fachliteratur ihren Nieder- 
schlag, in der die Feststellung «Unsere Städte sind ein Chaos» immer wie- 
derkehrt.

Zahlreich sind die Hinweise auf diese Tatsache. So sagt 1921 in «Grund- 
begriffe des Städtebaues» K. A. H o e p f n e r :  «Und so kann man die 
Aufgabe des Städtebauers etwa dahin kennzeichnen, daß er nicht 
etwa, wie viele zu meinen sich gewöhnt haben, nur der Schmückung und
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Verzierung der Stadt zu dienen hat .. . Nicht nur die Gelände- und Na- 
turverhäitnisse sind es, denen wir uns anschmiegen müssen, sondern die 
Lebens- und Daseinsbedürfnisse der Menschen in Arbeit, Erholung, Gei
stesleben und Lebensgenuß. So viele und besonders in allerletzter Zeit sehr 
gute Bücher über Städtebau auch erschienen sind, sie behandeln in erster 
Linie die .Stadtbaukunst’, den äußeren Schmuck. . .»  In Erkenntnis die
ses Mangels, schreibt er sieben Jahre später, 1928, am Anfang seines 
2. Bandes: «Heute würde ich sagen: Der erste Band sollte der erste Ver
such sein, eine Lehre vom Städtebau auszuarbeiten, die es bisher meines 
Erachtens noch nicht gibt.»

Im gleichen Sinn behauptet 1925 H. S e r i n  i in seiner Schrift «W oh
nungsbau und Stadterweiterung»: «Die organische Gesetzmäßigkeit, nach 
welcher sich Wohnungsbau und Stadterweiterung vollziehen, ist noch 
nicht genügend erforscht. Gute Lösungen auf diesem Gebiet werden nur 
zu einem Teil nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gefunden, zum ändern 
Teil mehr gefühlsmäßig ertastet.» Und H. L. S i e r k s  im Vorwort von 
«Wirtschaftlicher Städtebau» 1926: «Es gibt keine Farben, die grell 
genug sind, um das Daniederliegen des Städtebaufachs und die als Folge 
davon unsagbar schädlichen Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft zu 
kennzeichnen.»

Soll aber eine wissenschaftliche Zusammenfassung allgemein gültiger 
Erkenntnisse, Grundsätze, Richtlinien und Organisationsformen aufgestellt 
werden, dann kommt es vorerst darauf an, genügenden Weitblick zu be
sitzen. Dieser Standpunkt, der allein dem Städtebau und dem Siedlungs- 
wesen neue Wege weisen kann, ist auch des öftern vertreten worden. 
1919 sagt T. F i s c h e r  in seiner Arbeit «6 Vorträge über Stadtbaukunst»: 
«Die Städtebaukunst war erstarrt, und es ist verfrüht, heute schon wieder 
sich behaglich dem angenehmeren Zustand idealistischer Grundanschauung 
hinzugeben. N ur die Berührung mit dem festen Boden der Gegebenheiten 
kann uns Kraft verleihen, den Kampf durchzuführen. W as aber sind für 
den Städtebau die Gegebenheiten, die realen Voraussetzungen?. . .  Die drei 
realen Grundelemente des Städtebaues, die Wohnfrage, die Verkehrsfrage 
und die Anpassung an die Natur.» In den Aufsätzen über «Kulturpolitik, 
neue Streifzüge eines Architekten» 1920, schreibt F. S c h u m a c h e r :  
«Für die praktische städtebauliche Betätigung unserer Tage ist nicht in 
erster Linie die gestaltende Kunst ausschlaggebend, die natürlich Voraus
setzung bleibt. Diese wird tot oder nutzlos, wenn nicht die soziale und
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wirtschaftliche Erkenntnis ihr vorausgeht und die strategische Fähigkeit, 
die richtige Methode der Verwirklichung zu finden, ihr folgt.» Oder noch 
klarer K. A. H o e p f n e r  in seinen «Grundbegriffe des Städtebaues»: 
«So ist die Bürgerschaft der Lebensträger, dem der Stadtkörper zu dienen 
und sich anzupassen hat, wie etwa der Leib dem Menschen oder die W oh
nung der Familie, es ist die Bürgerschaft mit allen ihren Bedürfnissen 
und Daseinsforderungen und Daseinsmöglichkeiten, ihren gegenseitigen 
Beziehungen und den Abhängigkeiten des einen vom anderen, oder wie 
man sie mit allen ihren Daseinsgrundlagcn und -beziehungen nennt, der 
, Stadtorganismus'.»

Das Schrifttum über das Städtebauwesen

Die städtische Entwicklung der Nachkriegszeit mit ihrer baugenossen- 
schaftlichen Siedlungstätigkeit ist, wie gesagt, entscheidend durch die Gar- 
tenstadtbewegung beeinflußt worden, wobei mit der Bezeichnung Garten
stadt vornehmlich die städtebauliche Gestaltungsform in Hinsicht auf W oh
nung, Garten und Freiflächen auf gebundenen und im Obereigentum der 
Gemeinschaft verbleibenden Boden gemeint ist. Danach beschäftigte sich 
der Städtebau mit Wohnung und Siedlung, und mit der Frage, wie das 
Einfamilienhaus auch unbemittelten Kreisen zugänglich gemacht werden 
könnte. Der Kampf für und gegen die Mietskaserne hat eine umfang
reiche Literatur entstehen lassen, wobei die Frage im Vordergrund stand, 
ob eine Kleinwohnung im Einfamilienhaus zu ungefähr dem gleichen Preise 
wie im großen Mietshause hergestellt werden könnte. Verschiedene gründ
liche und einwandfreie Untersuchungen haben bewiesen, daß die Wohn- 
weise in Flachhäusern, rein finanziell gesehen, nicht teurer kommt als die 
Unterbringung der Stadtbewohner in sechsstöckigen Mietskasernen. In die
sem Zusammenhang seien Schriften wie «Die bauliche Bodenausnützung 
bei verschiedener Geschoßzahl, Weiträumigkeit und Hausform» 1913 und 
«Wohnungsbau und Stadterweiterung» 1925 von H. S e r i n i  erwähnt.

Das Schrifttum über Städtebau und seine Nebengebiete wurde außer
ordentlich umfangreich. Wohl gab es unzählige Bücher, Veröffentlichun
gen, Zeitschriften, Artikel über Einzelobjekte, Monographien und Sammel
werke über Kategorien von Bauten, über Kirchen, Schlösser, Klöster, Bur
gen, Geschäftshäuser, Wohnhäuser, Landhäuser, Arbeiterhäuser, auch über 
einzelne Siedlungen und Baugruppen. Arbeiten aber, die aus totaler Schau 
den Gesamtorganismus einer Stadt oder einer Siedlung darstellen, sind
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selten. Der Versuch, die Räume, Häuser und Gebäude, ihre Lage und Ord
nung zueinander, ihre Zahl und Größe aus dem lebendigen Bedürfnis der 
Gesamtheit heraus zu entwickeln, wurde von den wenigsten unternommen.

Niemand fand es für notwendig, nach festen Grenzen zu suchen, um zu 
unterscheiden zwischen dem, was in das Gebiet des Städtebauers gehört 
und womit er sich befassen muß, und zwischen den Aufgaben, die er an
deren Wissenschaften überlassen muß. Städtebau wurde dadurch ein außer
ordentlich vielseitiges Gebiet, das in vielfache Wechselbeziehungen zu an
deren Wissenschaften kam. Als solche sind Statistik, Hygiene, Soziologie, 
Gesellschafts- und Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik, Siedlungspolitik, 
Baupolitik, Ingenieurwesen wie Bautechnik und Verkehrstechnik, Geologie, 
Wirtschaftsgeographie, Verwaltungsrecht, Rechtswissenschaft, Städtebau- 
recht und Kunstgeschichte zu nennen. Manche Bücher und Aufsätze über 
diese Teilprobleme haben aber einen recht geringen W ert und sind bald 
vergessen worden.

Erwähnt seien als bekannteste Schriften folgende Studien: «Die Schwei
zerstadt» 1925 und «Grundformen der europäischen Stadt» 1928 von 
J. G a n t n e r ,  «Entwicklung des Stadtbildes» 1929 von P a u l  Z u c k e r  
und «Histoire de l’Urbanisme», unterteilt in «Antiquité — Moyen Age» 
1926 und «Renaissance et Temps modernes» 1941 von P. L a v e d a n .  
W eiter «Grundbegriffe des Städtebaues» 1921—28, wo K. A. H o e p f -  
n e r hauptsächlich die Wohnungsfrage behandelt, «Wohnung und Sied
lung» 1926 von P. W o l f ,  und «Das Werden einer Wohnstadt» 1932 
von F. S c h u m a c h e r .  Auf den allgemeinen Ruf nach besonderen, auf 
das sorgsamste durchgebildeten Wohnviertel, wandte man sich vermehrt 
der Wohnkultur und dem Wohnungsbau zu, wie H. C. E h m i g  in «Kul- 
turgrundlagen des Städtebaues» 1927, und auf anderem Gebiete die Unter
suchungen und Grundrißraster von A. K l e i n  in «Das graphische Kon- 
trollverfahren zur Gegenüberstellung der Netzflächen usw. für typisierte 
Hausgrundrisse» 1927. Während sich «Städtebau» 1921 von O. B l u m ,  
G. S c h i m p f  und S c h m i d und später «Städtebau» 1937 von O. B l u m  
hauptsächlich mit dem Stadtverkehr befaßt.

Man wird auf begangene, wirtschaftliche Fehler aufmerksam, wie durch 
verfehlte Geländeaufschließung Milliarden im wahren Sinne des Wortes 
auf die Straße geworfen wurden, die, richtig angewendet, die ganze Ent
wicklung des Wohnungswesens in gesunde Bahnen hätten lenken können. 
Aus diesem Geiste sind Werke entstanden wie «Wirtschaftlicher Städtebau 
und angewandte, kommunale Verkehrswissenschaft» 1926, «Grundriß der
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sicheren, reichen, ruhigen Stadt» 1929, beide von H. L. S i e r k s ,  «Groß' 
stadtsanierung. Gewinnung von Spiel-, Sand- und Grünflächen in Neben' 
und Seitenstraßen mit Rentabilitätsnachweis» 1931 von K. S t o d i e c k  
und J. G o l d m e r s t e i n  und «Der wirtschaftliche Ausbau der Groß
stadt» 1933 von K. Stodieck.

Erwähnt seien noch zahlreiche Dissertationen, die anfangs der 30er 
Jahre über städtebauliche Fragen entstanden sind, und die Zeitschrift 
«Städtebau und Straßenbau» von der Deutschen Akademie für Städtebau, 
Reichs- und Landesplanung, 1932—34 herausgegeben. W eiter einige der 
bekanntesten Stadtpläne der 30er Jahre. Der Plan von Ankara von H e r 
m a n n  J a n s e n ,  Berlin, der Plan von Marseille und seine nächste Um
gebung von J a c q u e s  G r é b e r ,  der Generalbebauungsplan für Bagdad 
von J. B r i x ,  Berlin, und die Vorstudien zu einem Plan für Sofia von 
A. M u e s m a n n  aus Dresden, der das gesamte Gebiet im Umkreise bis 
zu 10 km einbezieht und eine Verdoppelung der Bevölkerung in den fol
genden fünfzig Jahren vorsieht.

So entwickelte sich um 1930 der Städtebau und das Siedlungswesen auf 
Grund wirtschaftlicher und politischer Überlegungen und Untersuchungen 
zu einem Wissensgebiet großer Vielseitigkeit. Diese Entwicklung fand in 
Holland, den angelsächsischen und nordischen Ländern, hauptsächlich aber 
in Deutschland statt; während andernorts jene Fragenkomplexe noch unbe
rührt blieben. W urde doch in Frankreich der erste nationale Städtebau
kongreß erst 1934 in Bordeaux abgehalten, wo vorläufig allein die Ver
kehrsprobleme zur Sprache kamen. Noch im Jahre 1941 sagt in seinem 
W erk «Problèmes d’urbanisme» G. B a r d e t : «La précédente esquisse des 
méthodes possibles pour la constitution d’une science de l’urbanisme suffit 
à montrer qu’il n’est point encore l’heure d’en traiter. Nous allons donc 
exposer les applications.. . sans connaître la science. C’est, hélas! la seule 
attitude actuellement possible.»

Man setzte sich mit Teil-und Einzelgebieten auseinander wie Wohnungs
und Bodenpolitik, Gesetzreformen oder Einzelfragen des Städtebaues, die 
auf dem Gebiet des Ingenieurwesens und städtischen Bauwesens liegen. 
Wenn dabei auch bemerkenswerte Fortschritte gemacht wurden, waren es 
nicht Forderungen der Bevölkerungspolitik oder der Kultur, die den Aus
gangspunkt der Städtebau- und Siedlungsbewegung der 30er Jahre bil
deten, sondern rein technische und wirtschaftliche Fragen des Städtebau- 
wesens. Diese Periode wissenschaftlicher Arbeiten, die zufolge ihrer me
chanisch-technischen oder rein wirtschaftlichen Denkart jeden äußeren
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Schmuck verneinte, die zum Zeilenbau und zur Wohnmaschine führte, 
fällt mit der Zeiterscheinung der neuen Sachlichkeit zusammen. Durch den 
ihr innewohnenden Rationalismus wurden viele wichtige Erfordernisse 
des Stadtorganismus beiseitegelassen und somit neue Irrwege eingeschlagen.

Der Anschluß des Städtebaues an die Landesplanung

Durch die nach dem ersten Weltkrieg beginnende Durchsetzung des 
abendländischen Denkens mit nationalökonomischen und nationalpoliti- 
sehen Ideen erwuchsen dem Städtebau neue Bedingungen und Förderern- 
gen. Ihre Klarstellung und Erfüllung wurde eine unumgängliche Voraus- 
Setzung jeder Planung. Diese neue Entwicklung ist beispielsweise aus dem 
W erk R. H e i l i g e n  t h  a 1 s ersichtlich. 1920 entstand «Deutscher Städte
bau. Ein Handbuch für Architekten, Ingenieure, Verwaltungsbeamte und 
Volkswirtschaftler», es folgten die «Berliner Städtebaustudien» 1926, 
«Städtebau und Städtebaurecht» 1929, sowie «Staat und Siedlung» 1932. 
So erstaunt es nicht, wenn man sich in der ersten Hälfte der dreißiger 
Jahre vom Städtebau immer mehr den Problemen des Siedlungswesens und 
des Lebensraums, der Landesplanung und Raumordnung zuwandte. Diese 
Entwicklung läßt sich deutlich an den i n t e r n a t i o n a l e n  W o h -  
n u n g s -  u n d  S t ä d t e b a u k o n g r e s s e n  nachweisen, die sich in der 
Zwischenkriegszeit in kurzen Abständen folgten.

Während der internationalen Städtebau-Ausstellung fand 1923 in Go- 
thenburg der 9. internationale Städtebaukongreß statt. A uf Grund des 
bei der Ausstellung gezeigten Materials entstand die Schrift «Amerika
nische Architektur und Stadtbaukunst» 1925 von W . H e g e m a n n .  
Gelegentlich des 10. Kongresses in Amsterdam 1924 wurde einstimmig 
festgestellt, daß ein weiteres Anwachsen der Großstädte unerwünscht sei. 
Ihr gegenwärtiger Bestand sollte durch Grüngürtel abgeschlossen und ihre 
Dezentralisation vermittels Anlage von Trabantenstädten angestrebt werden.

Weitere internationale Städtebaukongresse fanden in W ien 1926 und 
in Rom 1929 statt. Der 13. Kongreß wurde mit der internationalen Aus
stellung für Städtebau und Wohnungswesen in Berlin 1931 in Verbin
dung gebracht. Dort wies man schon allgemein auf die Notwendigkeit einer 
einheitlichen Planung hin, die zunächst einmal die Städte betrifft, sich 
aber darüber hinaus zu einer Regional- und Landesplanung erweitern muß. 
Die Ergebnisse des Kongresses von 1931 wurden durch B. S c h w a n  in 
«Städtebau und Wohnungswesen der Welt» 1935 in Buchform vereinigt.
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Die Probleme, die am 14. Kongreß 1935 in London zur Diskussion stan
den, waren die Unterbringung der Bevölkerung aus sanierungsbedürftigen 
Wohnvierteln, «Slums», und die vorausschauende Planung ausgesprochen 
ländlicher Gegenden. Dabei zeigte sich, daß die Auffassung, die jede Pla
nung mit einer eingehenden, wissenschaftlichen Forschung verbindet, noch 
nicht nach allen Ländern gedrungen war.

Der 15. Wohn- und Städtebaukongreß wurde gemeinsam mit dem inter
nationalen Verband für Wohnungswesen während der Weltausstellung 
1937 in Paris abgehalten. Die Diskussionsthemen waren, neben der Finan
zierung und Miete der Wohnungen für die minderbemittelten Klassen, 
Hoch- und Flachbau, wobei vor allem die wirtschaftlichen Vorteile beider 
Bebauungsarten verglichen wurden, und zwar in bezug auf die Baukosten 
und die Erschwinglichkeit der Wohnungen für die in Frage kommenden 
Bewohner. Hauptsächlich wurde aber die Reichs- und Landesplanung be
handelt, wobei als Planung nicht nur Pläne bezeichnet wurden, sondern 
auch die Programme und Gesetze, die für die zukünftige soziale und wirt
schaftliche Tätigkeit und Entwicklung notwendig werden. Aus dem Gene- 
ralbericht von R. U n w i n entnehmen wir: «Die Planung, wie wir sie ver
stehen, umfaßt die grundlegenden Elemente der Planentwerfung, die 
Schaffung erhöhter W erte durch ein System neuer Beziehungen innerhalb 
der sozialen, wirtschaftlichen oder ästhetischen Interessensphäre, sowie die 
Aufstellung eines Planes, der die neue Ordnung veranschaulichen, bekannt
machen und der Verwirklichung zuführen soll. . .  Soll die Zivilisation fort- 
schreiten, dann muß es das erste Ziel unserer Planung sein, jene Form 
sozialer Gemeinschaft zu finden und zu pflegen, durch welche bei größter 
Rücksichtnahme auf die Individualität, die gegenseitige Achtung gewahrt 
und eine verständnisvolle Zusammenarbeit gewährleistet w ird . . .  Einige 
Berichte zeigen die Tendenz, die Festsetzung von Programmen oder auch 
die Durchführung von Plänen, die sich mit einem besonderen Tätigkeits
gebiet befassen, deshalb als Reichsplanung zu bezeichnen, weil sie auf staat
licher Grundlage erfolgt. Es mag sich hierbei wohl um Teilpläne handeln; 
wenn diese Arbeiten jedoch gesondert behandelt und nicht in einem ein
heitlichen Rahmen und nach einem alles umfassenden Plan eingeordnet 
sind, sind sie trotz ihres staatlichen Charakters als Einzelvorhaben und 
nicht als Planung anzusehen. Die Gefahren der Überzentralisierung sind 
zumeist ebenso groß wie jene der übermäßigen Lokalisierung; die schein
bare Einheitlichkeit eines hochzentralisierten, autoritären Systems bei staat
licher Behandlung der einzelnen Tätigkeitsgebiete darf nicht als Beweis
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dafür angenommen werden, daß auf diesen Gebieten ein zusammenhän- 
gendes Studium des Problems oder eine klare Erfassung des Wesens einer 
echten Reichsplanung vorherrscht.»

Der 16. Kongreß fand 1938 in Mexiko statt und befaßte sich unter 
anderem mit dem Wohnungswesen in tropischen und subtropischen Län- 
dern. Der 17. Kongreß in Stockholm 1939, behandelte die verwaltungs- 
mäßigen Grundlagen der Reichs' und Landesplanung. Daneben wurde der 
Nahverkehr erörtert, wobei nicht die Verkehrsprobleme im allgemeinen, 
sondern nur die Einwirkungen des Nahverkehrs auf den Städtebau und 
ihre Abhängigkeit voneinander untersucht wurden. Zuletzt befaßte sich 
der Kongreß mit dem Wohnungsbau für besondere Bevölkerungsgruppen, 
vor allem für Landarbeiter, für alte, nicht mehr erwerbstätige Personen, 
für ledige Berufstätige beiderlei Geschlechts, für kinderreiche Familien, für 
Kriegsgeschädigte und für Asoziale.

3. Die Stadtplanung, 
die Lehre vom Gesamtaufbau des Stadtkörpers

D ie Vo r k ä mp f e r

Die Ansiedlung von Einwohnern und Betrieben, durch deren Zuzug 
sich eine Stadt vergrößert, wurde in vergangenen Zeiten durch eine mehr 
äußere, städtebauliche Ordnung geregelt. Daraus bildete sich schon damals 
ein weitverzweigtes Wissen, das aber während des 19. Jahrhunderts nur 
diejenigen Beziehungen zwischen Bauwesen und Stadtentwicklung aner
kannte, die aus dem rein materiellen Bedarf des Menschen abgeleitet wur
den. Auf dieser Grundlage der rein praktischen, materiellen Bedürfnisse 
behandelte somit der Städtebau die räumliche Gestaltung, die äußere Form 
der Stadt. Den Ausgangspunkt der städtebaulich-sozialen Maßnahmen bil
dete im wesentlichen die Lehre der Güterherstellung und deren Vertei
lung, der Produktion und des Verbrauchs nach kapitalwirtschaftlichen Ge- 
dankengängen.

W enn Probleme und organisatorische Pläne vom rein ökonomischen, 
d. h. von der Marktwirtschaft her auf das Gebiet der Stadtentwicklung 
übernommen werden, sind, wie die Geschichte der Städte zeigt, Irrwege 
und Unzweckmäßigkeiten nicht zu vermeiden. Die dabei zahlreich auftre
tenden Mißstände ließen deshalb um die Jahrhundertwende auf die sozia
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len und volkswirtschaftlichen Fragen aufmerksam werden, die unlösbar mit 
den Grundlagen der Stadtplanung Zusammenhängen. Der nur materiellen 
Lehre von der Rentabilität der Mietshäuser mußte eine soziale Forderung 
nach den besten Wohnstätten beigegeben werden, um eine gesunde Bezie
hung zwischen der Lehre vom Städtebau und der tatsächlichen Entwick
lung der Städte zu schaffen. Damit betrat die Stadtbaukunst bisher wenig 
begangene Wege. Was bisher als Städtebau gelehrt worden war, wurde 
nun durch Gesetze, die nach den natürlichen, sowohl materiellen als kul
turellen Bedürfnissen der Gesellschaft aufgeste'llt waren, d.h. durch eine 
Lehre der Stadtplanung ergänzt. Neben den Begriff Städtebau (und Stadt
baukunst) trat derjenige der Stadtplanung.

Die S t a d t p l a n u n g  muß nun die Bedingungen klarlegen, die das 
soziale und wirtschaftliche Gefüge einer Stadt an den räumlichen Aufbau 
stellt und nimmt deshalb als Ausgangs- und Endpunkt ihrer Tätigkeit den 
Menschen als Gesellschaftswesen. Die Grundlagen einer jeden Planung 
werden daher in jenen Bindungen gesucht, welche das Einzelwesen zu um
fassenderen Gemeinschaften vereinigen. Neben materiellen Gütern wird 
dabei eine kulturell hochstehende Gemeinschaft noch andere Ansprüche an 
ihren Lebensraum stellen. So hat die Stadtplanung eine technisch-soziale 
Synthese zu suchen, durch die erst ein annähernd vollkommener Aufbau 
der Siedlungsgemeinschaft ermöglicht wird. Die formgebenden Mittel zur 
Realisierung dieser kulturell-sozialen Ansprüche sind: Wirtschaft, Technik 
und künstlerische Gestaltung. Dabei sei wiederholt, daß die aus dem Da
sein und den Zielen der menschlichen Gesellschaft hervorgehenden Forde
rungen, also sozialen Gebote, diesen Bereich menschlichen Schaffens beherr
schen müssen. N ur unter diesen Bedingungen wird eine Lehre der Stadt
planung den Städtebauer befähigen, die an ihn herantretenden Aufgaben 
voll zu erkennen.

Schon während der Renaissance sind durch Theoretiker die zugrunde 
liegenden Fragen der sozialen Struktur einer städtischen Gemeinschaft 
erörtert worden. Diese Arbeiten gelten im Gegensatz zu ihren griechischen 
Vorgängern nicht der Abklärung der menschlichen Gesellschaft wie sie ist, 
sondern sie suchen meistens nach einer Gesellschaftsform, wie sie sein 
sollte. Diese reformierenden Studien zeigen, wie die W elt organisiert sein 
müßte, um dem Ideal, das sich ihre Urheber von der Zivilisation machten, 
zu entsprechen. Solche theoretischen Richtlinien, mutig in die Zukunft ge
richtete Gedanken, die für eine Idealstadt gelten mögen, wurden ebenso
wenig Wirklichkeit wie die sich daraus ergebende Gestaltung des Stadt
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gebietes, sie blieben Utopien. Eine der wenigen Ausnahmen bildeten die 
Arbeiten von Ebenerer Howard, die 1903 durch die Gründung von Letch- 
worth verwirklicht wurden. Diesem Gedankengut liegt, wenn es auch zur 
Kritik herausfordert, eine starke aufrüttelnde und anspornende Kraft inne.

Den verschiedenen theoretischen Schriften der letzten hundert Jahre, 
von Fourier bis Le Corbusier, kann in vielem Grundsätzlichen beigepflichtet 
werden. Diese Stadtplanungstheoretiker beginnen dort, wo nach der fran- 
zösischen Revolution die zunehmende Arbeitsteilung zur Trennung von 
Technik und Kunst führte. Eines der ersten theoretischen Werke der Neu- 
zeit ist «Die Stadt der Zukunft» 1896 von T h e o d o r  F r i t s c h .  Durch 
die Gründung einer Stadt, die auf dem genossenschaftlichen Bodeneigen' 
tum aufbaut, sollen die Nachteile der großstädtischen Besiedlung vermie- 
den werden. Das Stadtschema wird von Fritsch durch die Hälfte emes Krei
ses oder Fächers dargestellt. Im Gegensatz zur üblichen Stadterweiterung 
sollte diese neue Stadt mit der Bebauung in den Außenbezirken beginnen 
und allmählich mit größerem Wachstum bis zu einem Stadtkern vorrücken, 
in dem die Monumentalbauten zu finden wären.
Für das 20. Jahrhundert ist das Projekt von T. G a r n i e r  «La Cité Indu
strielle» 1901—1904 zu erwähnen, und vor allem alle Schriften von L e 
C o r b u s i e r .  Es seien genannt: «Revue de l’Esprit nouveau» 1919—192?, 
«Urbanisme» 192?, «Ville radieuse» 193? und «La Maison de l'Homme» 
1942, diese letzte Arbeit zusammen mit F. de Pierrefeu, einem Juristen und 
Soziologen. Zuletzt noch «La Charte d’Athènes» 1943 vom Groupe Ciam- 
France herausgegeben, ebenfalls aus der Feder Le Corbusiers.

Le Corbusier führt alle städtebaulichen Maßnahmen auf den Menschen 
Zurück, die Stadt ist für ihn nicht ein Konglomerat technischer Einzelge- 
biete, sondern ein Ganzes, ein Organismus mit menschlichen Maßstäben. 
In seinen Werken spricht er daher mit Vorhebe von den biologischen Be
dürfnissen einer Stadt nach mehr Licht und Sonne, größerer Ruhe, wirk
samerer Erholung und geregelteren Verkehrsmöglichkeiten. Seine im V er
laufe zweier Jahrzehnte geschaffenen Projekte sollen diese Forderungen mit 
den letzten Errungenschaften der Technik ästhetisch einwandfrei erfüllen.

W ie die Antike und die Renaissance die Kunst der Wissenschaft unter
ordneten, haben nach Le Corbusier Wissenschaft und technische Errungen
schaften mit der Kunst zu einer Einheit zu verschmelzen. Er sucht das 
rationale Denken der Logik-Technik mit dem irrationalen Gefühl der 
Kunst-Ästhetik zu vereinigen und damit die Einheit Mensch wiederzu- 
finden. Für Le Corbusier befriedigt der Gegenstand, der den Verhält-
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nissen des Lebens entspricht und seinen Zweck erfüllt, auch sein ästhetL 
sches Gefühl. Nach ihm stehen Kunst und Technik daher nicht im Gegen
satz, sondern bilden eine Einheit. Dieses Ziel will Le Corbusier bei der 
Stadtgestaltung ausschließlich mit Hochhäusern erreichen und entwickelt 
so die «ville radieuse». Dagegen lehnt er mit der Begründung, daß das 
Wachstum der Städte in horizontaler Richtung zu vermehrten inneren 
Schwierigkeiten führen müßte, die Flachsiedlung entschieden ab. Trotz 
seinen Fehlschlüssen und Unterlassungen hat der unbeirrbare Wille zur 
Synthese und die Universalität des klaren, scharfen Geistes in Le Cor
busiers W erken einen starken, anfeuemden Einfluß auf die Entwicklung 
ausgeübt.

Eine Weiterentwicklung und vor allem eine Verwirklichung der Vor
schläge der Stadtplanungstheoretiker hat, außer dem vereinzelten Fall von 
Letchworth, nicht stattgefunden. Denn um ihr Ziel zu erreichen, bauen 
die reformierenden Theoretiker auf Annahmen, die bestehende Zustände in 
einer Vereinfachung sehen, die nicht immer den Tatsachen entspricht. Das 
zur Zeit Bestehende wird, je nach den persönlichen Neigungen und dem 
eigenen Gesichtskreis, vom Theoretiker nach den Prinzipien seiner Zeit 
und seines Landes umgestaltet und neu aufgestellt. Bei den dabei entste
henden Vorschlägen überwiegt meistens die persönliche Theorie des Ver
fassers, wobei es ihm nur zu leicht fällt, mit den bestehenden Einrichtungen 
tabula rasa zu machen.

Bevöl ke r ungs s t a t i s t i k  als Gr u n d l a g e  der  S t a d t p l a n u n g

Die vielseitigen und widerstrebenden Bedürfnisse, die im Menschen 
selbst und in den Strukturgesetzen der Gemeinschaft liegen, sind entschei
dend für die Funktion einer Stadt und die sich daraus ergebende Gestal
tung erkannt worden. So treten zu der künstlerischen Seite der Aufgabe, 
zu den Gesetzen der Raumgestaltung, die Forderungen der Wirtschaft, des 
Verkehrs, der Hygiene und vor allem soziologische Momente. Die Nutz
anwendung dieser Erkenntnisse ist einer steten Veränderung unterwor
fen, da sie durch Wissen und Kultur des Menschen bedingt ist, die nach 
Ländern und Zeiten verschieden sind. Trotz dieser Vielseitigkeit und Un- 
Stetigkeit haben die Erfordernisse und Gegebenheiten der Stadtbevölkerung 
Gemeinsames; sie weisen durchwegs auf soziologische Ursachen. Denn Sie
deln bedeutet doch Lebensgemeinschaften entstehen lassen, Ortsgemein- 
schäften, aus denen sich erst Völker und Länder aufbauen.
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Die soziale Struktur der Bevölkerdung, aus der eine Gemeinschaft besteht, 
ist aber eine Frage, welcher bisher wenig Beachtung geschenkt wurde. Die 
treibende Kraft der Stadtentwicklung, das Siedeln, besaß lange eine nur 
verwaltungstechnische Seite. So erstaunt es uns nicht, daß während der 
letzten Jahre mit keinem Begriffe mehr Mißbrauch getrieben wurde, als 
mit dem der Siedlung und der Stadtplanung. Dabei darf nicht vergessen 
werden, daß bei der Stadtplanung schwer abzugrenzen ist, wo bereits so
zialpolitische neben rein wirtschaftlichen Erwägungen eingesetzt haben, so 
zum Beispiel bei der Zuordnung von Schulen und Verwaltungsgebäuden, 
bei der Vorsorge für eine einwandfreie Gestaltung der entstehenden W oh
nungen selbst. Ja nicht einmal die Beleuchtungs-, Wasserversorgungs- und 
Entwässerungsanlagen können nach rein technisch-wirtschaftlidien Ge
sichtspunkten gestaltet werden. Auch hier haben neben zivilisatorischen 
Erfordernissen der Hygiene und der Wirtschaft kulturelle Momente einen 
grundlegenden Einfluß.

Primär ist, daß jedes Element immer ein Organ des Gesamtstadtkörpers 
bleiben muß. Schon 1929 wird in einer Veröffentlichung von Ph. R a p -  
p a p o r t  «Städtebau und Landesplanung in ihrem Zusammenhang mit 
Wirtschaft und Kultur» besonders auf die räumlichen Beziehungen zwi
schen Arbeitsstätte und Wohngebiet hingewiesen und die Notwendigkeit 
einer entsprechenden Siedlungsabrundung mit dem Ziel der Schaffung klei
ner geschlossener Einheiten in engem Zusammenhang mit der Arbeitsstätte 
betont. «Das letzte Ergebnis aber einer bewußt aufgelockerten Siedlungs- 
form besteht darin, daß auch die Einzelsiedlung, etwa eine einzelne Zeche 
mit ihrem Arbeiterwohngebiet oder eine einzelne große Fabrik mit ihrem 
Wohngebiet, eine in sich abgerundete und nicht nach weiterem Zusam
menschluß strebende Kleinstadt oder Siedlungsform ergibt.» So werden bei 
der Stadtplanung die Zusammenhänge der Einzelelemente zum eigentlichen 
Untersuchungsstof f.

Stadtplanung wird gewissermaßen eine der Einzelgcstaltung übergeord
nete Tätigkeit innerhalb der Stadtentwicklung. W ir entnehmen aus «Das 
LTmsiedlungsproblem und der neuzeitliche Ausbau von Kleinstädten», einer 
Dissertation aus dem Jahre 1934 von G. L a n g e n  : «Die große Aufgabe 
der Siedlungsentwicklung, die uns bevorsteht, bedarf neben der land- und 
industriewirtschaftlichen Rationalisierung und Organisation einer Ord
nung der Gemeinschaftseinrichtungen, Gemeinbildung, die sich in der Form 
und Gestalt der Siedlung gebildet, in ihrer Kern- und Randbildung, in 
ihrem Verhältnis zur N atur und in ihrer klaren Abgrenzung gegen Nach
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bargebilde auswirkt. Dies gilt für die künftige Gliederung . . .  aller kleinen 
Siedlungsgebilde..  . worin alte Einrichtungen wieder aufleben, gleichzei
tig aber auch der Rhythmus modernsten Lebens. . .  zum Ausdruck kom
men kann.»

Gegenwärtig, wo der Boden der bisherigen Verhältnisse wankend ge
worden ist, und das sichere Gefühl für den Städtebau weitgehend verloren 
gegangen ist, gilt es, bewußt, verstandesmäßig und wissenschaftlich die 
Bedingungen neuer Siedlungen zu erforschen. Die verloren gegangene 
Stadtbaukunst ist durch Siedlungswissenschaft zu ersetzen oder zu ergän
zen, bis neue Gesetze geläufig sind und bis wieder gefühlsmäßig das Rich
tige getroffen wird. F. R e c h e n b e r g  schreibt 1936 in seiner Unter
suchung über «Die günstigste Stadtgröße»: «Vorliegende Arbeit begibt sich 
bewußt auf einen bisher verhältnismäßig unbekannten Standpunkt und 
beurteilt das ganze Bauwesen, besonders den Städtebau, mehr von der 
statistisch ökonomischen Seite her. Es soll versucht werden, auf diese A rt 
eine innige Verbindung zwischen der allgemeinen Volkswirtschaft, der 
Bevölkerungspolitik, der Standortspolitik und dem ganzen Städtewesen 
herzustellen.» Andere Dissertationen dieser Richtung sind B. W e h n  er  
1934 «Grenzen des Stadtraumes vom Standpunkt des innerstädtischen V er
kehrs», F. R i e h l  1939 «Zur Frage der Größe und Größenbegrenzung 
neuer Siedlungskörper unter Berücksichtigung des Einflusses der Gemein
schaftseinrichtungen» und W . B e c k  1939 «Wissenschaftliche Grundlage 
der Stadterweiterung».

Logischerweise ist somit das nächste Entwicklungsstadium der Stadtpla
nung die Erforschung des Gesamtaufbaus des Stadtkörpers. Um gemein
same Wesenszüge städtischer Organismen festzustellen, ist das vielleicht 
einzige und bestimmt einfachste und am schnellsten zum Ziele führende 
Mittel der Vergleich auf der Grundlage der Zahl. Einzig eine solche Me
thode kann Erkenntnisse erschließen, welche sonst nur gefühlsmäßig und 
daher mit weit geringerer Genauigkeit aufgestellt werden könnten. Die 
Quelle hierzu ist die Statistik, die allein Einblick in die Regelmäßigkeiten 
und Gesetzmäßigkeiten der Lebensbedürfnisse einer Gemeinschaft gewährt. 
Dabei kommt nur die amtliche Statistik in Frage, wie sie im Laufe des 
19. Jahrhunderts eingeführt wurde, da nur sie genügend zuverlässiges Zah
lenmaterial bieten kann.

Allgemein läßt sich feststellen, daß das städtebaulich-wirtschaftliche 
Problem im Schrifttum noch nicht eingehend nach obigen Gesichtspunkten 
behandelt worden ist. Eine Statistik des Städte- und Siedlungswesens ist
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jüngsten Datums. Die erste große Arbeit auf diesem Gebiete ist «Die neue 
Stadt» 1939 von G. F e d e r  und F. R e c h e n b e r g .  Kur? nachher ent' 
stand 1940 im gleichen Geiste «Das Einmaleins der Siedlung» von F. R e- 
c h e n b e r g .

Die Statistik, als Arbeitsmittel im Dienste der Stadtplanung, darf stets 
nur ein anpassungsfähiger Rahmen bleiben und nicht zum Ziele selbst 
werden. Auch der W ert der wissenschaftlichen Behandlung von Städte- 
baulichen Problemen darf nicht überschätzt werden, denn beides bleibt 
tot ohne die lebendige, gestaltende Kraft des Entwerfenden.

In langem Entwicklungsgang hat sich so eine Lehre der Stadtplanung 
gebildet, die einen geordnet-organischen Aufbau der Städte erreichen will. 
W ird damit auch ein kultureller Fortschritt erstrebt, so ist er nur durch 
eine Form sozialer Gemeinschaft zu erreichen, die bei größter Rücksicht
nahme auf das Individuum, seine Freiheit und Persönlichkeit, die gegen
seitige Achtung der einzelnen Glieder in verständnisvoller Zusammenarbeit 
gewährleistet. Die Grundlage jedes Stadtplanes bildet eine Baupolitik, die 
dem Stadtbewohner eine angemessene Ausgewogenheit von Freiheit und 
Bindung innerhalb seines Lebensraumes zuerkennt. Und erst wenn der 
einzelne Stadtbewohner erlöst und befreit sein wird von Gewalt und Aus
beutung, sowohl politischer als wirtschaftlicher Natur, erst dann wird die 
menschliche Gestaltungskraft durch die Stadtplanung jene Freiheiten und 
Freuden schaffen, die heute noch in der Gestaltung der Städte größten
teils vermißt werden.
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Die Siedlungspolitik der Neuzeit

1. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts

D er Z e itg e is t

Im letzten Jahrhundert hatten die Fortschritte der Wissenschaft die Zu
nahme der äußeren Freiheit, die wirtschaftliche Entwicklung und die 
Wandlung im gesellschaftlichen Leben durchaus neue Probleme für das 
Bauwesen entstehen lassen. Leider verunmöglichte dabei die in jener Zeit 
allgemeingültige Wirtschaftsordnung eine wohldurchdachte Siedlungspoli- 
tik. N ur eine solche hätte es durch Bauordnungen und Baupolizei vermei
den können, daß der privatkapitalistische Geist Alleinherrscher auf allen 
Gebieten des Städtebaues wurde und das Bauwesen der Neuzeit an einer 
Überspannung des privatwirtschaftlichen Prinzips krankt. Alle Fortschritte 
der Bautechnik wurden damals unmittelbar der Privatwirtschaft dienstbar 
gemacht. Es fehlte an einer sozialen Wohnungslehre, einem System, wel
ches Wohnstätte und Wohnbezirke nur den Lebensbedürfnissen seiner Be
wohner anpaßte.

Seit der französischen Revolution ging die Zerstörung der persönlichen, 
gefühlsmäßigen Bindungen des Stadtbewohners an seine Umwelt vor sich, 
sowohl im Bereich der Wohnung als auch der Arbeitsstätten. Die moderne 
Maschinentechnik und die A rt ihrer Anwendung entrissen dem Industrie
arbeiter jede Möglichkeit, persönlicher Besitzer seiner Produktions- und 
Arbeitswerkzeuge zu sein. Aus dem bodenständigen Handwerker war das 
heimat- und besitzlose Proletariat geworden. Dazu kam, daß seit dem Be
stehen der l i b e r a l e n  W i r t s c h a f t s o r d n u n g  der Arbeitgeber sei
nen Angestellten und Arbeitern die Wohnung nicht mehr zur Verfügung 
stellte. Im Geist und Sinn der freien Wirtschaft konnte sie sich jedermann 
nach eigenem Geschmack wählen; jedermann mußte sie sich aber auch be
schaffen und sie selbst bezahlen.

Die Mehrzahl der Stadtbewohner konnte ihre Wohnstätte nicht selbst 
erbauen, sondern erwarb sie käuflich oder mietweise auf dem freien Markt. 
Zur Befriedigung dieser Nachfrage wurden die Wohnungen in markt
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fähigen Einheiten, den Zinshäusern, zusammengefaßt. Große Teile der 
Stadtbevölkerungen waren auf diese Mietwohnungen angewiesen, ohne daß 
der einzelne irgendwie bei der Gestaltung der Bauten, in denen er einmal 
wohnen mußte, seine Ansprüche hätte zur Geltung bringen können. Die 
Wohnung ist zur Ware, Häuser und Wohnstätten zu reinen Raumgütern 
geworden. Es wurden frei verwertbare wirtschaftliche Güter geschaffen, 
nach Vorgang und Zweck ihrer Herstellung einem Möbelstück in der 
Holzwarenindustrie zu vergleichen.

So entstand ein Wohnungsmarkt, der durch das Gesetz von Angebot 
und Nachfrage beherrscht wurde. Das Maß des Angebotes war hier wie 
in ändern Produktionszweigen von den Gewinnaussichten der Unterneh
mer, der Bauherren abhängig, während der Mieter die Wohnung nehmen 
mußte, die auf dem Markte erhältlich war und ihm nach Lage, Mietzins 
und Größe relativ am besten paßte.

Leider ist es nicht so, daß der K o n k u r r e n z k a m p f  zwangsläufig 
zur besten Anpassung an die Bedürfnisse der Wohnungsbenützer führt, 
da, wie gesagt, für den Unternehmer vielfach die Gewinnaussichten maß
gebend waren. So erklärt sich bei jeder Stadterweiterung die Tendenz, auf 
engem Raum möglichst viele Menschen zusammenzudrängen, um die Ge
winnmargen der Haus- und Grundbesitzer möglichst hochzuhalten. Nicht 
einmal im günstigsten Fall, wo es sich nur um wenige Eigentümer handelte 
und wo diese Eigentümer ihre Grundstücke ungefähr zu gleicher Zeit 
überbauten, einigten sie sich auf eine bestimmte A rt der Bebauung oder 
sicherten einen bestimmten Teil des Geländes durch gegenseitige Verein
barung gegen Überbauung, um so ihren Häusern Luft und Licht und den 
Ausblick auf eine zusammenhängende Gartenfläche zu gewährleisten. Sie 
hatten daran kein Interesse, denn sie standen sich im Wettbewerb gegen
über.

Das sich eingebürgerte Prinzip der privatkapitalistischen Wirtschaft, ein 
Geschäft so gewinnbringend als möglich abzuschließen, wirkte sich auf 
dem Gebiet des gesamten Städtebaus sehr hemmend aus und vergiftete den 
ganzen sozialen Körper. Es wäre zum Nutzen der Stadtentwicklung vor
teilhaft vom Staate geregelt worden. Die Gesetzgebung hielt mit dem 
raschen Gang der Entwicklung nicht Schritt, weshalb ein Teil der Schuld 
in den von den Behörden aufgestellten Bebauungsplänen und Bauordnungen 
zu suchen ist. Unter all diesen Schwierigkeiten, die sich der Bildung gesun
der Städte entgegenstellten, ist der Begriff des u n e i n g e s c h r ä n k t e n  
E i g e n t u m s  jedoch zum größten Hemmschuh geworden. Durch den
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überspannten Eigentumsbegriff des privatwirtschaftlichen Prinzips sind in 
den Städten aller Kulturstaaten Rechtsverhältnisse an Boden und Gebäu
den entstanden, die sich offensichtlich zum Schaden der Allgemeinheit aus- 
wirkten.

D ie B augesetze

Die Gesetzgebungen des 19. Jahrhunderts stammen aus dem Code Na
poléon und leiten sich somit letzten Endes aus dem römischen Recht ab. 
Der «Code civil» umschreibt in § 544 den Privatbesitz folgendermaßen: 
«La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière 
la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements.» Das französische Gemeindeverwaltungsrecht und das 
F l u c h t l i n i e n r e c h t  wirkten in der Gesetzgebung zahlreicher euro
päischer Länder nach. Das Stadtbaurecht Frankreichs war ein Fluchtlinien- 
und Baupolizeirecht, «droit d’alignement», das auf das «édit de décembre 
1607» von Heinrich IV. zurückging. Es war auf die innerstädtische Straße 
mit hohen Etagenhäusern zugeschnitten und befaßte sich in der Hauptsache 
mit dem Um- und Ausbau, weniger aber mit Stadterweiterungen. Auch 
die allgemeinen Normen, auf denen sich das E n t e i g n u n g s r e c h t  
Europas noch heute aufbaut, wurden im wesentlichen in Frankreich ge
prägt. Die Enteignungsmöglichkeiten wurden dort im Laufe der Jahre 
durch das Gesetz von 1833, die «Loi sur l’expropriation du 3 mai 1841» 
und hauptsächlich durch das «Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de 
Paris» von Napoléon III. ausgebaut.

So ist zum Beispiel die deutsche Bauordnung des 19. Jahrhunderts, so
wie ihre Handhabung durch die Baupolizei, von den Vorschriften des all
gemeinen Landrechts herzuleiten, die unter dem preußischen Minister von 
Stein um 1800 enstanden. Trotz mancher Ergänzung behielten sie im Prin
zip weit über ein Jahrhundert ihre Gültigkeit. Die vorhergehende absolu
tistische Bauordnung der Fürsten, die besonderen W ert auf Prachtgebäude 
legte, wie sie von Potsdam, Mannheim und Erlangen bekannt sind, wurde 
nun durch eine liberale Bauordnung abgelöst. Die neue Städteordnung 
schränkte die Baufreiheit nur mit Rücksicht auf das Gemeindewohl ein, 
indem sie die gewöhnlichen Wohnhäuser, soweit wie möglich, gegen 
Feuersbrunst und Einsturz zu sichern suchte, und die Fürsorge für Ge
sundheit, Verkehr und Straßenwesen zu einer Aufgabe der öffentlichen 
Hand machte. Dabei kam aber deutlich das Streben zum Ausdruck, dem 
einzelnen in seinen Bauabsichten jede mögliche Freiheit zu lassen.
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Der Aufbau und der innere Zusammenhang der Berufsgilden und der 
Stadtgemeinschaft, wie sie schon in der Gestaltung der mittelalterlichen 
Stadt zum Ausdruck kamen, waren durch die französische Revolution zer
stört worden. Das Überborden der eigennützigen Privatinteressen veran- 
laßte Mitte des 19. Jahrhunderts vielerorts das Eingreifen des Staates durch 
baupolizeiliche Verordnungen. So gestattet das belgische Kommunalgesetz 
von 1838 den Gemeinden, allgemeine Baulinienpläne festzusetzen. Das 
Verfahren der Baulinienfestsetzung war den französischen Vorschriften 
nachgebildet; danach konnten Gegenstand der baupolitischen Regelung 
nur die Anforderungen der öffentlichen Sicherheit, Hygiene und Ästhetik 
sein. Auch die um 1850 in Dänemark eingreifenden Gesetzgebungsarbei- 
ten trugen den Charakter einer liberalen, polizeilichen Bauordnung. Für 
Finnland wurden die wichtigsten allgemeinen baupolizeilichen Vorschriften 
in einer Verordnung von 1856 zusammengefaßt, die bis 1932 in Kraft 
blieb.

Die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts beschränkte sich auf die aller- 
notwendigsten baupolizeilichen Vorschriften. Es wurden nur Fluchtlinien 
gezogen, damit der öffentliche Verkehr freie Bahn bekam. Im weiteren 
umfaßte die städtische Baugesetzgebung nichts als streng technische kon
struktive Bestimmungen: Einzelheiten über Wasserversorgung, Kanalisa
tion, Straßenbau und Verwaltungsgebäude. Was hinter der Fluchtlinie 
vorging, wurde als eine nicht öffentliche Angelegenheit betrachtet. Danach 
durfte also jeder so eng, so schlecht und scheußlich bauen, wie er wollte. 
Unter dem Einfluß dieser individualistischen Baupolitik, der die Bedeu
tung des Gemeindebesitzes nicht bekannt war, ist bis in die 70er Jahre 
hinein der reiche Bodenbesitz vieler Stadtgemeinden verkauft worden. W o 
und wie die auf Stadtgebiet immer mehr zunehmende arbeitende Bevöl
kerung unterzubringen war, überließ der Staat der privaten Initiative 
der Grundbesitzer und der Bauherren; er betrachtete das umfassende Pro
blem nicht als ein staatlich-soziales, nicht als eine Aufgabe des Staates 
und beschäftigte sich deshalb auch nicht mit den dringendsten großen Zu
sammenhängen zwischen Stadtbevölkerung, Technik und Wirtschaft. Dies 
brachte notgedrungen diese Überbetonung des individuellen Handelns, das 
wohl für ländliche Verhältnisse am Platze gewesen wäre, nicht aber für 
die wachsenden Städte. Zufolge dieser Entwicklung war es den Städten 
auch unmöglich, ihren Aufgaben gerecht zu werden und die Lebensbedürf
nisse der Einzelbürger befriedigend zu stillen.

Sehr wichtig für die Entwicklung der europäischen Städte ist das
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p r e u ß i s c h e  F 1u c h t 1i n i e n g e s e t z  vom 2. Juli 187?, das sich 
durch Einfachheit, Klarheit und Schärfe der Begriffe auszeichnet. Dieses 
Gesetz stellte die bisher übliche Praxis bei der Anlage neuer Straßen, näm
lich die Enteignung von Straßenland und die Abwälzung der Wegebau
lasten auf die Anstößer, auf eine gesetzliche Grundlage. Dabei legte es 
Planung und Durchführung von Straßen in die Hand der Gemeinden. 
Der Bebauungsplan wird vom Gemeindevorstand im Einvernehmen mit 
der Gemeinde und unter Zustimmung der Ortspolizei aufgestellt. Letztere 
darf nur Einspruch erheben, wenn Rücksichten auf Verkehr, Feuersicher- 
heit, Salubrität und Gestaltung der Straße verletzt werden. Außerdem 
gab das Gesetz den Gemeinden ein weitgehendes Recht zur Enteignung 
der für Straßenzwecke gebrauchten Geländeflächen und zum Verbot des 
Bauens an unausgebauten Straßen. Weiterhin wurden die Gemeinden er
mächtigt, die Kosten neuer Straßen nach gewissen Normen auf die A n
lieger abzuwälzen.

Dieses Gesetz bezweckte nur die Festsetzung von Straßen und Bau
fluchtlinien. Nach gesetzlicher Feststellung derjenigen Flächen im Be
bauungsplan, welche für künftige Straßen und Plätze vorgesehen waren, 
durfte auf diesen nicht mehr gebaut werden. So sanktionierte man die un
selige Trennung städtebaulich zueinander gehörender Funktionen: des Be
bauungsplanes einerseits und der bisher vollständig unabhängig davon auf
gestellten Baupolizei-Verordnungen andrerseits.

Leider folgten um die Jahrhundertwende viele Staaten diesem Beispiel 
durch ähnliche gesetzliche Bestimmungen, die meistens bis heute gültig ge
blieben sind. In Frankreich wurden durch das Gesetz von 1884 nur 
Fluchtlinienpläne vorgesehen, diese aber jeder Stadt vorgeschrieben. Als 
weiteres Beispiel sei einzig das zürcherische Baugesetz erwähnt, das, ab
gesehen von einer geringfügigen Änderung im Jahre 1907, seit 1893, also 
fünfzig Jahre lang seinen Dienst getan hat. So waren auf Jahre hinaus 
diese Gesetze der Rückhalt aller behördlichen Maßnahmen auf städtebau
lichem Gebiete. Auf ihrer Grundlage bauten sich die Rechtssprechungen 
über Enteignung, Entschädigung und Anliegerbeiträge, ferner der Ausbau 
der Kommunalabgabengesetze, des Grundsteuer- und Gemeindefinanzie- 
rungswesens auf. Es bildete sich ein E n t e i g n u n g s v e r f a h r e n  für 
Grenzberichtigungen, für Zwangsaustausch oder Umlegung der Grund
stücke mit hohen Entschädigungen für den Grundbesitzer. Als Beispiel 
dieser unzugänglichen Gesetzgebung sei das U m l e g u n g s v e r f a h r e n  
erwähnt, das in verschiedenen Staaten nur mit Einverständnis aller Beteilig-
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ten möglich ist. Anders gesagt, trotz erwiesenermaßen allseitiger Verbes
serung der Grundstücke kann ein einziger Widerstrebender das ganze 
Verfahren verunmöglichen. Damit ist jedes Umlegungsverfahren auf städti
schem Boden, wie es die Praxis in Frankreich und in der Schweiz zeigt, 
beinahe ausgeschlossen.

Diese Rechtsgrundsätze, die weder für Wohndichte und Mietshöhe, noch 
für den Bodenpreis gesetzliche Beschränkungen vorsahen, haben dazu ge
führt, der Spekulation freien Lauf zu lassen. Man konnte keine Sanierun
gen und Verkehrsverbesserungen vornehmen, keine Grünflächenpolitik 
finanzieren oder über das für öffentliche Anlagen notwendige Land ver
fügen. Diese Verhältnisse führten in Verbindung mit der demographischen 
Entwicklung seit 1850 zu katastrophalen Zuständen.

D ie demogr aphi sche  E n t wi c k l u n g

Durch die Arbeitsteilung und die moderne Maschinentechnik ist seit 
1800 eine gewaltige S t e i g e r u n g  d e r  G e s a m t p r o d u k t i o n  und 
eine H e b u n g  d e r  M a s s e n w o h l f a h r t  entstanden. Die mecha
nisch-quantitativen Errungenschaften der technischen Zivilisation brachten 
eine Erleichterung des Lebens und eine Steigerung der materiellen W ohl
fahrt, die man überschlagsweise an der Vervierfachung des Reallohnes des 
englischen Arbeiters in der Zeitspanne von 1800 bis 1900 ermessen kann. 
Sie bildete die Grundlage zu einer gewaltigen Bevölkerungsvermehrung. 
Als die Entwicklung einsetzte, die zu den völkerreichen Großstädten 
führte, zeigte es sich, daß die liberale Bauordnung den Auswüchsen der 
hohen Bodenrente und der entsprechend starken Bodenausnützung nicht 
mehr gewachsen war.

Der Bevölkerungszuwachs und die neue Gewerbefreiheit ermöglichten 
schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts das Aufblühen von Werkstätten, 
Betrieben und kleinen Verkaufsläden. Die Mehrzahl konnte sich weiter- 
entwickeln; Höfe und Gärten wurden zu Hilfe genommen und mit La
gerschuppen und Werksätten überbaut. Fabriken, große Warenlager, Ge
schäfte, Läden und Warenhäuser enstanden überall in der Stadt verstreut, 
suchten Anschluß an Verkehr und Kundschaft. Ein störendes Durchein
ander, Lärm und Geruch waren die Folge, Wohnlichkeit und Ruhe waren 
dahin. Diese Entwicklung traf Staat und Städteverwaltungen vollständig 
unvorbereitet.
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Da die Gewerbetreibenden nicht mehr wie im Mittelalter in kleinen 
Handwerksbetrieben für die engere Umgebung, sondern in riesigen Fabri
ken für den Weltmarkt arbeiteten, konnten sie gute Verkehrsverhältnisse 
nicht entbehren, fanden sie aber zunächst nur in den schon vorhandenen 
Gewerbezentren. Der Arbeitnehmer zog dorthin, weil für die Verwendung 
seiner A r b e i t s k r a f t  dort die verhältnismäßig günscigste Aussicht 
winkte. Andrerseits blieb zu Zeiten von Arbeitsmangel und wirtschaft
licher Not einem Großteil der Bevölkerung nichts anderes übrig, als den 
Arbeitsmärkten zu folgen. So erwies sich bei größeren örtlichen Entfer
nungen zwischen Wohn- und Arbeitsort der Wohnungswechsel als un- 
umgehbar, und zerriß daher vielfach die Familien frühzeitig. W ie gering 
die Seßhaftigkeit war, zeigt Berlin, wo pro Jahr bis 250,000 Zuzüge, 
250,000 Fortzüge und 410,000 Umzüge gezählt wurden.

Da wo sich die größte Anzahl derartig bedrängter Arbeitnehmer fand, 
die in Not und Elend nach Erwerbsmöglichkeiten suchten, ließen sich wie
derum Industrien nieder. Die Städte bildeten die Sammelpunkte dieser 
B i n n e n s i e d  i ung .  Als Folge dieser Zuwanderung verlagerte sich die 
Bevölkerung vom Land in die Stadt und führte zu dieser ungeheuren Zu- 
sammenballung der Bevölkerung, besonders in den Gebieten der Schwer
industrie. Die Einwohnerschaft der Städte Mitteleuropas in der Zeitspanne 
vom 12. Jahrhundert bis 1850 stieg auf etwa 22 Millionen, in den nächsten 
70 Jahren aber auf 45 Millionen. In dieser kurzen Zeit mußte an städti
schem Volumen etwa ebensoviel geschaffen werden wie während 700 
Jahren vorher. In Paris allein ist zum Beispiel vom Jahre 1800 bis 1900 die 
Einwohnerzahl beinahe auf das Sechsfache gestiegen. Da nirgends dem 
Wachstum der Großstädte Schranken geboten wurde, konnten insgesamt 
30 z<u Millionenstädten heranwachsen.

Der Wohnbedarf fand aber nirgends vom sozialen Standpunkt aus eine 
Lösung. Keine einzige Großstadt der Neuzeit kann in dieser Hinsicht als 
Vorbild dienen. Überall finden sich unwürdige Zustände: S l u m s  in
England, B l i g h t e a d  a r e a s  in Nordamerika, T a u  d is  in Frank
reich, T u g u r i  in Italien (deutsch Armeleute- oder Elendsviertel). Chaos 
und Vermassung bilden das Kennzeichen des 19. Jahrhunderts. Sie führ
ten zu riesigen Industrierevieren und verurteilten Millionen von Stadt
bewohnern zu einem unwürdigen Dasein, in dem sie sich weder als Men
schen noch als Bürger entfalten konnten. Die übervölkerten und über
mäßig dicht bebauten Städte wurden die Zentren von Verbitterung und 
von politischer Radikalisierung der Arbeiterbevölkerung.
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Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß Wohnungselend und 
sittliche Verwahrlosung ( White-Chapel), Baudichte und Infektionskrank' 
heiten (Tuberkulose, Choleraepidemien des Mittelalters) stets miteinander 
in Zusammenhang stehen. Sind doch Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose 
und Infektionskrankheiten, wie auf Grund von Statistiken mehrfach be
wiesen worden ist, proportional zur Wohndichte. Die Sozialpolitiker füh
ren die meisten sozialen Übel auf das Wohnungselend zurück; die schlech
ten Wohnverhältnisse der Großstädte haben Hunderttausende dem körper
lichen und sittlichen Verfall entgegengeführt. Noch in den Jahren 1928 
bis 1932 ist für Rußland eine Wohnfläche von fünf bis sechs Quadrat
meter je Einwohner ermittelt worden, was für große Teile der Stadtbevöl- 
kerung eine Überschreitung der hygienisch zulässigen Wohndichte bedeutet. 
Vollständigkeitshalber sei bemerkt, daß diese Angaben nur die Bodenfläche 
der Wohnräume als Wohnfläche bezeichnen, ausschließlich Küche, Bade- 
raum und Gang.

Die Unterbringung der städtischen Bevölkerung ist zu einem weit über 
die Stadtplanung und Siedlungspolitik hinausgehenden Problem geworden, 
das die Städte in ihrem Bestände zu bedrohen scheint. Die Verantwortung 
für die ungesunden Erscheinungen tragen — wie wir gesehen haben — nicht 
allein die Bevölkerungsvermehrung und die unsozialen Formen der indu
striellen Betriebsorganisation, sondern in gleichem Maße die gesetzlichen 
Maßnahmen. Man kann nicht genügend wiederholen, daß jene Verhält
nisse nur zum Teil in einer den Bevölkerungszuwachs nicht deckenden 
Wohnungsbautätigkeit wurzeln, sondern vor allem in der A rt der Boden- 
ausnützung und Bebauung. Letzten Endes sind daher alle Mißstände auf 
die mißbräuchliche Anwendung des technischen Fortschrittes, im Sinne 
des materialistischen Zeitgeistes des 19. Jahrhunderts zurückzuführen.

2. Die Auswirkung 
der die Siedlungspolitik bestimmenden Faktoren

F re ie  W ir ts c h a f t  und  St aa t  als T r ä g e r i n  der  Baupol i t i k

Da den Arbeitern und Angestellten in den Städten das Kapital und 
der Kredit zum Erwerb eigener, ihren individuellen Bedürfnissen ange- 
paßter Heime fehlte, konnte sowohl der Bau als die Vermietung von Ar- 
beiterwohnungen zu einem Erwerbszweig werden. Aus der ökonomischen
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Wirtschaftsordnung des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich der Typus 
des für eigene Rechnung tätigen B a u u n t e r n e h m e r s .  Dieser baute 
nicht im Auftrag der Volkswirtschaft oder der Industrie, sondern er schuf 
Wohnungen im spekulativen Aufträge eines Kapitalbesitzers als freie Ob- 
jekte der privatwirtschaftlichen Produktion. Ferner ist der Stand des H auS' 
B e s i t z e r s  entstanden, der vom Überschuß der erzielten Wohnungsmie- 
ten über die schuldenden Hypothekarzinsen und der übrigen laufenden 
Unkosten lebt. Dabei ist der Hausbesitzer häufig nur Scheinbesitzer, währ 
renddem er in Wirklichkeit der Hausverwalter der Hypothekengläubiger 
ist.

So sind sowohl große wie kleine Städte durch Anhäufung von hohen 
und niedrigen Häusern entstanden, deren Bau der Initiative privater Un
ternehmer entsprang. Die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen 
durch die freie Privatwirtschaft zeigte dabei immer offenkundigere Män
gel. Der Gewinn der Hausbesitzer stieg um so mehr, je höhere Gebäude 
errichtet werden durften und je mehr Baufront aus dem Gelände heraus
geschnitten wurde. Massenzeilen wuchsen aus dem Boden, jeder Keller und 
Dachboden, jeder Hofwinkel ist ausgenützt worden. Im allgemeinen ent
sprachen die als Marktware erzeugten Wohnungen auch in rationeller 
Hinsicht keineswegs den Bedürfnissen der Mieter. Es wurde auf den 
Schein hin gebaut. Man glaubte allgemein, mit breiten, geraden Straßen 
den Forderungen der Allgemeinheit nach Hygiene, Licht, Luft und Ver- 
kchrsfreiheit gerecht zu werden. Die gleichmäßig hohen Häuserreihen 
der neuerbauten Straßen, die von vorn den Eindruck gesunder W ohnun
gen machten, verbargen jedoch hinter ihren Fassaden minderwertige Hof- 
Wohnungen. An breiten Prunkstraßen lagen oft Massenmiethäuser mit 
engen, dumpfigen Höfen und schlecht belichteten Hinterhäusern. W äh
rend dann die meisten dieser breiten Straßen verkehrsarm blieben, war 
dort, wo sich der Verkehr naturgemäß zusammendrängte, an den alten 
Landstraßen, die notwendige Verbreiterung durch bereits vorhandene Be
bauung gehindert. Deshalb sollte auch der städtische Verkehr bald vor un
lösbaren Problemen stehen.

Durch ihre große Kapitalkraft bekamen die Hausbesitzer einen vermehr
ten Einfluß auf die Presse, also indirekt auf die öffentliche Meinung, auf 
Parlamente und Regierungen, und Boden-, Bau-, Erschließungs-, Ver
kehrs- und Kreditpolitik fielen in ihrem Sinn aus. So erklären sich die 
hohen Gewinne, die von Regierungen und Stadtverwaltungen nicht nur 
geduldet, sondern sogar unterstützt wurden. Das in Preußen herrschende
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K o m m u n a l r e c h t  zum Beispiel bestimmte, daß die Hälfte der Stadt' 
verordneten Hauseigentümer sein müßten. Dadurch räumte es den an 
einer Steigerung der Boden' und Wohnungspreise interessierten Grund' 
und Hausbesitzern einen Einfluß ein, der im 18. Jahrhundert Berechtigung 
hatte, als nahezu jeder Bürger sein eigenes Häuschen bewohnte, der aber 
sinnlos und hinderlich werden mußte, als Häuser und Boden zur W are 
und zum Spekulationsobjekt geworden waren.

Statt durch zweckmäßige Gesetzgebung diese baupolitische Entwicklung 
einzudämmen, waren die meisten europäischen Staaten, durch die herr- 
sehende Klasse geführt, selber an den erwähnten Zuständen mitbeteiligt, 
indem sie durch Steuern ihren Teil daran verdienten. So wurden bis 1918 
m Österreich durch hohe H a u s z i n s s t e u e r n  die Mieten um mehr 
als 40 Prozent gesteigert. In Nordamerika empfand man eine Besteuerung 
allein nach dem Ertragswert geradezu als eine Prämie auf schlechte Be- 
Wirtschaft des Bodens, das heißt also produktionshemmend. So wurden 
in den U. S. A. die G r u n d s t e u e r n  für Bauland sehr hoch angesetzt, 
meist 2,5 bis 2,7 Prozent. Demzufolge war es nur dann vorteilhaft, den 
Boden der Bebauung zu entziehen, wenn mit einer Verdoppelung seines 
Wertes innerhalb sieben Jahren gerechnet werden konnte.

Durch v e r f r ü h t e  B e b a u u n g s p l ä n e  verschafften sich vieler' 
orts die Gemeinden die Handhabe, das Gelände als Bauland bewerten und 
besteuern zu können. Ein schlimmerer baupolitischer Fehler als die Be
steuerung solcher großen, ertraglosen Flächen, besonders des noch billigen 
Vorortsbodens, war nicht denkbar. Denn diese verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen verwandeln, wenn z. B. Jahrzehnte bis zur Erschließung und 
Bebauung des Geländes verstreichen, den vorhandenen landwirtschaftlichen 
Boden nicht in Bauland, sondern in Spekulationsgelände. In Berlin ist 
durch ähnliche Maßnahmen der größte Teil des der viergeschossigen und 
niedrigeren Bauweise zugewiesenen Baulandes mit einer schweren, finan
ziellen Bürde für die zukünftige Bebauung belastet worden. Die hohen 
Bodenpreise, zu teure Straßen und aufgelaufene Zinsen machten es vie
lerorts den minderbemittelten Volkskreisen beinahe unmöglich, Einfami
lienhäuser zu bauen.

Durch die erwähnten Steuern floß ein großer Teil der Bodenrente in
direkt dem Staate zu. Brachte doch nach Dr. Mendelson (Aachen) der 
Haus- und Grundbesitz in 84 größeren deutschen Städten 170 Millionen 
Steuern oder 28,8 Prozent des Gesamtsteuerertrages auf; nach Diefke trug 
der Grundbesitz sogar 40 Prozent aller kommunalen Leistungen. Durch
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verfrühte und planlose Besteuerung zukünftigen Baulandes, durch Haus- 
Zinssteuer und Handwechselsteuer wurde der Bodenpreis erhöht, was wie
derum die Grundrente um ein Bedeutendes steigerte. Eindeutig war diese 
Steuerpolitik in Deutschland anfangs der 20er Jahre, als die Inflation die 
alten Vermögensbestände vernichtet hatte und es zu einer Hypotheken
aufwertung auf 25 Prozent kam, was den Hausbesitz von 75 Prozent sei
ner bisherigen hypothekarischen Verschuldung befreite. Dies führte nicht 
zu einer Ermäßigung der Mietzinse, sondern der auf die Verzinsung des 
ausfallenden Hypothekenanteils entfallende Mietsteil wurde in Form einer 
Steuer, der Hauszinssteuer, durch den Staat erfaßt.

D er E i n f l u ß  der  Baupol i t i k  auf  M ie te  und  Bodenpr e i s

Die Miete auf dem freien Wohnungsmarkt setzt sich aus den Erstel
lungskosten und der Verwendbarkeit des Bauobjektes zusammen. Die letz
tere ist je nach Stadtlage verschieden. Da Geschäftshäuser und Läden, bei 
annähernd gleichen relativen Baukosten, die höchsten Mieten pro Volu
meneinheiten zahlen, ist die V  e r k e h r s 1 a g e des Bauobjektes der we
sentlichste wertbestimmende Faktor dieses Mietzuschlags. Dieser Mietanteil 
hängt von der Verwendbarkeit des Bauobjektes ab, das heißt von der W il
ligkeit oder Fähigkeit des Mieters, für dessen Ausnutzung zu zahlen. Jede 
Einheit Mietsraum oder jeder Kubikmeter Bauvolumen erhält somit eine 
Miete, die außer Steuern, Unterhalt, Verzinsung und Tilgung der Bau
kosten und ähnlichen Ausgaben auch noch einen durch die Zahlwilligkeit 
des Mieters bestimmten Zuschlag umfaßt, der als r e l a t i v e  B o d e n 
r e n t e  bezeichnet wird.

Durch den allgemeinen Wohnungsmangel stieg die relative Bodenrente 
derart, daß der Stadtbewohner durchschnittlich den vierten bis dritten 
Teil seines Lohnes für den Mietzins aufwenden mußte. Dabei war der 
Vorrat an Leerwohnungen weiter unter zwei bis drei Prozent gesunken. 
Eine solche Lage des Wohnungsmarktes trieb die Grundrente, diese mit 
dem erzielbaren Mietsertrag aufs engste verknüpfte Erscheinung, in die 
Höhe und die Bodenpreise folgten automatisch. Das später neu aufgebaute 
Realkreditsystem machte diese Verhältnisse zum Dauerzustand.

W aren dann die hohen Bodenpreise erreicht und sank der Mietzins, so 
rentierten die Mietshäuser nicht mehr. Ließ aber die Konjunktur keine 
sichere Rendite erwarten, so schränkte das Privatunternehmertum den
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Wohnungsbau ein, und der Wohnungsbedarf wurde, auch wenn ein drin' 
gender Bedarf an Wohnungen vorhanden war, durch die Privatwirtschaft 
nicht mehr genügend gedeckt. Der Prozentsatz der Leerwohnungen sank 
auf ein Prozent, ein halbes Prozent und darunter. Da nicht gebaut wurde, 
stieg der Wohnungsmangel und trieb automatisch die Mietzinse wieder in 
die Höhe. So begegnete jede Steigerung des L e e r w o h n u n g s v o r -  
r a t e s  auf vier Prozent und mehr dem energischen Widerstand von Sei
ten der Haus- und Baulandbesitzer. Durch wirtschaftliche und baupoli- 
tische Maßnahmen sorgten sie dafür, daß der Prozentsatz von zwei bis 
drei Prozent Leerwohnungen nicht überschritten wurde, damit die einmal 
erreichten hohen Mietzinse bestehen blieben, Dabei hat ein verringerter 
Leerwohnungsvorrat von ein bis anderthalb Prozent noch keine allzu große 
volkshygienischen Nachteile, sinkt aber dieser Vorrat in nur einer einzigen 
Wohnungskategorie unter ein halbes Prozent, so sind verschärfte W oh
nungsnot und Wohnungselend die unmittelbare Folge.

Im gleichen Sinne hat bisher die Erschließung von Baugebieten durch 
öffentliche Verkehrsmittel immer eine mehr oder weniger erhebliche Bo- 
denpreissteigerung und infolgedessen eine Mietpreissteigerung bewirkt, so 
daß sich die Vorteile der vorhandenen Verkehrsverbindungen zum großen 
Teil wieder aufheben. Dadurch wurden besonders die städtebaulichen Be
mühungen um eine aufgelockerte Stadtgestaltung durchkreuzt. Dies zeigt 
Z .B .  die Siedlungsentwicklung, von Hannover mit ihren günstigen Ver- 
kehrsgegebenheiten, wo die Bodenpreise im Einflußgebiet der Straßenbah
nen gleichzeitig mit deren Errichtung automatisch in die Höhe gingen. 
Auch in Berlin hat die Erschließung einer Unmenge von billigen Bau
geländes durch die Stadtbahn, die mit sehr niedrigen Tarifen arbeitete, 
keine Verbilligung der Wohnungsmieten hervorgebracht. Die Bodenspe
kulation, in Verbindung mit den hohen Straßenausbaukosten unzweck
mäßiger Bebauungspläne hatte augenblicklich die Bodenpreise in die Höhe 
getrieben und das ersparte Fahrgeld mußte für höhere Mieten wieder ge
opfert werden. Nach diesen Erfahrungen fließen somit Zuschüsse für die 
Erschließung neuen Baulandes nicht dem Mieter, sondern dem Boden
besitzer zu; die Mieten behalten ihren hohen Stand.

Zu hohe Mieten zwingen zur Überfüllung von Wohnungen, wobei auch 
auf die bescheidensten Ansprüche verzichtet wird. Wohnungsnot und 
Wohnungselend stehen somit in direktem Zusammenhang mit Spekulation 
in Bodenpreisen und Preistreiberei bei Mietzinsen. Auch in der Schweiz, 
die anfänglich den Verlauf dieser Entwicklung nicht kannte, mußte um
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1930 der Stadtbewohner im Durchschnitt ein Viertel bis ein Drittel des. 
Einkommens für die Miete aufwenden. Dagegen wurden in Wien in den 
ersten Nachkriegsjahren, als die Mieterschutzgesetzgebung für Altwoh- 
nungen lediglich die Deckung der Unterhalts- und Verwaltungskosten der 
bestehenden Wohnbauten bezweckte, jedoch den Hauseigentümern keine 
Verzinsung der darin angelegten Kapitalien zugestand, die Mieten so nie
drig gehalten, daß nur etwa zwei Prozent des Lohnes eines Arbeiters für 
die Wohnung aufzuwenden waren.

Ein bestimmter Teil des Einkommens, etwa ein Fünftel, kann als höchste 
Grenze des Aufwandes für die Wohnung betrachtet werden. Der bei 
einem Wohnungsaufwand von 20 Prozent und mehr des Gesamteinkom
mens verbleibende Rest an Lohn ist für Nahrung, Kleidung und Kinder- 
erziehung nicht mehr genügend. Die unmittelbare Folge ist Ehelosigkeit 
und eine generelle Abkehr vom Kind. Bei übersetzten Auslagen für die 
W ohnung ist hauptsächlich der ärmere Teil der Bevölkerung benachteiligt. 
Mit W o h n u n g s a u f w a n d  ist Wohnungsmiete und Fahrpreis bis zur 
Arbeitsstelle gemeint. Da man in der Großstadt für Verkehrsausgaben 
durchschnittlich drei bis vier Prozent des Lohnes rechnet, sollte also die 
Miete nicht mehr als 16—17 Prozent des jährlichen Einkommens aus- 
machen. Um die Mieten für die minderbemittelte Bevölkerung tragbar zu 
gestalten, wird aber nur mit einem Prozentsatz von sechs bis acht Prozent 
des Einkommens zu rechnen sein. So wurden in Rußland 1921 die Mieten 
für Wohnhäuser in öffentlichem Besitz gesetzlich festgelegt, wonach bei 
Einhaltung des hygienisch zulässigen Minimums an Wohnfläche, der A n
teil der Wohnungsmiete am Arbeitseinkommen einer Familie höchstens. 
15 Prozent betragen sollte. Dänemark, wo eine Arbeiterfamilie im allge
meinen eine Miete von etwa 16 Prozent des Einkommens zahlen muß, 
zeigt noch eine sozial gesunde Wohnpolitik.

Im privatwirtschaftlichen Verkehr nimmt der Bodenpreis die Höhe an, 
welche der Ausnützungsmöglichkeit des Grundstückes entspricht; er ist 
nichts anderes als das Kapital der Grundrente. Die B o d e n r e n t e  oder 
G r u n d r e n t e ,  auf den Quadratmeter Grundfläche bezogen, ist wieder
um die Summe der relativen Bodenrenten, die auf diese Fläche entfallen. 
Die Grundrente ergibt sich also aus der Anzahl Mietsraum-Einheiten, die 
auf den Quadratmeter Boden treffen; sie ist ein Produkt der Höhe der 
einzelnen relativen Bodenrenten und der baulichen Ausnützbarkeit des 
Bodens — der Baudichte. Und da die relative Bodenrente eine mit dem 
erzielbaren Mietsertrag aufs engste verknüpfte Erscheinung ist, so sind
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Miete pro Wohnungseinheit und Baudichte die wertbestimmenden Fakto
ren für die Berechnung des Bodenpreises. Die gleichen Faktoren sind so
wohl für die Höhe der Bodenrente als auch für den Bodenpreis bestim
mend. Man erkennt diese Zusammenhänge am besten, wenn man auf dem 
Stadtpian die Punkte, die gleichen Bodenpreis aufweisen, durch einen 
Linienzug miteinander verbindet.

W enn auch die Miete pro Einheit Wohnfläche und Baudichte zusam- 
mengenommen den Bodenpreis bestimmt, so sind diese doch zwei vonein
ander unabhängige Größen. Durch die f r e i e  B o d e n w i r t s c h a f t  ist 
der Bodenpreis nie begrenzt oder festgelegt worden, daher ist die Ursache 
für billigere Wohnungsmieten nicht in der starken baulichen Ausnützung 
der Grundstücke zu suchen. Umgekehrt tritt keine Verbilligung der Woh- 
nungsmiete ein, wenn eine geringere Ausnützung der Grundstücke vor- 
geschrieben wird. Denn dadurch wird nur der nominelle Bodenpreis ver
ringert, währenddem sich der relative Bodenpreis, der auf die Wohnungs
einheit bezogen wird, gleich bleibt und die Belastung der Wohnungsmiete 
durch die entsprechende relative Bodenrente nicht verhindert wird. W enn 
Wohnungselend und Wohnungsnot trotz aller Bauvorschriften und Be
bauungspläne nicht beseitigt werden konnten, so geht daraus nur hervor, 
daß das Übel auf anderen Grundlagen beruht als die versuchten Gegen
mittel annehmen. Eine dauernde Herabsetzung des Wohnungsaufwandes 
kann nur durch eine Herabsetzung der relativen Bodenrente erfolgen.

D ie g ro ß en  Baud i ch t en  als Folge der f r e i en Wi r t s c h a f t

Indem durch Bebauungspläne und weit ins Land vorgetriebene Ver- 
kehrsanlagen Gelände baureif gemacht wird, wird nicht nur das Bedürfnis 
des Wohnungsmarktes befriedigt. Die Umwandlung in Bauland und neue 
Verkehrsgelegenheiten bewirken einen W e r t z u w a c h s  bei Grund und 
Boden. Die Festsetzung eines Bebauungsplanes für ein Gelände hat für 
den Bodenbesitzer neben der verwaltungsrechtlichen auch eine finanzielle 
Bedeutung. Privatwirtschaftlich ist sie einer grundlegenden Melioration zu 
vergleichen, die eine viel ertragreichere Nutzung ermöglicht und ohne jede 
Arbeitsleistung seitens des Bodenbesitzers erfolgt.

Das folgende Beispiel kann als allgemeingültig angesehen werden. Als 
Acker oder Gemüseland stellte sich der Bodenwert in Deutschland auf 
20, höchstens 50 Pf. für den Quadratmeter. Demgegenüber konnte der
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Besitzer bei seiner Umwandlung in Bauland, und zwar in Roh-Bauland 
ohne Straßen und Leitungen, ganz andere Preise erzielen, mindestens 
2—4 Mk. für den Quadratmeter, oft aber sehr viel mehr. Er konnte jeden
falls mit einer sehr bedeutenden Bereicherung rechnen. W enn solches in 
den Außenbezirken der Stadt liegende Ackerland irgendeines Bauern oder 
eines Spekulaten als Folge der städtischen Bautätigkeit auf das Vielfache 
des landwirtschaftlichen Ertragswertes steigt, so ist dieser Wertzuwachs 
nicht ein Verdienst des einzelnen Bodenbesitzers, sondern es ist das Er
gebnis der Leistungen aller, die in der Gemeinde wohnen und arbeiten.

Tatsache ist jedenfalls bisher noch immer, daß die Feststellung des Be
bauungsplanes gewissermaßen einen Scheck auf einen hohen Gewinn dar- 
stellt. Dabei läßt sich durch eine stärkere A u s n u t z u n g  d e r  G r u n d -  

' s t ü c k e ,  durch dichte und hohe Bebauung mit hohen Mieten eine ent
sprechend hohe Bodenrente erzielen. Je höher die Baudichte, umso größer 
ist der unverdiente Wertzuwachs und der Erlös aus dem Gundstück. Es 
ist daher vollkommen einleuchtend, daß der einzelne Grundbesitzer in 
hohem Maße an der starken Ausnutzung seines Grundstückes interessiert 
ist. So pflegt die zulässige Überbauung des Baulandes in städtischen Ver
hältnissen fast niemals unterschritten zu werden. Diese intensive Aus
nutzung des Bodens wird im allgemeinen von den in den Städten gelten
den Bauvorschriften begünstigt. W ie hoch sie sein kann, zeigen die bau
polizeilichen Bestimmungen von Berlin aus dem Jahre 1925, die eine durch
schnittliche Bevölkerungsdichte von 1200 Einw./ha bei fünfgeschossiger 
Bauweise, 800 Einw./ha bei vier Geschossen und 450 Einw./ha bei drei 
Geschossen ermöglichten. In Warschau, wo im Stadtinnem auf 1400 ha 
ungefähr 770 000 Menschen wohnten, betrug die Wohndichte in man
chen Häuserblocks, bei 65 Prozent verbauter Grundfläche, bis zu 2000 
Einw./ha. Auf die gesamte bebaute Fläche berechnet, wohnten vor 1940 
in London 152, in Hamburg 316, in Paris und Berlin 370 und in Neu
kölln sogar 572 Einwohner pro ha, während die Bevölkerungsdichte für 
weiträumige Gartenstadtsiedlungen im Mittel 100—115 Einw./ha beträgt.

Das Streben nach stärkerer Ausnützung des Baugeländes, nach großen 
Baudichten, lag aber lediglich im Interesse einzelner weniger Grund
besitzer oder der Bodenbesitzer einer bestimmten Bauzone, nicht aber im 
Interesse des allgemeinen Grundbesitzes. Die Gesamtheit der Bodenbesitzer 
hatte von einer starken baulichen Ausnützung von Grund und Boden und 
ihrem übermäßigen Ansteigen der Bevölkerungsdichte keinen besonderen 
Nutzen. Die S u m m e  a l l e r  M i e t e n ,  die die Wohnungen einer Stadt
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abwerfen, hängt nämlich nicht von der Ausnützung der Grundstücke, 
sondern von der Anzahl der zahlenden Mieter ab. Diese Summe bleibt 
sich infolgedessen für die Gesamtheit der Grundbesitzer, auch bei ver
schiedener baulicher Ausnützung gleich. W eiter ist zu berücksichtigen, 
daß die reinen Baukosten für den Quadratmeter Wohnfläche oder den 
Kubikmeter Wohnraum sowohl im Eigenheim als auch im mehrstöckigen 
Zinshaus praktisch gleich hoch sind, eine Erfahrung, die hauptsächlich 
durch Serini allgemein bekannt geworden ist. Er zeigte, daß, falls die 
Vorteile des Einfamilienhauses voll ausgenützt werden, die reinen Bau
kosten eines Reihenhauses in Flachbauweise 5 Prozent niedriger sind als 
die der Stockwerkswohnung bei viergeschossiger Bauart.

So wird sowohl bei Gartensiedlungen als bei Mietskasernen — da die 
Summe aller Mieten konstant bleibt — die Summe aller Bodenrenten bei 
einem Unterschied von wenigen Prozenten praktisch auch gleich bleiben. 
Bei einer Gartenstadt verteilen sich die Bodenrenten nur auf eine größere 
Anzahl Quadratmeter Bodenfläche. Der landwitschaftliche Mehrwert die
ser größeren Bodenfläche ist aber im Verhältnis zu der Gesamtsumme so 
gering, daß er diese nicht maßgebend ändern kann. Die Zahlungsfähigkeit 
und die Anzahl der Bewohner, nicht die Baudichte, sind für die Höhe der 
Summe aller Bodenrenten maßgebend. Eine Rücksichtnahme auf hohe 
Bodenrenten dürfte also gerechterweise das Bedürfnis der Allgemeinheit 
auf weiträumige Siedlungsbauweise nicht beeinflussen. W enn die inter
essierten Bodenbesitzer sich für eine starke Ausnützung von Grund und 
Boden einsetzten, so vertraten sie lediglich ihren persönlichen Nutzen, 
nicht aber den Nutzen des gesamten Grundbesitzes. Mit Recht ist deshalb 
hinter der viel kritisierten und moralisch für verwerflich gehaltenen hohen 
Rentabilität der Mietskasernen nur gemeinschaftsfeindlicher Eigennutz 
und materieller Vorteil einiger weniger gewittert worden.

W enn bei der Besiedlung von Rohland nur der landwirtschaftliche 
W ert, die Erschließungskosten und eine gerechte Bodenrente für den 
Bodenpreis bestimmend sind, so wird dieser eine angemessene, vernünftige 
Grenze nicht überschreiten. Bleibt aber der Bodenpreis niedrig, so sind die 
wirtschaftlichen Vorteile des Flach- oder Hochbaues auch für den einzel
nen Bodenbesitzer gleichzustellen. In diesem Falle hat, für das gleiche 
Bauvolumen, die durch große Baudichte und hohe Geschoßzahl zu er
zielende Ersparnis an Grundstückgröße und infolgedessen am relativen 
Bodenpreis keinen wesentlichen Einfluß auf den Gesamtwert der W oh
nung. Der größte und wichtigste Anteil bei den Herstellungskosten städti
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scher Wohnung entfällt bei gesunder Bodenpolitik auf den Hausbau.
Bei einer Baudichte von 30 Einzelhäusern pro ha, in ländlichen Be- 

zirken sogar bei nur 20, kostete 1933 in England ein vierräumiges Haus, 
bestehend aus drei Schlafräumen, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und 
Wasserklosett, annähernd 300 Pfund. Hierzu kamen noch 50 bis 60 Pfund 
für das Baugrundstück, für Straßenbau und Kanalisation. Ein relativer 
Bodenpreis, der wie hier, einschließlich Straßenbaukosten 14—17 % aus- 
macht, ist sozial noch tragbar. Es wird bei einer Stadterweiterung mit ge
sunden bodenpolitischen Zuständen für den Rohlandpreis das Zwei- bis 
Vierfache des landwirtschaftlichen Bodenwertes zu rechnen sein. Die Ge- 
samtkosten der städtischen Wohnung verteilen sich dann wie folgt: 90 % 
für Hausbaukosten, 6,5 % für Straßenkosten einschließlich Leitungen und 
Kanalisation und 3,5 % für den Aufwand für Grund und Boden. Dieser 
relative Bodenpreis von 3,5 % der Gesamtkosten kann bei einer gesunden 
Baudichte sowohl für Flach- als auch für Hochbau gültig sein, wobei nie
mand, weder der Bodenbesitzer noch der zukünftige Mieter, geschädigt 
wird.

So ist in den Ländern, wo das überspannte individuelle Recht des 
Grundbesitzers nicht durch eine unzulängliche Gesetzgebung geschützt 
wurde, die Gartensiedlung mit ihrer niedrigen Baudichte auch größten
teils verwirktlicht worden: In England, in Amerika und den skandinavi
schen Ländern. Eine Bestätigung hierzu bietet die B e h a u s u n g s z i f -  
f e r ,  die die durchschnittliche Anzahl Bewohner pro Haus angibt. Sie 
zeigt an, welche Hausform in einer Stadt vorherrscht. Sie war vor 1940 
für Manchester, Birmingham und Philadelphia 5, London 8, Chicago 9, 
Zürich 16, München 37, Paris und Hamburg 38, Budapest über 40, Wien 
50, Berlin 75.

D ie Baupol i t i k  im Ra h me n  des Wi r t s cha f t s s ys t ems

Die Bodenpreise stiegen ins Maßlose, so daß in den Großstädten zur 
Norm geworden ist, daß Bauland abzüglich der Straßenkosten das Hun
dertfache und mehr des landwirtschaftlichen Bodenwertes ausmacht. Je 
teurer aber der Grund und Boden ist, desto mehr wird der Wohnungs- 
aufwand durch den Bodenpreis beeinflußt. Bei einer 15fachen Erhöhung 
des landwirtschaftlichen Bodenwertes macht die relative Bodenrente schon 
ein Drittel der gesamten Miete aus. In Erwartung der dadurch zu erzie
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lenden großen Gewinne bemächtigte sich die Bodenspekulation des Bau
landes. Es wurde zum Objekt einer Wertspekulation, die ohne produktive 
Arbeit, lediglich fußend auf Wertbewegung und Preisänderung einen 
Geldgewinn bezweckt, dessen weitere Folge die Mietsteigerung ist.

Bei Altstadtgebäuden, wo die Baukosten schon längst verzinst und ab- 
gezahlt sind, bildet die relative Bodenrente, zuzüglich des minimen Unter
halts und der Steuern, die Gesamtheit der Mieten. Neben diesem extremen 
Fall ist aber für die Bodenrente durchschnittlich mit einem Mietpreisanteil 
von einem Drittel bis zur Hälfte zu rechnen. Ein großer Teil der erzielten 
Mietzinse wird also für ein Kapital bezahlt, das lediglich aus einer Preis
änderung ohne produktive Arbeitsleistung entstanden ist. Der Genuß 
dieses u n v e r d i e n t e n  W e r t z u w a c h s e s  durch den Bodenbesitzer 
wird ein unredlicher und die Bodenrente eine Wucherrente, sobald sie auf 
Kosten der bestmöglichen Befriedigung der Lebensbedürfnisse der Ein
wohnerschaft entsteht.

Aus «Können die in den heutigen großstädtischen Wohnverhältnissen 
liegenden Mängel und Schäden behoben werden?» von A. W eiß aus dem 
Jahre 1912 entnehmen wir: «Vergleichen wir die bei den Mietkasernen 
durch die Mieten realisierten Bodenwerte mit dem landwirtschaftlichen 
Nutzungswert dieser Flächen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, daß 
bei normalen Wohnungen im Durchschnitt ein Drittel der Mieterträge in 
die Taschen der Spekulation fließt.

W ürde diese Belastung nicht vorhanden sein, dann würde sich das 
Wohnen in einwandfreien Einzelhäusern, auch in Berlin, gleichfalls noch 
mit ein Drittel geringeren Mieten als sic jetzt für die in jeder Hinsicht 
zu beanstandenden Mietkasernen gefordert werden, durchführen lassen.

Berücksichtigt man weiter die Mietteile, di e. . .  auf dem sonstigen Lebens
unterhalt liegen, dann ergibt sich bei normalen Einkommen und W oh
nungen insgesamt ein Spekulationstribut von durchschnittlich mindestens 
einem Achtel des Gesamteinkommens. Nimmt man an, daß diese Schätzun
gen auch nur bei einem Dri t tel . . .  der Bevölkerung erreicht werden — diese 
Zahl wird wohl mindestens erreicht — dann ergibt sich immerhin noch ein 
jährlicher Gesamttribut, der an die Spekulation entrichtet werden muß, 
von mindestens 600 Millionen Mark, das sind für den Kopf der in Frage 
kommenden Bevölkerung über 35 Mark.»

Nach den Erhebungen des Statistischen Amtes von Zürich ist der Boden
wert dieser Stadt im Zeitraum von 1916 bis 1936 um 500 Millionen ge
wachsen. Werden die verschiedenen wertvermehrenden Faktoren berück
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sichtigt, so bleibt eine effektive Grundwertvermehrung von etwa 300 Mil
lionen Franken. W enn wir überschlagsweise die Bevölkerung der Stadt 
mit 300 000 Einwohnern annehmen, so macht der Wertzuwachs des 
Bodens auf den einzelnen Bewohner 1000 Fr. aus, eine Summe, für deren 
Verzinsung 30—40 Fr. jährlich aufzubringen sind, was die Richtigkeit der 
Annahmen von A. W eiß bestätigt.

Durch das bestehende Wirtschaftssystem und seine Rechtsgrundsätze 
ist dieser von der Allgemeinheit aufgebrachte und durch Steuern immer 
weiter vermehrte Wertzuwachs und dessen Rente einzelnen wenigen, den 
zufälligen Besitzern der beeinflußten Grundstücke und deren Hypotheken
gläubigern zugeführt worden. Das naturgegebene Recht, das der Mensch 
auf Grund und Boden hat, das heißt, die Notwendigkeit, in dem sich 
jeder Stadtbewohner befindet, einen Arbeitsplatz und ein Dach über dem 
Kopf zu haben, wurde durch eine rücksichtslose, kapitalkräftige Bevölke- 
rungsklasse ausgenützt, die ein w i r t s c h a f t l i c h e s  A u s b e u t u n g s -  
s y s t e m  entwickelte, das sich würdig neben den Feudalismus und den 
Absolutismus reiht.

Aus der friderizianischen Zeit stammt die Gesetzgebung über Änderung 
der Immobiliarkreditverfassung von 1748—51. Sic legte durch das Auf- 
hören der bis dahin üblichen Tilgungshypotheken die Voraussetzung zur 
dauernden Hypothekarverschuldung der Grundstücke fest. Auf diesen 
Grundlagen baute sich mit der Zeit das kunstvolle Realkreditgebäude auf. 
Durch Einführung des Grundbuchsystems wurden die einmal erreichten 
Rechte der Besitzer der Grundrenten festgelegt und staatlich gesichert. 
Es begünstigte vor allem den Zwischenhandel mit Boden und verlieh dem 
Boden den Charakter einer Handelsware. Durch die weitgehende Unter
stützung einer unsozialen Gesetzgebung, in Verbindung mit entsprechen
der Boden-, Bau-, Erschließungs- und Kreditpolitik, ermöglichte es die 
liberale Wirtschaftsstruktur jedem Kapitalbesitzer durch Realkeditver- 
pflichtungen, Hypotheken, Banken und Aktien an diesem Gewinn teilzu- 
nehmen. Nicht ohne Grund ist das auf den Mietzinsen aufgebaute Hypo- 
thekarkreditsystem die sicherste Grundlage des kapitalistischen Wirtschafts
systems geworden.

Die kleine Minderheit der Eigentümer von Häusern und städtischem 
Boden sowie die Hypothekargläubiger und Grundstückspekulanten wider- 
setzte sich dann jeder Änderung der bestehenden Zustände. Es wurde alles 
aufgeboten, um jede, auch die natürlichste Veränderung an diesen einmal 
festgesetzten Linien zu verunmöglichen. Die herrschende Klasse kümmerte
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■sich dabei wenig darum, wie man alte und bewährte Wohn- und Arbeits- 
formen erhalten und entwickeln sowie neue erdenken und planen könnte, 
um gesunde Städte zu schaffen. Bei gutem Willen und vernünftiger Ein- 
.sicht hätte sie von vornherein, auch ohne Einbuße an Rentabilität, ja mög- 
licherweise sogar unter Gewinn, die Wohnproduktion vernünftiger orga
nisieren und menschlichere, gesündere Lebens-, Arbeits- und Siedlungsver
hältnisse erreichen können. N ur allzusehr galten alle Formen des kapitali
stischen Systems für die einzig mögliche A rt zur Organisation eines Landes.

Wegen der durch W o h n u n g s e l e n d  und W o h n u n g s n o t  -un
haltbar gewordenen Verhältnisse mußte anfangs des 20. Jahrhunderts die 
öffentliche Verwaltung verbessernd und ergänzend eingreifen. Die Ver- 
besserungsbestrebungen erstreckten sich auf die äußere Gestalt des Stadt
bildes, die Gesundheit des Stadtbewohners, das Wohnungswesen, den V er
kehr, das Geschäftsleben, die Bauordnung, die Bodenbesitzverhältnisse 
und die auf Städtebau bezüglichen Gesetze und Verordnungen. Es wur
den hierbei, ohne einem einheitlichen System zu folgen, technische, w irt
schaftliche oder politische Mittel gewählt. Die öffentliche Verwaltung 
griff ein durch gesetzgeberische Reformen zu einem Bauregulativ für Bau
ordnung, für Baurecht und Wohnungsaufsicht. Sie trieb mitunter auch 
aktive Baupolitik, errichtete Wohnbauten aus öffentlichen Mitteln und 
kaufte selbst Bauland auf.

Diese Reformen gingen aber nicht Hand in Hand und zumeist von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus, ohne ein gemeinsames Zeil. Alle diese 
Versuche, im Rahmen der Stadtverwaltung mit Mitteln der Baupolitik 
eine Besserung zu schaffen, führten zu keinem befriedigenden Ergebnis, 
denn an den Grundsätzen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, der 
freien Wirtschaft, wurde nicht gerührt. Da jede Änderung den ganzen 
Wirtschaftsapparat in Bewegung gesetzt hätte, erlahmten vor der Aus
sicht auf Zeitverlust und Kosten auch die besten Vorsätze jedes klar
denkenden und weitsichtigen Fachmannes. Der Allgemeinheit aber und 
dem Großteil der selbständigen Baugenossenschaften blieb die Einsicht 
in die weittragenden Ziele der Siedlungspolitik fremd.
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3. Reformbestrebungen und Gegenmittel

D ie Bi l dung  von V ere in en  u n d  G en o ssen sch aften

Das Anwachsen der Städte au einem unübersehbaren Häusermeer, das 
Verkehrs-Chaos, an dem die Städte ersticken und die gesundheitlichen und 
sozialen Schäden, die den Großstadtmenschen durch Wohnungsnot und 
Elend bedrohen, haben sehr früh das Verlangen nach einer Änderung 
dieser Zustände entstehen lassen. Die Schäden der überstürzten Industria
lisierung, vor allem die Proletarisierung großer Bevölkerungsschichten, 
haben wiederholt zu Erörterungen darüber Anlaß gegeben, wie diese 
Mängel zu beheben wären. Schon im 18. Jahrhundert entdeckte die Bio
logie die Wichtigkeit des Sauerstoffs und der Sonne für den menschlichen 
Körper. Die Ges undhe i t s l ehr e  machte als erste ihre Forderungen der 
Stadtgestaltung gegenüber geltend. Diese Bewegung ging von Ärzten aus, 
besonders von M. v. Pettenkofer. Der 1861 verstorbene Dr. Schreber wollte 
zur harmonischen Entwicklung der Jugend und des Menschengeschlech
tes einen Ausgleich gegen die geistige Überbürdung durch das Spiel bie
ten. So hatten die ersten Schreber-Vereine das Ziel, Spielplätze anzu- 
legen und Erziehungsvereine zu sein. Im Jahre 1865 gründete der Arzt 
F. F. Ulrich in Kopenhagen den Verein «Arbejdernes Byggeforening», 
Arbeiter-Bauverein. Der Hauptgrundsatz dieses Vereins war, daß die M it
glieder an der Verlosung von Häusern, die von der Gesellschaft gebaut 
wurden, teilnehmen. Der Gewinner eines Hauses verzinst und amortisiert 
die Hypotheken, so daß das Haus im Laufe von etwa 28 Jahren schulden
frei ist.

Den Forderungen nach G r ü n f l ä c h e n  u n d  K l e i n w o h n u n g e n  
wurde zuerst in England und Amerika entsprochen. In den USA. bildeten 
sich vielerorts gesellschaftliche Vereinigungen zur Verschönerung der 
Städte und zur Verbesserung ihrer Einrichtungen. Diese freiwilligen Bür
gerkomitees haben es verstanden, die Bürgerschaft für städtebauliche A uf
gaben zu interessieren und haben den ersten Anstoß zu den städtebau
lichen Leistungen der angelsächsischen Länder gegeben. Erst 1871 ver
langten in Deutschland die Gewerkvereine oder Gewerkschaften das Er
richten billiger Wohnungen durch Baugenossenschaften, eine Reform des 
Hypothekarwesens und kürzere Arbeitszeit, um entfernteres Wohnen zu 
ermöglichen. Der «Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege», 
1873 gegründet, beschäftigte sich hauptsächlich mit den städtischen Ver-
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sorgungsbetrieben, wo sehr befriedigende Ergebnisse auf dem Gebiet der 
Kanalisation, der Trinkwasserversorgung, der Elektrizitäts- und Gasversor- 
gung erreicht wurden. Der «Verein der Architekten und Ingenieure» dis- 
kutierte erstmalig 1874 das Wohnungswesen. In den neunziger Jahren 
setzte dann eine Bewegung ein, die darauf abzielte, die Sorge für gesunde 
Wohnungen zu einer Aufgabe von Staat und Gemeinde zu machen. 
Diese Bestrebungen gingen wiederum hauptsächlich von Vereinen aus, 
deren ältester der «Ernst'Ludwig-Verein» in Hessen war, dem in den 
neunziger Jahren der «Rheinisch-westfälische Verein für Kleinwohnungs- 
wesen» folgte. 1898 entstand der «Verein Reichswohnungsgesetz», der 
sich später «Deutscher Verein für Wohnungsreform» nannte. Unter der 
Leitung von K. v. Mangolt forderte er unter anderem eine geeignetere Ge
setzgebung und Bodenpolitik.

Am weitesten gingen die Forderungen der B o d e n r e f o r m e r .  Indem 
sie sich auf die grundlegenden Arbeiten des Amerikaners Henry George 
stützten, wollten sie in Deutschland unter der Leitung von Adolf Da
maschke, «daß der Grund und Boden, diese Grundlage aller nationalen 
Existenz, unter ein Recht gestellt werden müsse, das seinen Gebrauch auch 
als Werk- und Wohnstätte befördert, das jeden Mißbrauch mit ihm aus
schließt und das die Wertsteigerung, die er ohne Arbeit einzelner erhält, 
möglichst dem Volksganzen nutzbar macht». Damit die durch die Gesamt
heit geschaffene Grundrente dieser auch zugute komme, treten die Boden
reformer für ihre gerechte Verteilung durch Verstaatlichung des gesamten 
Bodens ein. Nach Auffassung der Reformer ist Grund und Boden Allge
meingut und gehört dem Staate oder der Gemeinde, die ihrerseits Bauland 
gegen Erbpacht abgeben, wobei nach Ablauf der Pachttermine die Öffent
lichkeit wieder freies Verfügungsrecht üher die überbauten Bezirke erhält. 
So hätte die Gemeinde als Grundeigentümerin volle Freiheit zur Bestim
mung der Verkehrsanlagen, zur Parzellierung des Baugebietes und zur 
generellen Gruppierung der Baukörper.

Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten weitsichtige, 
sozialdenkende Menschen sich für eine Verbesserung der Wohnungsver- 
hältnisse der arbeitenden Bevölkerung eingesetzt. Vor allem wurde auf 
dem Wege der Selbsthilfe durch Schaffung von B a u g e n o s s e n s c h a f 
t e n  mancherlei zur Verbesserung der Wohnzustände getan. Bereits 1848 
erfolgte nach dem Vorbild der englischen «Building Societies» die Grün
dung einer «Gemeinnützigen Baugesellschaft» in Berlin und in anderen 
Städten Deutschlands, die sich die Beschaffung billiger Kleinwohnungen
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mit behördlicher Unterstützung zum Ziele setzte. Aber noch im Jahre 1889 
gab es in Deutschland nur 38 solcher Gesellschaften. In Frankreich geht die 
Gründung einer zentralen Gesellschaft, die «Société française des habita- 
tions à bon marché», auf das Jahr 1890 zurück. Die erste gemeinnützige 
englische Gesellschaft, die im Gegensatz zu den Bausparkassen oder «Build
ing Societies» selber Wohnungen erbaute, war die der «Ealing Tenants», 
die ihre Tätigkeit im Jahre 1901 begann.

Alle diese Gesellschaften legten besonderen W ert auf gesunde Besitz- 
Verhältnisse, bei denen die Interessen des Eigentümers gesichert sind, aber 
auch die Wohlfahrt der Mieter gebührend beachtet wird. Diese erfreuliche 
Entwicklung wurde durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges unter
brochen, aber das wachbleibende Interesse an sozialen Fragen blieb ihr 
dauernder Erfolg. — Leider war jedoch die soziale Bedeutung der W oh
nungsfrage noch nicht in der breiten Öffentlichkeit erkannt worden. Dabei 
soll unter s o z i a l  nicht die alte Auffassung verstanden werden, die man 
meist früher mit diesem W ort verband. Sozial ist nicht die Angelegenheit 
von Minderbemittelten, nicht eine Frage der Fürsorge für Notleidende im 
Gegensatz Zu den Begüterten, sondern es sind damit die Aufgaben der 
menschlichen Gemeinschaft gemeint, von der Familie bis zum Staat und 
zur Kirche und zwar des Gemeinschaftsgedankens schlechthin, ohne Rück
sicht auf den ersehnten Zweck.

D ie e rs te n  g ese tzgeberischen  Ma ß n a h me n

In F r a n k r e i c h  ist im Jahre 1807 die erste Wertzuwachssteuer ent
standen. 1848 sind in Paris zwei Verordnungen geschaffen worden, die 
eine betrifft Mietwohnungen, die zweite die Errichtung von Gesundheits- 
raten. Die Aufgabe dieser Kommissionen sollte es sein, ungesunde W oh
nungen auf ihren Zustand hin zu untersuchen und Mittel zur Abhilfe vor
zuschlagen. Da das Gesetz fakultativ war, wurde nur wenig Gebrauch 
davon gemacht.

Der Einfluß der sozialen Forderungen des Städtebaues auf die Gesetz
gebung machte sich zuerst in E n g l a n d  bemerkbar, wo 1S51 durch 
Shaftesbury der «Labouring Classes Lodging Houses Act» durchgesetzt 
wurde. 1875 wurde der «Public Health Act» angenommen, welcher W oh
nungsaufsicht und Wohnungspflege vorsieht. 1890 das «Housing of the 
working dass act», das erste Parlamentsgesetz, das die Stadtverwaltungen
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ermächtigte, Häuser für die arbeitenden Bevölkerungsklassen su schaffen. 
Aber bis zum Erlaß des «Housing and town-planning act» oder der «Town 
Planning Bill» von 1909, einem Wohnungs- und Städtebaugesetz, wurde 
trotzdem städtebaulich kein großer Fortschritt erzielt.

Die «Town Planning Bill» 1909, ist im wesentlichen auf die Initiative 
der «Garden City Association» und auf den Erfolg ihrer ersten plan
mäßigen Siedlung, der Gartenstadt Letchworth, zurückzuführen. Durch 
dieses Gesetz wurde den Gemeinden das langersehnte Recht eingeräumt, 
die Stadterweiterung selbst in die Hand zu nehmen, den Bebauungsplan 
aufzustellen und Gelände zu erwerben. Es gab somit den Gemeindebehör
den das Recht zur Planung von Wohnsiedlungen und zur Expropriation 
des notwendigen Bodens. Birmingham war die erste Stadt, die auf Grund 
dieses Gesetzes einen Stadtbauplan aufstellte.

Ausnahmen auf dem Kontinent bildeten das b e l g i s c h e  Arbeiterwoh- 
nungsgesetz von 1889 mit seinen aus den 90er Jahren stammenden Zu
sätzen und der Erlaß des Wohnbaugesetzes von 1901 in H o l l a n d .  Das 
belgische Gesetz, das den Bau geeigneter Arbeiterwohnungen förderte und 
die gesundheitlichen Verhältnisse der Kleinwohnungen und der Kleinwoh- 
nungsbezirke überwachte, unterstützte durch geeignete Maßnahmen auch 
die Entwicklung der Sparkraft und der Lebensversicherung sowie der A n
stalten für Kreditgewährung. Das holländische Gesetz hat die Regelung 
des Wohnungswesens zur Aufgabe von Staat und Gemeinde erhoben und 
zwang dadurch zahlreiche Gemeinden zur Genehmigung von Erweite- 
rungsplänen. Es trug viel dazu bei, Raum für gesündere Grundsätze bei 
Stadterweiterungen zu schaffen. So unterscheidet schon 1904 der allge
meine Erweiterungsplan von Enschede Industrieviertel, Wohnviertel und 
Parkanlagen und nimmt gebührend Rücksicht auf den Verkehr. Das hol
ländische Gesetz von 1901, mit seinen Zusätzen von 1905, enthielt Vor
schriften über Größe der Häuser und Räume, um sozial zu verantwor
tende Wohnungen für die ärmere Bevölkerung zu erreichen. Danach sollte 
ein normales Wohnhaus Wohnzimmer, Küche, Toilette und 3 Schlafzimmer 
enthalten, so daß die Eltern und die Kinder beiderlei Geschlechts getrennt 
schlafen können. Mit dem Recht der Unbewohnbarerklärung, mit Vor
schriften über Wohnungsgröße und Zimmerzahl bei finanziell zu fördern
den Bauten verschaffte es die Möglichkeit, Mißstände wie Alkoven, Kel
lerwohnungen und Ausbau des Daches zu Wohnzwecken allmählich zum 
Verschwinden zu bringen.

Das Fortbestehen ungesunder, unhaltbarer Zustände in den meisten
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Staaten Europas führte allgemein zur Erkenntnis, daß ohne Unterstützung 
durch die Verwaltung und die gesetzgebenden Körperschaften alle Bestre
bungen zur Besserung großstädtischer Verhältnisse fruchtlos bleiben muß
ten. Dabei wurde die schwindelerregende Steigerung der Bodenpreise immer 
stärker als Hemmschuh der Entwicklung und des Fortschritts empfunden. 
Aber aus übermäßiger Rücksicht auf das Privateigentum scheute man sich, 
das bitter notwendige Umlegungsverfahren einzuführen. Zwar bestand in 
den meisten Staaten die Möglichkeit, aus Gründen des «öffentlichen 
Wohls» Land zu enteignen. Doch wurde davon im allgemeinen nur zu 
militärischen und Verkehrszwecken Gebrauch gemacht. In P r e u ß e n  
kam 1902 und 1907 endlich,die «Lex Adickes» zustande, ein Umlegungs- 
gesetz, das aber so schwerfällig ausfiel, daß es im wesentlichen nur als 
drohendes Gespenst bei besonders krassen Fällen angewendet wurde. Erst 
1918 wurde durch das preußische Wohnungsgesetz und die Einführung 
von Wohnungsämtern eine gesetzliche Grundlage für eine Verbesserung 
der Wohnzustände geschaffen.

In F r a n k r e i c h  sollte das Wohnungsgesetz von 1894 in Anlehnung 
an das belgische Arbeiterwohnungsgesetz von 1889 der Förderung der ge
meinnützigen Bauweise dienen. Auch das erste Volksgesundheitsgesetz 
«Loi sur la sante publique» von 1902, das die Enteignung aus öffentlichen 
Gesundheitsrücksichten ermöglichte, sollte wirksam eingreifen. M it den 
ergänzenden Vorschriften von 1912 (Kreditgewährung der Sparkassen an 
die Genossenschaften) und von 1915 und 1918 gestattete es die Enteig
nung zum Zwecke der Durchführung von Sanierungsarbeiten großen Stils. 
Durch die Rechtssprechung im Enteignungsverfahren, die den Bodenbe- 
sitzern zu hohe Entschädigungen zubilligte, ist die Wirkung dieser Ver
ordnungen leider illusorisch geworden. In Ö s t e r r e i c h  lag dem Ent
eignungsverfahren, das erst seit 1919 auch für Wohnzwecke angewendet' 
werden durfte, das auf die Bedürfnisse der Eisenbahnverwaltung zuge
schnittene Enteignungsgesetz von 1878 zugrunde. Das Verfahren war 
außerordentlich umständlich. Auch hier lag der Hauptnachteil darin, daß 
die «Sachverständigen», die meist den Grundbesitzern sehr nahe standen, 
dazu neigten, den Grundstückwert zu hoch einzuschätzen.

Trotzdem sich damals schon die tiefgehenden Mängel im städtischen 
Wohnungswesen und die Entvölkerung der landwirtschaftlichen Gebiete 
bemerkbar machten, trotzdem das Problem schon weitgehend in seinem 
ganzen Umfange erkannt wurde, leitete die vermeintlich primäre Bedeutung 
der Wirtschaft die Gedankengänge der sozialen Gesetzgebung fast aus
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schließlich auf das Gebiet der industriellen Produktionsstätte. So verdich' 
tete sich die soziale Reformarbeit hauptsächlich auf ökonomische M aß
nahmen, die ihren Ausgangspunkt in der Industrie fanden, auf Arbeiter- 
schütz, Kranken- und Unfallversicherungen, Arbeitslosenunterstützungen, 
auf eine rein wirtschaftliche Hebung der Arbeiterklasse.

U n w irk sam e Baupol i t i k

Während des 19. Jahrhunderts war der Bau neuer Wohnungen auch für 
minderbemittelte Kreise ausschließlich der Privatinitiative überlassen wor
den. Die Nutzung der Siedlungsgebiete war allein durch F l u c h t l i n i e n -  
g e s e t z e  festgelegt, die nur die Sicherung der Verkehrsflächen gewähr
leisteten. Erst anfangs unseres Jahrhunderts wurde die Fürsorge für den 
Wohnungsmarkt von einigen Gemeindebehörden als Hauptaufgabe der 
Siedlungspolitik anerkannt. W ie weiter oben geschildert, entfiel damals 
von den Gesamtkosten der städtischen Wohnung ein wesentlicher Teil 
auf den Bodenpreis, der wiederum eine reine Folge der Boden- und Bau- 
politik war; nur auf der Grundlage einer zweckmäßigen Boden- und Bau
politik ließ sich eine fortschrittliche Siedlungspolitik aufbauen.

Verhältnismäßig nur wenige Gemeinden haben eine p l a n m ä ß i g e  
B o d e n p o l i t i k  schon vor 1918 betrieben. Eine Ausnahme bildete «Die 
Tätigkeit der Stadt Ulm a. D. auf dem Gebiet der Wohnungsfürsorge», 
wie sie 1903 von W . v. Wagner beschrieben wird. Von Ulm wurde seit 
dem Jahre 1902 das Wiederkaufsrecht beim Verkaufe der von ihm in eige
ner Regie gebauten Arbeiterhäuser mit gutem Erfolge angewendet. Die 
Gemeinde ließ sich im Grundbuche eine Vormerkung eintragen, wonach 
sie für die Dauer von 100 Jahren das Recht erhält, das Grundstück in ge
wissen Fällen wie bei Konkurs, Kontraktbruch, Verwahrlosung und bei 
jedem Besitzwechsel zum ursprünglichen Verkaufspreise zurückzuerwerben 
unter Abrechnung der Abnutzung und Anrechnung der vom Besitzer aus
geführten und noch vorhandenen Verbesserungen. Diese vorbildliche Tä
tigkeit der Stadt Ulm war damals nur durch eine vorausschauende städti
sche Bodenpolitik ermöglicht worden. Der Stadt Ulm standen seinerzeit 
mehr als drei Fünftel des gesamten überbaubaren Geländes der Markung 
Ulm zur Verfügung.

Auch Stockholm brachte den größten Teil des an die Stadt angrenzen'
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den Geländes zielbewußt in Gemeindebesitz. Es wurde von der Stadt er
schlossen und nicht mit Besitzrecht verkauft, sondern im Erbbaurecht abge
geben. Es ist eine allgemein anerkannte Forderung neuzeitlicher Gemeinde- 
politik geworden, daß die Gemeinde nach Möglichkeit frühzeitig unbebau
tes Land erwirbt, vor allem solches, das voraussichtlich für öffentliche oder 
für Wohnungszwecke benötigt wird, und diesen Bodenbesitz nicht weiter 
veräußert, sondern sich auch dann, wenn sie ihn der Überbauung zuführt, 
ein dauerndes Verfügungsrecht darüber sichert. Das beste Mittel, um dieses 
Ziel zu erreichen, ist das Baurecht oder die Erbpacht, die dem deutschen 
« E r b b a u r e c h t »  und dem englischen « L a w o f  l e a s e - h o l d »  ent
spricht. Die Erbpacht, jene Form der Bodenleihe, durch die der Grund
eigentümer einem ändern für lange Dauer das Recht zur Erstellung eines 
Baues auf seinem Gund und Boden einräumt, wie sie in Europa im Mittel
alter bekannt war und noch in England, Schweden und Finnland allge
mein üblich ist, hat sich städtebaulich als segensreich ausgewirkt, indem sie 
unberechtigte Bodenpreissteigerungen verhinderte.

Den stärksten und radikalsten Eingriff der Bodenpolitik in die Rechte 
des Privatbesitzes bildete das Munizipalisierungsgesetz von 1918 in Ruß
land. Es erklärte den gesamten Boden- und Immobilienbesitz der städtischen 
Bevölkerung zum städtischen Eigentum. Die Sovietregierung verfügte aber 
schon 1921, in Abänderung des Gesetzes von 1918, die Demunizipalisie- 
rung der Kleinhäuser und Kleinunternehmungen und ihre Rückgabe an 
die früheren Besitzer. Im Besitze der Städte verblieben immerhin die wich
tigsten Kommunalunternehmungen und die größeren Häuser.

Wohnungselend und Wohnungsnot waren im Laufe des 19. Jahrhun
derts eine allgemeine Erscheinung geworden. Dadurch wurde die Lösung 
der Wohnungsfrage für die öffentliche Hand immer mehr aus dem Gebiet 
der Fürsorgemaßnahmen zur Behebung individueller N ot auf das finanz
politische und rein volkswirtschaftliche Gebiet verschoben. Als sich die Zu
stände immer mehr verschlimmerten, mußte der Staat hier mit seiner 
regelnden, fördernden und ergänzenden Tätigkeit eingreifen. Er hat dabei 
aber die Befriedigung der Wohnbedürfnisse weiter der Privatwirtschaft 
überlassen und sich damit begnügt, durch f i n a n z p o l i t i s c h e  M a ß 
n a h m e n  nachzuhelfen. Hauptsächlich nach dem Weltkriege 1914—18 
setzte eine starke geldliche Förderung des Wohnungsbaues von staatlicher 
Seite ein.

In Belgien wurde durch das Gesetz vom Oktober 1919 der bei dieser 
Gelegenheit geschaffenen «Société Nationale des Habitations et Logements
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ä bon marche» fürs erste ein Kredit von 100 Millionen Franken zur Ver- 
fügung gestellt. Für Bauten der Gemeinden und gemeinnützigen Gesell' 
schäften sah Italien durch das Gesetz vom November 1919 Darlehen des 
Staates zu 2 'A Prozent für Verzinsung und Abschreibung von Wohnungsbau- 
anleihenvor. Frankreich entschloß sich durch die «Loi Cornudet» 1919—24, 
die infolge der «Loi Ribot» 1908 und dem Gesetz vom Jahre 1912 einge- 
leiteten Maßnahmen, die den Wohnungsbau in erster Linie durch die Ge
währung langfristiger Anleihen förderten, weiter auszubaucn. 1928 kam 
die «Loi Loucheur» zur Annahme, die auf den bisherigen Gesetzgebungen 
aufbaute, aber die Grundlage für die Wohnungsfürsorge erweiterte. Auf 
Grund dieses Gesetzes wurden anfangs der Dreißiger Jahre über 10 Mil
liarden Franken für ein Bauprogramm von 200 000 billigen Wohnungen 
und 60 000 Wohnungen zu ermäßigten Mieten verwendet.

In Deutschland trat in den 20er Jahren der Staat als Hypothekengeber an 
zweite Stelle, wobei er 4?—50% der Baukosten als zu ein Prozent verzinsliche 
Hauszinssteuerhypotheken aufnahm. Die umfänglichen Mittel, die diese 
Finanzierung dem Wohnungsbau zuführte, hat allein die beachtenswerte 
Siedlungstätigkeit der Nachkriegszeit ermöglicht. In England wurden die 
Zuschüsse für den Wohnungsbau durch den «Dr. Addison act» 1919, 
weiter durch die «Lex Chamberlain» von 1923, die «Lex Whealtley» von 
1924 und für Slumsanierungen durch die «Lex Greenwood» von 1930 
festgelegt. Über 1 100 000 Wohnungen sind während dieser Zeit entstan
den; dabei hat England trotz aller Schwierigkeiten das Einfamilienhaus 
für die breitesten Schichten gewählt. Den englischen Standpunkt legte 
Neville Chamberlain 1925 als Wohlfahrtsminister folgendermaßen dar: 
«Mögen sie ihre Mietshäuser verbessern wie sie wollen, mögen sie sie mit 
Fahrstühlen, Dachgärten und Waschanstalten ausstatten, uns bleiben sie 
ein Greuel (abomination).»

Nachdem durch diese Baupolitik sehr Erwähnenswertes für die Ver
breitung der Eigenheimsiedlungen erreicht worden war, wurde ihre W ei
terentwicklung durch die Wirtschaftskrise von 1931—32 aufgehalten. Die 
witschaftliche Not führte dazu, von neuem Tausende von Elendswohnun- 
gen herzustellen. Es zeigte sich, daß Wohnungsnot allein durch finanzielle 
Hilfe zur Plerstellung besserer Wohnungen sich nicht abschaffen läßt, da 
dadurch übersetzte Bodenrente und Bodenpreise nicht beseitigt werden. Es 
■war eine irrige Auffassung, ein solches Vorgehen für eine wirksame Woh- 
nungsreform zu halten. Die praktische Wirkung und Folge dieser Sied- 
lungspolitik war demnach gering; sie hat nicht im entferntesten das er
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reicht, was die Einwohnerschaft berechtigt gewesen wäre von ihren Unter- 
kunftsstätten zu fordern.

Es soll an folgende W orte von T. Fischer aus «6 Vorträge über Städte
baukunst» 1920 erinnert werden: «Es geht weit über die Kräfte eines Ein
zelnen, das fast unübersehbare Feld des Städtebaues gleichmäßig zu bear
beiten. Was tritt uns da alles entgegen, wenn wir die wirtschaftlichen 
und technischen Grundlagen des Faches ins Auge fassen! Das ganze ver
wickelte Kapitel der Bodenpolitik mit den Stacheldrähten des bürgerlichen 
Gesetzbuchesund den Wolfsgruben desHypothekenwesens; dann die stahl- 
harten Mauern der Baupolizei und die Laufgräben des Instanzenganges. 
W eiter die Hemmungen und fiskalischen Unmöglichkeiten der Verkehrs
politik und die Überraschungen der Bevölkerungsbewegung. Der Volks- 
Wirtschaftler, der Statistiker, der Bank- und Versicherungsfachmann, der 
Verwaltungs-, Baupolizei- und Verkehrsbeamte, sie alle wollen und müs
sen mitreden, bevor noch der Techniker zum W ort kommt.»

Bevor die Stadtplanung mit ihrer räumlichen und technischen Gestal
tung einsetzt, hat die Verwirklichung der kulturellen, sozialpolitischen und 
wirtschaftlichen Voraussetzungen zu erfolgen. Mit dem Aufkommen einer 
ü b e r ö r t l i c h e n ,  z w i s c h e n g e m e i n d l i c h e n  P l a n u n g  zeig
ten sich nach dem ersten Weltkrieg die Anfänge einer Siedlungspolitik, die 
eine zweckmäßige und fachgemäße Planung unter Leitung und Tätigkeit 
der öffentlichen Verwaltung ermöglichte. Denn tatsächlich konnte dem 
Mißstand der herrschenden Wohnweise nur durch eine sehr konsequente 
und sachlich auf ein gemeinsames Ziel gerichtete Wohnungs- und Sied
lungspolitik, die dem Grundeigentümer gewisse Beschränkungen in der 
Verfügungsfreiheit brachte, gesteuert werden. Da die Baupolitik ein un
mittelbares Verbindungsglied zwischen Bauwesen und Sozialökonomie bil
det, tritt die Frage auf, ob ihr berufener Vertreter — sowohl für Lehre als 
Ausführung — der Techniker oder der Sozialökonom sei.

D ie  ü b e rö r tlic h e , zw isch en g em ein d lich e  P la n u n g

Von jeher wurde bei der Schaffung von Verkehrsverbindungen und 
öffentlichen Einrichtungen aller A rt nicht ohne eine gewisse Planmäßig
keit verfahren. Landstraßen, Wasserwege und Eisenbahnen wurden, ihrer 
Zweckbestimmung entsprechend, mit der Zielsetzung zu größtmöglichem 
volkswirtschaftlichem Nutzen geplant und angelegt. Die großen nationalen
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und internationalen Verkehrsbeziehungen sind schon früh durch Ver- 
kehrsingenieure erwogen und dargestellt worden, wie der Vorschlag über 
den Ausbau des Eisenbahnnetzes von R. Stephenson und H. Swinburne 
von 1850 für die Schweiz zeigte.

Schon früher besaßen die Regierungen einzelner Staaten, infolge der 
sehr starken Zentralisierung der einzelnen Verwaltungen, das Recht zur 
Regelung des Straßenbaus, des Forstwesens, der Eisenbahnen und Wasser- 
wege und später der Elektrizitätswirtschaft. Diese staatlichen Arbeitsgebiete 
hatten jedoch kaum einen Zusammenhang miteinander, und die zuständi
gen Beamten machten sich keine Gedanken darüber, welchen Einfluß die 
in Aussicht genommenen Arbeiten auf die gesamthafte Entwicklung der 
Städte oder Landschaften haben könnten. Es waren wohl Teilpläne; da 
diese Regelungen jedoch gesondert behandelt und nicht in einem einheit
lichen Rahmen und einem alles umfassenden Plan eingeordnet waren, sind 
sie als Einzelvorhaben und nicht als Planung anzusehen.

Einen Schritt über die Regelung eines einzelnen Nutzungsraumes hinaus 
gehen die Vorschläge, welche kurz vor dem Weltkrieg durch R. Schmidt 
aufgestellt wurden. Er verlangt 1912 für den Regierungsbezirk Düssel
dorf einen G e n e r a l s i e d l u n g s p l a n ,  dem die eineinen Städtepläne 
unterzuordnen sind. Er schreibt wörtlich: «Dieser General-Siedlungsplan 
stellt einen Organismus dar, dessen einzelne Teile in Wechselbeziehungen 
zueinander alle Bedürfnisse der modernen Massenansiedlung erfüllen müs
sen. Er soll geben die Lösung der Wohnungsfrage, verbunden mit den Er
holungsstätten in der erquickenden Natur, die Großarbeitsstätte getrennt 
von den Wohnstätten, so daß sie sich wechselseitig nicht ungünstig beein
flussen, außerdem muß durch ihn die Regelung der Verkehrsfragen jeder 
A rt erfolgen mit dem Endzweck, ein in allen Teilen und Formen den Be
dürfnissen voll entsprechendes Kunstwerk zu formen, dessen Aufbau ohne 
Zerstörungen, ohne Irrwege stetig fortschreitend möglich ist.»

Gesetzmäßig sieht R. Schmidt den General-Siedlungsplan aus dem 
General-Bebauungsplan und den ihn ergänzenden Vorschriften auf dem 
Gebiete des Baurechtes und der Ästhetik entstehen. In den Detailfragen 
erwähnt er, daß die Bauvorschriften unabhängig von den politischen 
Grenzen der Gesamtdisposition untergeordnet werden müssen, und zwar 
einmal unter Regelung der Bauweise, dann unter Bestimmung der W ohn
bezirke und der Industrieflächen. Die ergänzenden Vorschriften lösen ins
besondere die Wohnungsfrage nach gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 
ästhetischen Gesichtspunkten. Für die Wohnbezirke ist ein Wohnhaustyp
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anzustreben, der die gesündeste Haus- und Wohnungsreform unter wirt- 
schaftlicher Ausnützung der Baukosten erreichen läßt.

ln  England entwickelte sich die überörtliche Planung folgerichtig und 
schrittweise aus der Städtebaugesetzgebung. Das englische Städtebaugesetz 
von 1909 ermächtigte die Gemeindebehörden, die Ortsplanung nach den 
Richtlinien der Gartenvorstädte vorzunehmen. Auf Grund des erweiter
ten Gesetzes des Jahres 1919 wurden diese Vollmachten auf ganze Regio
nen erstreckt. Dieses neue Gesetz ermächtigte die Lokalbehörden, sich zu 
P l a n u n g s v e r b ä n d e n  zusammenzuschließen. Seitdem wurden über 
100 gemeinsame Planungsausschüsse « J o i n t  t o w n p l a n n i n g  Com
m i t t e e  s» gebildet, die über ein Drittel des Landes erfaßten. Doch waren 
die meisten dieser Ausschüsse rein beratend. Meistens veröffentlichten sie 
umfassende Berichte und Pläne, die die Merkmale und Hilfsquellen der 
Gegend darstellten und Vorschläge für die Planung enthielten. Die auf 
diese Weise zustande gekommenen Regelungen waren zunächst L e i t -  
p l a n e  « a d v i s o r y  r e p o r t s » ,  ohne Gesetzeskraft. Sie gingen mit 
Unterstützung der interessierten Gemeinden aus privater Initiative hervor 
und sollten vor allem die Idee der Planung propagieren.

Ein wichtiges W erk in der Richtung einer überörtlichen Planung ist 
die Kolonisierung von Marokko seit 1912, in deren Rahmen neue Städte 
wie Casablanca und Mekncs entstanden sind. Die Planung dieses Ge
bietes wurde von Marechal Lyautey an Henri Prost übertragen. Frank
reich selber aber kannte nach seinen Gesetzen von 1607 und 1884 nur 
Fluchtlinienpläne. Die Grundlage zu einer Stadtplanung bildete hier erst 
die «Loi Cornudet» 1919—24. Das Gesetz von 1919 war das erste, das 
Erweiterungs- und Bebauungspläne vorsah. Danach sollte jede Gemeinde 
von über 10 000 Einwohnern einen Bebauungsplan aufstellen. Die Er
gänzung von 1924 sah die Möglichkeit des Zusammenschlusses verschiede
ner Gemeinden zur Aufstellung eines gemeinsamen Planes vor.

Aber erst mit der Gründung des «Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk» 
ist 1920 ein gesetzlich fundierter V e r b a n d  ö f f e n t l i c h - r e c h t 
l i c h e n  C h a r a k t e r s  geschaffen worden. Die Planung dieses rheinisch
westfälischen Kohlengebietes unter der Leitung von R. Schmidt umfaßt eine 
Fläche von etwa 4000 Quadratkilometer mit 298 Landgemeinden und 18 
Landstädten bei 4,2 Millionen Einwohnern. Es war dies der erste gesetzliche 
Versuch zur Ordnung eines Raumes, in dem durch ein ungeregeltes Neben
einander der verschiedensten Planungsbehörden und Planungsstellen staat
licher, kommunaler und privater A rt die Verhältnisse in bezug auf Ver
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waltung, Verkehr, Besiedlung, Städtebau, Industrie und Verteilung von 
öffentlichen Lasten unerträglich geworden waren. Bei der zwischenge- 
meindlichen Planung handelte es sich also zunächst darum, eine Ver- 
waltungseinheit zu schaffen für ein Gebiet, das natürliche geographische 
Grenzen besitzt, oder durch ein gemeinsames soziales oder wirtschaftliches 
Interesse verbunden ist. Eine solche Planung, die eine geographisch und 
wirtschaftlich zusammenhängende Region als Einheit behandelt und sich 
mit den Problemen räumlicher Gestaltung einzelner Wirtschaftsbecken oder 
Wirtschaftsräume auseinandersetzt, wird als R e g i o n a  1 p 1 a n u n g be
zeichnet.

D ie Re g i o n a l p l a n u n g

Im Jahre 1920 hatte, wie erwähnt, ein p r e u ß i s c h e s  G e s e t z  den 
«Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk» mit weitgehenden Vollmachten 
ausgestattet, für die Schaffung einer räumlichen Ordnung des Bezirks 
durch regionale Planung. Seine siedlungs-politischen Aufgaben bestanden 
in der Begutachtung oder Beanstandung der Baulinien und Bebauungspläne 
für das Verbandsgebiet. Dabei war der Verband berechtigt, selbst Flucht
linien festzusetzen für solche Straßen, «die über den Bezirk einer Ge
meinde hinausgehenden auf Schienen betriebenen Beförderungsanstalten 
dienen oder dienen sollen», für «Durchgangs- und Ausfallstraßen» sowie 
für Verkehrsbänder. Weitere Aufgaben waren die Förderung des Klein- 
bahnwesens, insbesondere des zwischengemeindlichen Verkehrs und die 
Sicherung und Schaffung größerer von der Bebauung freizuhaltender Flä
chen wie Wälder, Heide-, Wasserflächen und ähnlicher Erholungsgebiete. 
Dann folgte die Durchführung wirtschaftlicher Maßnahmen, um den 
Siedlungszweck im Rahmen des Gesetzes zu erfüllen sowie die Ansied- 
lungsgenehmigung im Verbandsgebiete zu erteilen und an den Erlassen 
von Bau- und Wohnungsverordnungen mitzuwirken.

Dieser vom Staate eingesetzte Siedlungsverband blieb, trotz der zweifel
los guten Erfahrungen im Ruhrkohlenbezirk, ohne Nachfolge. Es entstan
den zwar 1920—30 in anderen Gebieten des Reiches staatlich anerkannte 
Planungsstellen, wie der «Mitteldeutsche Siedlungsverband». Sie beruhten 
aber auf einem freiwilligen Zusammenschluß von Gemeinden und Ge- 
meindeverbänden, von Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft, wobei die 
Verbandsmitglieder die Mittel für die Durchführung der Planungsarbeiten 
zur Verfügung stellten. Die Zielsetzung blieb sich aber gleich. Es waren
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im wesentlichen Verkehrsfragen, die mechanische Verschiebung der Mas- 
sen und Menschen, die als Gestaltungsprinzip auftraten. Daneben war die 
Schaffung eines Grünflächennetzes, die Freihaltung von Bergbauflächen, 
die Wahrung eines gewissen Zusammenhanges der Arbeitsstätten unter- 
einander und mit den Wohnsiedlungen maßgebend sowie die Versorgung 
mit Kraft und Wasser und endlich die Beseitigung oder Vernichtung der 
festen und flüssigen Abfallstoffe.

Die Regionalplanung jener Zleit war vor allem ein schematisches und 
mechanisiertes System zur Verhütung gewisser Gefahren und Mißstände, 
die sich aus allzustarker Anhäufung von Gütern, Menschen und Abfällen 
ergaben. Sie war aus der rationalistischen und materialistischen Auffassung 
technischen Schaffens im 19. Jahrhundert entstanden und ihre Leistungen 
richteten sich schlechthin nach dem Generalnenner der Größe der Massen. 
Im W ettlauf der wirtschaftlichen Produktion wollte sie mit Bevölkerungs- 
Ziffern, mit Zahlen und Maßen von Zechen und Eisenbahnnetzen impo
nieren. Dabei fehlte aber eine allgemeine Vorstellung von der ethischen 
und sozialen Bestimmung der Technik im Rahmen der menschlichen Ge
sellschaft. Zwischen dem damaligen Zeitgeist mit seinem Kult der Materie, 
seiner Anbetung der großen Zahlen einerseits und der neuen, rein wirt
schaftlichen Regionalplanung bestanden enge Beziehungen.

Siedlungsverbände wie der «Ruhrsiedlungsverband» und der «Mittel
deutsche Siedlungsverband» bekamen in den folgenden Jahren, gefördert 
durch die allgemeine Wirtschaftskrise, noch stärkere Bedeutung. Doch blie
ben solche Siedlungsverbände und der freiwillige Zusammenschluß von 
Stadt- und Landkreisen zu regionalen Planungsverbänden vereinzelt, und 
trotzdem die Regionalplanung, besonders für Gebiete mit hoher Siedlungs
dichte und eng beieinander liegenden Städten, große Vorteile mit sich 
brachte, fand sie keine große Verbreitung. In F r a n k r e i c h  umfaßte 
die erste und vorläufig einzige regionale Planung den Abschnitt von 
«Varoise» an der Mittelmeerküste, einem Gebiet von 31 Gemeinden mit 
176 km Seeküste. Der Plan wurde 1923 durch Henri Prost auf gestellt. 
In E n g l a n d  wurden die früheren Planungsgesetze von 1909 verschie
dentlich geändert und verbessert und fanden im Städtebaugesetz von 1925 
eine Neufassung. Darnach ist das Planungswesen vom Gesundheitsministe
rium überwacht worden; zuständig für die Planungen waren aber die 
Stadt- und Landgemeinden. In H o l l a n d  wurde 1931 dem Wohnungs- 
baugesetz von 1901 ein Zusatz zur regionalen Planung angegliedert. Er gab 
den Provinzialbauämtern das Recht, die Gemeinden zur Aufstellung von
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Regionalplänen anzuhalten. Die Pläne arbeiteten die von den Gemeinden 
bestellten, im übrigen jedoch unabhängigen Regionalplanungskommissionen 
aus; sie wurden durch die Provinzialbauämter genehmigt. Deren Befugnis 
erstreckte sich aber nur auf einzelne Gebiete wie Straßenanlagen, Erhal
tung von Wäldern und Naturschutzzonen.

Im Jahre 1925 bekam D ä n e m a r k  ein Stadtplangesetz, das für das 
ganze Land gelten sollte. Das Gesetz, das keine Umlegungsbestimmungen 
enthält, war ausschließlich fakultativ und ist von den Gemeinden in grö
ßerem Maße nicht angewandt worden. In S c h w e d e n  sind diese Fragen 
durch das Städtebaugesetz und die Bauordnung von 1931 festgelegt. Dar
nach muß für jede Stadt ein Stadtbebauungsplan vorhanden sein. In 
F r a n k r e i c h ,  wo das Gesetz 1919—24 die Grundlage aller städtebau
lichen Planung bildete, hatte jede der 100 Gemeinden, die zusammen 
Groß-Paris darstellten, ihre eigene Bauordnung. Eine einheitliche Zusam
menfassung fehlte vollkommen, was eine störende unsystematische Ent
wicklung zur Folge hatte. Der spezielle Fall des Gebietes von Paris wurde 
1932 durch ein Gesetz «autorisant ramenagement de la Region Parisienne» 
geregelt. Für die Planung dieses Gebietes ernannte man einen eigenen Aus
schuß unter der Leitung von Henri Prost. Die Verwirklichung dieses 
Regionalplanes sollte durch das «Decret-loi du 25 juillet 1935» erleichtert 
werden. Erst 1935 sah also Frankreich eine Regionalplanung vor, die im 
ganzen Lande Anwendung finden sollte. In N o r d a m e r i k a  ist die 
Stadtverwaltung und damit der Städtebau durch die Gesetzgebung der Ein- 
zelstaaten bestimmt, wobei nach den meisten Ländergesetzen die Planungs- 
Kommissionen nur eine beratende Stellung einnehmen. So blieb vorläufig 
das Gebiet der Siedlungspolitik von einheitlicher sozialer Organisation 
wenig berührt, während auf den verschiedensten Gebieten der Kultur
politik, so im Volkserziehungs-, Volksgesundheits- und Arbeiten/ersiehe- 
rungswesen bereits weitgehend Sozialpolitik betrieben wurde.

In E n g l a n d  hat dann das Städtebau- und Siedlungsgesetz von 1932 
alles Land, das für Planungszwecke in Frage kommt, ob bebaut oder unbe
baut, in seinen Bereich gezogen. Es will gesunde, angenehme und ange
messene Zustände schaffen und bestehende Bauten oder irgendwelche 
Stätten von architektonischem, historischem oder künstlerischem Werte, 
sowie Naturschönheiten und Wertvolles überhaupt schützen. Die Pläne 
können sowohl direkt durch die Behörde als auch von Eigentümergruppen 
aufgestellt werden, die sie den Lokalbehörden zur Annahme vorlegen müs
sen. Gegebenenfalls hat sogar der Minister die Macht, eine Lokalbehörde
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zur Aufstellung eines Planes zu zwingen. In kürzester Zeit wurden durch 
669 Lokalbehörden 1096 Bebauungspläne, die über 31220 Quadratkilo' 
meter erfaßten, aufgestellt, wobei diese auf Grund des neuen Gesetzes auf- 
gestellten Bebauungspläne die Kontrolle auf Grundriß und Aufriß der 
Gebäude ausdehnen können.

Im weiteren ermöglicht das Gesetz die Regelung folgender Fragen: A n
ordnungen über Baumschutz sowie Kontrolle und Verbot der Anbringung 
von Reklametafeln; Beschränkung der Zahl von Kreuzungsstraßen und 
Förderung besonderer Lastwagenwege; Zuweisung von Land für öffent
liche Anlagen (wie Straßen, Entwässerung und Wasserversorgung), Be
grenzung der Zahl der Gebäude und Schaffung vernünftiger Zwischen
räume durch Festsetzung von Baufluchten; Zoneneinteilung je nach 
Zweckbestimmung der Bauten und Regelung bezüglich Größe, Höhe und 
äußere Gestaltung; Verbot oder Beschränkung unter Zulassung von Re
visionen, Land oder Bauten zu einem Zweck zu gebrauchen, der Gefahren, 
Gesundheitsschädigungen oder ernsten Nachteil für die Nachbarschaft 
bringen könnte.

Das Gesetz vom Jahre 1932 war vor allem auf die Stadtgemeinden Zuge- 
schnitten. Seine weit vorgeschrittenen städtebaulichen Bestimmungen mach
ten in der Folge einem Bestreben nach großräumiger Planung Platz. So 
ging das Gesetz einen Schritt weiter, indem es das Aufstellen von über
örtlichen Plänen durch verschiedene Behörden in gemeinsamen Ausschüs
sen erleichterte. Zunächst nahm diese Planung nur beratende Formen an 
und es wurden etwa 60 Berichte verfaßt und veröffentlicht. Später wur
den etwa 130 Planungsausschüsse, «Executive joint committees», gebildet, 
die sich mit der Vorbereitung von g e s e t z m ä ß i g e n  P l ä n e n ,  « s t a -  
t u t o r y  t o w n  a n d  c o u n t r y  p l a n n i n g  s c h e me s » ,  befaßten. 
Diese Pläne mußten vom Ministerium für Hygiene gutgeheißen werden 
und bedurften überdies, um Gesetzeskraft zu erlangen, der Genehmigung 
durch einen Parlamentsakt, wobei Bedingung blieb, daß von seiten der 
Grundbesitzer keine Einsprache mehr erhoben werde. Das Gesetz von 
1932 erlaubte eine weitgehende Einführung der Regionalplanung; von 
einer eigentlichen Landesplanung kann jedoch noch nicht gesprochen 
werden.
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D ie  L a n d e sp la n u n g  o d e r R a u m o rd n u n g s le h re

Trotz ihrer Mängel haben der Ausbau der Gemeindeplanung und die 
Anfänge der Regionalplanung die notwendigen Unterlagen geschaffen, 
aus denen sich eine Lehre entwickelte, welche Technik, Industrie, Ge- 
werbe, Bau- und Verkehrswesen in Verbindung mit dem Menschen und 
seinem Lebensraum bringen will, eine Lehre, die vom Standpunkt ausgeht, 
daß die R a t i o n a l i s i e r u n g  des ganzen Landes ebenso wichtig ist wie 
die Rationalisierung des Betriebes einer einzelnen Fabrik, und daß das 
Resultat bezüglich des Landes als Ganzes nicht weniger gut ausfallen 
dürfte als das des einzelnen Gewerbebetriebes. Als einer der bedeutend' 
sten Vorkämpfer für diese Lehre gilt A. Weber mit seiner «Reine Theorie 
des Standortes» 1909. Diese Lehre der zweckmäßigen Verteilung der 
Flächen für Verkehr, Wohnungsbau, Industrie, Erholung und Landwirt- 
schaft und ihr politischer Einfluß wird durch K. H. Brunner in «Bau- 
politik als Wissenschaft» 1925 unter anderem folgendermaßen aufgeteilt:

A. B evöl\eru ngspolitil{

1. Die natürlichen, materiellen und kulturellen Lebensbedingungen der 
Bevölkerung

2. Das Wachstum der Bevölkerung
3. Die Bevölkerungsverteilung

Agglomeration, Dezentralisation und Innenkolonisation

B. W irtsch a ftsp o litik
1. Landwirtschaft
2. Güterproduktion
3. Stadtwirtschaft
4. Verkehrs- und Transportwesen
5. Industrie- und Agrarpolitik
6. Finanzpolitik, Steuerwesen

C. K u ltu rpo litik

1. Staat und Gesellschaft
2. Sozialpolitik
3. Geisteskultur

Bildungswesen, Wissenschaft und Künste
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4. Lebensführung
Körperkultur: Hygiene, Spiel, Sport, Touristik
Raumkultur: Ästhetik der Wohnung, der Straße, des gesellschaft

lichen Lebens

Aufgabe und Ziel dieser neuen Wissenschaft, die seit den dreißiger 
Jahren allgemein als Landesplanung oder Raumordnungslehre bezeichnet 
wird, ist es, größere Räume nach v o l k s w i r t s c h a f t l i c h  z w e c k 
m ä ß i g s t e r  N u t z u n g  zu ordnen. Die Raumordnungslehre wird als 
Planung der Nutzung von Grund und Boden definiert. Ihr fällt die A uf
gabe zu, die Raumnutzung im zwischenregionalen Verfahren zu regeln 
und mit Mitteln der Kommunal-, Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik die 
Volksentwicklung zu fördern. Fälschlicherweise wird vielfach der Aus
druck Landesplanung in einem Sinn gebraucht, der eine zentrale W irt- 
schaftsleitung voraussetzt oder einschließt. Die Ausdehnung des W ir
kungskreises der Lehre führte bald zu einer Unterscheidung von Teil
gebieten, nämlich: erstens der Produktionsraum, der Industrie und Ge
werbe mit Bergbau, Wasser- und Energiewirtschaft umfaßt; zweitens der 
Nährraum mit Landwirtschaft, Jagd, Fischerei und Forstwesen; drittens 
der Verkehrsraum, der sich auf Straße und Bahn, auf das Verkehrswesen, 
auf Land, Luft und Wasser verteilt; und viertens der Siedlungsraum, der 
sowohl die Wohnflächen und Erholungsräume, als auch den Siedlungs- und 
Wohnungsbau umfaßt. Die Gesamtheit der zahllosen Erscheinungen und 
Forderungen wirtschaftlicher und zum Teil sogar rein politischer Natur, 
welche jede Planung des Siedlungsraumes beeinflussen, wird als Siedlungs
politik bezeichnet.

Durch O. Bünz werden 1928 in «Städtebau und Landesplanung» einige 
Aufgaben der Landesplanung erwähnt: «Beschleunigung der Organisations- 
und Finanzierungsarbeiten durch Schaffung eines Reichsministeriums für 
Städtebau und Landesplanung. Lebensfähige Verbindung der Menschen mit 
der Scholle (Binnensiedlung), so daß die Übervölkerung der Städte einge
schränkt wird. Enteignete Landwirte aus Industrie- und Bergbaugebieten 
sollen an anderer Stelle im Reich vollwertig angesiedelt werden. Umleitung 
der überzähligen Arbeitnehmer aus Stadt und Industrie in Gebiete mit 
Arbeitermangel. Die Umgestaltung und Verteilung der großstädtischen 
Lebens- und Wachstumserscheinungen ist stärker zu betreiben durch Um
siedlung und Auflockerung der Städte, also Kampf gegen die Zusammen- 
drängung der Bevölkerung, gegen überlebte und ungesunde Wohnungen.
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Begrenzung des Wachstums der Städte in der Regel auf etwa 500 000 Ein- 
wohner.» Zu erwähnen seien noch «Städtebau und Landesplanung in ihrem 
Zusammenhang mit Wirtschaft und Kultur» 1929 von Ph. Rappaport und 
«Landesplanung» 1929 von J. Brandt. A uf dem Gebiete der Industriestand' 
ortslehre stützt sich das W erk «Standort, Landesplanung, Baupolizei» 1932 
von M. Pfannschmidt auf die Standorttheorie Alfred Webers.

Der organische und produktive Aufbau jedes einzelnen Teilgebietes der 
Landesplanung kann nur durch eine g e o r d n e t e  B e v ö l k e r u n g s -  
V e r t e i l u n g  im gesamten Gebiet, für Stadt und Land erfolgen. Diese 
wiederum läßt sich nur auf Grund von Erhebungen und Erfahrungen, die 
auf statistisch'wissenschaftlichen Methoden basieren, aufstellen. Träger die- 
ser Bevölkerungspolitik soll ein Wirtschaftssystem sein, das nicht auf dem 
Kapital, sondern auf dem Menschen und seiner Arbeitsleistung, auf der 
Natur und ihrer durch die Technik bedingten Nutzung aufbaut. Die sich 
daraus ergebende Staatsstruktur bedeutet eine Abkehr von der Auffassung 
des 19. Jahrhunderts. Daß dabei das Gewicht der Staatsautorität, der 
Staatshilfe, des Rechtsschutzes, der Rechtsprechung und der Wirtschafts- 
polizei anders verteilt sem wird, als es heute in vielen Ländern der Fall 
ist, wird nicht zu umgehen sein.

Für die E n t w i c k l u n g  d e s  S i e d l u n g s r a u m e s  sollen soziale 
und kulturelle Inhalte richtunggebend sein, während die Wirtschaftlichkeit 
oder Rentabilität nur insofern mitspricht, als sie der Grundsatz jeglichen 
technischen Schaffens ist. Die Planung dient dem Schaffen und Wirken 
der ganzen Gemeinschaft; sie darf sich nicht der Geldwirtschaft, das heißt 
einzelnen kapitalkräftigen Auftraggebern und Betrieben unterordnen. Für 
ihr Vorgehen maßgebend sind Geisteskultur, Religion und Kunst, aber 
auch Verwaltung und Verkehr und vor allem das Wohnbedürfnis selbst. 
Die Privatwirtschaft soll in diesem Rahmen nur Ausführungsorgan sein. 
Jede Planung eines Siedlungsraumes muß außerdem bei der Einschätzung 
eines einzelnen Faktors zwischen seinem funktionellen und seinem mate
riellen W ert unterscheiden, wobei nur ersterer für die Volkswirtschaft 
wichtig ist. Der funktionelle W ert einer Staße zum Beispiel ist, dem Ver
kehr zu dienen und Land zu erschließen; ihr materieller W ert dagegen 
besteht im Marktwert ihrer verwendbaren Bestandteile. Der funktionelle 
W ert erwächst erst durch den Gebrauch und nicht schon bei der Herstel
lung eines Objektes.
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D ie G ese tzg eb u n g  e in er L an d esp lan u n g

Es blieb R u ß l a n d  Vorbehalten, 1928—1933 durch seinen Fünfjahres- 
plan und sein forciertes Industrialisierungsprogramm, verbunden mit der 
Errichtung neuer Industriestädte, die Landesplanung zu aktivieren und ihr 
neue, eigenartige Wege zu weisen. Die Siedlungspolitik des Fünfjahres- 
planes brachte den Bau neuer Industriestädte, wobei sich die dazugehörigen 
Siedlungsräume auf der Industrieplanung aufbauten. Meistens sah das 
Programm dieser Stadtgründungen eine Industriebasis vor, die eine Stadt- 
entwicklung bis zu einer Einwohnergrenze von 150 000—200 000 Men
schen verlangte. Da anfangs Industrie- und Stadtplanung nicht nebenein
ander erfolgte, sondern nacheinander, kam durch die Vorrangstellung der 
Industrie gegenüber dem Wohnungsbau der Aufbau der Fabriken vor dem 
der Stadt. Baracken und Zeltlager gaben den Bauarbeitern vorerst notdürf
tige Unterkunft. Erst eine zweckmäßigere Regionalplanung beseitigte diesen 
unerfreulichen Zustand. Beim Entwurf der neuen Städte verbanden sich 
durch Mitwirkung ausländischer Spezialisten russische Theorien mit west
europäischen Erfahrungen. Von den ersten überspitzten, utopisch anmu- 
tenden Projekten, die oft wegen einer etwas spielerischen, nur auf archi
tektonische Effekte berechneten Bauweise auffielen, ging man allmählich 
zu praktisch vertretbaren, vorwiegend verkehrstechnisch orientierten 
Lösungen über.

Die d e u t s c h e  R e g i e r u n g  hatte durch das «Reichserbhofgesetz» 
und das «Gesetz über die Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten» die 
Voraussetzungen für eine geregelte Planung der Siedlungstätigkeit ge
schaffen. Durch letztgenanntes Gesetz mußte in den zu Wohnsiedlungs
gebieten erklärten, für die Besiedlung besonders in Betracht kommenden 
Gebieten ein Wirtschaftsplan aufgestellt werden. Dieser Wirtschaftsplan 
sollte die geordnete Nutzung des Bodens im Hinblick auf Land- und Forst
wirtschaft, Industrie und Gewerbe, Verkehr, Bebauung, Erholung und den 
Schutz des Heimatbildes in den Grundzügen regeln. In diesen Wohnsied- 
lungsgebieten wurde die Teilung und Veräußerung von Grundstücken der 
Genehmigung durch die Verwaltungsbehörden unterworfen. Sie konnte 
insbesondere davon abhängig gemacht werden, daß der Grundstückeigen' 
tümer sich verpflichtete, für öffentliche Straßen, Plätze, Freiflächen oder 
den sonstigen öffentlichen Bedarf Flächen in angemessenem Umfange, 
jedoch höchstens bis zu 25% der Gesamtfläche des Grundstückes bei offe
ner, bis zu 35% bei geschlossener Bauweise unentgeltlich an die Gemeinde
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su übertragen oder statt dessen einen entsprechenden Geldbetrag zu zah
len. Dieses Gesetz wurde 1936 durch eine Verordnung ergänzt betreffs 
Regelung der Bebauung, Zuweisung der Baugebiete als Wohn-, Geschäfts- 
und Gewerbegebiete, die eine Ablehnung der Baugenehmigung einschloß, 
wenn die Bebauung einer geordneten Entwicklung des Gemeindegebietes 
zuwiderlaufen sollte.

In Deutschland wurden dazu 1935 durch einen «Erlaß des Führers und 
Reichskanzlers über die Reichsstelle für Raumordnung» die organisato
rischen Voraussetzungen für die Durchführung einer einheitlichen Lan
desplanung geschaffen. Die «Verordnung der Reichsstelle für Raumord
nung zur Durchführung der Reichs- und Landesplanung» hatte 1936 eine 
klare Teilung der Aufgaben in solche zur Durchführung des staatlichen 
Hoheitswillens und solche der planenden Arbeit angeordnet. Neben dieser 
Gliederung in planende und entscheidende Instanzen war die geschaffene 
Organisation durch eine vorwiegend staatliche Planung gekennzeichnet. 
An der Spitze dieser Organisation war die Reichsstelle für Raumordnung, 
die in engster Fühlung mit der Zentralstelle für Wirtschaft stand.

Die Reichsstelle für Raumordnung hatte auf Grund der ihr erteilten 
Ermächtigung regionale Stellen eingerichtet, die sich unter ihrer Oberlei
tung damit befaßten, für die einzelnen Planungsräume eine vorausschau- 
ende, gestaltende Gesamtplanung des Raumes auszuarbeiten. Als Träger 
der planenden Arbeit wurden für diese Verwaltungsbezirke des Reiches, 
seine Länder und Provinzen, Landesplanungsgemeinschaften gebildet. Die 
laufende Arbeit der Landesplanungsgemeinschaften wurde durch die Lan
desplaner durchgeführt. Als entscheidende Instanzen wurden bei den 
Reichsstatthaltern der einzelnen Länder Planungsbehörden geschaffen, die 
ihrerseits auch die Geschäftsführung der Landesplanungsgemeinschaften 
überwachten.

Den Vorsitz in der Landesplanungsgemeinschaft führte der Leiter der 
entsprechenden Planungsbehörde. Auf diese Weise war für eine enge Z u
sammenarbeit zwischen Planungsarbeit und Raumordnungsentscheidung 
Sorge getragen. Ihnen waren wiederum die Bezirksstellen unterstellt, die 
die Verbindung mit der Gemeinde und den Gemeindeverbänden sicherten. 
Dazu wurden die 23 Landesplanungsgemeinschaften in einer Reichspla- 
nungsgemeinschaft zusammengefaßt, an deren Spitze der Leiter der Reichs- 
stelle für Raumordnung stand, dem auch die Planungsbehörden untergeord
net waren. Das besondere Merkmal dieser Organisation mit ihrer weit
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gehend bürokratischen Regelung, beruhte auf dem autoritären, zentali- 
eierten staatlichen Planungssystem.

In R u m ä n i e n  ist 1938 durch einen Erlaß die Landesplanung, dort 
Superurbanismus genannt, eingeführt worden. Sie gliederte die Planungs
arbeit in drei Stufen, die Gemeinde- oder Bezirksämter für die Ortspla- 
nung, provinziale Planungskommissionen für die Regionalplanung und die 
dem Innenministerium angegliederte oberste Landesinstanz als zentrales 
Organ. In I t a l i e n  sieht das neue Städtebaugesetz vom 17. 8. 1942 auch 
Raumordnungspläne und damit eine Landesplanung vor. Bemerkenswert 
sind die Ausführungsbestimmungen des zweiten Abschnittes, der mit 
«Ordnung des Städtebaues» überschrieben ist. Im übrigen zeigt dieses Ge
setz eine starke autoritäre Gesinnung, da jeder gemeindliche Bebauungs
plan, jede Ortsbausatzung durch einen Erlaß des Ministers der öffentlichen 
Arbeiten genehmigt werden muß. In F r a n k r e i c h  faßt die «Loi d’Ur- 
banisme» vom 15.6. 1943 alle früheren Bestimmungen zusammen und tritt 
an die Stelle von etwa 40 früheren Verordnungen. Auch hier zeigt sich 
eine autoritäre Einheitlichkeit, indem der Staat weitgehend Stadt- und 
Regionalplanung in die Hand nimmt.

Die tiefgreifenden Strukturwandlungen der Weltwirtschaft vor 1939 
basieren vor allem auf Autarkiebestrebungen, auf dem «Sich selbst Genug- 
sein», und auf gewaltigen Rüstungen. Im Zuge dieser Entwicklung sind 
die angedeuteten Planungsmaßnahmen entstanden. In Rußland und 
Deutschland zeigte die Landesplanung eine rein staatliche Struktur, mit 
autoritär behördlichen Planungsstellen, die durchwegs mit weitgehenden 
Autarkiegedanken verbunden waren. Mit dieser nationalistischen und 
autoritären Gesinnung ist wohl die schwächste Stelle der bis jetzt verwirk
lichten Landesplanung bezeichnet. In E n g l a n d  dagegen, wfo rein logische 
Erwägungen nicht übermäßig beliebt sind und wo an Stelle der Logik 
und Konsequenz der Brauch vorherrscht, auftauchende Probleme durch 
praktische Hilfsmittel zu lösen, entstand eine praktische und demokra
tische Planung. Die Entwicklung in England, die in dem englischen Ge
danken der Selbstverwaltung ihre Wurzel hat, zeigt, wie die erweiterte 
Gebietsplanung vom Heim und seinem Grundstück ausgeht, sich dann auf 
dessen Umgebung, auf die Stadt und das weitere Gebiet ausdehnt und 
schließlich auf die in naher Zukunft bevorstehende Landesplanung über- 
greifen wird.
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H a n s  B e r n o u l l i

Die Stadt und ihr Boden
144 Seiten mit 125 Abbildungen und Plänen, gebunden Fr. 16.50

Jede Zeit hat die Vorstellung einer Idealstadt entwickelt und dargestellt. 
Verwirklicht werden konnten solche Vorstellungen nur, wo das Eigentum 
an Grund und Boden, auf dem eine solche Stadt entstehen sollte, in einer 
Hand lagen. W o das Grundeigentum sich in Einzelparzellen aufsplitterte, 
mußte sich das ganze Bauwesen in eine Unzahl von Einzelwerken auflösen. 
W enn unsere Zeit die Stadt schaffen will, die ihr als Ideal vorschwebt, 
so muß sie erst dieser Stadt den Boden schaffen, auf dem sie erstehen, sich 
entwickeln und sich ständig erneuern kann.
So werden denn im vorliegenden Buch zuerst die Städte Revue passieren, 
aus deren Anlage die Schlüsselstellung des Eigentumrechtes an Grund und 
Boden besonders deutlich spricht. Es werden dann die Verhältnisse Barge- 
stellt, wie sie sich mit der Verteilung des Grundeigentums entwickelt haben, 
worauf dann herausgestellt wird, was heute wünschenswert und notwendig 
ist, damit Neuanlagen wie Erweiterungen bestehender Städte sich gesund 
und schön entwickeln können, entsprechend dem heutigen Stand derTechnik.
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Wiederaufbau
Dokumente Uber Planungen und Konstruktionen

Herausgegeben von der Abteilung Außenhandel des Schweizerischen Ge
werbeverbandes, 176 Seiten mit über 250 Fotos und Plänen, kart. Fr. 14.50

Das weitaus auffälligste Problem, angesichts der ungeheuren Zerstörungen 
und das Dringlichste außer der Emähung ist die Schaffung neuer Wohn- 
gelegenheiten für Hunderttausende von Obdachlosen.
Das vorliegende Buch befaßt sich mit denjenigen Methoden, die für die 
erste Etappe des Wiederaufbaus, für die Schaffung von Heimstätten, ge
eignet erscheinen. Vor allem werden die bisher angewandten Bausysteme 
veröffentlicht, die in den verschiedenen Ländern für den Wiederaufbau 
eingesetzt werden können. Ein letzter Teil befaßt sich mit den in der 
Schweiz vorbereiteten Konstruktionssystemen.



Le Corbusier 
L ’œuvre complète en trois volumes

Oeuvre complète 1910—1929 
Textes par Le Corbusier. Publié par Stonorov et Boesiger 

214 pages, 600 reproductions (photos, plans, esquisses). Prix Fr. 25.—

Ce premier volume contient surtout les théories, les premières réalisations 
et quelques grands pojets comme le Palais de la Société des Nations, 

Plan Voisin de Paris, Mundaneum, etc.

Oeuvre complète 1929—1934
Textes par Le Corbusier. Publié par W . Boesiger 

202 pages, 550 reproductions. Prix Fr. 25.—
La période de 1929—34 est le temps des grands travaux: Centrosoyus à 
Moscou, Pavillon Suisse à Paris, Cité de refuge à Paris, Projet pour le 
palais des Sovjets, la Rentenanstalt Zurich, projets urbanistique pour

Alger, etc.

Oeuvre complète 1934-1938 
Texte par Le Corbusier. Publié par M. Bill 
176 pages, 500 reproductions. Prix Fr. 27.50 

Le troisième volume contient surtout des travaux urbanistiques pour 
Nemour (Afrique), Rio de Janeiro, Buenos Aires. Plan de Paris 1937 etc.

A l f r e d  R o t h

Die Neue Architektur /  The New Architecture 
La Nouvelle Architecture

224 Seiten, über 600 Abbildungen. Zweite Auflage. Gebunden Fr. 35.— 
Eine systematische Darstellung der neuen Architektur an Hand von 18 Bei
spielen aus 11 verschiedenen Ländern. Jedes der 18 Beispiele ist ausführlich 
und nach einheitlichem Schema bearbeitet: Räumliche Organisation, Tech

nische Durchbildung, Ökonomische Angaben, Ästhetischer Aufbau.

H. K r e i s

Der Architektenvertrag
160 Seiten. Brosch. Fr. 7.50 

Eine Studie über die rechtliche N atur des Vertrages zwischen Architekt
und Bauherrn.
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